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I  bürgten p^ 'teH U lIung starb am 24. 7. 41 nordöstlich Dilna- 
I pNcklichst» c tot* *Ur se'n tellres Vaterland nach zweijähriger, 
Mann m' ' r ^ne mein geliebter, immer guter, lebensfreudiger 
Schwan''!" unvergeßlicher, liebevoller Sohn, unser Bruder, 

Ker und Schwiegersohn, der
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Er e"tnant ¡n einem Infanterieregiment 

I war zum Eisernen Kreuz eingereicht
großer Trauer: Margarete Mortzfeldt, geb. Engel 

Hedwig Mortzfeldt, geb. Witte
¡nCr Rechtsanwalt Justus Mortzfeldt u. Frau
^ sfPr.Vi,   Forstmeister Günter Mortzfeldt u. Frau
^ —  herAlieeöi Johannes Engel u. alle Verwandte

2*h aie v

f l i p 's ?Mein
“süb,

1̂ ArbQ^liche r.’juß  dies du
» J 3  <\

' I g V .

G e h  T R e S C K O W & C o . i

i 5eobQcue+l r n " E r m i t t l u n g e n  a / A
W>3plin • Spezial Auskünfte L-

¡<urfürsfendamm23;Tel:910900 £
“ I •  DTTEK T E l " •T T E T IiK T T  I •

Nur das »ftavet.-Kreuz auf einer Heilmiffel- 
packung kennzeichnet unverwechselbar alle 
»Sayet«-Arzneimittel. Es ist ein Sinnbild  
wi ssenscha f t l i cher  Ver a n t wo r tu n g .  
»ßoyeto-Arzneimiitel haben sich millionen
fach in der ganzen Welt bewährt, überall 
gilt das »0ziyei«-Kreuz als Zeichen des 
Vertrauens.

Eng. Es pn‘(llll,ss.e bedingte W irt- 
Jatsache e(?*nCh.eidet daher nicht 
e.ne an" ’ daß Arbeiter oder An-

A b . r T; ^ N M 2-
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bedingt sein.

r ^ rbR iKenß‘c^en,Un-Gef0lgschaHsmi<'mt s,ehenrr  - VI 47?\ D‘ens( v. 1. April
) \ Ä  ric£ r A n g e J : E' n der TarO A
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tätio-B" " stelle außerhalb
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en > n f $ tel l u?g des

S S
obrivatciipge!: entiber der des 3 atd>enst. RArbG.: DR.
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ist eine der wertvollsten a u f dem Gebiet des Völkerrechts der letzten Jahre, denn sie enthält nicht nur zahlreiche neu- 
-  '*  *  —  • ’  '** ’  heraus, sehr zu-

Erneuerung“  1940.
^ is s e n ^ i^ 71 / or^eri durch ihre eigenwillige Gestaltung eine Stellungnahme der Wissenschaft und der P olitik  heraus, 

SC laf  Eichen Gesamtauseinandersetzungen um ein neues Völkerrecht. “  Gengenbach in  „ Deutschlands Erneuen
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Ei n Lei i f  ad e n f ü r  d i e  Pr a x i s !  

K L E E - P A U L M A N N

Die Tifelbuchlührung
der Justizkassen

Umfang 200 Seifen. Preis 3 ,80 RM

M in is te ria lra t W i e n h o l z  vom Rechnungshof des Deutschen  

Reichs äußerte  sich w ie folgt in der , D f. Justiz" N r . 3 0 /1 9 4 1 :

. . . Aus einer überlegenen Beherrschung des Stoffes behandeln 
sie dabei die großen Gesichlspunkte ebenso wie kleinste Einzel
heiten zuverlässig und einprägsam. Die Belange der Verwaltung 
und der Rechnungsprüfung finden stels gleichermaßen Beachtung. 
Dem Leser des Buches wird überzeugend vor Augen geführt, 
worauf es beim Tilelbuch nach dessen ver: chledenen Aulgaben 
ankommt, und es werden Ihm damit Voraussetzung und Grundlage 
für richtiges Arbeiten vermittelt. Mit unendlicher Mühe sind überall 
im Text die Paragraphen der JKassO, der RRO usw. angeführt, 
was ein bequemes Vordringen zu den Vorschriften selbst ermöglicht. 
Die reichhaltiger, Musterbeispiele lür die Titelbuchführung werden 
von der Praxis besonders begrüßt werden. Ein gules Wortverzeichnis 
erleichtert den Gebrauch des Buches.

Allen mit dem Titelbuch der Justizkassen befaßten Kreisen haben 
die Verfasser ein wertvolles Hilfsmittel beschert, dessen Auswirkungen 

bald erkennbar sein werden.

R.v DECKER'S VERLAG, G.SCHENCK, BERLIN

IM  K A M P F  ÜM D E N  S IE G  A U C H  
D E IN  O P F E R  F Ü R  D E U T S C H L A N D .

JlecfUsaiuaäCte!
Bedienen Sie sich unseres 
Instituts für private und für 

Prozeßzwecke !
W ir beschaffen Ihnen Auskünfte 
allerorts streng diskret über 
Vorleben, Bildungsgang, Ruf, 
Charakter, jetzigen und früheren 
Umgang, Verm ögen, Einkom
men, Ruf, Stand der Eltern und 

Geschwister usw. 
Beobachtungen und Ermitte
lungen zur Erlangung von Be
weismaterial werden überall 

durchgeführt.

I

Zw eite , erw eiterte, ^

auf den neuesten Stand gtl,ri1 ^

Umfang 77 Selten Prciö ^
■ ¿fit j )•

beziehen durch den Buchhandel oder dd
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b )  p20.3OO 23- März 1934 (RGBl I,

a"f dem r> nderung von Vorschriften 
^tenrech+o Ie*e des allgemeinen Be

et ? 3) . . .  V- 30- Juni 1933 (RGBl. I,
arifürcj .............................................

f beder Gefolgschaftsmit-
d\ . 'APril lo*i»°/r fntbcben Dienst vom

¿"gestellte ,(RArbB1- VI, 475)..........  89ff.
e\ 0reiJßisehp ir Cr Sozialversicherung;
> QeSPi,  ,e Kommunalbeamte............. 98ff.

85 ff.
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/rj^Eeamtent lederherstellung des Be- 
(Hq Bi . Î  J «18 vom 7. April 1933 
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Vl. a , .

VU. Rbe‘tseinsatz. A , .
Kr‘egs ’ A rbe itspapiere ................ 102 ff.

h ' " “ « 1*  ....................................... ,06« .

Nr.
V III. Sonderstellung der J u d e n .......... ............. 112ff.

IX. Verfahrensrecht ........................................... 118 ff.

X. Ostmärkisches und sudetenländisches
R ech t.................................................... ...........132 ff.

I .  Das ArbeitsVerhältnis
a) A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  (Gesetz zur 
O rdnung der nationalen A rbe it v. 30. Jan. 1934 

[RG Bl. I, 45]).
1. § 2 ArbOG. Das B e s t i m m u n g s r e c h t  d es  
B e t r i e b s f ü h r e r s  richtet sich nach dem Inhalt 
der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen, gegebenen
falls nach der tariflichen oder betrieblichen Rege
lung. Versetzung in einen anderen Betrieb nur beim 
Vorliegen ganz besonderer Voraussetzungen. Die 
Bezüge des Beschäftigten dürfen durch einen .Wech
sel des Arbeitsplatzes nicht beeinträchtigt werden.

RAG. 38/40 v. 24. Juli 1940: RArbG . 23, 2 7 0 ^  
DR. 1940, 185536 =  ArbRSamml. 40, 68 (Hueck). ’

2. § 2 ArbOG. Ein Gefolgsmann muß sich mangels 
entgegenstehender vertraglicher oder ta riflicher Be
stimmungen einen Wechsel seines Arbeitsplatzes 
und die Übertragung anderer A rbe it gefallen lassen, 
sofern dies nach der A rt der A rbe it und den Um 
ständen gerechterweise verlangt werden kann.

RAG. 241/39 v. 24. A p ril 1940: RArbG. 23,110 =  
DR. 1940, 169526 =  ArbRSamml. 39, 198 (Hueck).

3. § 2 ArbOG. Ein Unternehmer, der in seinem 
Lohnbüro die sozialen und steuerlichen Lohnabzüge 
fü r die G efolgschaft bearbeiten läßt, ist n icht nur 
öffentlich-rechtlich den Behörden, sondern regel
m äßig auch vertraglich und auf G rund der allge
meinen F ü r s o r g e p f l i c h t  dem einzelnen G efo lg
schaftsm itglied fü r ordnungsmäßige Erled igung der 
Abzüge verantwortlich. M itverschulden des G efo lg 
schaftsmitglieds (§ 254 BGB.) is t zu berücksich
tigen.

RAG. 270/39 v. 19. M ärz 1940: RArbG . 23 46 =  
D R ) 1940, 12122* =  ArbRSamml. 40, 256 (Mans-
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4. § 2 ArbOG. B e t r i e b s r i s i k o .  Ob und in 
weichem Um fang einem Gefolgsmann bei A rbeits
behinderung der Lohn weiter zu zahlen ist, kann 
mangels gesetzlicher oder ta riflicher Sondervor
schriften nur aus der Natur des Arbeitsverhältnisses 
entschieden werden. Die Vorschriften der §§ 323 ff. 
BGB. über die Folgen der Unm öglichkeit der Lei
stung sind hier nicht anwendbar.

RAG. 152/39 v. 31. Jan. 1940: RArbG . 22, 265 =  
DR. 1940, 92713 =  ArbRSamml. 38, 214.

Vgl. auch RArbG. 22, 18 =  DR. 1940, 259.

5. § 2 ArbOG. D ie Fragen des B e t r i e b s r i s i 
k o s ,  namentlich im H inb lick auf den gegenwärtigen 
K rieg  und seine Einwirkungen auf das W irtschafts
leben, sind aus der jetzigen Anschauung über das 
Arbeitsverhältnis als vorw iegend personenrecht
liches Gemeinschaftsverhältnis (§§ 1, 2 A rbO G .) 
zu beurteilen und nicht nach den Bestimmungen des 
BGB. über den gegenseitigen Vertrag. Auch die 
vom RArbG. früher verwendete „Sphärentheorie“  
komm t nicht mehr in Betracht. Es erscheint vielmehr 
gerechtfertigt, im Falle der Betriebsgefahr den 
Unternehmer grundsätzlich zur Fortgewährung der 
Vergütung an die Gefolgschaft fü r verpflichtet zu 
erachten. Doch kann unter besonderen Umständen, 
namentlich im gegenwärtigen Kriege, aus der Be
triebsverbundenheit die P flich t der Gefolgschaft ab
geleitet werden, durch Beschränkung des Lohn
anspruchs die Betriebsgefahr m it zu tragen.

RAG. 104/40 v. 26. Nov. 1940: RArbG. 24, 123 
=  DR. 1941,101423 (Hueck) =  ArbRSamml. 41,43.

6 . § 2  ArbOG.; § 61 5  BGB. B e t r i e b s r i s i k o .  
Wegen der Tragung des Betriebsrisikos entscheiden 
in erster Lin ie vertragliche Vereinbarungen der Be
te ilig ten oder die Bestimmungen einer T arif- oder 
Betriebsordnung, und in  Ermangelung einer solchen 
Regelung kom m t es darauf an, ob den U nter
nehmer oder den Beschäftigten an der Betriebs
störung ein Verschulden tr if f t .  Im übrigen fä llt nach 
den Grundsätzen des neuen Arbeitsrechts und ins
besondere m it Rücksicht auf die dem Unternehmer 
eingeräumte Leitungs- und Führungsbefugnis in  der 
Regel dem Unternehmer das Betriebsrisiko zur Last. 
Außergewöhnliche Umstände können jedoch dazu 
führen, auch die Gefolgschaft an der Tragung der 
Betriebsgefahr durch teilweise oder gänzliche Ver
neinung ihres Lohnanspruchs teilnehmen zu lassen, 
und zwar auch dann, wenn die Betriebsstörung auf 
das Verhalten der G efolgschaftsm itglieder zurückzu
führen ist, ohne daß der einzelne Gefolgsmann dazu 
beigetragen hat.

RAG. 17/40 v. 12. Juni 1940: RArbG . 23, 321 =  
ArbRSamml. 39, 407 (Hueck).

Zu § 2 ArbOG. V g l. N r. 13, 15, 16, 59, 61, 
64—72, 107, 109, 111.

b) A n g e s t e l l t e n b e g r i f f .
7. Als A n g e s t e l l t e n  bezeichnet die Rechtspre
chung einen Gefolgsmann, bei dessen T ätigke it die 
gedankliche, geistige A rbe it die mechanische, m it 
der Hand geleistete überw iegt (RArbG . 16, 243 =  
JW . 1936, 2763^).

RAG. 117/40 v. 11. Dez. 1940: RArbG. 24, 172 
=  DR. 1941, 111284 =  ArbRSamml. 41, 122.

Vgl. N r. 44.

c) A r b e i t s l o h n .
8. Lohnansprüche aus nichtigem Lehrvertrag. Auch 
ohne Bestehen eines rechtswirksamen Arbeitsver
trags würde sich bei tatsächlichen Arbeitsleistungen 
ein Lohnanspruch in Höhe des Tarifs  oder des

üblichen Lohns ergeben können. Der tarifliche  ̂
Spruch setzt aber voraus, daß der Gefolgsl" arjf 
eben die Arbeiten ausgeführt hat, die der 
voraussetzt. „n ^

RAG. 81/40 v. 16. Okt. 1940: RArbG. 2T 
DR. 1941, 46123 =  ArbRSamml. 40, 250 ^

9- § 8 J u g S c h G .  Der Lohn eines ju g e n ^ '^ .  
Arbeiters ist fü r die Unterrichtszeit in  der B . ^ e 
schule auch dann weiterzuzahlen, wenn im Bel‘ ¡se 
kurz gearbeitet w ird  und deshalb zu lä ss ig e re r 
eine Anrechnung der Unterrichtszeit auf die J jt 
der Arbeitszeit gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 
stattfindet. , 0

RAG. 100/40 v. 11. Dez. 1940: RArbG. 24,
=  DR. 1941, 102128 =  ArbRSamml. 41, 97. ^

10. § 2 G e s e t z  ü b e r  d i e  L o h n z a h l u n g ^ ,
n a t i o n a l e n  F e i e r t a g  d e s  d e u t s c h e n  jjgc 
k e s  v. 26. A p ril 1934; Gesetz über el° ¡¡¿er 
So'nderfeiertage v. 17. A p ril 1939; Anordnung j0jg. 
Lohnzahlung an Feiertagen v. 3. Dez. 1937. ^¡n-
schaftömitglieder, die an den h ier in Betracn 
menden Feiertagen arbeiten müssen, haben z11' 
gesetzlichen Anspruch auf Gewährung el.n Qe\i- 
sätzlichen freien Tages oder auf Ausgleich i 251

RAG. 233/39 v. 10. Juli 1940: RArbG.
=  DR. 1940, 196288 =  ArbRSamml. 39, 37» t
fd d ). an

11. Die A n o r d n u n g  ü b e r  L o h n z a h l n  . ^jll 
F e i e r t a g e n  v. 3. Dez. 1937 (RArbBl- J, p clierl1’sici

ande»den Gefolgschaftsangehörigen den Lohn ^  
den sie verdient haben würden, wenn sie .palten 
Feiertagen gearbeitet hätten; Akkordlöhne' j j 0hn- 
daher den durchschnittlich erzielten AK'l A l9™> 
Vgl. auch RAG. 170/38 v. 8. M ärz 1939;\ e
139820 und Aufs. E g l o f f :  DR. 1939, 14 V/'eiche11 h- 
ungunsten der Gefolgschaft hiervon ^  ,piebs°ra" 
Regelung kann nur durch T a rif- oder Bfc 
nung erfolgen, n icht durch b e tr ie b lic h e ^  ^  14

ungunsten der Gefolgschaft hiervon ‘¿,priet>s°rC1 
Degelung kann nur durch T a rif- oder B t 

g  erfolgen, n icht durch betriebliche 
RAG. 109/40 v. 26. Nov. 1940: RArbD- 

=  ArbRSamml. 41, 99.

d) E r f i n d e r r e c h t  d e s  A n g e s t e l l t e ^
12. Eine selbständige erfinderische Lels wCnrin
Angestellten lieg t n icht schon dann vor.’ ßetd

den irf,ridsich um Deaeiitungsiose ¿.uiaten tlnü • ^
Vorgefundenen Anregungen Erfahrunge ^ 11̂  
arbeiten handelt. Der A rbeitserfo lg  desaroenen nanaeit. u e r  A roelrseriu ig  y  cfande. 
muß auch gegenüber dem erreichten j^ded5' 
Entw icklung noch eine selbständige c ^

def
che

Leistung darstellen. cht.daS, f r
Fristlose Entlassung beeinträchtigt *’ * '^ ¡j afj ser 

des Angestellten auf angemessenen A n 
fo lg  der von ihm gemachten Erfindung, v0j|bra 
Ante il ist das Entgelt fü r eine berei s ^5
Leistung. . uQ. 22,

RAG. 253/38 v. 14. Febr. 1940: RAr 
=  ArbRSamml. 39, 10 (Hueck). ^ gl1.

e) R u h e g e l d  u n d  S o n d e r z u w e n d
13. D ie Gewährung eines Ru h e g e  ’ m eish^rge ' 
heutiger Rechtsanschauung nicht Geg fürs 
frühere Dienste, sondern ein Ausflu i „o***
Pflicht (§ 2 A rbO G .). 1941, 462

RAG. 52/40 v. 2. Okt. 1940: DK. ^
23’ ,ucl>ArbRSamml. 40, 321.

V g l. N ik isch: Anm. zu k a u . ei<ja*>-u 
1939: DR. 1940, 131; Siebert, « p J E fo  EP .p K  
und Betriebsgemeinschaft“ : DR* j . J  194 ■ 

Vg l. ferner RQ. I I I  107/39 v. 31- ^  y 30- ^  
1940, 2179 »0 (Reuß); RG. I I I
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u.
JqJJ; GR- 1940, 2182- 

u- DR. 1940, 225121
HO. II  36/40 v. 21. Sept.

-------------  *

o n d p ! . E n t s t e h u n g  eines Anspruchs auf eine 
Sprechunil7 c n ^ 11 n g ist nach feststehender Recht
sruck der in der ständigen Übung zum Aus-
o-ßk. #Kom m ptio ----- ....................nUCK rr^i- aiauuigc« uuun^ zum AUS-
^bencf a.°f?mene W ille  des Unternehmers maß- 
^ 'e<ierkehr ob es s‘c^  um e*ne regelmäßig 
,.°raussptrende Leistung handelt und unter welchen 
diese V0ra n^ en s‘e gewährt werden soll. -Wennese Vo . ®en sie gew
s°nders [ aiISsetzungen der G efolgschaft n icht be- 

der Ar? u n*gemacb* werden, dann kann nur 
*"* den v „  Dbung, der bisherigen Handhabung 

°ssen „^pd/chtungswillen des Unternehmers ge- 
der 
Wc 

etisi
siet B B H

LeS  e S S " .  so daß der Betriebsführer in 
kUng der i f r  *. ju n g e n  vielfach von der Genehmi-

auf _
|9hlossen 7,‘ FU,lc;nTungswdIen des Unternehmers ge- 
/OnderZin..Wer.den. Die Umstände, unter denen eine 

Wespnir iLUng gewährt w ird , sind daun aber 
¿Senschaff i ier Bedeutung. Dazu gehört auch die 

■ s‘ehf c+ ?es Betriebes als eines unter staatlicher
R> n  Ent M?den,

lg der ’eßungen vielfach von der 
PAG uisicbtsbehörde abhängig ist.

ArbR S a m V ° v - 2- ° k t- 1940: DR. 1941, 51215 
l|>. t  40, 216 (Hueck).

in’dere,, Uni ,s..c b 1u ß v e r g ü  t  u n g kann unter be- 
ali aer ’Ver<YnStanden e*n zusätzliches Entgelt fü r die 
Sitfeitleinen geleisteten Dienste sein. Im
r\?n ein.er Ast ®*e aber eine Sondervergütung im 
der11̂  des rr” +rkennung fü r das Aushalten im 
etiL^egenw:i,4-terneIimers, die dem Grundgedanken 
Seih d^gt. o J ’geu T reupflich t im  Arbeitsverhältnis 

Tfenpj,. °e Verstöße des Gefolgmanns gegen 
s e fc r, die , berechtigen deshalb den Unter- 

UÖVer»ijt .]ir a,1'ung einer vertragsmäßigen Ab- 
RAQ i T " g 211 verweigern.

1 ^ ^ 1 9 4 1  1i io  l a  De2- l940: RArbO. 24, I 8l 
S  Voraus ’ =  ArbRSammI- 4 l» 32 (Hueck).
Wäf5rer B G r!irngen des Anspruchs auf eine nach 

n Lhreno-ii ^Zugehörigkeit üblicherweise ge- 
^  Ra g . 2" f abe (T  re  u p r ä  m ie ).

i ,  1940 1 qa.v;  10- A p ril 1940: RArbG. 23, 91 
n'ie  Der A„1 91 *= ArbRSamml. 39,153 (Hueck). 
steu für Verl!]':1,10!1 ,auf eine tarifliche T r e u p r ä -  
deij, Snindsätzuvn e landw irtschaftliche Arbeiteretn
eüde

n/ u>dsät7i,vu lanawirtscnartiiche Arbeiter 
der v,.w. nur dem Manne zu, n icht außer- 

Rao  ?rau rtra^ s2ernab ün Betriebe m itarbei-

p Ä O ^ l ß o o ' i o 21- M ai 1940: R ArbG - 23> 143 
1§ JT)- ^ =  ArbRSamml. 39, 112 (N ip-
«ntst?« Reclu
^ te ilte nie,|t schon9! Ucb auf W e i h n a c h t s g e l d  
e 6sen |  !ITl vergnnn aUs der Tatsache, daß der An- 
t. rtich+St' Das 5\w fe.nen Jabr ün Betriebe tätig ge- 
l^-e lv l ;!uf Tarif« btlacbtsgeld ist vielmehr, falls 
S2.aufchei5karu«°- bredn,ih4g’ - Betriebsordnung oder

ll '
aJd aifCL^uoarüno. r vj‘“ “ ,1gi Detriensoranung oder 
g st W  D iire la n ib^ruh t. eine fre iw illige  Leistung,

°d iW‘,,igkS fnn bei ‘
S * n> t  !4  »r» ¿ 3

^ a \ S t M ie e& t o g l4 ch“ .s i” ne> m* cw

oder Leistung jedesmal auf die 
V o rho i^u  • r r l, i bcbkei i  hingewiesen

Rechtsprechung): 
3ämt»i „ v. 3. A p ril 10'1n- m  

(Hueck)
t o > b-

lsa h r

h; Uu
•ha

^ " 1  RHO: DR. 1940,1245

d » ^ h ’n n S ic h e n flV lIaubs ^ ;,t  der Gefolgsmann 
^ h , h;4 t ld tn L o i ^  ^ rifU ch e r Regelung grund- 
den (e.acl . i1 'vürdo zu beanspruchen, den er ver- 

aiin. ,e? U r la u b !^ " ”  cr gearbeitet hätte. W er 
e,sten k,-,n 1111 Betriebe keine Überstim- 

nen, weil dort überarbeit nicht

ndtt<

geleistet wurde, hat keinen Anspruch auf Über
stundenentgelt fü r die Urlaubszeit; anders, wenn er 
auch während der Urlaubszeit Überstunden hätte 
leisten müssen.

RAG. 281/39 v. 21. M ai 1940: RArbG. 23, 173 =  
DR. 1940, 164526 =  ArbRSamml. 39,211 (Dersch).

20. Der Grundsatz, daß der Gefolgsmann während 
des Urlaubs Anspruch auf Zahlung des Lohnes hat, 
den er verdient haben würde, wenn er gearbeitet 
hätte, ist auch auf Angestellte anzuwenden.

RAG. 48/40 v. 26. Juni 1940: RArbG. 23, 221 =  
DR. 1940, 190219 (Siebert) =  ArbRSamml. 40, 43 
(Dersch).

21. Wenn eine Tarifo rdnung  bestimmt, daß die 
Urlaubsvergütung sich fü r die Stücklohnarbeiter auf 
G rund des Durchschnitts-Stücklohnverdienstes der 
letzten drei dem Urlaub vorausgegangenen Monate 
errechnet, umgelegt auf die tatsächlichen betrieb
lichen Arbeitstage, so kann das nur als grundsätz
liche Berechnungsart gelten, die von vollbeschäf
tig ten Arbeitern ausgeht; bei Arbeitern, die in der 
D re im onatsfrist ausnahmsweise haben aussetzen 
müssen, z. B. wegen Erkrankung, dürfen nur die 
eigenen Arbeitstage im Betrieb in Rechnung gestellt 
werden. Das allein entspricht dem Grundsatz, daß 
ein Gefolgschaftsangehöriger während des Urlaubs 
geldlich so zu stellen ist, als hätte er während dieser 
Z e it gearbeitet (vgl. RArbG . 18, 56 =  JW. 1937, 
117229; RArbG. 20, 345 =  JW. 1939, 21632°).

RAG. 68/40 v. 11. Sept. 1940: RArbG . 24, 6 =  
ArbRSamml. 40, 122 (Dersch).

22. Bedeutung einer W arte fris t und einer T a rif
bestimmung des Inhalts, daß ein Gefolgschafts
angehöriger in jedem Urlaubsjahr nur einmal An
spruch auf U rlaub hat (Frage der Zulässigkeit eines 
Doppelurlaubs).

RAG. 247/39 v. 3. A p ril 1940: RArbG . 23, 147 =  
DR. 1940, 124519 (hierzu Siebert: DR. 1940, 1618) 
=  ArbRSamml. 39, 7.

Vgl. auch RAG. 72/39 v. 15. Nov. 1939: DR. 
1940, 124411 und Siebert: DR. 1940, 1225.

23. Urlaubsanspruch des Jugendlichen (§ 21 Jug- 
SchG.) bei W e c h s e l  d e s  A r b e i t s p l a t z e s .

RAG. 202/39 v. 7. M ai 1940: RArbG . 23, 141 =  
DR. 1940, 148725 (Siebert) =  ArbRSamml. 39, 83 
(Dersch).

V g l. auch Kalberiah und N ikisch: DR. 1940, 
1877, sowie die folgende Nr.

24. Urlaubsregelung bei W e c h s e l  d e r  D i e n s t 
s t e l l e ,  insbesondere im öffentlichen Dienst.

RAG. 279/39 v. 28. M ai 1940: RArbG. 23, 182 
=  DR. 1940, 185485 (Siebert) =  ArbRSamml. 39, 
326 (Dersch).

25. Is t in einem Betriebe G e m e i n s c h a f t s 
u r l a u b  (W erksurlaub) e ingeführt in der Weise, 
daß der Betrieb a lljährlich auf kurze Zeit un te i 
Beurlaubung der gesamten Gefolgschaft stillge legt 
w ird , so muß das einzelne Gefolgschaftsm itg lied 
hinsichtlich der Urlaubszeit auf Sonderwünsche ver
zichten und sich m it der fü r  den ganzen Betrieb 
einheitlich festgesetzten Urlaubszeit abfinden. Dar
aus kann sich fü r  den einzelnen ein V o rte il oder 
Nachteil ergeben, je nachdem ihm gemäß der Regel
vo rschrift ein kürzerer oder längerer Urlaub zu- 
stehen würde. Im übrigen b le ib t der Urlaubsan
spruch unverändert; das g ilt  insbesondere fü r einen 
ta riflich  ausdrücklich aufrechterhaltenen Zusatz
urlaub fü r  Schwerbeschädigte.
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W er vor Beginn der gemeinschaftlichen Urlaubs
zeit ausscheidet, hat Anspruch auf Abgeltung des 
erworbenen tariflichen Urlaubsanspruchs, sofern 
nicht ta riflich  bestimmte Erlöschensgründe (fr is t
lose Entlassung, vertragswidriges Ausscheiden usw.) 
entgegenstehen.

RAG. 51/40 v. 3. Juli 1940: RArbG. 23, 316 =  
ArbRSamml. 39, 474 (Dersch).

26. W e r k s u r l a u b .  Lohnansprüche derjenigen 
Gefolgschaftsm itglieder, die nach der maßgebenden 
Tarifo rdnung  während des Werksurlaubs arbeiten 
wollen und ihren Urlaub zu anderer Z e it nehmen 
möchten.

RAG. 107/40 v. 4. Dez. 1940: RArbG. 24, 156 -  
DR. 1941, 73536 =  ArbRSam m l.41,3 (Dersch).

Urlaubsanspruch der in G a s t s t ä t t e n  beschäf
tig ten M u s i k e r  vgl. Nr. 48.

Zum Urlaubsanspruch vgl. ferner Nr. 95,103,106.

g) B e s o n d e r e  F o r m e n  d es  A r b e i t s v e r 
h ä l t n i s s e s .  1
27. Unter einem m i t t e l b a r e n  A r b e i t s v e r 
h ä l t n i s  versteht man den Fall, daß ein zu D ienst
leistungen Verpflichteter m it Zustim m ung oder 
jedenfalls Wissen seines D ienstherrn zur Ausfüh
rung der A rbe it eine andere Person als H ilfsperson 
annimmt. Zu denken ist dabei an die von einem 
landwirtschaftlichen Arbeiter (Deputanten) heran
gezogene H ilfsperson, die M itg lieder einet Tanz
oder Kurkapelle, die vom Kapellmeister angenom
men worden sind (vgl. RAG. 140/39 v. 16. Jan. 
1940: DR. 1940, 69625 unten Nr. 69) und an die 
von einem Hausmeister oder P förtner verwendete 
H ilfsperson (meist die Ehefrau oder ein anderer 
Fam ilienangehöriger).

RAG. 41/39 v. 17. A p ril 1940: RArbG. 23, 95 =  
ArbRSamml. 39, 69.

28. Unm ittelbare dienstvertragliche Beziehungen 
zwischen dem Gaststätteninhaber und den einzelnen 
M itg liedern  kleiner Musikkapellen schließen die An
nahme eines G r u p p e n a r b e i t s v e r t r ä g s  nicht 
aus. Der Vertrag kann zugleich im Namen der 
Gruppe und im Namen der einzelnen G ruppenm it
glieder geschlossen sein (E igengruppe); dann sind 
die Einzelarbeitsverträge eng miteinander verbun
den und namentlich hinsichtlich der Lösung von
einander abhängig.

RAG. 73/40 v. 29. Okt. 1940: RArbG. 24, 51 =  
ArbRSamml. 40, 351 (Hueck).

2i). Bei der A n s t e l l u n g  a u f  P r o b e  kann aus
drücklich oder stillschweigend die Kündigung vor 
Ab lauf der vereinbarten Probezeit, abgesehen von 
einem w ichtigen Grunde, ausgeschlossen und damit 
eine etwaige tarifliche Kündigungsfrist wegbedun
gen werden.

RAG. 125/39 v. 14. Febr. 1940: RArbG. 22, 358 
== DR. 1940, 9282<> =  ArbRSamml. 38, 385.

I I .  Tarifrecht. Allgemeine Grundsätze
80. Für die A u s l e g u n g  einer Tarifbestim m ung 
ist zunächst der darin zum Ausdruck gekommene 
W ille  des Schöpfers der Tarifo rdnung  maßgebend. 
Ist dieser aus der Tarifbestim m ung selbst zweifels
fre i zu erm itteln, so fä llt demgegenüber eine ab
weichende Meinungsäußerung des Reichstreuhän
ders der A rbe it n icht ins Gewicht.

Die, zumal vom Reichstreuhänder gebilligte, 
Handhabung einer Tarifbestim m ung kann fü r die 
Auslegung ihres Sinnes Bedeutung haben, aber

[Deutsches Recht, Wochenausg»

ebenfalls nur dann, wenn die Bestimmung se 
nicht eindeutig ist.

RAG. 116/40 v. 17. Dez. 1940: RArbG. 24, 
=  DR. 1941, 116518 =  ArbRSamml. 41, 138.

Ibst

ung81. D ie A u s l e g u n g  einer Tarifbestim ij/ 
durch eine vom Reichstreuhänder geduldete Löt* 
kann nur dann in Frage kommen, wenn die 
bestimmung selbst zu Zweife ln Anlaß gibt. Fur “ 
Auslegung eines Reichstarifs könnte zudem ^  ^
Übung nur dann Bedeutung gewinnen, wenn sl£v  ^  * VA U i l t k  '  V. VA *— H  V l - l  1A ̂  V. TV IV  —

überwiegenden Te il des Reichs sich durchgeS 
hätte.

RAG. 178/39 v. 28. Febr. 1940: RArbG. 23,/ V ,  
DR. 1940, 115228 =  ArbRSamml. 38, 337 ( W r  
dey).

Vgl. Nr. 43
de11

32. Der Grundsatz der T a r i f e i n h e i t  fü? ^
Betrieb erfordert, daß nicht nur die dem tech1.1' ¡^f 
Zweck unm ittelbar, sondern auch die ihm 1111 .Sfe, 
dienenden Arbeiten (Heranschaffung derU1V.AIVHUV1A xiuxeiiui yi ici uiiouKintm^ uv.» * y

Beseitigung der Abfälle) demselben Tarif ,fjCb 
liegen. Ausgeschlossen sind nur die dem ß 
wesensfremden Arbeiten, die nur dem allgeilJ elig- 
Betriebszweck oder dem Absatz der Betriebse ^
nisse zugute kommen. B egriff der „unm itte lb^  ^  
Produktion gehörenden Arbeiten“ . Anwendung0 — _ — ------  . _. • z g ,j\
Grundsatzes auf sog. U n t e r n e h m e r a r b e i ^

RAG. 16/40 v. 5. Juni 1940: RArbG. 23,
DR. 1940, 1488 28 =  ArbRSamml. 40, 158- ,

33. W ird  eine T arifo rdnung  durch eine n|U fä ' 
Ordnung ergänzt, so kann die e r g ä n z e n d ita»2
r i f O r d n u n g  auch dann in  der iR eV is io ns^W
berücksichtigt werden, wenn sie erst nach ^  
düng des Berufungsurteils ergangen lS 
RArbG. 21, 87 =  DR. 1939, 2053»). ,31"

RAG. 91/40 v. 26. Nov. 1940: RArbG. 24, 
ArbRSamml. 41, 9. ,•.<>

34. D ie vom Treuhänder angeordnete
u n g  einer T arifo rdnung  w ird  in ihrer j aß sl 

Wirksamkeit n icht dadurch beeinträchtigt, C
sie

v. .■*
1935 (RGBl. I, 1240) vorgeschriebene ^
des RArbM . aus der Tarifo rdnung  zu e r s ^
A-rvF DA- u n  oo 77 n n  m in  iftl

auf einen längeren Zeitraum als einen ^bs; [ 
streckt worden ist, ohne daß die in 8 115. Oy 
Satz 1 der 14. D urchfVO . zum ArbO G ^ vy ;mrflUj,|

(vgl. RArbG. 22, 77 =  DR. 1940, 215, im
zu RArbG. 21, 87 =  DR. 1939, 2053 ia>- 24j

RAG. 91/40 v. 26. Nov. 1940: RArbG.

131

ArbRSamml. 41, 9.
;b e r£'

35. Für den r ä u m l i c h e n  G e l t u n g  g etriê  
einer T arifo rdnung  ist grundsätzlich 
sitz, nicht die einzelne Arbeitsstätte mahb 23, ** 

RAG. 232/39 v. 30. A p ril 1940: RArb^- 
ArbRSamml. 39, 115.

Vg l. Nr. 41. 3t1
36. Für die Anwendung einer T a r i fo j" ^  0 ^  
ein Arbeitsverhältnis (den r ä u m j |C g et r i ^  y r

itf

des Unternehmens maßgebend, auch w wjrd- g
beit außerhalb des Tarifgebiets ge‘?lS
nach Umständen kann aber auch die ^  (A

extigL je riides Tarifs  der Arbeitsstelle gerechtfei G forderUs 
auch N r 411 ln hin«™ Fällen ist nicht y  RetrW ;auch Nr. 41). In diesen Fällen ist ment > ße 
daß an der Arbeitsstelle eine selbstaha ib nC]

.fl5
clali an der Arbeitsstelle eine semsia*. y  ,
abteilung oder ein Nebenbetrieb -d,e„S Retrießŝ ei>;auiuiiung oucr ein lMeoenucuicu o etr ieU ! 
besteht; es muß aber eine gewisse o  paIl,

■if

läge vorhanden sein. Das is t z. B. W ^ eaiii°vun iduuu i öGin. uas »01 -y »„g Wvc öjjl
ein auswärtiger Reisender des Diens eju 

Tätigkeitsgebiet w ohnt und cseinem
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lInterhälf - ^
seines t  -* e:r. wenn ein Unternehmen außerhalb 
die ejn ar'>bezirks ortsansässige W erber einstellt, 
stehen m dorl et>enfalls ansässigen Vertreter unter-

ArhR?' 91/40 v - 26- Nov. 1040: RArbO. 24, 131 =  
37. RSammI-41 , 9.

gen naci!1̂  N a c h w i r k u n g  alter Tarifbestim mun- 
DiensW Inkrafttreten einer Tarifo rdnung  oder 
c Jn(l|)u ¡¡^' Das RArbG. g i b t  d e n  f r ü h e r e n  

. t r i ebL ' , ct a u f ,  wonach eine Tarifo rdnung  oder 
mun0rClnunS (D ienstordnung) günstigere Be

ider Q ü 6'1 +aRer Tarifverträge nicht ersetzen könne. 
^ h ä l t n i J ^ ' ^ ^ ' t s g r u n d s a t z  kann fü r das 
?ajntrep-eT. ZWeier zeitlich aufeinanderfolgender Ge- 
8eiriacht ,.'nt’ ,en nicht zum entscheidenden Merkmal ^ w e r d e n .

i)R. lq4i 270/39 v. 6. Nov. 1940: RArbO. 24, 77 =  
443 (Nippe d ^  (W ‘ Franke) =  ArbRSamml. 40, 
iYg>. RO niyL

38.
R a S 'n i? ; 111 30/39 v. 22. Dez. 1939: RGZ.163, 
, UR. 1940 m o io

'ie V,
gele:rnte(<

1940, 64210 (Oppermann).

° rschr 'H A rb0G - L e i s t u n g s g r u n d s a t z .  
pUt einer Tarifo rdnung, wonach als „an- 
.acharbeiter solche gelten, die minde- 

nj *?r, 111 dem betreffenden Fach tä tig  sind, 
r . > daß jeder A rbeiter ohne Rücksicht 

erb u n? nac'i einem Jahr den erhöhten 
a t »'tep Lat- Es würde dem L e i s t u n g s 

widersprechen, wenn Lohnverbesse- 
Zeitablauf erworben werden

!*£««? WV

S " ' “

ĥtf,
Mir
Slê a  lassen"Sr̂ n s.’cb besondere Kenntnisse fest-

m
•ri|ien /s/„uacl,en Beurteilung ist der Betriebsführer 

t' " '  e Entscheidungen desselben 
g e p f l i c h t  ( § 2  Abs. 2 Arb- 

P und som it die Fürsorgepflicht 
im R° bt e*^Ung kann 0as Gcfolgschafts-

lassen r  . 1 ucbu iiuc ic  ivenriiu isse i ts i -
ertirapn Vn f  e*ne Höherbewertung der A rbeit

^aßgehliir rbG ' 19> 80 =  Jw - 1938> 904«). 
CM Kn- fv„ 1Cllen Beurtpt'lnno- ¡c+ Hör R o+ riohc fiiW i-

Oq6!«  Ä  “ nbllI'Si

SS*«

39
tili

^ge lern i« ,C . veEe die Gleichbehandlung m it 
A ?AG I 7i nn Arbeitcrn erreichen.
, rbI/Sam m i3oc,v - 27■ Febr. 1940: RArbG . 23, 9 =  
\ , 38, 321.

1193I  v.°n Tarif!? ?es R ArbM . über die W eitergel- 
1 ar i f 9sschla„„ i agen v. 20. Okt. 1934 u. 10. März 
aUtin- ? i- S, JL?, v,nd fü r den B egriff des W e r k -  
kot/L lsf  nur ,in Nr. II der W eitergeltungsanord- 
S i J nden Geltungsbereich des in  Frage

^A gS nicht anert*rags; auf die T a r ifParteien

?43 Nov. 1940: RArbG. 24, 77
’ Ripperdey) Franke) =  ArbRSamml. 40,

¡a riFineTar;fr ^ lcbs E inze lbes tim m ung
lI.ge

>CIl& Ung v0r;m y’ aoer 31
V h l f i ^ e r d e n  K . r S e h e n d  im  o iu u u c iu u m i u c -

ß  aaf den C+1 ^s p re c h e n d e r Leistung 1 Oo/o 
,/ti.gt, daß u den obn erhalten, ist dadurch

Ai,, •Sei A k u  wonach Beschäftigte, die
;l e i f , d arbei toAr d u r b e i t e n  verrichten (stän-p u  . - « ‘ u w i c i i  v m i u u t n  ^s ia u -

i r m .  aber atd Anordnung der Be-
Stundenlohn be

itsprechend 
daR 'T “ uenlohn erh;

.llllden bHtstemno der Akkordarbeiter an ein stär-

Retegi a§ 
Ai'beh ‘" i t i ln L  a l6 m n n  , : » w i  ucu u r u c i  an  e in  s ta r-

:^arten ,.narbeit pH,eWobnt ’st und daher auch bei 
Setn 5j äßt. Eiiie*1̂  en tsPre9hende M ehrle istungaUS regelmäßige Akkordarbeit inri ^ab r/ ntie i jPrv;

1> ,  WgSn'Ve|^e i in!pC!lt  nur dann vor, wenn sie nur 
narben11. *n einem1”̂ ro,c!ien w ird, sondern auch 
Rap- ' a gerinrr. . T r i e b e  ständig m it Stunden- 

^  ArbpJ2 l/40 vk 97’11 rUm fanS zu rechnen ist. 
^ animl. 4i  l '  N °v . 1940: R A rb G .24, 145

41. D ie Arbeitsverhältnisse in einem a m b u l a n 
t e n  G e w e r b e ,  das seine Arbeitsstätte heute hier 
und morgen dort aufschlägt, können von einem 
Reichstreuhänder fü r sein W irtschaftsgebiet in einer 
Tarifo rdnung  m it erfaßt werden, solange nicht eine 
einheitliche Tarifregelung fü r dieses Gewerbe in 
einem größeren Bezirk durch einen Sondertreuhän
der e rfo lg t ist. Wenn aber eine Tarifo rdnung das 
ambulante Gewerbe nicht ausdrücklich nennt, so 
nötigen die Besonderheiten dieses Gewerbes zu 
vorsichtiger Prüfung der Frage, ob die T a rifo rd 
nung auch die nur vorübergehend in ihrem räum
lichen Geltungsbereich errichteten Arbeitsstätten 
eines solchen Gewerbes hat m it erfassen wollen.

RAG. 232/39 v. 30. A p ril 1940: RArbG. 23, 127 
=  ArbRSamml. 39, 115.

Vgl. Nr. 35, 36.

42. Die V o rschrift einer Tarifo rdnung, wonach als 
„ a n g e l e r n t e “  Facharbeiter oder „angelernte“  
Maschinenarbeiter solche gelten, die mindestens ein 
Jahr in dem betreffenden Fach oder an der M a
schine tä tig  sind, bedeutet nicht, daß jeder A r
beiter ohne Rücksicht auf seine Leistung nach einem 
Jahr de*'- erhöhten Lohn zu erhalten hat. Angelernt 
sein ist .Aehr als bloße Eingewöhnung.

RAG. 171/39 v. 27. Febr. 1940: RArbG . 23, 9 =  
ArbRSamml. 38, 321.

Vgl. auch JW. 1938, 904 s3.
V g l. oben Nr. 38.

43. W eiterbeschäftigung ausgelernter Lehrlinge 
und deren Lohnanspruch nach der RTarO. fü r das 
B a u g e w e r b e  v. 26. Nov. 1936 und 5. M ärz 1938 
(Lehrlingsvergütung bei verzögerter Gesellenprü
fung). Bedeutung eines Herkommens im Gewerbe 
(vgl. Nr. 31).

RAG. 178/39 v. 28. Febr. 1940: RArbG . 23, 23 =  
DR. 1940, 115226 =  ArbRSamml. 38, 337 (N ipper- 
dey).

Zum RBauTar. vgl. auch Nr. 67.

44. W erkstattschreiber als A n g e s t e l l t e .  Wenn 
ein als T arifo rdnung  weitergeltender Tarifvertrag  
fü r den B egriff des Angestellten auf § 12 BetrRG. 
Bezug nimmt, so ist diese V orschrift noch maß
gebend und demnach jeder W erkstattschreiber ohne 
Rücksicht auf seine kaufmännische Eigenschaft als 
Angestellter zu behandeln. Voraussetzung ist aber, 
daß er nicht nur als W erkstattschreiber eingestellt, 
sondern auch als solcher beschäftigt ist.

RAG. 31/40 v. 31. Aug. 1940: RArbG. 23, 339 =  
DR. 1940, 2271« (W . Franke) =  ArbRSamml. 40, 
37 (Dersch).

45. Voraussetzungen und Sinn eines tariflichen 
A u s l ö s u n g s a n s p r u c h s  fü r Gefolgschaftsm it
glieder, die außerhalb ihres W ohnorts übernachten 
müssen. Der B egriff des W ohnorts im  tariflichen 
Sinne ist weiter als der des Wohnsitzes nach § 7 
BGB. insofern, als es nicht auf eine ständige N ieder
lassung ankommt, sondern nur darauf, daß der O rt 
den M itte lpunkt der Lebensverhältnisse bildet, von 
dem aus der Betreffende der A rbe it nachgeht (vgl. 
RArbG. 20, 366 =  JW. 1939, 95233).

RAG. 253/39 v. 7. M ai 1940: RArbG. 23, 132 =  
DR. 1940, 159939 =  ArbRSamml. 39, 92.

46. D ie TarO . fü r das D a c h d e c k e r g e w e r b e  
im Deutschen Reich v. 1. M ärz 1937 (RArbBI. V I, 
188) bestimmt über die Gewährung von Zuschlägen 
(insbesondere E r s c h w e r n i s z u s c h l ä g e n )  v o ll
ständig und abschließend. Die Verweisung auf den



1766 A ufsä tze

Lohntarif der Bauarbeiter bezieht sich nicht auf die 
Zuschläge. Dem stehen allgemeine Gesichtspunkte 
der gerechten Behandlung und der Leistungsentloh
nung nicht entgegen; es kom m t vielfach vor, daß 
die gleiche Arbeitsleistung nach den verschiedenen 
Tarifordnungen verschieden vergütet w ird.

RAG. 203/39 v. 12. M ärz 1940: RArbG. 23, 39 =  
ArbRSamml. 38, 348.

47. Auslegung eines tariflichen Tronc-Systems im 
G a s t s t ä t t e n g e w e r b e .

RAG. 56/39 v. 18. Dez. 1940: RArbG . 24, 185 =  
DR. 1941, 102027 -  ArbRSamml. 41, 134.

48. Urlaubsanspruch der in G a s t s t ä t t e n  be
schäftigten Musiker, insbesondere nach § 8 TarO. 
fü r die in Gaststätten beschäftigten M usiker und 
Kapellenleiter im Treuhäncjerbezirk Sachsen vom 
8. Juni 1935. A u f die Dauer der täglichen Beschäf
tigung  bei einem bestimmten Unternehmer kommt 
es n icht an. Bedeutung des tariflichen Verbots der 
Urlaubsabgeltung.

RAG. 243/39 v. 7. M ai 1940: RArbG. 23, 136 =  
DR. 1940, 159940 =  ArbRSamml. 39,86  (Dersch).

49. Unterschied zwischen einfachen H ilfsarbeitern 
und „ungelernten A rbe ite rn“  der H a n d w e r k e r 
g r u p p e  im Sinne des als Tarifo rdnung  w eiter
geltenden Lohntarifs fü r  die Textilindustrie  des 
Münsterlandes von 1932. Zu den ungelernten A rbe i
tern der Handwerkergruppe sind alle diejenigen in 
dem in Betracht kommenden Handwerk nicht „g e 
lernten“  oder „angelernten“  A rbeiter zu zählen, 
deren A rbe it unm ittelbar zu einem handwerklichen 
Arbeitserfo lg  beiträgt und selbst einen handwerk
lichen Einschlag hat. Das Maß von Fähigkeiten und 
Kenntnissen hat Bedeutung erst fü r die Frage, ob 
ein A rbe ite r aus einem „ungelernten“  zu einem 
„angelernten“  A rbe ite r geworden ist.

RAG. 139/39 v. 28. Febr. 1940: RArbG. 23, 35 =  
ArbRSamml. 38, 328.

50. B eg riff des gewerblichen H i l f s a r b e i t e r s
i. S. der TarO. fü r die Eisen-, M eta ll- und E lektro
industrie des W irtschaftsgebietes Westfalen vom 
28. M ai 1937.

RAG. 117/40 v. 11. Dez. 1940: RArbG . 24, 172 =  
DR. 1941, 111281 =  ArbRSamml. 41, 122.

51. T arifliche  Regelung der Sonntagszuschläge in 
„ k o n t i n u i e r l i c h e n  B e t r i e b e n “  is t zulässig. 
Kontinuierliche Betriebe sind solche, in denen regel
m äßig Tag und Nacht hindurch gearbeitet w ird, w o
bei die Gefolgschaft sich schichtweise ablöst; uner
heblich ist dabei die eingeschaltete Sonntagsruhe. 
D ie besonderen Arbeitsbedingungen eines solchen 
Betriebes können eine Verlegung der Sonntags
pause rechtfertigen; es läßt sich unter Umständen 
n icht vermeiden, daß beim Sonntag^schichtwechsel 
eine Schicht noch in den Frühstunden des Sonntags 
oder eine andere bereits in seinen letzten Abend
stunden arbeitet. Dann kann eine Sondervereinba
rung dahin zulässig sein, daß diese Arbeitsstunden 
zuschlagfrei geleistet werden. § 105 b Abs. 1 GewO, 
steht nicht entgegen.

RAG. 106/39 v. 10. Jan. 1940: R A rb G .22, 222 =  
DR. 1940, 59422 =  ArbRSamml. 38, 147.

52. D ie T ätigke it eines N a c h t w ä c h t e r s  ist auch 
während der Betriebsruhe w irkliche Arbeit, nicht 
nur Arbeitsbereitschaft. Sie besteht darin, auf Brände 
und ähnliche Gefahren wie auf Störungen durch be
triebsfremde Personen zu achten. Bei laufendem 
Betrieb e rfo lg t die Überwachung der Eingänge durch

[Deutsches Recht, Wochenausg ,̂

den Pförtner, während die eigentlichen Betrieb^ 
anlagen einer Überwachung nicht bedürfen.^ 

RAG. 218/39 v. 20. M ärz 1940: R A rbG .2 3 ,^  
ArbRSamml. 38, 395 (Dersch). . ,

53. TarO . zur Regelung der Arbeitsverhält11’̂  
bei ungünstiger W itte rung  auf den B auste llen^. 
Rcichsautobahn und der Wehrmacht im i  
1938/39 ( S c h l e c h t w e t t  e r  r e g e  l u n g )  v.30- Y{ 
1938 (RArbB l. V I, 1279). Sinn und Zweck “  
Schlechtwctterregelung ist, den Beschäftigten e 
gewissen Lohnbetrag (60%) fü r die Zeit zu sicnlin. 
in der die Bauarbeiten vorübergehend vvege.n n, 
günstiger W itte rung  unterbrochen werden mU- 
Is t aber die A rbe it nur deshalb ausgefallen, we.1 u. 
Arbeitern eine Heimreise fü r Weihnachten unCl̂ ck-
Is t aber die A rbe it nur deshalb ausgefallen, w , m£1i- 
Arbeitern eine Heimreise fü r Weihnachten ump^ck' 
jah r erm öglicht werden sollte, und zwar ohne ^  ar 
sicht darauf, w ie die W itte rung  zu dieser Zei 
und ob gearbeitet werden konnte oder nicht, 
die Schlechtwetterregelung nicht anzuwenden- , ^  

RAG. 22/40 v. 26. Juni 1940: RArbG. 23, **
ArbRSamml. 40, 163. ja0d-
Tarifliche  T r e u p r ä m i e  fü r verheiratete 

w irtschaftliche A rbeiter vgl. Nr. 17. r
54. D ie tarifvertrag liche Vereinbarung von j fl. 
w i r k u n g s f r i s t e n  ist in  der Z e it vor den‘ „
krafttreten des A rbO G . stets als zulässig eStaI* 
worden, und sie können auch nach der des 
tung  des Arbeitsrechts gemäß den Grundsatz. ^
neuen Staates n icht entbehrt werden. Doch ulld 
Inha lt solcher Vereinbarungen durch streng zjjcfi 
vorsichtige Auslegung festzustellen. G ru n d * ¿¡e-
muß in abhängigen Arbeitsverhältnissen a ^ eCtit 
folgsmann wie jeder andere G läubiger da® yCti« 
haben, m it der Geltendmachung seiner An 1 frist 
bis unm itte lbar vor Ab lauf der Verjährt1 a ]6, 
(§ 196 Nr. 8 u. 9 BGB.) zu warten (RÄ  pes; 
262 =  JW. 1936, 210711 m it Anno Siebert fl0Cfi 
halb können nur besondere Umstände .eiI\ £S ö e' 
weitergehende Beschränkung der Befugnis j eflipg 
folgmanns zur Geltendmachung seiner ro r  ¿et 
rechtfertigen. Solche können in dem Bedur ’ j-i^lt' 
Betriebe nach O rdnung und Übersicht ocr,--.r ftiisseS 
nisse begründet sein. Außerhalb dieses Beciu ¿eitt 
aber w iderspricht es der heutigen Auffas® J  Vef'

n, durch weitgehende^ ^Unternehmer zu gestatten, ----- - ,
Wirkungsklauseln die Rechte des Gefolgsm s den1 
gefährden. Das Z ie l der Verw irkung  ^annciari|1 Pf" 
gedachten Ordnungsbedürfnis heraus nur Al  
stehen, den Unternehmer vor unzuniutm ^  ui 
Sprüchen zu bewahren, das ist vor so* i,aße 
deren Geltendmachung er n icht gerechnet g a« 
auch nicht zu rechnen brauchte (Anspru pora 
unrich tiger Berechnung; geringe Höhe oeleh^!rs 
rung; widerspruchslose H innahme eineraethei* 6 
des Betriebsführers über die U n b e g ru n o . 
Anspruchs durch das Gefolgschaftsmitg* ^3, 

RAG. 162/39 v. 27. Febr. 1940: RArb<J-
ArbRSamml. 38, 356 (Nipperdey). d ^ 1*“  ti 

55. V e r w i r k u n g s k l a u s e l n  sind flTUU aar 
eng auszulegen. In der Regel betreffen s .cj,t ef 
Inha lt von Abrechnungen und schneiden -u 
Ansprüche aus selbständigen Rechtsgrunu

tv f 
dl«

wah
Ansprüche aus selbständigen K e cm sg ru yy^ jji  ̂
außerhalb des Rechenwerks liegen. Ein 
die tarifliche E ingruppierung enthält im °  gClili 
keinen Verstoß gegen Treu und Glatin > 
also den Einwand der V erw irkung  aus. „a v  

RAG. 117/40 v. 11. Dez. 1940: RArt>u. j)s 
DR. 1941, 111234 =  ArbRSamml. 41, >fSs \J ^  

In DR. 1941, 1112 ist dieser Teil u 
n icht m it abgedruckt. .,

W e r k s t a t t s c h r e i b e r  vgl. Nr. •' ■
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22 .

; der * di e Z e n t r a l h e i z u n g s -
Anrii 'ino i111 W irtschaftsgebiet Westfalen vom 

m scL (,  MS (RArbBI. V I, 570) ist die Aufwands- 
StammwP?LUnff an.Stammarbeiter, die außerhalb des 
a»ch an c arbe>ten, kalendertäglich zu zahlen, also

Ra n Sonntagen.

A r b R W 6/ 39 v> 17- Jan- 1940: RArbG . 22, 234 =  u^am m l. 38, 117.
IV.
^Uch, ^ » c h e s  Gesetzbuch, Handclsgesetz- 
5j ’ ewerbeordnung und Sondergesetze

'öq ^ acb feststehender Rechtsprechung 
la»gsbedürfc '  ge‘h  einem Abwesenden eine emp- 

sie in W illenserklärung schon dadurch zu, 
■!} er £evwmeiM n Machtbereich gelangt und er so 

in: *’. Vtm ¡|,Ui lr5hen Umständen die M ög lichke it er- 
»aßig T  p Kenntnis zu nehmen. Das ist regel- 
_es Etnpfan„a ’ ?°bald das Schreiben am W ohnort 
y r i g e n In dessen W ohnung von einem An-

st aiipi, ,i Empfang genommen w ird , mag er 
de i^üe it an^HrC^ K ranRfieit oder zeitweilige Ab- 
linL ge\veepn . sofortigen Kenntnisnahme gehin- 

he K ünd igung^ ° as g ilt auch fü r arbe>tsrecht-

A'b R S a '3 i40J -  31. Ju li 1940: RArbG . 23, 326 -  
*8. ¡ , 4  ' " L 40- 181 (Dersd,).

M !n die 9 Ur unter besonderen Umständen 
(v&ien M r std iind IgUnF eines Arbeitsverhältnisses 

81 § 2 ArbOQ )gCgen die 8uteP Sitten nichtig sein

40, 78 (Hueck).

242 BGB.; § 2 ArbOG. Vorausset-

„ ArbRsJm/?? v: 31 • Aug. 1940: DR. 1940, 2271 «* 
59 s„ atnnd. 40. 7S
ZUilf?en J 94f f-»
■ S * s''

J H r  
f  b egrü 
ü §egen 
M g de

¡z lJ W n  e r l S rgePflicht (§ 2 ArbO G .) kann 
^ i t i l haftsmhm'Mkt w erden. Es ist Sache des Ge-

aiuft-“ «esn, ~ » § z A ro u u . vorausset- 
f-ohni nS g e Ä nwands der unzulässigen Rechts- 
hi„ Uprden.-K »über der Veriähmno'Kpmrpdp hpi

?r
__ mm i______ ___________ _______ _

tiici.T‘S d e r 'p i!1 Und Glauben, und auch eine Vcr- 
*-■ 1 darU llrsorffen.fiiVm- m  o A . k r i r , \

rUnM:r^ r u nr,:;;uuM  dM  Verjährungseinrede bei 
stoft uegründH V - . Berufung auf die Verjäh-
Iet?i,„Segen T r „. tu r s'eh allein niemals einen Vcr- jjj .nncr j  1 reu unH rHn..u........ „ . i  ___t. . u ...

*0l|
2eitit, ‘*"| ismitm,vj‘ " vvc,uen. cs ist aacne aes ue- 
verf.,|, *u erhöh,, „ es’, streitige Ansprüche so recht- 
4aß de»; die F,-n’ dag s*e nicht der Verjährung 
• *- i t—> oursorgepflicht geht n icht so weit,

verpflichtet wäre, verjährte 
mcha - ‘ tu  tu gschaftsmitgliedes lediglich 
¡hrp e*nes anr,0erfühen, weil g leichartige An- 

r ,,„er Lren Gefoluschaftsrnitidiedes. das

AllsPnMi ^uternehm gepfllcht. geht n ic Ilt so w eit> 
»tfi eine« verp flich te t wäre, verjährte

cu.sWiIIen Z ^vfp lgschaftsriiitg liedes lediglich 
hrp, ejnes anrIoerfüljen, weil g leichartige An- 
v0tJ f r fo lg u n ? 11 P^M gsehaftsm itghedes, das 
äs«? UnternphÜf mcb4 säumig war, entgegen 
tlgt M  durch S  E jte IäubiS geheKten Rechts- 
M o a^ rk a m u g,encl] tIlche Entscheidung als be- 
r,^Q. fi/4̂  r worden sind.

reClltl8t
4

194°> 2029u12- Juni 1940: RArbG. 23, 305 
l3M n  de» etura ~~ A rb RSam'nl. 40, 65 (Hueck). 
M l  M  21 h aSanders  Regenden Fall RAG. 

Vg,1166 io. Jan' 1941: RArbG. 24, 235 =  DR.
’ a'Jcl1 Nr 54 , ,

Vei, J  >96 N - o4> 55.

des Ä J f , 59’ 84 HOB. Die kurze 
w aftlich£genten N r ' 8 gd t nicht fü r selb-

nen i. o 1 ^bhänfviM  wenn sie wegen ihrer w irt- 
yn RAp  " des ^ 5r’ a r i i  arbeitnehmerähnliche Per- 
6 |* .19, 0,4 '/3 9  V 4 r^ p Q- sind.
X § 24,  ’ 32S'ä 9  ; 1940: RArbG. 22, 271 =
*V  5g2 Bq b ^  ArbRSamml.' 38, 182.

>4. s ^ ’ 132- 'Zulässige Rechtsausübung: vgl. 
Uie»stif6 ÖQb

rtcbtig tenCf ^ 'enstvcfp flich tc te  haftet dem 
■ Snindsätzhch fü r jedes Ver

schulden, das eine Ersatzpfiicht des Dienstberech
tig ten gegenüber einem D ritten  zur Folge hat. Die 
Eigenart gewisser Dienste b ring t es aber m it sich, 
daß auch einem gewissenhaften D ienstverpflichteten 
leichte Feh lgriffe  unterlaufen, m it denen erfahrungs
gemäß gerechnet w ird  (Zahlkassen; Kraftfahrzeug
verkehr). Deren Folgen müssen vom Unternehmer 
als eine A rt von typischem Betriebsrisiko m it ge
tragen werden.

Entscheidend sind hier weniger schuldrechtliche 
als vielmehr arbeitsrechtliche Gesichtspunkte. Ein 
angestellter K raftwagenfahrer z. B. bedarf des 
Schutzes vor übermäßiger Belastung m it Ersatz
ansprüchen, denen er info lge von unvermeidbaren 
leichten Versehen ausgesetzt ist. Dies muß vom 
Standpunkt des gegenseitigen Treuverhältnisses aus 
(§ 2 Ä rb O G .; § 2 Ö ffA rbO G .) zu einem Ausgleich 
und zu einer Durchbrechung des in § 276 BGB. 
enthaltenen Haftungsgrundsatzes führen. In solchen 
Fällen kann der D ienstherr n icht mehr als eine 
angemessene Beteiligung des Kraftwagenführers an 
der W iedergutmachung des angerichteten Schadens, 
der Kraftwagenführer dagegen die Abnahme weiter
gehender Belastung durch den D ienstherrn bean
spruchen.

RAG. 49/40 v. 18. Dez. 1940: RArbG . 24,199 =  
DR. 1941, 1372 u  (Herschel).

Vg l. auch RAG. 201/39 v. 14. Jan. 1941: DR. 
1941, 137515 (Herschel).

Wegen des Rückgriffsrechts der ersatzleisten
den öffentlichen Körperschaft gegen den bei ih r 
auf P rivatdienstvertrag angestellten K raftfahrer 
vgl. ferner RG. I I I  13/40 v. 6. Sept. 1940: DR. 
1940, 225426.

62. §§ 323 ff. BGB- An dem in RAG. 8/39 vom 
13. Sept. 1939: RArbG. 22, 18 =  DR. 1940,'261 auf
gestellten Grundsatz, daß die Vorschriften in 
§§ 323 ff. BGB. fü r die Beurte ilung von Arbeits
verhältnissen heutiger Ze it n icht mehr geeignet sind, 
w ird  festgehalten.

RAG. 73/40 v. 29. O kt. 1940: RArbG . 24, 51 =  
ArbRSamml. 40, 351 (Hueck).

Vgl. N r. 5.

63. §§ 392, 387 BGB. Durch die Pfändung einer 
Forderung w ird  das Recht des Drittschuldners zur 
Aufrechnung gegenüber dieser Forderung g rund
sätzlich nicht berührt. Die Aufrechnung is t nur 
dann ausgeschlossen, wenn der D rittschuldner seine 
G egenforderung erst nach der Beschlagnahme der 
Forderung erworben hat oder wenn sie erst nach 
der Beschlagnahme und später als die in Beschlag 
genommene Forderung fä llig  geworden ist. Da
gegen komm t es nicht darauf an, ob die gepfändete 
Forderung schon im Augenblick der Pfändung be
steht und fä llig  ist.

Wenn der D rittschuldner sich dem Schuldner 
gegenüber verp flich te t hat, die Aufrechnung nur in 
einer bestimmten Höhe vorzunehmen, so lieg t darin 
ein Verzicht auf das Recht zur Aufrechnung auch 
gegenüber dem Pfändungsgläubiger, sofern eine 
solche Vereinbarung nicht lediglich eine Stundung 
der Forderung des Drittschuldners gegenüber dem 
Schuldner, also ein Entgegenkommen gegenüber 
diesem, bedeutete, aber n icht ohne weiteres auch 
fü r d ritte  etwa pfändende G läubiger Geltung haben 
sollte.

RAG. 63/40 v. 18. Sept. 1940: RArbG. 23, 349 =  
ArbRSamml. 40, 174 (Volkm ar).

64. § 615 BGB. Ein Recht auf Beschäftigung an 
rein kirchlichen Feiertagen besteht nicht, wo die 
Arbeitsruhe betriebsüblich ist. Der B^triebsführer
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hat etwaigen W andlungen in der allgemeinen An
schauung der Gefolgschaft in bezug auf diese Frage 
zwar nachzugehen, ist aber berechtigt, von sich aus 
die Frage zu prüfen und danach zu entscheiden, 
ob die Übung beizubehalten ist.

RAG. 2/40 v. 21. M ai 1940: RArbG. 23, 177 =  
DR. 1940, 178924 =  ArbRSamml. 39, 233.

65. §615 BGB- L o h n a n s p r u c h  bei Annahme
verzug des Unternehmers; Anrechnung des Erwerbs 
durch anderweitige Verwendung der Arbeitskraft. 
Nach heutiger Anschauung, wonach keine Arbeits
kra ft mehr brachliegen soll, hat der D ienstverpflich
tete auf die anderweite Verwendung seiner Arbeits
k ra ft Bedacht zu nehmen; gegebenenfalls muß er 
auch eine andersartige, ihm zumutbare Tätigke it 
übernehmen, aber es is t ihm auch freigestellt, seine 
Arbeitskraft auf eigene Rechnung, z. B. durch Er
rich tung eines eigenen Unternehmens, nutzbringend 
einzusetzen.

RAG. 79/40 v. 18. Sept. 1940: RArbG. 24, 9 =  
DR. 1941, 34517 =  ArbRSamml. 40, 231 (Hueck).

66. §§ 615, 616 BGB. Nach ständiger Rechtspre
chung enthält eine Tarifbestim mung, daß der Lohn 
nur fü r die w irk lich  geleistete A rbe it gezahlt werde, 
nicht in jedem Fall einen Ausschluß des Anspruchs 
aus § 615 BGB., sondern beschränkt sich auf eine 
Regelung des Anspruchs aus § 616, wenn die in 
der T arifo rdnung  angeführten Fälle nur Arbeitsver
säumnisse betreffen, die ihren Grund in der Per
son des Gefolgsmannes haben.

W enn die Tarifo rdnung  die Fortzahlung des Loh
nes nur fü r die Tage vorsieht, an denen: der Gefolgs
mann Krankengeld erhält, so w ird  damit ein Lohn
anspruch fü r Arbeitsbehinderung info lge Besuchs 
eines Arztes zur Untersuchung oder Behandlung 
ausgeschlossen. Solcher Ausschluß is t ebenso ge
rechtfertig t, wie der Ausschluß des Anspruchs auf 
Krankengeld fü r  die ersten drei Tage gemäß § 182 
RVO. Denn es w ird  sich h ier in der Regel um A n
gelegenheiten handeln, die auch außerhalb der A r
beitszeit erledigt werden können, und der Aus
schluß des Lohnanspruchs fü r  diesen Fall soll eben
so w ie der Ausschluß des Krankengelds fü r die 
ersten drei Tage den Gefolgsmann anhalten, den 
Arbeitsausfall m öglichst zu vermeiden. Das g ilt  n ich t 
fü r Angestellte: § 616 Abs. 2 BG B.; vgl. RArbG . 
18, 276 =  JW . 1937, 285327.

RAG. 133/39 v. 16. Jan. 1940: RArbG. 22, 227 =  
ArbRSamml. 38, 193.

67. § 616 BGB- D ie V orschrift in § 4 RTarO. fü r 
das Baugewerbe v. 26. Nov. 1936, wonach der Lohn 
nur fü r  die Z e it zu zahlen ist, in der A rbeit geleistet 
w ird , enthält eine zulässige Abdingung des § 616 
Abs. 1 BGB. Die in der T a rifo rdnung  vorgesehene 
Ausnahme (unverschuldete Arbeitsbehinderung fü r 
eine verhältnismäßig n icht erhebliche Zeit) is t bei 
einer Zahnbehandlung regelmäßig nicht gegeben. 
Persönliche Angelegenheiten müssen grundsätzlich 
außerhalb der Arbeitszeit erled igt werden, sofern 
nicht besondere Umstände im Einzelfall es anders 
bedingen.

RAG. 70/39 v. 10. Jan. 1940: RArbG. 22, 327 =  
ArbRSamml. 38, 223.

68 . § 616 Abs. 1 u. 2 BGB. D ie fernere Auslegung 
bestehender gesetzlicher Bestimmungen hat nach der 
neugewonnenen nationalsozialistischen Rechtsan
schauung zu erfolgen. Auch hiernach ist der nach
giebige Charakter der Bestimmung in § 616 Abs. 1 
unverändert geblieben. A u f der anderen Seite ent

[Deutsches Recht, Wochenausg1abe

Abs. 2
hält die Unabdingbarkeit der Bestimmung m - ^  
keine grundanschaulich verschiedene Gestaltung 
Fürsorge fü r A rbeiter und fü r Angestellte.

RAG. 187/39 v. 30. Okt. 1940: RArbG. 24, %  
DR. 1941, 89336 (W . Franke) =  ArbRSamml.
282 (Hueck). .

69. Bedeutung der Vorschriften in §616 Abs.
B G B .  und § 133c Abs. 2 GewO. n, 85s*

RAG. 140/39 v. 16. Jan. 1940: DR. 1940, 690
ArbRSamml. 38, 139 (Hueck).

v „  n  Pri
70. § 616 Abs, 2 BGB.; § 133c Abs. 2 GewG-
Anspruch eines Angestellten auf Vergütung \  ^  
nach § 616 Abs. 2 BGB. fü r den Krankheitsfal 
ausgeschlossen, aber auch nicht durch den ,^ e 
von Krankengeld eingeschränkt werden. Dasg des 
muß aus grundsätzlichen Erwägungen, |̂ 0 a[,s. 2 
entgegengesetzten W ortlauts, nach § l 3 3 c ..kreis 
GewO, auch fü r den do rt gedachten Person4 p 
(§ 133a) gelten. Die abweichende f r ü h e r e  ^51 
f a s s u n g  des RArbG. (vgl. bes. JW. 1937, ^  
am Schluß) w i r d  a u f g e g e b e n .  j02

RAG. 145/39 v. 24. A p ril 1940: RArbG- 
=  DR. 1940, 164223 (Oppermann) =  ArbK 
39, 180 (Hueck).

71. §§ 618, 278 BGB. D ie in § 618 geregelR-jes 
Sorgepflicht ist ein so wesentlicher Bestand j^er 
Arbeitsverhältnisses, daß davon der V ni er nders 
niemals entbunden werden kann; das g ilt .,everti$ ‘ 
nach der heutigen Auffassung des Arbeits jei1 
nisses als eines auf Treue und Fürsorge ber ¡sSes.
personenrechtlichen Gemeinschaftsverna' flgs-
Diese P flich t kann einem D ritten  als O  u,.^s ist 
gehilfen (§ 278 BGB.) übertragen w e ltleIuejter v0lI 
insbesondere auch dann der Fall, wenn Aru gr zu> 
einem Unternehmer einem andern Unterne werd^ 
D ienstleistung zur Verfügung gestellj . e de- 
(D ienstverschaffungsvertrag) oder im Dct arbeiteG' 
andern Arbeiten leisten (sog. Unternehmer 200 

RAG. 265/39 v. 5. Juni 1940: RArbG- A ;eclA
ArbRSam m l.4 0 ,1 0 ^  jg40l

Für-

DR. 1940, 17882 
Vgl. RG. I I I  4/40 v. 30. Aug. 1940: d R-

2250 i« =  ArbRSamml. 40, 459 (Dersch). ¿„e

72. § 618 BGB. Is t einem Gef« e s  
D ienstwohnung m it im Belange des D ien’ repfl[C 
wiesen worden, dann fo lg t aus der Fürs BAHv',e:„ 
des D ienstberechtigten in entsprechend j^ng f
düng des § 618, daß dieser die Dienst« 
dem zum vertragsmäßigen Gebrauch geeig 
stand zu überlassen hat. Er hat auch >1J ^  s o & cs 
sicherten Zugang zu der D ienstwohnung „^d 6V  
daher hat er auch bei G latteis zu_ streu v enen\ 
nicht nur während der Arbeitszeit. Geg üfld 
kann ein Anspruch aus Vertragsverletz ^
gleich aus unerlaubter Handlung en ŝif r  23> 3™ 

RAG. 61/40 v. 31. Ju li 1940: RArbG- 
ArbRSamml. 39, 413. t£p$ff

73. § 626 BGB. Fristlose Entlassung- stlng >.e.
Das RArbG . hält an der alten A u d a\  ein 

daß das RcvG. nur nachprüfen Fann, s v iy ’ jhi1 
stim mter Vorgang in jedem Fall ein „  odfil 
G rund zu fristloser Entlassung bilden 58 ** 
in  keinem Falle bilden kann (RArbG- > , jge
1934, 2276 m it Anm. Titze). f mer •»,#$

Ein Dienstherr, fü r den ein Anges ueth
seines Verschuldens in der von m . ^  gri1 
Stellung untragbar geworden ist, ist 1 j en- „ 
ihn auf einem anderen Platze zu ver^ ArßG. ^ ’ 

RAG. 228/39 v. 30. A p ril 1940:
=  ArbRSamml. 39, 189 (Hueck).
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M .  '  .................................... .........  -  - -

Von p2-6 Fristlose Entlassung. 
e*netn k,Inem leitenden Angestellten, besonders in 
nehmen ‘ i  nationalsozialistisch ausgerichteten Unter
s te  Ici^p St Verständnis fü r die nationalsozialisti- 
damit 7,,c Unca vorbild liche H altung gegenüber den 
Fetl zu Vp,.iinilnenhängenden praktischen Forderun- 
frau iu • langen. Duldung von Einkäufen der Ehe- 
pntritts ,„leiP Jüdischen Kaufhaus, Ablehnung des 
tristIoSe F « und ähnliches kann daher die
Bünden. nt assung eines solchen Angestellten be-

Df t ? 4n°o^ 9 v - 23- Ja n .1940: RArbG. 22, 245 =  
Zu § s’,  28^ =  ArbRSamml. 38, 226.

teile) Vg| 6ĵ G B . (M ißbrauch rechtskräftiger Ur-

^  Familienrechtliche Arbeitsp flich t
n'Ĉ  üisowpu er RRichtenkreis der Frau bestimmt 
riLSSe° der r !  n.?.cb den objektiven Lebensverhält- 

Beteiü ,atni|ie und is t unabhängig vom W illen  
■ essen. ? 1T>it dem Maßstabe des Üblichen zu 

Reo-ni1 g l * üer Grundsatz, daß die Ehefrau 
f>i„tändio-£ t n-'Ur zu Flilfsdiensten, aber n icht zu 

Betrich t des Geschäftsbetriebes oder 
U ' f  133 noi eiIes herangezogen werden darf: 
hi ‘siet die’ 881 -  JW. 1932, 13497 (v. Scanzoni). 
rip.ails DierKxau.uber ihre familienrechtliche P flicht 

Beurtp;n lm Geschäft des Mannes, so kann 
Qp5e,sPi-ochpnPngrilach dem in § 612 Abs- 1 BGB. 
in ncfltspllnk. ri Rechtsgedanken oder unter dem 
der t racht l «er ungerechtfertigten Bereicherung 
einJ i 1e> wennm,? en- Bs w iderspricht dem Wesen 
QelV ’t, llrn • , uer Mann sie wesentlich deshalb 

¿aft zu • , die A rbeitskraft der Frau fü r sein

|u”‘ 8§ 63, Sn ArbRSamml. 39, 97.
« Ä n  a?fB' cAnsPruch des erkrankten Hand- 

pKränkung Secbswochengehalt bei wieder-

a.nz'iism '1 e h ? | n l4< 4 uf e r i n n e n in T rinkhallen als

p ̂ AQZliL®,'c,hcrn.
1 _ lQ40, 15g93̂ -J 3; A P [ iH 940: RArbG . 23, 80

ilfen’ "Sf 
S anl“"s.

»nm, T’gsgehMr Verki ....... -...........
den d» etl sind l,nn,en, oder als Gewerbegehilfinnen 

f?ASrP’nzelf’i i i ! ltsc^eidet sich nach den Umstän-

iy  '■ iy40, 8£ A 5V- 23. Jan. 1940: RArbG. 22, 241 
? 123 Gp„ 1  "* A rb RSammI. 38, 152

^ötspj^rniche k ,ß  -82 PrAIlgBergG. Unbegrün- 
H  rj.,n der p fu ii ^'^Verweigerung setzt das Be- 

u lnn anzun(>n ^Widrigkeit voraus. Dieses ist 
^ "k t „•"üeln naoi!nen’- vvenn der sich Weigernde 
£ rek v nr‘chtet ni? s,e‘nem eigenen Rechtsstand- 
^ d ,  dp^GgstL-. 'vohl er weiß, daß von dem an- 
^höri£SSen möcrliri!0 anderer Standpunkt vertreten 

Rao 8° rgfait Ki Dichtigkeit er bei Anwendung 
^  Do 241/3Q , er£ennen mußte.

J H üe ,940 I r 2 4; A Prin 9 4 0 : RArhG- 23, 110 
’ 1695156 =  ArbRSamml. 39, 198N  v 27(

Sd
if,
Vor

Rei i “ Be\yQ p ..
'Vvirtc i nährst-,,1Jiarlnerlebrhnge gehören zu den 
d i  r '^ t  ( s g . d  umfaßten Arbeitern in der 

v0r > l96ni\eichsnahr=+5 j er 1- v o - über den Auf- 
ü°d u „u tar!df s v - 8- Dez. 1933 [RG- 

l>scnrilführtl der G evvn Sle len nicbt den Lehrlings- 
< &  & . W Ä 2 - .  sonder,, der vom R e ic L,aufgesteli+’ s°udern der vom Reichs 

!fpbddung G/undregel fü r die prak

DAq “ ® des‘ s T o ^ ,s ’ «er dem gewerh 
Arbp 2r)6/3f) » 127 c GewO, entspricht.

miid. 38 434März td-lO: RArbG. 23, 5(

31. ri„ "Uuno- 'J iunarege i ru r aie prak-
^  heeJ s Reifh Gartenbau v. 1. Okt. 1937 

deslcleter ¿ f , " ahrstandes S. 555). Sie habenir MV-S r> Lchrv ..... oic liauc ii
h ]uRnî ,Gesen cnh if1  Anspruch auf Aushändi- 
^A q  ...des « i - « ls > der dem gewerblichen

79. § 133a GewO.; § 74 H G B. E in technischer A n
gestellter i. S. des § 133 a braucht sich auf eine m it 
ihm vereinbarte Karenzentschädigung nicht anrech
nen zu lassen, was er während des Zeitraums, fü r 
den die Entschädigung gezahlt w ird, durch ander- 
weite Verwertung seiner A rbe itskra ft erw irbt. Es 
bestehen Bedenken gegen eine Gleichbehandlung 
der Handlungsgehilfen und der technischen Ange
stellten hinsichtlich der .^bezahlten Karenz“  und der 
Anrechnungspflicht nach § 74 c HGB., w eil der Ge
setzgeber sich bisher n icht zu einer entsprechenden 
Regelung hat entschließen können, obwohl der 
AkadEntw. eines Ges. über das Arbeitsverhältn is 
vom Jahre 1938 in  Übereinstimmung m it älteren 
Entwürfen eine solche G leichbehandlung vorsieht.

RAG. 205/39 v. 12. Juni 1940: RArbG. 23, 297 -  
DR. 1940, 196542 =  ArbRSamml. 39, 391.

§§ 133a, 133c Abs, 2 GewO.: vgl. oben N r. 69 
und 70.

80. § 13 SchwBeschG. D ie Vorschrift, wonach 
einem Schwerbeschädigten nur m it Zustim m ung der 
Hauptfürsorgestelle gekündigt werden kann, findet 
nach § 13 Abs. 6 auf Reichs- und Landesbeamte 
keine Anwendung. Diese Ausnahme muß, nachdem 
durch das BRÄndG. und das DBG. die Beamten
eigenschaft n icht mehr von der Ausübung obrig 
keitlicher Befugnisse, sondern von der form ellen 
Berufung in das Beamtenverhältnis abhängig ist, 
sinngemäß auch fü r Angestellte gelten.

RAG. 157/39 v. 3. Febr. 1940: RArbG . 22, 215 =  
DR. 1940, 593 20 =  ArbRSamml. 38, 311 (Dersch).

81. § 13 Abs. 2 SchwBeschG. N ur fristlose Ent
lassungen sind von der Zustim m ung der H aup tfü r
sorgestelle befreit, n icht aber vereinbarte entfristete 
Kündigungen. Der Vorbehalt jederzeitigen W ide r
rufs bei E instellung auf privatrechtlichen D ienstver
trag  ist eine Vereinbarung eritfriste ter Kündigung.

RAG. 157/39 v. 3. Febr. 1940: RArbG . 22, 215 =  
DR. 1940, 59320 =  ArbRSamml. 38, 311 (Dersch).

82. §§ 8, 37 SchriftleiterG. v. 4. Okt. 1933; §§ 13, 
24 D urchfVO . zum SchriftleiterG . v. 19.'Dez. 1933. 
Die E intragung in die Schriftleiterberufsliste „au f 
W id e rru f“  w ar nur bis zum 31. Jan. 1934 zulässig. 
D ie endgültige E intragung kann sich nicht rückw ir
kende K ra ft beilegen. Ein Anstellungsvertrag m it 
einem nicht ordnungsmäßig eingetragenen Schrift
le iter ist n ichtig.

RAG. 7/40 v. 5. Juni 1940: RArbG. 23, 198 =  
DR. 1940, 178823 =  ArbRSamml. 39, 398.

V . Beamtenrecht und Rechtsverhältnisse 
der Angestellten und Arbeiter im  öffentlichen 

Dienst
a) G e s e t z  z u r  O r d n u n g  d e r  A r b e i t  i n  
ö f f e n t l i c h e n  V e r w a l t u n g e n  u n d  B e 
t r i e b e n  v. 23. M ä r z  1934 (RGBL I, 220,

300, 352).
83. §§ 2, 16 Abs. 2 OffArbOG- D ie Bestimmung der 
gemäß § 16 Abs. 2 erlassenen Gemeinsamen Dienst
ordnung fü r die Verwaltungen und Betriebe des 
Reichs v. 30. A p ril 1938 (RBesoldBl. 169), wonach 
eine außertarifliche Zulage jederzeit w iderruflich  
ist, ste llt den W id e rru f n icht in das Belieben des 
Führers der Verwaltung oder des Betriebes, sondern 
vielmehr in  sein pflichtmäßiges Ermessen, das im 
allgemeinen vom Gericht n icht nachzuprüfen ist. Die 
gerichtliche P rüfung kann sich nur darauf erstrecken 
ob der W ide rru f unter den gegebenen Umständen 
sich als ein M ißbrauch des Ermessens oder als eine 
Verletzung der Fürsorgepflicht darstellt.

222
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Entsprechendes g ilt  fü r das Ermessen der Behörde 
bei Tarife instufungen öffentlicher Angestellter ge
mäß ’§ 3 Abs. 2 TarO. A  fü r die Gefolgschaftsm it
glieder im öffentlichen D ienst (DR. 1940, 1964«: 
unten Nr. 94) und bei Anwendung der Kannvor- 
schriften über die Bezahlung von Überstunden ö f
fentlicher Angestellter nach § 2 TarO. A (unten 
N r. 89), sowie über die Gewährung von Trennungs
entschädigungen nach § 22 TarO . A und den zu
gehörigen Vorschriften der A llgD ienstO . (DR. 1941, 
101422; unten Nr. 97).

RAG. 152/40 v. 17. Dez. 1940: RArbG. 24, 215 
=  ArbRSamml. 41, 193 (Hueck).

84. § 18 Abs. 2 öffArbO G . Bestimmungen in D ienst
ordnungen können nach § 18 Abs. 2 den fü r ö ffent
liche Verwaltungen und Betriebe erlassenen T a rif
ordnungen nicht zum Nachteil der Gefolgschafts
m itg lieder vorgehen (Günstigkeitsgrundsatz). Es 
kom m t insbesondere bei Urlaubsbestimmungen nicht 
darauf an, welche der beiden Regelungen „ im  gan
zen“  die günstigere is t; das verbietet sich schon 
deshalb, weil in fo lge der unübersehbaren V ie lfä ltig 
ke it der möglichen Gestaltungen diese Frage kaum 
zu beantworten ist. Es muß ein Gesamtvergleich 
jedenfalls insoweit stattfinden, als mehrere Regeln 
der TarO . und der DienstO. in innerem Zusammen
hang stehen (vgl. Hueck-Nipperdey-Dietz zu 8 32 
ArbO G ., Anm. 200).

RAG. 154/39 v. 31. Jan. 1940: RArbG. 22, 334 =  
ArbRSamml. 38, 404 (Dersch).

b) G e s e t z  z u r Ä n d e r u n g  v o n  V o r s c h r i f 
t e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e s  a l l g e m e i n e n  
B e a m t e n - ,  d e s  B e s o l d u n g s -  u n d  des  

V e r s o r g u n g s r e c h t s  v. 30. J u n i  1933 
(RGBl. I, 433)

§§ 5, 6 BRAndG. vgl. unten Nr. 100.
85. §§ 40ff. BRAndG. A lle  fre i vereinbarten D ienst
bezüge unterliegen der Angleichung. Die in § 48 
fü r  d ie  Angleichungsmaßnahmen vorgeschriebene 
F ris t bis zum 31. Dez. 1933 sollte nur eine be
schleunigte Durchführung gewährleisten, n icht aber 
d ie  Angleichung in einem späteren Zeitpunkt aus
schließen (so schon RGZ. 151, 19 =  [W . 1936, 
1221; RArbG . 18, 92 =  JW. 1937, 1184” ). Die 
V o rschrift in  § 5 Abs. 2 Satz 1 TarO. A fü r Ge
fo lgschaftsm itg lieder im öffentlichen D ienst (betr. 
d ie Höhe der G rundvergütung) bedeutet nicht, daß 
Ungleichheiten, die im Wege der Angleichung be
se itig t werden mußten, endgültig  aufrechterhalten 
bleiben.

RAG. 36/40 v. 7. Aug. 1940: RArbG. 23, 292 =  
DR. 1940, 196643 =  ArbRSamml. 40,324 (Dersch).

86. Treupräm ien unterliegen in derselben Weise 
w ie Weihnachtszuwendungen der Angleichungs
p flich t nach §§ 40 ff. B R Ä n d G.

RAG. 98/40 v. 22. Okt. 1940: DR. 1941, 101334 
=  ArbRSamml. 40, 397.

87. §§ 40ff. BRAndG.; § 49 Abs. 2 BRAndG. in der 
Fass, des Ges. v. 31. M ai 1934 (RGBl. I, 471); 
§§ 225 Abs. 2, 226ff. ArbVerm G . Zulässigkeit und 
gerichtliche Nachprüfbarkeit von Angleichungsmaß
nahmen gegen die von der früheren Reichsanstalt 
fü r A rbeitsverm ittlung  und Arbeitslosenversicherung 
übernommenen Dauerangestellten in Arbeitsnach
weisämtern. Rechtliche Stellung dieser Personen.

RAG. 44/40 v. 29. Okt. 1940: RArbG. 24, 57 =  
DR. 1941, 101621 =  ArbRSamml. 40, 430.

88 . § §4 0 ff. BRAndG.; § 4 9  Abs. 2 BRAndG. in 
der Fass, des Ges. v. 31. M ai 1934 (RGBl. I, 471).

1. Eine Angleichungsmaßnahmc kann auch in

; ldan 
Hera

setzung an keine zahlen- oder b ru ch te ilrn j^ .

der völligen B e s e i t i g u n g  des  R u h e g e l d ^  
S p r u c h s  bestehen; das Gesetz bindet die ßige

Schranke. Unzulässig wäre es jedoch, jegliche® ^  
kommen, das dem Beamten oder Angestellte11 - 
irgendwelcher Quelle zufließt (z. B. P rival-ver̂ nie 
gen), zur Grundlage der AngleichungsrnalW ^  
zu machen, insbesondere danach deren Maß z 
stimmen, und das wäre auch bei einer gerlC , : ¿er 
Entscheidung zu beachten. Dagegen können D ' eI1) 
Angleichung Ruhegeldbeträge in Betracht l<°JJl|tnis 
die m it Rücksicht auf ein früheres Arbeitsvei 
bei einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 0 .
werden; ob diese Voraussetzung im Einzelni 
sichtlich bestimmter Bezüge zu trifft, ist *e d a 
durch die zur Durchführung der Angleic*11! .0 ge
ständige Stelle festzustellcn, und insoweit 1 ®eii 
r i c h t l i c h e  N a c h p r ü f u n g  a u s g e s e h l  
(§ 41 Abs. 3 BRAndG.). $

2. D ie bisherige Rechtsprechung (RArü. •
129 =  JW. 1938, 1132), wonach auch für..“ 1ljg ilt ' 
gleichungsmaßnahmen einer „ f i k t i v e n “  0 
l i e h e n  K ö r p e r s c h a f t ,  die einer eigc11 ^ ejl 1i i v. ii v. u i \  u i p e i o v, u a i i j  v. 111 v- * ^ q J C-
Staatsaufsicht n icht untersteht, durch 8 ~ arV^' 
Kap. I PrVO . zu r'E rgänzung  der 1. u. 2. > ¿et 
v. 14. M ärz 1932 (GS. 123) die G e n e h m ig te 2 
Aufsichtsbehörde vorgeschrieben is t (vgl- 8 ron!3l- ’ 
BRAndG. in der Fass. v. 31. M a i 1934 l 
471J) w ird  a u f g  e g e b e n. xir \t$>

Vgl. RAG. 182/37 v. 12. Jan. 1938: Jw ’ 
1848 «. _ 94 93 *

RAG. 236/39 v. 13. Nov. 1940: ,RArbu. ’ 
ArbRSamml. 40, 376 (Dersch). /

c) T a r i f o r d n u n g  A f ü r  G e f o l g s c j jgt ^  
m i t g I i  ed e r  i m  ö f f e n t l i c h e n  D 1 e

1. A p r i l  1938 (RArbB l. V I, 4 / 5 ) 0 ^  
8». § 2 TarO. A. Der Angestellte im öv f s0o ^
Dienst hat unm ittelbaren Anspruch auf , 
Vergütung fü r außerordentliche Mehrarbel fS d 
G rund entsprechender Anordnung des U  ^ ef ''e 
Verwaltung oder des Betriebes. Dieser is‘ 
pflichtet, eine solche Anordnung zu tre* ’¿n 
die Voraussetzungen dafür (Nr. 3 AD ~U  Rv;Vuic v ui ¿uissciiuugcn um ur ti> i. ^ ipc Jv'. A
Fass. v. 19. Dez. 1938; früher: Erlaß s if l 
v. 6. Juni 1938 [RBesoIdBI. 222j) Seg 
Unterläßt er das schuldhafterweise, so ,£r öL 
Angestellte die entsprechenden Beträge , ve*1
Gesichtspunkt des Schadensersatzes wege° 
zung der F ü r s o r g e p f l i c h t  fordern, ^  3 

RAG. 62/40 v. 18. Sept. 1940: RAn>u - , 40, 1 
DR. 1941, 45621 (Nikisch) =  ArbRSam" • 
(Dersch). der

90. § 2 TarO. A; VO. über die Arbeitsze 30 AL,
amten v. 13. M a i 1938; § 13 ArbZO. * ; fl gt W  t 
1938. Die Angestellten im öffentlichen '  £jinaDJj,, 
im gleichen Um fang wie die Beamten b  iüTdi« 
M ehrarbeit ohne besondere VergutunK ^  atu 
Das g ilt auch fü r diejenigen Angeste ^
§ 2 TarO. A nicht anzuwenden ist. ~

RAG. 88/40 v. 16. Okt. 1940: RAr» H 4°> 
DR. 1941, 45922 (N ikisch) =  ArbRSam ^ ^

91. Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 TarO. A j ’J
richte bei Arbeitsstre itigkeiten, fü r ü sje l^ea 
düng die E i n g r u p p i e r u n g  des Angr yerw?L et' 
Vorfrage bildet, an die vom Führer <■L. fC|i 
oder des Betriebes (oder von e in e r „ <rrVpPa«tfe* 
mächtigten Stelle) vorgenommene , Rec ,r"iiir! 
gebunden. Diese V orschrift schließt . ^ c it 
n icht aus, was unzulässig wäre. Sie SI des u 
sichtlich einer Vorfrage im Interess
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'jenen d *,
^chen Beh',vfs d‘.e Verfügungsbefugnis der öffent- 
l n§reifbar J • ’ fndem sie die E ingruppierung un- 
i re Beamt»« nJe.?‘£en Personen überläßt, die durch 
:e*t g f iW ä Ä 1Iung d’e erforderliche LJnparteilich- 
v 11 die Fin reis4erJ und die beste Sachkenntnis in 
herhäIttiiSse| 'r ijPpierung maßgebend bestimmendenk u*aitnis«pn u1 “ Is maügeoena oestimmenaen 
ruucli diespl besitzen. N ur bei gröblichem M iß-

* ^^fUßllis wiirrfp rfom AtinrpcfpITfpn /»in

Ar& Ä v: 16-Jan. 1940: RArbQ. 22, 330

luenserooj. s ,U!> wuroe aem 
RAq  . “ Anspruch erwachsen 

1940:1
» a lt /  1 Al'v
tu mg 0(r ;  2 TarO. A. D ie vom Führer der Ver

eines An Clesi  Betriebes vorgenommene 
ge niVh+ ^ te i l t e n  im öffentlichen Dien:

Einstu-
fJ.ange n i ^ ^ t e l l t e n  im öffentlichen D ienst bleibt, 
kundert wirr, u- G ienstvertrag in  zulässiger Weise 

tn'sses bei a i !s. zur Beendigung des Dienstver- 
«RAG ao,,,;J,beitssfreitigkeiten maßgebend. 
u R.1Q40 , Ä v- 29. M ai 1940: RArbQ. 23, 187 =  

f '  § 3 Ali %2 "  ArbRSammL 39> 419. 
eg^^'ingen 2 iTail0 ‘ A - N ur unter besonderen V o r
typ.? 'uefolacpi.e,^ ebt ein Schadensersatzanspruch 

n unricht;rvaRsi? itS,ieds im öffentlichen Dienst 
QtM g . 27/4n Eingruppierung.

- l 940. 19ö°4 «  2' JuIi m 0 :  R A rbQ - 23> 232 -Har)

K
Ä

§ 3
Hs

ArbRSamml. 39, 425 (Volk-

Beatnt 'm ö ffP' J af ° -  A- B)as Beschäftigungsver- 
H 2 ê rhältni iChen Dienst is t> anders als das 
s°h?oISClt- Der rv  VOm L e i s t u n g s g r u n d s a t z  
f n t l i1’ 4aß clem Dienstherr hat demnach dafür zu 
^ob ^L ^n d e  r ? eschäftigten der seiner Leistung 
?,at2lir[, j  Ude nFUnur zuted w ird . Das hierbei zu 

, der richtorr u äßiSe Ermessen ist grund- 
Pierü’r, / ,enn die v r /Cb£!? Nachprüfung entzogen.Nur 
A'r pffensipi.,,1?1. D ienstherrn verfügte E ingrup- 
P f lic r ^  fallend,>'Ĉb unrich tig  ist, kann eine ihm 
1° % ^  f.esfgesteUt VerIetzung der F i i r s o r g e -  
S%ftsT e'neii Srb ) ,Werden> die, falls Verschulden 

pAaa8ehörj ^  adeiasersatzanspruch des Gefolg- 
45/4o\  zu begründen vermag.

Uiar\ l94°, 1Q644i ° ' Ju li f 940: RArbQ . 23, 253
,/■ * =  A rhR Snm m , ao r>n
Vgi.

»o ,  r * o “ JV » u- 89. ■
' . Hart, „  . ' VSb oben Nr. 85.

« s ' Ä n N r.3 8 u .

ArbRSamml. 39, 429.’ (Volk-

\  " ta rO.
S0]'ch^C h  § J ^ r .  öo.

^ ef'd g s c lb p f Satrz 1 TarO. A haben auch 
s jfk r Stenllsl>ruch an?1i?  !eder des öffentlichen 
s l^e tn  v  l,ng befind! rlaub> die sich in gekiin- 
U >  bed rscbuldend! ni, es sei d(-nn, daß sie aus 
Sh.ai'b , 'If'ite t; das ^ ni !a,ssen werden. Diese Vor- 

.U’dsätzlich Gefolgschaftsm itglied soll den 
f t Baf i eVutzen und Seiner E rholung und Aus- 
riebebsabo utung zula^ nur ‘.n Ausnahmefällen soll 
foC'gen I^ fu n g  sU in SJg. sein- Dem Anspruch auf 
d e i i^ f ts m ^ a u s ü h . i  dabcr der Einwand der un- 
ö i J S  z,w% lied es epi? ^'dgegen, wenn das Ge- 
(Ve^d'er^^ebenden r'A ,bsf zu vertreten hat, daß es 

d°ß rv‘„ Idsses !aub während Bestehens desb-b “ sses mVuÄ vvamenu nesrenens aes

,  k 5 n n c n

^  R A r b a 2 4 ' '  

pic-al 4 ellien ¡m ■ fljl!<samkeit  der Versetzung
C ° -  A V  v nS,Chen Dienst auf Grund

k°' nicbtbeam+ ^ rbA m it N r- 1 der AUg-
NüfPöl lQ3c?n V e r w a lt6 G efolgschaftsm itg lieder 

g d Ä ^ G f J f ^ e u  und Betrieben von, 
b die n „ * .  7 ‘ b) unterlieg t der Nach- 

ichte. Anders als etwa im

Beamtenverhältnis gehören alle Beziehungen zw i
schen D ienstherrn und Angestellten, mag der D ienst
herr auch eine öffentliche Behörde sein^und mögen 
auf das D ienstverhältnis daher die Regelungen fü r 
öffentliche Betriebe und Verwaltungen anwendbar 
sein, dem bürgerlichen Recht an. Die Rechtsbezie
hungen aus solchem Beschäftigungsverhältnis kön
nen daher vor die Arbeitsgerichte gebracht werden 
(RArbQ. 19, 186 — JW . 1938, 2058 m. Anm.). Diese 
haben darüber -zu entscheiden, ob der Angestellte 
einer bestimmten Anordnung des D ienstherrn Folge 
zu leisten hat, oder ob sie aem Rechte zuwiderläuft.

RAG. 20/39 v. 14. Febr. 1940: RArbG . 23, 1 =  
ArbRSamml. 39, 271.

97. §22 TarO. A. Die Bew illigung einer Trennungs
entschädigung an Angestellte ¡in öffentlichen Dienst 
steht im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen 
Dienstbehörde. Bei Ausübung dieses Ermessens ist 
aber, obwohl ein Rechtsanspruch auf die Trennungs
entschädigung nicht besteht, dem Fürsorgegrund
satz des § 2 Ö ffA rbO G . Rechnung zu tragen, und 
insoweit ist richterliche Nachprüfung möglich.

RAG. 76/40 v. 13. Nov. 1940': RArbG . 24, 92 =  
DR. 1941, 1014 2* =  ArbRSamml. 41, 21 (Volkm ar).

d) A n g e s t e l l t e  d e r  S o z i a l v e r s i c h e r u n g ;
P r e u ß i s c h e K o m m u n a l b e a m t e

98. § 358 Abs- 4 RVO. bindet die Gerichte an die 
Entscheidungen der Versicherungsbehörden „d a r
über, ob unter E inhaltung der Kündigungsfris t aus 
einem w ichtigen Grunde gekündigt werden darf 
(§354 Abs. 2)“ . Die Versicherungsbehörde hat dem
nach nicht zu entscheiden, ob die Kündigungsfris t 
der ordentlichen Kündigung eingehalten ist, son
dern ob unter der Voraussetzung ihrer E inhaltung 
ein w ichtiger Grund vorlieg t. Es muß sich um eine 
ordentliche befristete, n icht um eine außerordent
liche fristlose Kündigung handeln. Ob sie r i c h t i g  
befristet ist, is t nicht ausschlaggebend, wenn sie nur 
überhaupt als befristete Künd igung e rfo lg t ist. Die 
Versicherungsbehörde entscheidet allein über ihre 
Zulässigkeit in H insicht auf den w ichtigen Grund.

Ob eine m it zu kurzer F ris t ausgesprochene 
ordentliche Kündigung als Kündigung m it der ge
setzlich vorgeschriebenen F ris t w irksam geworden 
ist, hat das Gericht zu entscheiden.

RAG. 260/39 v. 10. Ju li 1940: RArbG. 23, 236 =  
ArbRSamml. 39, 463 (Dersch).

99. §§ 225 Abs. 2, 226 ff. ArbVermG. Rechtsstellung 
der von der früheren Reichsanstait fü r  Arbeitsver
m ittlun g  und Arbeitslosenversicherung übernomme
nen Dauerangestellten in Arbeitsnachweisämtern. 
Vg l. oben N r. 87.

100. § 1 PrKommBeamtG. v. 30. Ju li 1899; § 1 
Kap. V I I I  Te il 2 PrSparNotVO. v. 12. Sept. 1931; 
§§ 5, 6 BRÄndG. Djte Beamteneigenschaft konnte 
in Preußen seit Inkra fttre ten der SparNotVO. 
(1. Okt. 1931) nur durch Aushändigung einer U r
kunde m it den W orten „un te r Berufung in  das Be
amtenverhältnis“  erworben werden. In fo lge  der 
R ückw irkung des BRÄndG. konnte die Übertragung 
und weisungsgemäße Ausübung obrigke itlicher Tä
tig ke it in  Verbindung m it der Aushändigung einer 
Anstellungsurkimde, die dieser Form vorschrift nicht 
entsprach, sondern nur den Erfordernissen des § 1 
KommBeamtG. genügte, ein Beamtenverhältnis nicht 
begründen.

RAG. 240/39 v. 2. Ju li 1940: RArbG. 23, 223 *  
DR. 1940, 1044**.
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e) G e s e t z  z u r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  des  
B e r u f s b e a m t e n t u m s  v. 7. A p r i l  1933 

(RGBl. I, 175).
101. Die Frage, ob und welche Bezüge den inner
halb der gesetzlichen Fris t auf G rund der 2. Durchf- 
VO. z. BW H G . v. 4. M ai 1933 (RGBl. 1,233) entlas
senen oder gekündigten Angestellten und Arbeitern 
zu gewähren sind, b le ib t nach § 5 Abs. 5 den VO. der 
g e r i c h t l i c h e n N a c h p r ü f u n g v e r s c h l o s s e n ,  
wie die Zulässigkeit der Entlassung oder Kündigung 
selbst. Zu den Streitigkeiten über die zu gewähren
den Bezüge gehören nicht nur diejenigen, die bei 
der nach der Entlassung zunächst vorzunehmenden 
Festsetzung der Bezüge entstanden, sondern auch 
solche, die nachträglich nach zuvor vorgenommener 
Festsetzung etwa dadurch entstehen, daß die D ienst
stelle bei späterer Überprüfung der Bezüge zu einer 
anderen, fü r  den Entlassenen ungünstigeren Beur
te ilung  des Rechts auf die Bezüge oder deren Höhe 
gelangt. Anders nur in dem Falle, daß die Ent
ziehung der Ruhegeldbezüge in einem nachträglich 
und unabhängig von der Entlassung aufgetretenen 
Umstande begründet ist (z. B. schwere Verfehlung 
des Angestellten gegenüber dem früheren Dienst
herrn ); ein solcher Stre it würde der gerichtlichen 
Entscheidung unterliegen. Vgl. RArbG. 15, 1 =  
JW. 1935, 1361«; auch JW. 1935, 1362».

RAG. 181/39 v. 17. A p ril 1940: RArbG. 23, 163 
=  ArbRSamml. 39, 264 (Dersch).

V I. Arbeitseinsatz; Arbeitspapiere
102. VO. zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für
Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeu
tung  v. 13. Febr. 1939 (RGBl. I, 206); 1. D ienstpfl- 
D urchtAnordnung v. 2. M ärz 1939 (RGBl. I, 403). 
Der durch die D ienstverpflichtung begründete Ar- 
beits- oder D ienstvertrag beginnt m it Zustellung 
des Verpflichtungsbescheids. E r t r i t t  m it dem darin 
festgesetzten Zeitpunkte des Beginns der D ienst
leistung in  K ra ft; bei Verpflichteten, deren D ienst
leistung außerhalb ihres W ohnorts zu erfolgen hat, 
m it dem Tage des A n tritts  der Reise. Das Arbeits
amt kann als Reisetag auch einen gesetzlich aner
kannten Feiertag (§ 5 N r. 5 FeiertagsVO. vom 
27. Febr. 1934 [RGBl. I, 129]) festsetzen.

RAG.*286/39 v. 29. M ai 1940: RArbG. 23, 193 =  
ArbRSamml. 40, 23 (Mansfeld).

103. § 2 VO. zur Sicherstellung des Kräftebedarfs
fü r Aufgaben von besonderer staatspolitischer Be
deutung v. 13. Febr. 1939; § 16 1. D ienstpflD urchf- 
Anordnung v. 2. M ärz 1939. Urlaubsansprüche des 
D ienstverpflichteten. W ährend der Dauer der D ienst
verp flich tung g ilt  das frühere Beschäftigungsver
hältnis als fortbestehend. W enn auch die Ansprüche 
auf Arbeitsentgelt und sonstige Bezüge wegfallen, 
so bleiben doch Ansprüche, die wie der Urlaubs
anspruch von der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
abhängig sind, unberührt. Auch im neuen Betrieb 
kann ein Urlaubsanspruch erwachsen. Über die 
Reihenfolge, in  der solchenfalls die mehreren Unter
nehmer von dem G efolgschaftsm itglied in Anspruch 
zu nehmen sind, g ib t es keine gesetzlichen Bestim
mungen. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen is t 
es dem Gefolgschaftsm itg lied zu überlassen, wel
chen Unternehmer es wegen des Urlaubs in A n
spruch nehmen w ill.

RAG. 39/40 v. 7. Aug. 1940: RArbG. 23, 309 = 
DR. 1940, 196744 =  ArbRSamml. 39, 369 (Mans
feld).
A r b e i t s p a p i e r e .

104. § 42 EinkStG. v. 27. Febr. 1939; § 1425 
§19 S a tz l VO. über das Arbeitsbuch v. 22. N j, 
1939 (RGBl. I, 824). Für den Anspruch des ^  
ters, Angestellten oder Familienangehörige11̂ .  
Herausgabe der Steuerkarte, der In va lid e n ;^ , 
tungskarte und des Arbeitsbuchs is t der Reef1,ig39: 
zulässig. Vgl. schon RAG. 264/38 v. 19. J11'1 
RArbG. 21, 288 =  DR. 1940, 135«. . sjnne

Unter „Beendigung der Beschäftigung“  
dieser Vorschriften is t nicht die rechtliche, so

__  [Deutsches Recht, Woch e n a » ^ !

daset-die tatsächliche Beendigung zu verstehen
Die Herausgabepflicht und insbesondere - efl, 

waige Zurückbehaltungsrecht des Untern re. 
rich te t sich bei jedem dieser Arbeitspapiere e Re
chend seinem Zwecke nach der besonderen '
ses getroffenen gesetzlichen Regelung. V ¡s efl*' 

Das alles findet auf das L e h r v e r h ä l t n  
sprechende Anwendung (RAG. 206/39 v. * ■ 
1940: RArbG . 23, 50 =  ArbRSamml. 38, 4W- 

RAG. 268/39 v. 21. M ai 1940: RArbG. 23, 
ArbRSamml. 39, 167 (Hueck).

Vgl. die folgende Nr. 105.

103. § 42 E inkStG .; § 1425 RVO.; § ^  V° ' 
das Arbeitsbuch v. 22. A p ril 1939

über

rbe>{s;
Steuerkarte, Invaliden-Quittungskarte 

buch sind schon bei der tatsächlichen h eerVt efs!
des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben, 11 ^eeadd 
dann, wenn das Arbeitsverhältnis rechtlich /n- 
ist. Ein aus dem Arbeitsverhältnis abzuleu g(eud' 
rückbehaltungsrecht besteht hinsichtlich d 
karte und der Invalidenkarte nicht. , ,rCh 

Das Arbeitsbuch kann nur in den . }~respK  
7. Anordnung zur Durchführung des Vier] , 
v. 22. Dez. 1936 (DRAnz. Nr. 299; R ^ V i C  
I, 13) geregelten Fällen — unberechtigt6 gese ll 
Lösung des Arbeitsverhältnisses durch d6 jjnv 
tig ten  in gewissen W irtschaftszweigen - ' v. „
nehmer zurückbehalten werden. t.e\$ > 1

Beschäftigungszeugnis und Arbeitsbcs ejfsve 
können erst verlangt werden, wenn das ■
hältnis rechtswirksam beendet ist. 23 3^,7

RAG. 97/40 v. 11. Sept. 1940: 4 '
DR. 1941, 28525 (W underlich) -  ArbK=
261 (Mansfeld).

V g l. oben N r. 78.

V II.  Kriegsarbeitsrecht

100. VO. über Fürsorge für Soldaten 29-
männer v. 30. Sept. 1936 in  der hds.s- riif11, V(7 
1937; §§ 1, 9, 12 VO. über die. § U i
Übungen der W ehrm acht v. 15. Marz y 0rscnö jji 
zur Abänderung und Ergänzung von .. ¿\lO-l 
auf dem Gebiete des; Arbeitsrechts (A paiiil  qe-
1. Sept. 1939. Urlaubsansprüche eineShpi(ien^f:\\P ] 
Urlaubsjahres aus dem Betrieb aussc £r , cfti' 
folgsmanns im Fall der Einberufung ,£r D 1 
der aktiven D ienstpflich t und im Kr|C7 \$
fung  zum W ehrdienst im  gegenwärtig  p  N' „s' 

RAG. 140/40 v. 11. Dez. 1940: RAJ 33 ( r  
=  DR. 1941, 101826 =  ArbRSamml. *  
f c11 cl). ^

107. §§ 1, 3 Ges. über die Besoldung
gehörigen der Wehrmacht bei bes ^g
(EinsatzW ehrmGebG.) v. 28. Aug- pas 
1531); § 1 AbändVO. v. 1. Sept. ] 9? L icd ^ f v i ei  
W ehrm GcbG. ve rfüg t nicht, daß “ i tlich^ßefN« 
beziige der Festbesoldeten des be* oed1
stes und der Angestellten und Arb .¡¡chefl 
den und Körperschaften des ölten

def
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ge*isse2i Ien, .sind> sondern ordnet nur an, daß 
"[acht ß-eU/:u?ieic^ st>e r̂^Se fü r  die von der W ehr- 
p.2Uziehcna • j n Bezüge von den Friedensbezügen 
■ RechteSlnd> 7ads diese weitergezahlt werden. 

nicht ohnA an?Pruch des Angestellten kann auch 
?̂rgepf|i„. ,w.eiferes au f dem Umweg über die Für- 

,i 11 Ansnr - i 'r£e'e itet werden. Vielmehr steht sol- 
er Abändvo en £ rundsätziich die allgemeine Regel 

RAG i enfgegen.
PR. l(j4 | 54/nP v - 4- Dez. 1940: RArbQ . 24, 148 =  
feld). 101926 =  ArbRSamml. 41, 75 (Mans-

l °8. Vq
i!?chse]s v ü*j)er die Beschränkung des Arbeitsplatz-
n '> ü n/ '  Sept. 1939 (RG131. I, 1685). Die Zu- 
V Unter , f  Arbeitsamts zur Kündigung kann 
¡C w% tn fro.1|lt?er Bedingung erte ilt werden. Denn 
foM11 das ö ffP„ 5,.s,Ind bedingungsfeindlich, weil bei 
|o-, ®jt Ga “ fliehe Interesse eine klare Rechtslage 
ArK^gUnn (ir, r , 1.fsair,f  p rü ft die ausgesprochene 
ob j'keinsatzp^nc*fätzlich nur vom Standpunkt des

194| Heft34j

„  ob H Seinsatzp ^  IZ11C1 nur voin Standpunkt des 
verÖUrch eine Sp t .4,1 von ^ ern Gesichtspunkt aus, 
kraft §uno- j f f assung Schwierigkeiten bei der

f®0 entst-u>1 ,eutschen W irtschaft m it Arbeits- 
RAq  können.

. ** ArbRSami9I VU 17' A Pr il 1940: RArbG . 23, 149 
R»9. atntnL 39, 350 (Mansfeld).

0q t  ehsphf, AÖS' ^ 'ft), über die Beschränkung 
^  kErfordernK fchse,s v - *• Sept. 1939; § 2  Arb- 
^ r e a<figunp.b ,der Zustim m ung des Arbeitsamts 
lachti'tpunkt SivAld)edsvcrllädnlsses’ insbeson-
ricUii .Sicher 7er W irksam keit der Kündigung bei 
sor „ c“ en bj.,P. Us.!“ im i, iig  und Grenzen der ge- 
P f l A?P f l i Ch t ‘RrufUng- E inw irkung der F i i r -  
4er v ^ t  des Gef 1 D ienstherrn und der T r e u -
J« ¡m Hi .¡te. l;, - VorjieC;.o lgsmaniis: im  H inb lick  auf die in 
Verfah n(ligUiiP' .^ lne .VerknüPfung 9er W irksam keit 
4tlder(,ren ist 6«, e!nem besonderen behördlichen 

p  ,n 'fe rtra,rcf0-i1̂ ere Rücksichtnahme auf den 
Ö1?AQ- 74/4F tei1 erforderlich.

l lb  1941- 955« 18' . SG?f- 1940: RArbG. 24, 15 »  
«J- § l Vq  . -  ArbRSamml. 40, 297 (Hueck).

N i r / hsels v^b.er die Beschränkung des Arbelts-
Arh^-ines BesrhPfiR4' 1939- Auch die Zurruhe- 
RAotsatuts „b a ffs te n  bedarf der Zustim m ung 

ÖR S -101/4Ä ,,rn n icht beide Teile e in ig  sind, 
l l i  > >  7353,V‘ 3 0 -pk t. 1940: RArbG. 24, 47 =  
J W Qe«näß ^  ArbRSamml. 40, 293 (Hueck).

hPU8t> hn-3? (R G n^bTS' ? KriegswirtschaftsVO. vom 
th it .^ ü s te lh m 1’ 76°9) ist der Unternehmer

0lo„ kriorv.,,. . .^R des Rpfriphpc im 7ncammon.7aV0,8sn, kriegswirf«gudfes- Betriebes im Zusammen 
cii f'Rkeij1®“ 11 auch c|)aftlichen Maßnahmen einen 
bi Pr d i ^ W e i , P ° h" e Kündigung eine andere 
Zpat>er e “ eu-e -pä+; ’ > kr,aR Gesetzes gelten danr 

°b die j,  gkeit maßgebenden LohnsätzeRn ‘Vn^ 0 die* ir t^Keit maßgebenden Lohnsätze. 
W Ahtsrl ^‘ner ail , leSswirtschaftsverhältnisse die 
OUr^Ode-^et das Aen. Tätigkeit notwendig rnach-

Arbeit ep 'chl und nicIlt der Reichs- 
?u > ^s>hantscfleidimr 1 1 ,dle Gerichte bindend ist 
>. hach den dwPiber> weIc,ier Lohn demo v4. : . —v̂vl. pi ,v UUkl) weicner jLonn uem 

r!0tl 8 in ßeoriff n , ^ eclisel der Beschäftigung 
-  G ^ G 32/ A^  2 ^.maßgebenden« Lohnes

fe,cj). ' U ^ a 78- Dez. 1940: RArbG . 24, 190
*  ArbRSamml. 41, 67 (Mans-

H:s vHi So

b e b u'łn “ n d x
Erstellung der Juden

1 g. V ę > r a K W e i t e  d e r  J u d e n g e -  
• 2 u r A u s s c h a l t u n g  des

J u d e n t u m s  a u s  d e m  d e u t s c h e n  W i r t 
s c h a f t s l e b e n  v. 12. Nov. 1938 (RGBl. I, 1580). 
Die N ürnberger Gesetze und die weiteren rasse- 
politischen Verordnungen sind nicht Ausnahmebe
stimmungen gegen das Judentum, wie noch in 
RArbG. 17, 277 angenommen wurde, sondern sie 
sind Ordnungen der Staatsführung, getroffen in  
Verw irk lichung der den Charakter von Verfassungs
grundsätzen tragenden Punkte 4 u. 5 des Partei
programms; sie wollen eine Scheidung zwischen 
deutschem Volkstum  und Judentum auf allen Ge
bieten des völkischen Lebens herbeiführen. Abzu
lehnen ist aber eine ausdehnende Anwendung des 
§ 2 Abs. 2 AusschaltüngsVO. auf Ruhegehaltsver- 
pflichtungen gegenüber früheren jüdischen Ange
stellten und ihren W itwen. Ob und inw iew eit solche 
Verpflichtungen fortbestehen, ist nach dem an der 
nationalsozialistischen Weltanschauung ausgerichte
ten Volksbewußtsein zu beurteilen. Der Gesetzgeber 
hat bisher die Folge, solche Verpflichtungen nicht 
mehr anzuerkennen, aus der gegebenen Lage nicht 
gezogen. Im Einzelfall hat die Rechtsprechung die 
Lösung zu finden, die dem nationalsozialistischen 
Rechtsempfinden und zugleich dem Grundsatz der 
Vertragstreue gerecht w ird.

RAG. 207/39 v. 9. Jan. 1940: RArbG . 22, 273 =  
DR. 1940, 87623 =  ArbRSamml. 38, 262.

113. Die AusschaltungsVO. findet keine Anwen
dung auf das W itwengeld eines jüdischen Ange
stellten, der nicht wegen seiner Rassezugehörigkeit 
im Zuge der Bekämpfung des jüdischen Einflusses 
im deutschen W irtschaftsleben ausgeschieden ist, 
sondern schon 1928 im gewöhnlichen Ablauf seines 
Dienstverhältnisses. Im Einzelfall kann aber eine 
Herabsetzung des W itwengeldes geboten sein. Es 
würde z. B. vom Volke n icht verstanden werden, 
der W itw e eines jüdischen Angestellten den V o rte il 
des vollen Ruhegehalts als W itw engeld  weiter zu 
gewähren; eine solche Bevorzugung gegenüber 
deutschen Volksgenossen wäre m it dem allgemei
nen, nationalsozialistisch geläuterten Volksem pfin
den nicht vereinbar, und sie e rfordert eine Ände
rung durch Richterspruch.

RAG. 209/39 v. 9. Jan. 1940: RArbG . 22, 292 =  
ArbRSamml. 38, 285.

114-. § 2 Abs. 2 AusschaltungsVO. B egriff des „ le i
tenden“  Angestellten i. S. dieser Vorschrift. Keine 
Anwendung auf die schon früher ausgeschiedenen 
Angestellten. Gesichtspunkte fü r die Beurte ilung 
von Ruhegehaltsansprüchen solcher Angestellter im 
H inb lick  auf die neuere Entw icklung des Rasse
gedankens.

RAG. 261/39 v. 9. Jan. 1940: RArbG. 22, 296 =  
DR. 1940, 87824 =  ArbRSamml. 39, 25.

115. § 2 Abs. 2 AusschaltungsVO. Nach Treu und 
Glauben darf der Unternehmer den grundlosen Aus
schluß eines Angestellten von einer fü r die Gesamt
heit der Angestellten geschaffenen W ohlfahrtse in
rich tung (Altersversorgung) nicht dadurch decken, 
daß er sich auf die F re iw illigke it seiner Leistungen 
beruft. Aber ein jüdischer Angestellter hat nach 
der Rechisüberzeugung des deutschen Volkes kein 
Anrecht auf unbedingte G leichstellung m it den an
deren zur Ruhe gesetzten Gefolgschaftsm itgliedern.

D ie AusschaltungsVO. g ilt  n icht fü r die Versor
gungsansprüche schon früher ausgeschiedener jü 
discher Angestellter. Doch kann die Zugehörigke it 
zum Judentum bei der E rfü llung  von Ruhegehalts
verträgen keineswegs unbeachtet bleiben. Der A n
spruch auf E rfü llung  darf sich n icht in  W iderspruch
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setzen zu dem, was nach der nationalsozialistisch 
ausgerichteten Überzeugung des deutschen Volkes 
als b illig  und zumutbar anzusehen ist.

RAQ. 254/39 v. 7. Febr. 1940: RArbG. 22, 317 =
DR. 1940, 124617 =  ArbRSamml. 38, 252.

11G. D ie W e i t e r g e w ä h r u n g  v o n  e r d i e n t e n  
R u h e g e h ä l t e r n  an J u d e n  (z. B. an Schwer
kriegsbeschädigte Frontkäm pfer) in angemessener 
Höhe ist tro tz  der Ereignisse des November 1938 
noch m it dem Volksempfinden vereinbar. Aber die 
Entw icklung des rassepolitischen Gedankens kann 
die Überprüfung und gegebenenfalls Herabsetzung 
der Ruhegehaltsansprüche jüdischer Angestellter 
rechtfertigen. Denn das was fü r recht und b il l ig  
zu erachten ist (§ 242 BGB.), w ird  durch das 
nationalsozialistisch ausgerichtete Rechtsempfinden 
des deutschen Volkes bestimmt, in welchem der 
Rassegedanke den Vorrang vor dem rein w irtschaft
lichen besitzt.

RAG. 211/39 v. 7. Febr. 1940: RArbG. 22,309 =  
DR. 1940, 132626 =  ArbRSamml. 38, 290.

V g l. die beiden Urteile des RG. v. 24. A p ril 
1940: 11 169/39 und 111/40, DR. 1940, 131018 
und 1314 is (Scholl).

117. Jüdische A rbe ite r haben keinen gesetzlichen 
Anspruch auf L o h n z a h l u n g  an F e i e r t a g e n .

RAG. 71/40 v. 24. Ju li 1940: RArbG. 23, 275 =  
DR. 1940, 185234 =  ArbRSamml. 39, 383 (Mans
feld).

IX . Verfahrensrecht
118. § 50 Abs. 1 ArbGG.; §§ 176, 183 Abs. 2 ZPO. 
Eine Zustellung an die Rechtsberatungsstelle der 
Deutschen A rbe its fron t als solche anstatt an ihre zu 
Prozeßbevollmächtigten bestellten Leiter oder An
gestellten ist unwirksam. Ersatzzusteilung statt an 
die Prozeßbevollmächtigten kann nur an einen Ge
h ilfen  oder Schreiber der Rechtsberatungsstelle er
folgen.

RAG. 175/39 v. 28. Febr; 1940: RArbG . 23, 26 =  
DR. 1940, 107230 =  ArbRSamml. 39, 75.

119. § 50 ArbGG.; § 176 ZPO. Es w ird  daran 
festgehalten, daß im Arbeitsgerichtsverfahren eine 
Zustellung an die Deutsche A rbe its fron t oder an die 
Rechtsberatungsstelle der Deutschen A rbe its fron t 
unwirksam ist. D ie Zustellung muß vielmehr an den 
zum Prozeßbevollmächtigten bestellten Sachbearbei
te r erfolgen.

RAG. 124/40 v. 19. Nov. 1940: DR. 1941, 102223 
=  ArbRSamml. 41, 36 (Hueck).

120. §§ 64 Abs. 1, 61 Abs. 2 ArbGG.; § 319 ZPO. 
U rte ile  der Arbeitsgerichte, bei denen die Zulässig
keit der Berufung sich nicht aus der U rte ilsform el 
ergibt, setzen die Rechtsm ittelfrist n icht in Lauf. 
Erst wenn durch nachträglichen Beschluß gemäß 
§ 319 ZPO. das U rte il durch entsprechende Stre it
wertfestsetzung oder Zulassung der Berufung be
rich tig t w ird , w ird  der Rechtsmittelzug gegen das 
U rte il eröffnet. D ie  f r ü h e r e  M e i n u n g  des 
RArbG . (RAG. 202/29 v. 16. Nov. 1929: JW. 1931, 
3291 rn. Änm. S o n n e n ) ,  daß eine U rte ilsberich ti
gung gemäß § 319 keinen E influß auf den Lauf 
der Berufungsfrist hatte, diese also von der U rte ils
zustellung an lief, auch wenn im U rte il der Stre it
w ert n icht festgesetzt oder die Berufung nicht zuge
lassen war, w i r d  a u f g e g e b e n .

RAG. B 17/40 v. 5. Juni 1940: RArbG. 23, 170 
=  DR. 1940, 164626 =. ArbRSamml. 39, 193 (V o lk
mar). v

abe 

MC
121. § 72 ArbGG.; § 99 ZPO. Eine R evis ion,^
sich lediglich gegen die Kostenentscheidung 
BG. wendet, ist — anders als im ordentlichen 
fahren (§ 99 ZPO.) — im arbeitsgerichtliche” ^  
fahren zulässig, weil h ier die Voraussetzungen^, 
Zulässigkeit der Revision durch § 72 Abs. 1 A '% ,; 
selbständig und erschöpfend geregelt sind ( r n ; 
D c r s c h - V o l k m a r ,  Amu. 1, I zu § 72 A<'h 
J o n a s ,  Anm. V zu § 99 ZPO.). „ 0

RAG. 268/39 v. 21. M ai 1940: RArbG- 2J>
=  ArbRSamml. 39, 167 (Hueck). ^

122. §§ 99, 308 Abs. 2 ZPO. Wenn ein T ^ ß -  
angefochten ist, so kann zugleich die im
urte il enthaltene Gesamtkostenentscheidung,. $
ändert werden, auch wenn das Schluß” 11- 
übrigen rechtskräftig  ist.

R A G , 258/39 v. 7. Aüg. 1940: R A rb G -^ jj9 ,23,

DR. 1940, 2029! 
440 (Volkm ar).

(Schönke) =  ArbRSan” 1

pas
123. § 232 Abs. 2 ZPO. Wiedereinsetzung^ ¿¡e
Verschulden eines Prozeßbevollmächtigten j; vveUi: 
Partei auch dann gegen sich gelten lasse” , Ja(jef 
der Bevollmächtigte ih r Angestellter ist un 
unter ih rer Aufsicht steht. 736Ji

RAG. 103/40 v. 6. Nov. 1940: DR. l94 ’
=  ArbRSamml. 40, 345 (Volkm ar). ( ^

124. §§ 322, 325 ZPO.; § 826 BGB. -
rechtskräftiger Urteile. Wenn weder festS;,.htig >/ : 
das rechtskräftige U rte il im  Ergebnis unr* ¡s fi”  
noch auch, daß die Partei selbst dieses 
unrich tig  hält, dann besteht keine Mögbc Sl°.
aus der Berufung auf die Rechtskraft 0d 
w urf eines Verstoßes gegen Treu und Gia 
gegen die guten Sitten zu machen.

RAG. 84/40 v. 16. Okt. 1940: RArb?mi  4°>
24, ̂ 5

DR. 1941, 60722 (Schönke) 
(Volkm ar).

ArbRSamn

in1'

125. §519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO. Wenn « » ¿ i t s f e ö  
stre itiger Sachlage nur um bestimmte f<e j^er 
handelt und die Stellungnahme des ^
sich hinreichend klar aus dem erstinsta11 ‘ j uiig u 
te il ergibt, so genügt zur Berufungsbegru 
Bezugnahme auf früheres Vorbringen- j903 

RAG. 1/40 v. 12. Juni 1940: DR-

ß e ^ fse i'
ArbRSamml. 39, 304 (Volkm ar).

12«. § 543 ZPO. Der Tatbestand deSParteR11 ¿1 
Urteils muß das neue Vorbringen der p»_r j„' 
nem Wesen nach in Zusammenhänge”  ist 
lung enthalten; Bezugnahme auf Sehrt Jel'
soweit nicht genügend (vgl. RAG- Sal 
30. M ärz 1938: JW. 1938, 206054 m. Anm- 
m a c h e r ) . 1 1 r  74, \,A -

RAG. 46/40 v. 18. Dez. 1940: RArb io2 (V 
DR. 1941, 111233 *= ArbRSamml. 40 
mar). '  , „

r de”1
127. § 559 ZPO. Eine Verhandlung: ¡¡¿et e J
sitzenden des LArbG . als Einzelrichte wirKt, ^1 
unverzichtbaren Verfahrensmangel ul\ r prfahre^itefe 
die Entscheidung ebenso wie das jje  'v 
dein sie beruht, n icht als Unterlage
Nachprüfung im Revisionsverfahren yßi
werden kann; das g ilt  auch im S r  SePhs0  
Kriege, da § 12 Abs. 1 VereinfVO . • Rec” 
(RGBl. 1, 1658) sich nur auf den stLReVisi°‘

H i ' " '
RAG. 271/39 v.~31. Jan. 1940:

bezieht. Der M angel ist deshalb »f0 , .-eri. 
fahren von Amts wegen zu berücksic 2 > 

. Jan. 1940; R * rD -  
ArbRSamml. &DR. 1940, 831 w

J
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30§o u  1A0b/ - 3 ZPO. (jetzt § 6 LohnpfändVO. 
11 Unterau “ )• Gehaltsabtretungen zugunsten 

¿-*1 allo-erno. tsberechtigten sind in der Regel auf 
!rsRkann n;cj1̂  Pfändbaren Gehaltsteil zu beziehen. 
ap der Sclnu i ne weiteres angenommen werden, 

•?,C!lend e r ner zugunsten später gegen ihn vor- 
seinen n„ u er G läubiger bei der Abtretung sich 

ollen. ^d ü rftig e n  Unterhalt hat beschränken

ÜR. lS 05l S , y -  10-, Jan. ! 94°: RArbG . 22, 219
12».
v0 .

09551 =  ArbRSamml. 38, 168.

lieh V- ' 30% 5 ° io a m OV (jetzt §§ 6> 9 Lohnpfänd- 
h j  Von DiVn 'ii?949)- Grenzen der Unpfändbar-
£ tefhalfsansn itli ezüSen UIld Arbeitslohn wegen 
ve.,.i:0hn r,t?,7'C Ien‘ . f l af dcr Pfändungsbeschluß 
Unn -̂tnis“ ,,hic Sonsf ‘ge Bezüge aus dem Arbcits- 
kraninc*bar CrMZn, e'nem bestimmten Betrage fü r 
den’ ^ nI{asse nini!+- so könneri Bezüge aus einer 
er?.,/ ^'anktn.r,.! i m den Betrag eingerechnet wer- 

S d lst kein Lohn und kein Lohn.

- u . sie1 Oer v,,n J)estüum t nicht das 
auf a Streckungsrichter, d< 

c ntrag abzuändern '■

130

Ab 1
Bb A q . l 3Q/ in^ 9 LohnpfändVO.
UH. 194J v. 17 r j  man. OA..ur-.

Prozeßgericht, 
der allein befugt 
(§§ 850 Abs. 4,

v- 17. Jan. 1940: RArbG . 22, 231 
=  ArbRSamml. 38, 58.

. 83158
ngr o  Rechtsla — ........  — ’ — ’
j°I>n r dner verrufi der L o h n p f ä n d u n g ,  wenn 
des r \ fe§elmäß;,r 'ubarungsgemäß befugt ist, seinen 

^ nsthermk71,ei? e,r  v.on blm  verwalteten Kasse
^  ‘» U . i 72/7. iU entnehmen, 

hh R' 1940 8V - 14- Febr. 1940: RArbG. 22, 362

1<4 ,§ 12Abs , v  “ ■ ArbRSammL 38’ 166‘
b fe ie h t sich enr,e in fv O. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 

Bd AG. 27] n f, n ilr au f den ersten Rechtszug.
Nr Ä  831 t jV* 31-Jan. 1940: RArbG. 22, 269 -  

*Z7. “ = ArbRSamml. 38, 173. Vgl. oben
N. Ost

»bärki
l 3ä ' 1Sches u n d  s u d e te n lä n d is c h e s
S c i. NaCh i H e ch t
i d ,r i f t r  . 0er V n  r.
Ah¿uni e rg  ; A*ber  dl’ e E i n f ü h r u n g d e s  
Sti^'IUn^ 8 (RGBl * k * ndG  Ö s t e r r e i c h  vom 

S chrim 2-?̂  bedürfen Verträge über 
l7  1 dtleiters auch in Österreich der 

N < Itld die BesS n ftIeiterG. v. 4. Okt. 1933);
, t,mmungen des § 886 ABGB. zu 

ii). ^ d e r  A
C S g  rt0mmangel s t  gegenüber der Berufung 
sieh is,cht H ic h tir r t^ i11̂ lässig, wenn die Geltend
e r  auf dp111 e'n fr ^ eit f es Rechtsgeschäfts m it 
Q  ° 4  2 e r l Ui  r„es, Verhalten der Partei, die 
V j N f t  efn0cri gegen ^  beru ft’ gegen die guten 

^ agsve!tn frühere« iT re,u und Glauben verstößt; 
hintpn,dIungen Verflaiten vo r oder nach den 

Forr^ege e:rhäitig.' dll£b wenn es n icht schon
>  t  d ie gepPT  bl sw iI,i!' H  sofern nur 

•‘\ r h i 'x'U „  ’ " ltc r u;;.' , .vyait 'g e Berufung auf den 
tV; 2o A 4 Glauh,.’0 le r ,™ stellenden Gebote 

^ 11!~ *=• fvg i i ,  zurücktreten muß (vgl.iAU =  i v v ,3 zunicktr

^  v . t s  s 38;  242G)-W  225. l0. 22ö9 43 5; 8ePt-1940: RArbG. 23, 363 
N b .  §23ce'i p. S 23

5 j in h i^ n tf iJ n* estG.
d;r auf uc fo‘ß  der A!

/r : K /vrovj. ¿i, jo j
O pperm ann) =  ArbRSamml.

^ ', $ 4
A h r 'J .1' Mai ,921 (BGBl. 292). 
r e rtigung ist nicht der letzte 

zugrumie zu legen, sondern

11111 die regelmäßig im M onat

wiederkehrenden Bezüge, sondern auch solche in 
Rechnung gestellt werden müssen, die in größeren 
Abschnitten oder auch nur einmal im  Jahre aus
gezahlt werden.

RAG. 113/40, Beschl. v. 25. Sept. 1940: RArbG.
24, 25 =  ArbRSamml. 40, 97.

134. §27 Nr. 6 östAngestG. v. 11. Mai 1921, Als Ver
tre te r' des Dienstgebers ist in Gemeinden nach der 
DGemO. v. 30. Jan. 1935 (RG Bl. 1, 49) — im Lande 
Österreich in K ra ft seit l .O k t .  1938: VO. v. 15. Sept. 
1938, RGBl. I, 1167 — der Erste Beigeordnete anzu
sehen (§ 35 Abs. 1 DG em O .); die übrigen Bei
geordneten sind Vertreter des Bürgermeisters in 
ihrem Arbeitsgebiet i. S, des § 35 Abs. 2 DGemO. 
und als solche des Schutzes des §27 N r. 6 Gst- 
AngestG. te ilhaftig .

RAG. 113/40, Beschl. v. 25. Sept. 1940: RArbG.
24, 25 =  ArbRSamml. 40, 97.

135. §§ 863, 1151, 1152 ABGB.; §§ 1, 6, 7, 13
TschechosIGes. über die achtstündige Arbeitszeit 
v. 19. Dez. 1918 (Nr. 91 SdGuV.). Die Vereinbarung 
einer Pauschalentlohnung fü r Überstunden ist statt
haft, auch wenn die Überstunden ohne behördliche 
Genehmigung geleistet wurden. Die Vereinbarung 
einer Gesamtvergütung in einem Dienstvertrage 
bann sich aber, wenn Mehrleistungen n icht aus
drücklich oder stillschweigend eingeschlossen sind, 
nur auf die g e s e t z l i c h e  Arbeitszeit beziehen, und 
es ist nicht ohne weiteres anzunehmen, daß die Ge
samtvergütung auch Überstunden m it umfassen soll; 
solche Annahme ist nicht schon dann gerechtfertigt, 
wenn die Vergütung eine angemessene Entlohnung 
der gesamten Arbeitsleistung enthält.

RAG. 164/40, Beschl. v. 11. Dez. 1940: RArbG.
24, 163 =  ArbRSamml. 41, 110.

136. §28 östGewGG. v. 5. April 1922 (BGBl. 229). 
Im Gewerbegerichtsverfahren der Ostmark ist auch' 
nach der VO. v. 19. Dez. 1939 (R G B I.I, 2452), die 
den § 28 n icht abgeändert hat, ein Rechtsmittel 
gegen Beschlüsse des BG. n ich t gegeben, auch dann 
nicht, wenn das BG. die „R evis ion“  wegen grund
sätzlicher Bedeutung des Rechtsstreits zugelassen hat.

RAG. ß 26/40, Beschl. v. 26. Ju li 1940: ArhR-
Samml. 39, 310 (Volkm ar).

137. § 27 ÖstGewGG. v. 5. A p ril 1922 (BGBL 229) in 
der Fassung der VO. v. 19. Dez. 1939 (R G B I.I, 2452) 
eröffnet den Rechtszug der Revision nur gegen U r
teile, nicht auch gegen Beschlüsse des BG. Gegen 
Beschlüsse des _BG. ist im  Gewerbegerichtsverfahren 
der Ostmark ein w eiterer Rechtszug, insbesondere 
der Rekurs, ausgeschlossen.

RAG. B 29/40, Beschl. v. 26. Ju li 1940; RArbG. 
23, 282 =  DR. 1940, 18563s =  ArbRSamml. 39,312 
(Volkm ar).

138. §§ 34, 35, 36 SudetenländG. über die Arbeits
gerichte v. 4. Ju li 1931. Im sudetenländischen A r
beitsgerichtsverfahren unterliegt ein Beschluß, durch 
den eine Revision als unzulässig zurückgewiesen 
w ird , dem Rekurs. In diesem Verfahren schloß vor 
dem Inkra fttre ten der VO. v. 19. Dez. 1939 ( l.Ja n . 
1940) d ie  N ichterre ichung des Streitwerts von 
10000 ¿UM d ie  Revision nur dann aus, wenn es sich 
um ein bestätigendes U rte il des BG. handelte. M aß
gebender Zeitpunkt fü r die Zulässigkeit der Revi
sion.

RAG. B 20/40, Beschl. v. 29. Juli 1940: RArbG  
23, 284 =  DR. 1940, 1855«? =  ArbRSamml. 39’ 
317 (Volkm ar).
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bei den Behörden und Dienststellen! des Reiches besM 
tigten deutschen Staatsangehörigen eingeführt wordens 
bringt eine neue Verordnung wichtige Änderungen'

Die Vorschriften der Reichs Versicherung erstrecken ^e, 
nunmehr auf sämtliche bei den deutschen Behörde« (5. 
schäftigten Personen, auch wenn sie die deutsche & ^
angehörigkeit nicht besitzen. Der Kranken versieg
nach der RVO. unterliegen nicht Angestellte, die aus 
liehen Kassen des Protektorats oder von Versieh3 * * 6 ejj$ 
trägem des Protektorats Ruhegeld beziehen und ^ ^  
bei dem Heilfonds der öffentlichen Bediensteten Prag' * 
Krankheit pflichtversichert sind. Versicherungszen^’^e- 
bei Versicherungsträgern des Protektorats oder d« .„j, 
maligen Tschechoslowakischen Republik zurückgejefU

Prrt a n  mml. f,-;,. A.’a \ v r ~ : i __________■ i i. A a r  -.A

Protektorat
1. G e l t u n g s b e r e i c h  des B l u t s c hu t z g es e t z e s
Nachdem bereits durch Art. 2 des Führererlasses über das 

Protektorat Böhmen und Mähren v. 16. März 1939 festgelegt 
ist, daß die Volksdeutschen Bewohner des Protektorats den 
Bestimmungen zum Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre unterliegen, bringt eine dritte AusfVO. zum 
BlutschutzG. (VO. v. 5. Juli 1941 [RGBl. I, 384J) wichtige 
Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen. Die Ver
ordnung beseitigt entstandene Unklarheiten und schafft ins
besondere den strafrechtlichen Vorschriften des Blut
schutzG. bedingungslos auch gegenüber Protektoratsange- 
hörigen Geltung. Insoweit ist die,Verordnung für das ge
samte Reichsgebiet von grundsätzlicher Bedeutung.

Wer Jude und wer jüdischer Mischling im Sinne der 
Blutschutzbestimmungen ist, richtet sich auch im Protek
torat nach § 2 Abs. 2 und § 5 der l.V O . zum RBürgerG.
I rotektoratsangehörige jüdische Mischlinge mit zwei voll- 
jüdischen Großelternteilen gelten vom Inkrafttreten der 
Verordnung an unter den gleichen Voraussetzungen wie 
jüdische Mischlinge deutscher Staatsangehörigkeit als Ju
den. Staatenlose, die im Protektorat wohnen oder die früher 
die Protektoratsangehörigkeit besessen haben, stehen bei 
der Anwendung des BlutschutzG. den Staatenlosen mit ehe- 
mals deutscher Staatsangehörigkeit gleich. Protektorats
angehörige sind nicht als fremde Staatsangehörige im Sinne 
der Blutschutzbestimmungen zu betrachten.

Bei Eheschließungen zwischen deutschen Staatsange
hörigen und Protektoratsangehörigen gelten die Vorschrif
ten über Eheverbote wegen jüdischen Bluteinschlags. Ehen 
von Juden deutscher Staatsangehörigkeit mit reinblütigen 
Protektoratsangehörigen oder zwischen Juden deutscher 
Staatsangehörigkeit und Protektoratsangehörigen mit nur 
einem volljüdischen Großelternteil sind demnach ver
boten. Jüdische Mischlinge deutscher Staatsangehörig
keit mit zwei volljüdischen Großelternteilen bedürfen zu 
einer Eheschließung mit einem protektoratsangehörigen 
jüdischen Mischling ersten oder zweiten Grades der Ge
nehmigung. Das gleiche g ilt für den umgekehrten Fall. Auch 
sonst werden bei Eheschließungen zwischen deutschen 
Staatsangehörigen und Protektoratsangehörigen, soweit 
Vorschriften des BlutschutzG. in Betracht kommen, Protek
toratsangehörige wie deutsche Staatsangehörige behandelt.

Hervorzuheben ist, daß die VO. nur die Reinerhaltung 
des d e u t s c h e n  Blutes sicherstellt. Soweit es sich um 
den Schutz des übrigen im böhmisch-mährischen Raum 
fließenden Blutes handelt, bleibt es der Protektorats
regierung Vorbehalten, ergänzende Vorschriften zu er
lassen. Lediglich bei Eheschließungen zwischen deutschen 
Staatsangehörigen und Protektoratsangehörigen ist dieser 
Schutz bereits heute in den Fällen gewährleistet, in denen 
der Ehepartner deutscher Staatsangehörigkeit den jüdischen 
Bluteinschlag aufweist.

2. E i n f ü h r u n g  w e i t e r e r  r e i c h s r e c h t l i c h e r  
S t r a f v o r s c h r i f t e n

D jeVors 'hriiten  der §§ 331-336, 339-353 und 357 des 
RStGB. (Verbrechen und Vergehen im Amte) sind auf Straf
taten von Beamten der Reichsauftragsverwaltumr im Pro- Ijê ’e zwisct}enstaad iche Verkehr in E-a‘ L'i'er eur°F‘j )iiVej 
tektorat, sowie auf Straftaten, die in Beziehung? auf eine e/S eb4enden e% e"  Verknüpfungen de^ b j  J
solche Tätigkeit eines Beamten begangen werden, ausge- Eisenbahnnetze eine Zusammenarbei Vpfejn gê eiI d^e, 
dehnt worden. Weiter wurde die VO. gegen Bestechung 
und Geheimnisverrat nichtbeamteter Personen v. 3. Mal 
1917 in der derzeit gültigen Fassung auch für Personen 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in Kraft gesetzt, sofern 
diese bei einer deutschen Behörde, bei einer als Reichs
auftragsverwaltung bestellten Protektoratsbehörde oder bei 
einer vom Reichsprofektor ausdrücklich bezeichneten, Or
ganisation der Kriegs- und Übergangswirtschaft beschäf
tigt sind. Durch eine AV. des RJM. wurde die Anwend
barkeit des § 353 b RStGB. (Geheimnisbruch) auf Protek
toratsbeamte klargestellt.

touiLuiusiuwaKiscnen KepUDllK Zluucng'''sn au 
werden auch für die Weiterversicherung nach der , ¡.¿¡aii 
erkannt. Für die Invaliden- und AngestelltenversK-" 
sind in der Verordnung sinngemäß ähnliche Bestm1111 
enthalten.

4. S c h u t z  de r  B o d e n a l t e r t ü m e r
Durch eine Verordnung der Protektoratsregier1111» ¡ge- 

den Richtlinien für die Pflege der Bodenalterümer
stellt. Sämtliche Forschungsarbeiten führt demna ( für 
dem Ministerium für Schulwesen unterstellte A" vyis' 
Vor- und Frühgeschichte durch. Museen und sonst** die' 
senschaftliche Einrichtungen können mit ZustimmaV* ß£' 
ser Anstalt auch selbständig Grabungen vornehm pfo- 
wegliche Bodenaltertümer fallen in das Eißfenturn “  jurigeö 
tektorats und werden in der Regel öffentlichen 
zugewiesen. Der Bodeneigentümer erhält Werter

Generalgouvernement
1. B e s t ä t i g u n g  v o n  U r k u n d e "

Urkunden, die in- oder außerhalb des Deutsche" 0i>e 
von deutschen Behörden, Beamten oder Urku*^ bed ,ejs

< 2 $

von ueutsenen Behörden, Beamten oder 
aufgenommen, ausgestellt oder beglaubigt sind, j
für den Gebrauch im Generalgouvernement Z .QI1
ihrer Echtheit keiner Bestätigung oder Lega*lS 

Ebenso bedürfen Urkunden, die im Generalgo1 ersoA 
von deutschen Behörden, Beamten oder Urkum* F, pe» 
aufgenommen, ausgestellt oder beglaubigt sinm S0 Z  
sehen Reich zum Beweise ihrer Echtheit keiner d . 
oder Legalisation. • O ^ L t

Zum Beweis der Echtheit von Urkunden, ° !er chtsb• V  
gouvernement im Bereich der polnischen QW'
einschließlich der Notare bzw. von nichtdeuts sin?’ ¡¡g 
stellen aufgenommen, ausgestellt oder begwU} geStät'& 
nügt für den Gebrauch im Deutschen Reich di 
durch den Distriktschef bzw. Kreishauptmanm . sCtie 
2. O s t b a h n  i m  V e r e i n  M i t  t e l e  u r o P '  .

E i s e n b a h n v e r w a l t u n g e r(jeitJveP
M it Wirkung vom 1. Juli ist die Ostbahn ai» gerlüah 

Mitglied in den Verein Mitteleuropäischer en
waltungen aufgenommen worden. , unvertfrlueWt 

Der Verein Mitteleuropäischer Eisenbaf Ver‘ W 
hat die Aufgabe, die Interessen des allgem jeO, . ¡¡cl
insbesondere des Eisenbahnverkehrs, zu ve und 4ifscbe!l 
rege zwischenstaatliche Verkehr in Europa £ur0pa1 )V,er  
daraus ergebenden engen Verknüpfungen ae P isen^
Eisenbahnnetze eine Zusammenarbeit der jl0r jjenj
waltungen notwendig machen. Dem vw »
K p r n  Hi** Hpntor'lia Doi/'lipUnliM iinrl ijlle d ^
wanuu^cu UUIWCHU1J4 macnen. i
Kern die Deutsche Reichsbahn und aße P,.unen v0Ü , 
sehen Privatbahnen an, ferner die Eisenba ,anden, f| 
mark, Griechenland, Kroatien, den N( j  Ulk» 
wegen, der Schweiz, Schweden, Slowakei

ah'

$

3. B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  S o z i a l v e r s i c h e -
r uin g d e r B e d i e n s t e t e n  d e r  R e i c h s b e h ö r d e n

Nachdem bereits im Jahre 1939 die Vorschriften der
Keichsversicherung unter gewissen Vorbehalten für die

Norwegen .. f t e
A u s b a u  der  W a s s e r k r a

Der vom bisherigen norwegischen Syste ^ ein^Ljsd'L 
lässigte Ausbau der Wasserkräfte w ird „..£.fer 
angelegten Generalplan auf Grund .0 nringlic7,n 
Erkenntnisse durchgeführt und steht im , aUeS 
gramm des norwegischen Wirtschaftsa aU9bal’.'Les efji- 
Stelle. Von den etwa 12 Millionen K i l i a n  * j ( r i^ f^h 
Wasserkräfte waren bis zum Ausbruch u ¿\e 
rund 1,5 Millionen Kilowatt erschlossen.
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',w4 ische A^s^auPla"es setzt sich auch die deutsch- ̂ it iVrJlPl iQffPinot ticoliofi _ C1 „1./..' _ • i •; j .
norWeg.is , setzt sicn auch die deutsch-
f«sbau ¡si0r ’,Arb®ltsgemeinschaft für den Elektrizitäts- 
barung der ehrpn"3 c f1"' Es ist beabsichtigt, »ach Erwei- 
c\J Zu exnoruff s*r.°mversorgung Elektrizität unmittel- 
p!,m Land vnn 611', TDle Durchführung dieser Pläne wird 
f^giewirtsrW* Unabhängigkeit in der Wärme- und 

" har entlasten Slcbern und den Kohlehaushalt Europas

L Recht  Niederlande
Ir^schiede!,!6, !1"  "S  d e r  K r i e g s f r e i w i l l i g e n  
de« p'h.'Sen der .,der Rechtsstellung der Kriegs-
mft % lehskomm;o eder ande wurden durch Verordnungen 
IQ41 riicl<Wirkenr]fSai? gehtärt. Zunächst wurde, und zwar 
Stirn’ ZUm Ausdnf 1 Kraft bis 10. Mai 1940 bzw. 22. Juni 
gest.("Ungen (|P„ Uck. gebracht, daß die einschlägigen Be- 

denen 2! 1fn'?led5rlii ndischen Staatsangehörigkeits- 
K rn 0rigkeit g? derjenige die niederländische Staats- • jjj °ne . 1 verliert hq.- „t- i, «1__ c-.-__¡m____ j ...
die 
Den,

3. K o m m i s s a r  f ü r  k o n f e s s i o n e l l e  G e w e r k 
s c h a f t s v e r b ä n d e

In Fortführung der Maßnahmen, die in den letzten 
Wochen gegen verschiedene politische Parteien durchge
führt wurden (DR. 1941, 1595), hat der Reichskommissar 
nunmehr auch für die konfessionellen Gewerkschaftsver
bände einen Kommissar bestellt. Damit w ird die aus der 
Verbindung mit den konfessionellen Kreisen herrührende 
unterschiedliche Einstellung der Arbeiterorganisationen zu 
den sozialpolitischen Fragen beseitigt.
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Elsaß ■ \

VKKeit ° r  . 1 uieueiiaiiuiscne oiaais-
a" in »fremdini-*’ - der Slcb obne Einwilligung der 
¡„Hgehöricrpn ü Kriegs- oder Staatsdienst“  begibt, auf 

-Mi 2 f ie deutsrhAe\v /^ iederländischen Legion, sowie auf 
e Ä ‘ne A n Ä ,  Webrmacht oder Waffen-)) Eingetrete- 
V f iPaISchen Kn.„ lt"g ‘»den, da die Teilnahme am gesamt- 
damu der NiederüiP!) gegPn den Bolschewismus ebensosehr

lieh „  Ucuen Veräf* nd ,daher deswegen niemand zur straf 
die rde noch rr  ° r*ung gezogen werden kann. Schließ 
s° dan erung dpol f  , rage des Familienunterhaltes sowie

Preiwii?! w‘rtschaf i r Sf nd Sesagt werden kann, daß für die 
" ‘‘g^n in w i * ien und staatsrechtlichen Belange der 
2. q .. Weit&ehender Weise gesorgt ist.

Enn , n d " n,^  des N i e d e r l ä n d i s c h e n  
!ätld i lV uli Wurdp V 0 ‘ k s d i e n s t e s 
tSt die r ^C’lbdienle'/xnfS Sitz in Den Haag der Nieder- 
!?̂ rtSDf|Betreuunir *, ^ y P - )  errichtet. Zweck der Stiftung 
Ad. ? ie§erischer r . Niederländer in volks- und wohl- 
, iederin d.er Spit7P *;fẑ bung sowie Aufgaben ähnlicher 

(DR 10Ä  der Landesleiter der Winterhilfe 
! ev',onnBdurcb M it„f-^ 2050). Die Mittel für die Zwecke 
f anze v fii Damit liav!edsbeiträge und freiwillige Spenden 

die h» k ümfasspnf"  ilVn aucb die Niederlande eine das 
rage einestehenden n 6 Wohlfahrtseinrichtung bekommen, 

lQgeeDgt Wa  ̂ rSan*sationen durch besondere Auf-

1. N S . - R e c h t s b e t r e u u n g  
Am 5. Aug. begannen auf Anordnung des Reichsrechts

amtes der NSDAP. die künftig zum NS.-Rechtswahrerbund 
gehörenden Straßburger Rechtsanwälte mit der Tätigkeit 
der NS.-Rechtsbetreuung.

2. E i n f ü h r u n g  des N a t u r s c h u t z g e s e t z e s  
Im Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung vom 

26. Juli erschien eine „Naturschutzverordnung für das 
Elsaß“ . M it dieser Verordnung w ird auf dem Gebiet des 
Naturschutzes im Elsaß Neuland beschriften. Ein gesetz
licher Schutz der Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt 
war nämlich bisher kaum bekannt. Die Verordnung lehnt 
sich mit gewissen Abweichungen im allgemeinen an das 
durch die Initiative des Reichsmarschalls im Jahre 1935 ge
schaffene Reichsnaturgesetz an.

Serbien
W i e d e r a u f b a u m a ß n a h m e n  

Der vom Reichsmarschall bestellte Generalbevollmäch
tigte für die Wirtschaft in Serbien hat sich als Ziel die 
Wiederherstellung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse 
in Ausrichtung auf die deutsche Kriegswirtschaft gesteckt. 
Zu diesem Zweck erstreckt sich sein Aufgabenbereich auf 
die Lenkung des gesamten serbischen Wirtschaftslebens, 
wobei unter Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse die 
in anderen besetzten Gebieten gemachten Erfahrungen 
richtunggebend sind.

Der Zahlungsverkehr ist nicht nur mit Deutschland, son
der auch mit Italien, Rumänien und Kroatien geregelt, wäh
rend der Abschluß von Zahlungsabkommen mit Ungarn 
und Bulgarien bevorsteht. Der größte Handelspartner Ser
biens sowohl auf der Ausfuhr- als auch auf der Einfuhrseite 
wird jedoch das Reich bleiben.

Abgeschlossen am 6. Aug. 1941.

he, k^disehe Richterregeln
v°n S ni: d?s schwedischen Allgemeinen 

Vnii* Und W(,c, WUi*de niit Stolz die eigenständige 
'Hi rsch '1 C,1araktfSre'p1Sart des schwedischen Rechts be- 
w ^ abni®eItdeni +r^+ein,es Rechts hat das schwedische 
«tu,* UndV.def in+Prtf dj- r vi(den Reformen besonders 
kark'0nen i Ierbei vorn°udlscIlen Zusammenarbeit, be- 
17 f J(es RechtsLn etn an alten Formen llnd In- 
C * P C ^ ehaIten nS I " 8/ insbesondere der Gerichts- 
C>ie K>lweid clSe Uncj p°eh jetzt ist das Gesetzbuch von 
ball? gilt ,, sogar ■ en des schwedischen Rechts 
®  Ä a l l i  der alten Fassung in Kraft.
f>ai|5bbuCL Die ap r das Prozeßrecht „rättegängs- 

iord i tragen n:fd| "uUen Unterabschnitte jenes 
^dH ^t) dabaiiie / Ra*?ilcb die uralte Bezeichnung 
"achS Ä -  -  Im( ¿>denrec.ht>, handelsbalken (Han- 
vUs v d(-'n dem nr *2"e dieser Pflege der Rechts- 
^e ln ^ri die Vong,° ßcn Gesetzbuch von 1734 auch 
nTheA vOrgpLausgegeb(.,?ra Reformator Schwedens Ola- 
l'.her >nd sozn^" domarcregler oder Richter-
S n  , eit • kstiimii(.i1" ®aß?1) e‘n Katechismus lebens- 

Pr ,deren rt R|cbterweisheit. Vor allem in 
r neU !d.eutUmr „  er, Ul,d bewegter Wirklichkeit 

erlebt \vpr^erade ältester Rechtssatzungen 
raen müssen, wird die lebendige

und kernige Form dieser Richterregeln auf besonderes 
Verständnis stoßen. Leider ist es kaum möglich, den Sinn 
und eigenen Reiz dieser Sätze in der Sprache eines 
anderen Landes und einer anderen Zeit voll wiederzu
geben. Die folgende Übersetzung muß deshalb ein Ver
such bleiben. Hierbei wurde außerdem alles das weg
gelassen, was mit den Problemen unserer Zeit nichts 
mehr zu schaffen hat; auch sonst gestattete der Raum 
nur einen Auszug:

„ E inige allgemeine Regeln, wonach sich
ein Richter in allen Teilen richten soll.

6. Der Richter soll das Gesetz, wonach er urteilen 
soll, genau kennen; denn das Gesetz soll ihm eine Richt
schnur sein.

7. Alle Gesetze sollen so sein, daß sie dem gemeinen 
Besten dienen, und deshalb wird das Gesetz dann 
schädlich, wenn es nicht mehr Recht, sondern Unrecht 
ist, und soll beseitigt werden.

8. Ein guter und besonnener Richter ist besser als ein 
gutes Gesetz; denn er kann immer für den Einzelfalt 
urteilen. Wo ein schlechter und ungerechter Richter ist 
dort hilft ein gutes Gesetz nichts; denn er beugt es und 
macht es zu Unrecht nach seinem Sinn.

223
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9. Was nicht gerecht und begründet ist, kann auch 
nicht Gesetz sein; denn wegen der Gründe, die das Ge
setz für sich hat, wird es gebilligt.

10. Jedes Gesetz muß mit Besonnenheit angewandt 
werden; denn das höchste Recht ist das größte Un
recht und die Gnade muß mit dem Recht sein.

11. Das Gesetz billigt nicht alles, was es nicht straft; 
denn alle Missetat kann nicht im Gesetzbuch aufgezählt 
werden.

12. Der Richter beachte bei jedem Gesetz, was die 
Absicht dessen war, der das Gesetz schuf; anders wird 
es mißbraucht und zu einem anderen Sinn gewendet, als 
die Meinung dessen war, der das Gesetz schuf.

13. Das Beste des gemeinen Mannes ist das treff
lichste Gesetz, und deshalb muß das, was als Nutzen des 
gemeinen Mannes befunden wird, als Gesetz gelten, 
wenn auch das geschriebene Gesetz nach den Worten 
anders zu lauten scheint.

14. Landessitte, die nicht unvernünftig ist, soll als 
Gesetz gerechnet werden, wonach man urteilen darf.

15. Unsitte darf keinem helfen, d. h.: keiner soll seiner 
Sache damit helfen können, daß er sagt, es seien viele, 
die so täten, wie er getan habe, wenn das als gesetz
widrig befunden wird, was er getan hat.

16. Allgemeine Rechtssprichwörter werden oft wie Ge
setz gebraucht, die auch Gesetz sind wie die nach
folgenden:

1. Wer bürgt, zahlt.

3. Der Neider Soll nichj zeugen.

5. Ungesetzlicher Erwerb ist kein Erwerb.
6. Man soll das Böse nicht bessern mit der Hälfte 

Schlechterem.
7. Keiner soll Richter sein in eigener Sache.
8. Nach eines Mannes Rede soll niemand urteilen.
9. Ein ehrloser Mann soll nicht zeugen.

12. Es ist nicht alles wahf, was der Wahrheit gleicht.
13. Jeder ist seiner Partei Freund.
14. Was man gern sieht, dafür zeugt und damit hält 

man gern.

16. Wer kein Vieh hat, büßt mit dem Leib.
17. Bekannt ist so gut wie bezeugt.
18. Vollbrachte Tat kann nicht ungeschehen gemacht 

werden.
19. Womit sich einer vergeht, damitsoll er auch bessern.
20. Einem Unbekannten wird kein Glauben geschenkt.
21. Wer seine Freiheit mißbraucht, ist wert, sie zu 

verlieren.
und viele andere solche offenbaren und allgemeinen 
Rechtssprichwörter werden als Gesetz gebraucht, so daß 
man danach urteilen darf. Denn solche allgemeinen 
Sprichwörter sind wie andere Regeln und eine Grund
lage, aus der das Gesetz stammt, was ein Richter 
wissen muß.

17. Was der König m it Fug will, ist als Gesetz zu 
rechnen und das, wozu der gemeine Mann zustimmt.

20. Worüber man kein geschriebenes Gesetz hat, dort 
soll man den begründeten Brauch des Landes als Gesetz 
anwenden und danach urteilen.

21. Gleiches Verbrechen fordert gleiche Strafe und 
deswegen soll man nicht danach sehen, daß einer arm 
oder reich ist, sondern den einen wie den anderen 
strafen, wenn die Verbrechen die gleichen sind.

23. Wenn der Richter zu Gericht sitzt, soll er nicht 
auf eine Partei zornig sein; denn der Zorn hindert ihn, 
so daß er sich nicht besinnen kann, was in der Sache 
Recht ist.

24. Der Richter soll nicht zu hastig im Urteil sein, ehe 
er eine Sache wohl erwogen hat; denn ein hastiges  ̂
Urteil ist selten gut oder recht.“

Erwähnt sei noch, daß Olavus Petri später selbst zum 
Tode verurteilt, dann allerdings begnadigt wurde. Er 
hatte es unterlassen, von einem ihm bekannten Attentat 
gegen Gustav Wasa Mitteilung zu machen. Der Prozeß

[Deutsches Recht, Wochenausga^

ist in Schweden viel erörtert worden, vor allem, weil d°_u 
damals die Strafbarkeit einer solchen Unterlassung 
nicht ausdrücklich im Gesetz vorgesehen war.

RA. Dr. H e l l m u t h  D i x ,  Berlin.

noch

Wichtige Vereinfachungen im  Steuerrecht
Pi PI" . I .1.. Vnln» I. _1. .  .. .   .  I „n Al"Der durch den Krieg bedingte M a n g e l  an - "Men 

b e i t s k r ä f t e n  macht sich in allen Zweigen des z|V r 
Lebens, insbesondere auch in der Verwaltung, 
mehr bemerkbar. Die maßgebenden Stellen suchen ‘ 
sem Mangel an Arbeitskräften durch wei tgehe®> 
V e r e i n f a c h u n g e n  zu begegnen. Der RFM.1) lir 
den letzten Monaten verschiedene VO.en erlassen, die uf 
dem Ziel der Vereinfachung dienen. Die Neuerungen ~e. 
dem Gebiet des Rechtsmittelverfahrens und auf dem 0 
Inet des Lohnabzugs sind von allgemeiner Bedeutung-

I. Vereinfachungen des Rechtsmittelverfahrens auf ^
Gebiet der Besitz- und Verkehrsteuern ^

Das steuerliche Rechtsmittelverfahren ist bereits a 
deiy Erlaß cf es Führers und Reichskanzlers v.

ttu  
Krie

___________ ......................................  n v
Umfang bewährt. Sie hat eine V e r l a g e r u n i i  pj,,. 
Rechtsmittelentscheidungen von den FinÄ. auf die nef
Prä« _____ \ _ :i _:..u „„hracllt-

durehl V-**'*'
______________ _ _  1WUU1111|11V1,  .. 2£

1939 vereinfacht worden. Es ist durch diesen Er.-- s.- : htun&.die Stelle 
v e r f a  h

an

e des Berufungsverfahrens das A n f e c h t u
----------- r en  getreten. Diese mit Beginn des Krieg.j
Kraft getretene Neuregelung hat sich nicht in 
Umfano- bewährt. Sip hat pirii» \ /prIaCferU^R-

in
111«10
de®

-v--..w.«»iv.vuwwlv.iuuugui VU11 UC11 1 lim . au' J
Präs. (Anfechtungsabteilungen) mit sich gebraem- e. 
RFM. hat deshalb bereits im Jahr 1940 Veranlassung.
nommen, Richtlinien über das Anfechtungsverfahj"«1 6g).
auszugeben (RFM.-Erl. v. 6. Juli 1940: RStBl. 'das----- V. yj. JUU IViUi _
Danach sollte insbesondere vermieden werden, u gaCJi 
FinA. dem OFinPräs. Fälle vorlegt, in denen der 
verhalt nicht genügend geklärt ist. . n#'

Die y o . v. 14. Mai 1941 (RStBl. 1941, 361) brinf>eclit3' 
mehr eine g r u n d s ä t z l i c h e  Ä n d e r u n g  des aegeI> 
mittelverfahrens. Sie b e z w e c k t ,  Rechtsmine' * 
Steuerbescheide möglichst durch die FinÄ. erlernt 
lassen. . fecfr'

Nach dieser VO. kann das F i n A .  über die *  rßü' 
tung v o r l ä u f i g  s e l b s t  e n t s c h e i d e n .  y ,e ¡je i“1 
fige Entscheidung ergeht durch E in  s p ru c h s b e? ejn ® 
Der Einspruchsbescheid des FinA. w i r k t e *  eS se» 
A n f e c h t u n g s e n t s c h e i d u n g  des OFiupraS/ ’ejt 
denn, daß ein Beteiligter binnen zwei Wochen l ¿ f i r  
Stellung des Einspruchsbescheids) Entscheidung' g f
Präs, beantragt. Wird ein solcher Antrag rechpfnA. a 
stellt, so g ilt der Einspruchsbescheid des r  
n i c h t  e r g an ge n .r** - ® * 6 « ** g , folgt -

Diese Neuregelung w irk t sich praktisch wie i  |  seiö
1. Der Steuerpflichtige läßt sich durch den a r ei^

Anfechtung hin ergangenen Einspruchsbescheiu, t»
Begründung bedarf, davon überzeugen, u.2“  Ar 
nächst vertretener Standpunkt nicht haltbar 
nimmt in diesem Fall nichts. Der Einspruch ^ ¡ r|<un| 
wird alsdann rechtskräftig und hat dieselbe pjnpra; 
wie bisher die Anfechtungseritscheidung des. der A.

2. Der Steuerpflichtige hält seinen bereits ^  aU
fechtung zum- Ausdruck gebrachten Stanül j£s
nach Erlaß des Einspruchsbescheids aufrecht- , jjuog 
diesem Fall binnen zwei. Wochen seit der ZU 1-s be?>  
Einspruchsbescheids Entscheidung des Onn  
tragen. Dasselbe hat zu gelten, wenn der Stc einvef jAtiU 
mit dem Einspruchsbescheid nur t e i l  we i s  als ß£r 
den ist. Der Einspruchsbescheid des FinA- S j oS. v 
als nicht ergangen, er wird g e g e n s t a n  nufim g 
OFinPräs. (Anfechtungsabteilung) entscheidet
über die Anfechtung. Gegen die Anfechtung- dann -¡D- 
ist die Rechtsbeschwerde an den RFH- u gj-uitd’  jg 
geben, wenn der OFinPräs. sie wegen «e Dm st» 
liehen Bedeutung oder wegen der besonde 
des Einzelfalls zugelassen hat. , . .¡en E^Lert

Es findet also nacli wie vor das durch ^ veP:‘ jie 
28. Aug. 1939 einjreführte^ A n fe^nw n^ iic ltjje

a«s:

erlaß v. zo. mig. ly jy  eingeiunric a ,**— 
Anwendung. Die VO. v. 14. Mai 1941 £lD, f ä l ! eVf 
M ö g l i c h k e i t ,  d i e  Z a h l d e r  Ste U e v e r f a1™ u j i i u i i v c U|  u i c z a i u  «1 v- < “  - c ,
t a t s ä c h l i c h  in  das A n f e c h t u n g

] ) Zuin Teil in Verbindung mit dem RArb^  
RMdl.

ur>£
de<"



Aufsätze 1779
Sehen >
Wt rde'n k d ‘ e, dem  O F i n P r ä s .  v o r g e l e g t
h Es Wird £,e.s c h rä n k e n .
fipYile'd de«C ~ eiaung.vertreten, gegeii den Einspruchs- 
A„B'S ieben nA‘ s,ei die Rechtsbeschwerde an den 
Ä S * ,  die s! Ä . . d.?f FAnA; sif  l a s s e n  hat. Diese,„V!3I.cht, Hjp "cnn aas r  mA. sie zugelassen hat. Diese
w.h UnS w,- Ch darauf stützt, daß die Einspruchsent- 
kp; ’ findet 5 Ule A n f ech t u ; ngsen  t sch  e i d u n g  
w neGrUndla"IdAm Wortlaut der v o . v. 14. Mai 1941 

‘ e eitle Anfe‘l t E EinsPruc|isentscheidung w i r k t n u r

noch auf die

An« eme An?»" , x e tinspruchsentscheidung w i r k t n ur

inshtangsenisSwungntSCheidUng’ Sie iSt aber kdne
°l̂ ndenruueB-!ltsPrechung des RFH. sei 
Fin* RFHUr+nn hlngewiesen: 
scLA;. sind nieht 'u 17' Nov. 1939: RStBI. 1939, 1141. Die 

b  Ä d des nbpirenh--lgtA g?gl n die Anfechtungsent- 
der rk^HUrtpii U * E ras* Rechtsbeschwerde einzulegen. 
” illl inD*’Ii‘ U V’ 1Q40- RStRl 1040 900 Iphnt
u. sse
b  u„Uber , 
gen v
¡Cp die vu -  ---  ! ...... ....HL-inxo, M i „au, uu

>ftanZamV; *A Mai l y41 getroffenen Neuregelung

^ 2U? PinPräs l v-,6' Febr. 194°; RStBI. 1940, 290. Lehnt 
gültiiassen, so ,-of j -’ die Rechtsbeschwerde an den RFH. 

Ü &Und der v  d!ese.. Entscheidung des OFinPräs. end-
Wegen\^ntl%e anfPn fUng- rdurch den RFH- entzogen. n„>Vn Vercs.“  au» G e w ä h r u n g  v on  N a c h s i c h tdurch „Versäum,^Ut G e w ä h r u n g  v on  N a c h s i c h t  
das p die Vo. v,n.g der. Rechtsmittelfrist hat nach der

r a m gtuuucucu ncui'CRCil
11 ; mt ZU entsche‘den (§87 Abs. 1 AO.). 

ohiecErsteV veinFaChungen des Lohnabzugs 2)
'v'9iti,UuSs v. r ri>,run!,i lg  “ Fer die Vereinfachung des 
einfJFen Vr,rVA -PiJ1 |r441 (LAV.) bringt eine Reifie vonHei?,*11 V0rschrJ“ ‘ ' m i  [l a v .) bringt eine Reihe von

« v * .  x r
1,1

erst

Maß

Uien#i« /r\A g ium ui ich uci
• treten ■„ • ^941, 465). Die Vorschriften
am 1 O litninA eil bereits am LAug. 194), zum 

ly41 oder sogar erst am 1. Jan. 1942
u a h t•uien

- eSf
Eie1 i* Y e r d 1p ,7 E s ,n  1 n z. u r e c h n u n 

■bei mih„?...j.enden  E h e f r a u e n .

, a) w, ‘‘‘ c n ’ d i e  am 1. A u g . 1941 in  K r a f t  
oej Ili'T eg f ai [ t r e t e n

>ie u*Yer d i en  ̂S P  i n z ur  e ch n u n g s  v e r m er k s

Hag-, r Eohnsteurc,1?en tnetrauen tür die Berech- 
] aUken Y°n rnonatr £rforderIiche Hinzurechnung eines 
P° lnstei,de/  H a , !  ¡C1, x5,2 ^  beruhte auf dem Ge- 
SnnSchbp+riabeIIe e f Aa/ B e s t e u e r u n g .  Die in die 

ten ^ ‘'age fQr \y/ge,bauten Steuerfreibeträge und die 
e dari'1em Ehep-laerbungsEos ên und Sonderausgaben

S  ^ a u 1 f rV - einmal zugute kommen Es 
V (^ t fal i Cgengcw ,-i,-fd e 1,1 dcm D o p p e l v e r d i e n e r -  
i V f f c  l l c  t l  T C1idcn- Dieser Grund ist heute 

■ laA deshalb ^ScElilR.  über den Hinzurechnungs-

s i^ ° r | e‘st damit a,ben; Der Qcdallkc der Haushaltbe- 
fc.de Pi,?ea. Di.»!1 aus.dem Lohnsteuerrecht ausgeschal- 
mfi: -4. ...» "^uiciip p xi ^ bedeutet auf der einen 
Ar^ ebeha! der anM B ^ ast.u,,g für die mitverdienende

Uiese A i, 111 r onnstf 
mlFii-au "• steue,.,;,,. Aufhebung bed,
?e‘«d?d ?« der anrf E,ltlastung fü, 

xrx -xpÜrS  und,er5.? Seite tr itt aaüurch tür dieOe- 
bf' tö4i oix i e h t e r i,Ur di? Lohnbuchhaltereien eine 
,/ Ai,«_^5. üng ein. Wegen Einzelheiten vgl.
uf d^ufruii “ " ' ö"*' — “ •&-

S f  d e i " ey e ? k a r t e " U 6 r f r e JC"  B e* r äge
der für' 1Wp„ i karte. aR steuerfrei eingetra- 
sk .-oh»., nhche R j . ef “ Ungskosten, Sonderausgaben,

für Zwecke 
. —  . . . . . . der Steuer-
abzuziehen. Im Interesse der

x- i-  -ui,*,-. *U1 W/r,Ü d . als steuerfrei eingetra- 
%s,| 0his*npnbche d , ef bungskosten, Sonderausgaben, 
Ä  vo^erbererh 'astun8: usw. sind "  "  *

lr%e xArbeitsloh ng vor Anwendung 
Sn,, tür (lJ1,?rUng heit- abzuziehen. Im Interesse dei

§ 4 LAV., daß diese Bc- 
auf aben aufg,  au der Lohnsteuerkarte in Zu- 

y?I. nächsten11 ! 'Un deri1 sind ~~ bei Monats- • 
er f ühr 1941, 357 V° Cn Reicbsmarkbetrag nach

^  L o h n s t e u e r  und  L o h n -

HUf d’,sPätp die U h r !  Arbeitgeber die g e s a m t e  
4 n einen KaiLs tens ■ m nem, RsDndermonat einbehal- 
d i>  ahB«t? e»de rm™ “ h n t e n  T a g  nach Ab -  
beH o L 2üfiihrag an die früh e r fünften Tag) in

Diese n Z S, e des FinA- der Betriebt Wri.. Ule  ̂ pesuminunir OriH- Aro+tnoli/v fiir

Y 1 •

^*cse d 1 inyA- aer DexrieD̂
. d'? ab i Al^ „  Pl'pung g ilt erstmalig für 

i f> T ,et)e l11 ist. n;L . g> *y41 vom Arbeitslohn ein- 
‘ habe,, ,iT.1L „!") §42 LStDB. bezeichnetenn die J  i s ^  LStDB. bezeichneten

einbehaltene Lohnsteuer künf- 
a ‘ d t: DStZ. 1941, 349.

tig erst dann abzuführen, wenn sie den Betrag von 
100 3UI (bisher 50 M l)  übersteigt, spätestens aber am 
zehnten Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahrs. VpT  
auch den RFM.-Erlaß v. 20. Febr. 1941: RStBI. 1941,187. 
Entsprechendes g ilt für die Lohnsteueranmeldung (§ 8 
LAV.).

d) Z u s t ä n d i g k e i t  f ü r  A n r u f u n g s a u s k ü n f t e  
be i  U n t e r n e h m e n  m i t  m e h r e r e n  B e t r i e b 
s t ä t t e n .

Zur Erteilung von sog. A n r u f u n g s a u s k ü n f t e n  
war bisher in allen Fällen das FinA. der Betriebstätte 
zuständig. Ein Unternehmer mit mehreren Betriebstätten 
mußte sich deshalb an a l l e  in Betracht kommenden 
FinA. wenden. § 9 LAV. gemäß ist künftig das FinA. 
zuständig, in dessen Bezirk sich die G e s c h ä f t s -  
e i t u n g  des A r b e i t g e b e r s  befindet. Durch diese 

Vereinfachung wird auch vermieden, daß unterschied
liche Auskünfte gegeben werden.

e) A b f ü h r u n g  der  B ü r g e r s t e u e r .
Der Arbeitgeber mußte die Bürgersteuer vom Arbeits

ohn seiner Arbeitnehmer bisher an die einzelnen hebe
berechtigten Gemeinden abführen. Diese Regelung führte 
zu Schwierigkeiten, wenn die Arbeitnehmer eines Be
triebs verschiedenen Gemeinden angehörten. Eine ge
wisse Erleichterung brachte bereits die Dritte VO. zur 
Veremfaclumg der Verwaltung v. 30. März 1940: RStBI. 
19-10 37L Eine d u r c h g r e i f e n d e  V e r e i n f a c h u n g ,  
jedenfalls für den Arbeitgeber und die Gemeinden, bringt 
nunmehr die LAV. Der Arbeitgeber führt a l l e  B ü r -  
g e r s t  euer  b e t r a g e ,  die er vom Arbeitslohn seiner 
Aibeitnehmer einbehalten hat, in  e i n e m  B e t r a ?  an 
das F i n A .  de r  B e t r i e b s t ä t t e  ab. Eine Bezeich- 
" u n g d e r  einzelnen Arbeitnehmer, auf die die Beträge 
entfallen, und eine Bezeichnung der einzelnen hebe
berechtigten Gemeinden, denen die Beträge zustehen, 
sind nicht erforderlich. Jede Gemeinde erhält die ge- 
s?m, zustehende Bürgersteuer vom Arbeitslohn
vierteljährlich in einem Betrag durch das für sie zu
ständige FinA. überwiesen (§§ 16, 18 LAV.). Eine Rege
lung über das Verfahren und die Verteilung der Beträge 
auf die einzelnen Gemeinden ist in Kürze zu erwarten.

Arbeitgeber, die sowohl Bürgersteuer als auch Lohn
steuer abzuführen haben, sollen die Lohnsteuer und die 
Burgersteuer bei der Abführung in einem Betrag zu- 
sainmenfassen und nur bei der Überweisung vermerken 
welcher Betrag auf Lohnsteuer und welcher Betrag auf 
Burgersteuer entfällt.

I  V7 H Y - £emaß sind einige Vorschriften der LStDB. 
aut den Abzug der Bürgersteuer vom Arbeitslohn sinn
gemäß anzuwenden.

f) Z e i t w e i l i g e  N i c h t e r h e b u n g d e r  W e h r 
st  c u e r.

Die Wehrsteuer wird b is  a u f w e i t e r e s  n i c h t  
e i n b e h a l t e n  (vgl. im einzelnen DStZ. 1941, 361).

2. M a ß n a h m e n ,  d i e  am 1. Ok t .  1941 o d e r  am 
*• Jan.  1942 in  K r a f t  t r e t e n

a) V e r e i n h e i t l i c h u n g  des L o h n b e g r i f f s  f ü r  
a l l e  L o h n a b z ü g e .

Die Bemessungsgrundlage für die steuerlichen Lohn- 
abzage, für die Sozialversicherungsbeiträge und für die 
DAF.-Beiträge ist nach dem geltenden Recht nicht die 
gleiche. Das führt zu einer Erschwerung des Lohn
abzugs. Um diese zu vermeiden, wird der Versuch ge
macht, die B e m e s s u n g s g r u n d l a g e  f ü r  d i e  v e r 
s c h i e d e n e n  L o h n a b z ü g e  soweit wie möglich zu 
v e r e i n h e i t l i c h e n .  Diesem Zweck dient der §10 
Abs. 1 LAV. Diese Bestimmung ermächtigt den RArbM., 
durch Verwaltungsverordnung zu bestimmen, was in der 
Sozialversicherung als Entgelt anzusehen ist. Diese Er
mächtigung gibt die Möglichkeit, a l l e  U n t e r s c h i e d e ,  
die nicht in dem Wesensunterschied zwischen Steuer und’ 
Sozialversicherungsbeiträgen begründet sind, zu b e 
s e i t i g e n .

b) E i n h e i t l i c h e  B e w e r t u n g d e r  S a c h b e z ü g e  
f ü r a l l e L o h n a b z i i g e .

Nach der bisherigen Regelung wurden die Sach
bezugswerte für Zwecke des Steuerabzugs vom Arbeits 
lohn mit geringen Ausnahmen anders festgesetzt als für 
Zwecke der Sozialversicherung. Die Vorschriften der 
§§ 1 und 10 Abs. 2 LAV. bezwecken, auch auf diesem

223*



1780 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausg

Gebiet eine V e r e i n h e i t l i c h u n g  herbeizuführen. Die 
Bewertung der Sachbezüge ist, soweit es sich um die 
Lohnsteuer handelt, wie bisher Sache der ObFinPräs. 
Soweit es sich aber um die Sozialversicherung handelt, 
ist sie nicht mehr Sache der örtlichen VersÄ., sondern 
der V o r s i t z e n d e n  der  O b V e r ^ Ä .  Es werden zur 
Zeit Richtlinien vorbereitet, in denen die Sachbezugs
werte für die Zwecke der Steuerabzüge und für die 
Zwecke der Sozialversicherung einheitlich festgesetzt 
werden.

c) Ä n d e r u n g  der  L o h n s t e u e r t a b e l l e .
Die für den 1. Okt. 1941 in Aussicht genommene Än

derung der Lohnsteuertabelle wird eine w e i t g e h e n d e  
V e r e n g u n g  der  L o h n s t u f e n  und eine Abrundung 
der Steuerbeträge bringen. Die geltende Lohnsteuer
tabelle geht von Stufenbeträgen von 6,50 MM, 13 MM, 
26 MM und 52 MM aus. Nach § 5 LAV. sollen die Lohn
stufen 1—93 (bis 1534 MM Arbeitslohn) durch Einbau 
von Stufen zu 1,30 MM, 2,60 MM, 3,90 MM, 5,20 MM, 
6,50 MM und 13 MM aufgeteilt werden (vgl. im einzelnen, 
insbesondere auch zu dem Wegfall der Abrundung des 
Arbeitslohns, DStZ. 1941, 363).

d) A u s r i c h t u n g  de r  S o z i a l v e r s i c h e r u  n g s - 
b e i t r a g e  und  de r  D A  F . - B e i t r ä g e  au f  d i e  S t u -  
f en  der  L o h n s t e u e r t a b e l l e .

Die §§ 11, 14 und 15 LAV. bezwecken, die Stufen 
der Sozialversicherungsbeiträge und der DAF.-Beittäge 
im Anfangsbetrag und im Endbetrag mit dem Anfangs
betrag und dem Endbetrag des Lohnsteuertarifs in Ein
klang zu bringen. Die Stufen der neuen Lohnsteuer
tabelle bilden danach die Ausgangsstufen fü r  a l l e  g e 
s e t z l i c h e n  L o h n a b z ü g e  — mit Ausnahme der 
Bürgersteuer — und für die DAF.-Beiträge. Die Bestim
mungen treten, soweit es sich um die Krankenkassen
beiträge (damit auch die Arbeitslosenversicherungsbei
träge) handelt, erst am 1. Jan. 1942 in Kraft (vgl. im 
einzelnen DStZ. 1941, 364 f.).

Eine für jeden Arbeitnehmer und auch für jeden Ar
beitgeber wichtige Vorschrift enthält der §3 LAV. Es 
handelt sich insoweit allerdings nicht um eine der Ver
einfachung, sondern um eine der s o z i a l e n  G e r e c h 
t i g k e i t  dienende Maßnahme.

Nach § 28 Satz 1 LStDB. darf der Arbeitgeber Ände
rungen und Ergänzungen der Lohnsteuerkarte erst bei 
den Lohnzahlungen berücksichtigen, die er nach Vor
lage der geänderten oder ergänzten Lohnsteuerkarte 
leistet ( G r u n d l a g e  de r  M a ß g e b I i  c h k e i t  d e r  
L o h n s t e u e r k a r t e ) .  Dieser Rechtszustand bedeutet 
eine H ä r t e  für die Arbeitnehmer, die im Fall einer 
steuerlich günstigen Veränderung ihres Familienstandes 
ihre Steuerkarte nicht rechtzeitig bis zum nächsten 
Lohnzahlungstermin ergänzen lassen und dem Arbeit
geber wieder vorlegen konnten, oder die eine Berich
tigung der Steuerkarte zu beantragen vergaßen. Der 
RFM. hat bereits durch den Erlaß v. 14. Dez. 1940 
(RStBI. 1940,1042) eine gewisse Milderung dieses Rechts
zustandes eintreten lassen. An die Stelle der in dem 
Erlaß v. 14. Dez. 1940 angeordneten Regelung tr itt jetzt 
der §3 LAV. (§18a LStDB.). Diese Bestimmung gibt 
die Gewähr, daß a l l e  i n n e r h a l b  e i nes  K a l e n d e r 
j a h r s  vorkommenden A b w e i c h u n g e n  zwischen dem 
Inhalt der Lohnsteuerkarte und dem tatsächlichen Fa
milienstand auch  f ü r  d i e  V e r g a n g e n h e i t  z u 
g u n s t e n  (in gewissen Fällen auch zuungunsten) des 
A r b e i t n e h m e r s  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  k ö n - -  
n e n. Bei einer Änderung oder Ergänzung der Lohn- 
steuerkarte ist der Z e i t p u n k t  einzutragen, ab dem die 
Änderung oder die Ergänzung gilt. Als Zeitpunkt kommt 
der Tag in Betracht, an dem a l l e V o r a u s s e t z u n g e n  
für die Änderung oder Ergänzung der Lohnsteuerkarte 
e r s t m a l i g  vorhanden waren. Hat die Änderung oder 
die Ergänzung der Steuerkarte durch Eintragung eines 
zurückliegenden Zeitpunkts rückwirkende Kraft, so wird 
z u v i e l  e i n  b e h a l t e n e  L o h n s t e u e r  auf Antrag 
durch das FinA. e r s t a t t e t ,  soweit nicht eine A u f 
r e c h n u n g  d u r c h  d e n  A r b e i t g e b e r  geschieht 
(§ 28 Satz 2 LStDB.). Hinweis wegen der Einzelheiten, 
insbesondere auch wegen der Nachforderung zuwenig 
embehaltener Lohnsteuer, auf DStZ. 1941, 369 und 1940,

RegR. Dr. K a p p ,  Thorn.

Änderungen des Familienunterhaltsrechfs
(RdErl. v. 20. Juni 1941)

Die Bestimmungen über den Familienunterhalt sind j j j
Einsatz-Familienunterhaltsgesetz v. 26. Juni 1940, i® 
Durchfiihrungs- und ErgänzungsVO. dazu v. 26- J111® ,cr[. 
i. d. Fass. v. 25. Okt. 1940 und 16. Juni 1941 und >m„,K per 
v. 5. Juli 1940 einheitlich und klar zusammengefan® ^  [e
RdErf. v. 5. Juli 1940 (RMBliV. 1364), der "zum erste®

J-  --------W. 2251) J j .durch den RdErl. v'. 14. Dez. 1940 (RMBliV. 
ändert wurde, hat mit dem RdErl. v. 20. Juni 1941 
BliV. 1116) erheut Abänderungen erfahren. l ¿er

(1#

a) Eine der bedeutsamsten Neuerungen liegt ® r- 
E r w e i t e r u n g  des K r e i s e s  de r  Fami l i e®® er-

cfh a l t s b e r e c h t i g t e n .  Jetzt kann auch S c h * 1 
e i t e r n  Familienunterhalt gewährt werden. Voraussc ,eJ) 
hierfür ist (wie bei den übrigen unterhaltsberec ^  
Personen), daß der Einberufene bis zum EinstelW &
ganz oder zu einem wesentlichen Teil ihr Ernähr «  pt- 
pder (besondere Regelung) er in ihrem Bet.r‘e j . „
kraft tätig war. Weitere Voraussetzung für die
rung ist, daß das Einkommen der S c h w ie g e re lte  ¡jrkwieg'-1”  'd e  ° i\den Familienunterhalt niedriger als der maßget̂  
liehe Unterhaltssatz zuzüglich der Miete (siehe N ■
RdErl.) ist. tef

M it dieser Erweiterung des Kreises der F anH ^fl ziif
haltsberechtigten geht die staatliche Hilfe ̂  für 
Wehrmacht Einberufenen weiter, als naCV e 5 S fS ^:fjt-rechtlichen Bestimmungen eine gesetzliche Verl keStei 
des Einberufenen zur Gewährung von Unterha^ A11! ^
Die Regelung entspricht aber der herrschende® ¡¿ib  ̂
sung von der sittlichen Unterhaltspflicht auch S ¿c
bedürftigen Eltern des anderen Eheteils und p^feN®
tatsächlichen Zustand der Lebensführung de* S i t  
nen vor seinem Wehrdienst gerecht. Sie folgt «iaits 0n ~ . * ~ A a., r a:~ i .... ....  haGrundsatz, daß die Leistungen des Familie®1®1 n “ -¿¡e 
bisherigen Lebensverhältnisse zu berücksienuk^gn, 0
(§ 8 EFUDV.). Die Anwendung der Bes tim/® 
lediglich Kannvorschriften darstellen, beseiti»

munß
in K

lediglich Kannvorschriften darstellen, beseitig1 Z® ^  
Fallet! aufgetretene Härten und ist wärms ^

etz* .aflPsgrüßen.
G e s c h w i s t e r  des Einberufenen könneU|J e|tef®.|,.

dann Familienunterhalt erhalten, wenn sie m ^¡e
sind und nicht bis zum Einstellungstag 111 (,abe®- ¿ei 
berufenen in Haushaltsgemeinschaft da® ¿it
Familienunterhaltsleistung setzt aber Fe®järf
Einberufene ganz oder zu einem wesenthe ^el)sD 
Ernährer war und nun ihr notwendiger 
nicht oder nicht ausreichend gesichert ist- - ei cp- 

b) D ie  F e s t s t e l l u n g  der  E r n a  l i& jM t
■ ........................... ■ -  Ä
KJ f  LZ I V. A V. O l O l V. H U 11 g ULI - if>r\

s c h a f t  als Voraussetzung der Familien®® 
tigung kommt jetzt nicht nur bei tatsacn® ,
Unterhaltsleistung durch den Einberufenen 
nicht abgeschlossener Berufsausbildung s . 
eines Elternteils in Betracht, sondern a® 
der Erwerbsunfähigkeit der Eltern oder e ,gr f  
während der Zeit des Wehrdienstes. Auen ( tu ¿eji

btE I« < r
einesfäU

ic3. jse
Nr. 23 des RdErl. „Gemeinsame Ernähre ^gelt. t  -¡fr
unterhaltsberechtigten Eltern günstiger £« Vgt S'^satz  ̂

r /t u , i „ „ n . i r . i  .. on 1Q41 fl®u.t,c 1 3(in I Ziff. 4 b des RdErl. v. 20. Juni 1941 11J A&s. 
gens ein Druckfehler; es muß heißen: Nr- yb
~  nicht Satz 3). F in b e r^ V 1̂

Waren die Unterhaltsleistungen des £ ¿¡e A je®'
seinem Wehrdienst nicht so hoch, daß s so |S zuÜe
nung seiner ErnährereigenschaR zu.|?f Sunterh® 1
eine Beihilfe aus Mitteln des Familie®11
lassen (Nr. 27 S. 2 RdErl.). .. J j g k e i t J V J

___ ____ %
bringung eines Familienunterhaltsbere
Ve

c) Auch in Fragen der Z u s t ä n d ‘ £ p bej ei®L, 
e r f a h r e n s  sind Klärungen e r f o l g t ti'

die neue Nr. 36 a RdErl. bei richtiger G,eSt( 
halten, durch Mißbrauch von Formen  ̂ ¿ie 
möglichkeiten des bürgerlichen Rec®tl „ ; 0'efiibrl cbm jje 
rung von Familienunterhalt nicht herb ^ ypr® so 

Der RdErl. enthält noch eine Reihe v« s0,|en,
die sämtlich einem Härteausgleich die ,^gm ^U
Regelung des Vermißtseins eines F®1®.,, m i 1 i f..imflS 

d) Hinsichtlich des Maßes  des r  ir  ¿rf*® 
h a l t s  widmet der RdErl. den Beihille®

J
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S?'"'

a"trart s.ie|liinesh V  T  wenigstens zwei Monate vor 
für J f s"id. DS, J  ode,r aber vor dem 25. Juni 1941 be- 
£era,i e • Zukunft 'V1̂ d d'e Vorsorge der Familienväter 
üert J in  der icr; “  Scherung ihrer Angehörigen, die 
^  vaDer ÖesetzalSZeit angebracht ist, staatlich geför- 
sicherun mir in S f t o i i *  der ReSelLmg noch über 
Sen, e^gsPresse s ) ! / ! 41’ ,7d7 aufgestellte in der Ver- 
!,Pi KriPCn ®‘cheruncrlu Forderung hinausgegan-
11 ^ r t ie h ^ eUfjehn ^ei r̂a^  für Aussteuerversicherungen 

hmen. Wann a,uf den Familienunterhalt zu 
w le Kinder des Einberufenen geboren
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R0? er nu^ R ^ Ia r tun,geP Seine Aufmerksamkeit. Während 
losch t k a m e n ' )ei,.A b za h l u n K s g e s c h ä f t e n in 
i S  abgeschii!’ Wenn dlese aus einem, vor dem l.Sept. 
}s}f, auch BeihUf ne" r  Kaufvertrag herrührten, können 
W'gte Abzahinllfe n  fu r n a ch dem 31.Aug. 1939 ge- 
desSe auf unentbehr Si ha,ite £ewährt werden, soweit sich 
MnBpersönIiclu>i r r [che 9 e^ nstände des Haushalts oder 

vor dem p ^ r.aV,chs richten und mindestens einen 
Rl'aberufUno0ir '? si9 , ungstag (und 110cl1 vor Zugang 

insm F e b e ^  abgeschlossen sind. 
geän1eit die "m F-r ? l c h urung fe i1  hält der RdErI., der 
194,ldeJte Anwdm Jiehmen m it den betr. Ministerien 
dem iWledergiht ,d?.s Reichsaufsichtsamts v. 20. Juni 
davr ' 8ePt IQ30 ? rUndsätzIich daran fest, daß diese vor 
benX sieht der F* sein müssen- Eine Ausnahme
^ ^ e r f i a S  ^  %  de' \ F a l l  vor, daß der Ein- 
üieser p!lat- AlsdanV * un<? miI]derjährige unverheiratete 
31. a„ ^ ‘Hherufenpn”  ^ erden die Lebensversicherungen 
bei^pF' 1939, ahtr auf!:echterhaltcn, wenn sie nach dem 
latraSns.iel!ungstap-n<d h wenigstens zwei Monate vor

sind, ist nämlich nach der jetzigen Regelung unbeachtlich, 
nur muß es sich bei ihnen um Minderjährige handeln, 
außerdem brauchen die Versicherungen nicht ausdrücklich 
zugunsten der Kinder abgeschlossen, auch keine Aus
steuer- oder Studiengeldversicherungen zu sein. Der 
Gesetzgeber hat aber bei der Fassung der Vorschriften an 
solche Aussteuerversicherungen gedacht, denn die Höhe 
des Sicherungsbeitrags für die nach dem 31.Aug. 1939 
abgeschlossenen Versicherungen richtet sich „nach der 
Zahl der unverheirateten minderjährigen Kinder“ . Die 
Beihilfen für diese Versicherungen sind in der Höhe be
grenzt. Die neue Regelung leidet jedoch daran, daß Ein
berufene keine staatliche Hilfe (Sicherungsbeitrag und 
Stundung) für Lebensversicherungen erhalten, die erst 
nach dem 20. Juni 1941 beantragt sind, vielleicht, weil die 
Geburt der Kinder erst nach dem 20. Juni 1941 liegt.

e) Die Vorschriften über anrechnungsfreies Netto
einkommen sind zugunsten der Einberufenen verbessert 
worden, so daß jetzt freiwillige Zuwendungen des Unter
nehmers des Einberufenen bei Bemessung des Familien
unterhalts in größerem Umfang außer Ansatz bleiben 
und der Einberufene gegebenenfalls über mehr Mittel ver- 
fügt, als ihm bis zur Einberufung zur Verfügung standen 
(jetzt Berücksichtigung von Umständen, die nach der 
Einziehung eingetreten sind, z. B. Heirat, Geburt eines 
Kindes, einer Lohn- oder Gehaltserhöhung lt. Tarif- oder 
Betriebsordnung oder lt. früherer Vereinbarung). Durch 

•Kinderbeihilfen nach der KinderbeihilfenVO. darf die Ein
kommenshöchstgrenze überschritten werden.

RA. Dr. W e r n e r  H o m a n n ,  Berlin.

, Di, "A rb e itse in sa tz  
n Z. V ie rte lja h r 1941riciJ*.N,chfr -------

Vf! sie <irnCy?h? Am u1!, Re,cht?wahrern war auch im ße- 
ja?r ^ g le ic h  ,bls J,llni 1941 weiterhin rege; doch 

lQ4l V °rjahr und auch zum erstenh«iftena pL <vltl m rrt> '“ i v U1 Ja“ r unu aucu zum ersten 
Um  fPagen m-al darin r 1 nach£e,assen. Die Ursachen 
5 ? , ^ ,  nj c[lt mehr egen’ daß die . ZahI der Ein 
'•■n ^ ero,.riailderen , So ßr°ß ist wie im vorigen f.-ili.

des Arbeitsplatz- 
if den Stellen- 
zusammen mit

Sa '̂P 8leichierteli a h r '^ ' " iT 'die ZahI der Vermittlungen 
V‘& den hvetl Zeitraum ^  zurückgegangen. Während 

A, Jahr in 9 m>beln u d !  VorJahres noch 339 Berufs- 
noch u l enh waren. es im zweiten

^ß Hh r >ind 2ahI der R „144V aIso. w eniSera ,s  die H älfte .
heften. ryZUm ersten \ ^ er.bf.r lst im Vergleich zum 
"  V i ? t u n -  Zahl der 1941 wieder zurück-
? 4 ; L r solch1 l04l nur ^ f  ' i  stellenlosen Bewerber 
'H e S  Q^e> die entwpuCh 27, und das waren durch- 

L ha«en l SuPdheitszustder̂  Wegen ihres hohen Alters 
\  riSeP sinrieruflichen ,0der allch weSen iIlrer

0 des Jahrl ^ ¡b lic h e  l WlcI( ung .nur schwer unter- 
6s *941 n,VhiBew,erber smd schon seit An

mehr als stellenlos gemeldet.

?24 Vermfiu N S R F-‘ A r b e i t s e i n s a t z e s

^ â ieistun
3(j

937
&

?40

635 
Ri 13 
2047 

8° 
2407 

,' îer I].85

Vermifti , ' ^ ’ " , u c , l » c i r i s a i z e s  
•> dav. Dauerstellen 152 =  47%

>} „  407 =  64 %
99 „  638 =  63 %
9) „  1042 =  54%
9f ,» 1115=40%
)9 „  1034 =  43%
*9 » 822 =  69 %

__» » 238 =  76 %
auersteilen 5448 =  51 % 
Dr. L i e b e n b e r g .

<3ei4sri,els'verk ^ 6S ®erHner ArbeitsWerkes
^ echtswah^frdurFnF des Berufseinsatzes 

r hat im Laufe des zweiten

Kriegsjahres in einer ganzen Reihe von Gauen wieder 
einen neuen Auftrieb erhalten. Am umfassendsten ist es 
gegenwärtig für die Gaue Berlin und Mark Brandenburg 
ausgestaltet. In den letzten Sommerlehrgängen konnten 
m diesem Bereich in 42 Lehrgängen 1058 Teilnehmer 
zur beruflichen Fortbildung gesammelt werden.

Auch für den Herbst und Winter d. J. sind wieder um
fangreiche Vorbereitungen getroffen worden, um recht 
vielen Bundesmitgliedern eine Weiterbildung und damit 
eine Leistungssteigerung in ihrem Berufe zu ermöglichen. 
Außer dem D o l m e t s c h e r - S e m i n a r ,  das Kurse für 
eit Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Italienisch, 
Russisch, Spanisch, Schwedisch, Niederländisch, Rumä
nisch, Ungarisch, Japanisch, Türkisch) vorsieht, wird 
wieder cias b e t r i e b l i c h e  R e c h n u n g s w e s e n  (dop
pelte Buchführung, Bilanz, Kostenrechnung und Preis
aufbau, Bilanz- und Kostenrechnungsübungen) in einem 
systematischen Aufbau von Unter-, Mittel- und Ober- 
kursus gepflegt. Es hat sich nämlich gezeigt, daß es 
allenthalben an betriebswirtschaftlich geschulten Kräften 
fehlt, und zwar nicht nur an Betriebswirten und Dipl.- 
Kaufleuten, sondern auch an Volkswirten und Juristen, 
me in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft 
oder in industriellen Betrieben über betriebswirtschaft
liche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen müssen. Bei 
der Stoffdarbietung in diesen Lehrgängen über betrieb
liches Rechnungswesen wird davon ausgegangen, daß die 
Teilnehmer keine Vorkenntnisse über das betriebliche 
Rechnungswesen mitbringen. Die Unterrichtsmethode ist 
dementsprechend so gestaltet, daß der Stoff in Gemein
schaftsarbeit mit den Teilnehmern entwickelt wird.

Einem besonderen Interesse begegnen immer die Lehr
gänge über S t e u e r r e c h t ,  die unter Leitung des W irt
schaftsprüfers Dr. Be u c k  schon in den vorhergehenden 
Monaten mit Erfolg durchgeführt werden konnten. Auch 
in dem neuen Arbeitsjahr 1941/42 wird wiederum in drei 
Kursusabschnitten das gesamte Steuerrecht behandelt. 
Außerdem wird als Neuerung ein S t e u e r p r a k t i k u m  
eingeführt, in dem aktuelle Steuerfragen (verbunden mit 
Übungen und Fragestellungen) erörtert werden

Für die Vorbereitung auf die Prüfung als Wirtschafts
treuhänder NSRB. und vereidigter Bücherrevisor hat sich 
als beste Unterrichtsform in der letzten Zeit d ie  Fach  
w o c h e  f ü r  W i r t s c h a f t s t r e u h ä n d e r  entwickelt' 
Deshalb werden auch in den neuen Herbstlehrgängen
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wieder solche Fachwochen veranstaltet, in denen alle 
einschlägigen betriebswirtschaftlichen Themen und die 
wichtigsten Fragen aus dem Wirtschaftsrecht und Steuer
recht behandelt werden. Die praktischen Übungen zur 
Vorbereitung auf die Wirtschaftstreuhänderprüfung wer
den außerdem mit schriftlichen Übungen verbunden 
werden. Wie im vorigen Herbst wird ausschließlich für 
die Wirtschaftstreuhänder ein besonderer Steuerrechts
lehrgang abgehalten, und zwar diesmal über die Um
satzsteuer.

Im R e c h t s s e m i n a r  werden Ausspracheabende für 
Rechtsanwälte und Notare eingerichtet, in denen ins
besondere Z w e i f e l s f r a g e n  aus dem N o t a r r e c h t  
in Form eines Colloquiums behandelt werden. In Ver
bindung mit der Untergruppe Verwaltungsrechtsräte wird 
ein besonderer Lehrgang zur E i n f ü h r u n g  i n das 
V e r w a l t u n g s r e c h t ,  soweit es für die Behandlung 
bei dem neuen Reichsverwaltungsgericht von Bedeutung 
ist, eingerichtet. Schließlich wird in Verbindung mit 
dem kolonialpolitischen Amt der NSDAP, ein k o l o 
n i a l r e c h t l i c h e r  L e h r g a n g  veranstaltet.

Das Arbeitswerk hat also w irklich alles getan, um 
allen notwendigen Berufsfortbildungswünschen gerecht 
zu werden. Einzelheiten über alle diese Kurse und Lehr
gänge und Teilnehmerbedingungen sind den besonderen 
Arbeitsplänen zu entnehmen, die kostenlos von dem 
NSRB.-Arbeitswerk bei der Reichsdienststelle des NSRB., 
Berlin W 35, Tiergartenstr. 20/21 (2289 61) angefordert- 
werden können.

Führung der Bezeichnung „Frau“ durch un
verheiratete weibliche Personen

Im Anschluß an meine AV. v. 22. Juli 1940 (DJ. S. 872) 
wird der nachstehende Runderlaß des Reichsministers 
des Innern den Justizbehörden zur Kenntnis mitgeteilt: 
Bearbeitung von Namensänderungsanträgen und Führung 
der Bezeichnung „Frau“  durch unverheiratete weibliche

Personen. RdErl. d. RMdl. v. 24. Juni 1941 — I d 21 
III/40-5504 gen (RMBliV. S. 1181)

(1) In Erweiterung der Anordnung im Abs. 2 des 
RdErl. v. 14. Febr. 1940 (RMBliV. S. 313) ersuche ich, An
trägen von Bräuten und Brautkindern auch dann Fort
gang zu geben, wenn der Verlobte als Nichtangehöriger 
der Wehrmacht bei besonderem Einsatz auf Grund eines 
staatlichen Befehls oder als Opfer der Arbeit unerwartet 
gestorben ist.

(2) Bräute, denen der Familienname des verstorbenen 
Verlobten verliehen worden ist, können die Erklärung, 
daß sie sich „Frau“  nennen wollen, bei der zuständigen 
Ortspolizeibehörde auch dann abgeben, wenn aus dem 
Verlöbnis ein Kind nicht hervorgegangen ist. Die hier
über ergangenen Bestimmungen (RdErl. v. 24. Mai 1937 
[RMBliV. S. 885] und 4. Juli 1940 [RMBliV. S. 1337J wer
den insoweit geändert.

(3) In den vorgenannten Fällen ist nichts dagegen ein
zuwenden, daß dem neuen Namen der Braut der bis
herige Geburtsname mit einem Bindestrich oder mit dem 
Wort „geb.“  angefügt wird.

(4) Zur Beschleunigung dieser Verfahren bin ich damit 
einverstanden, daß die im Abschn. A Abs. 10 Ziff. 5 des 
RdErl. v. 8. Jan. 1938 (RMBliV. S. 69) vorgeschriebene

Anhörung der nicht verwandten Träger des bean*.sjjdc' 
Namens unterbleibt. Die Ablehnung des Namen ^  
rungsantrages auf Grund des Widerspruchs elIlSrßiide 
nächsten Verwandten soll nur erfolgen, wenn d ie 1u a|s 
für die Ablehnung bei sorgfältiger objektiver t* | egetis' 
berechtigt anzuerkennen sind (z. B. unsittlicher L yer. 
wandel oder anderes verwerfliches Verhalten de 
tobten). . ist

(5) Von der Erhebung einer Verwaltungsgen
aus Billigkeitsgründen abzusehen. ,. Zeit'

(6) Die Standesbeamten erhalten auch durch d ^ g fj, 
schritt für Standesamtswesen Kenntnis von diesem

(AV.-d. RJM. v. 10. Juli 1941 [3400 — IV b 
DJ. 1941,775.)

,2 10871'

Bekanntmachung
Der Aufenthalt nachstehender Bundesmitglieder 

bekannt: . p e t erS)

ist

1. Bundesnummer B 105 686 Dr. F r i e d r ic
Richter, Güssing (Burgenland), n AsscS

2. Bundesnummer B 87089 Hans  Her r f f l «» " '
sor, Heilbronn, Budenstr. 51.

A » « J ÄDie Bundesmitglieder werden gebeten, ihre r iaup'
‘ -  .................... ■ Reichsdienststelle- 20/21innerhalb von zwei Wochen der I 

abteilung Verwaltung, Berlin W 35, Tierga 
persönlich oder schriftlich bekanntzugeben. e|nig

rtenstf’
uni

Nach Ablaut dieser Frist werden die zur ®pntscheÎ  
der Mitgliedschaftsverhältnisse ergangenen 
rechtswirksam.

Berlin, den 23. Aug. 1941.
Nationalsozialistischer Rechtswal

Hauptabteilung Verwaltu s 
i.V . M ö n n i c h

,ßiina

:het>Eisenhuth’sche Preisaufgat»e
der QSctpnel ""'*e- 

Der Einfluß .f ^ech^L
Als Thema für die Preisaufgabe' der 

Stiftung wird bekanntgegeben: „Der Einfluß. trech%. 
Maßnahmen auf die rechtsgeschäftliche j^ re;-
staltung.“  1. Preis 600 StM, 2. Preis 300^-*^ AUssCu,tS' 
bewerbung zugelassen ist, wer zur Zeit ü R?" 
bung der Preisaufgabe wenigstens 4 Sem - - eipzCurI) 
Wissenschaft studiert hat, an der Universit gtim 
stud. jur. eingeschrieben ist oder war ufl“  
noch nicht länger als 4 Jahre beendet hat. jq42 PJL.,s- 

Die Bearbeitungen sind bis zum 31. / q 1, •Kg ¿¡e 
frei an die Juristenfakultät Leipzig (L j1 m umsC 
straße 36) einzusenden. Sie haben auf dem . gia eiii 
Aufschrift „Eisenhuthsche Preisschrift . tagen ’ udag- 
ersten Blatt ein Motto zu enthalten. Beiz 
mit diesem Motto bezeichneter verschloss _ ej,öfie 
in dem die Angabe des Namens, der Vo“ J StedyIIra|3 ef 
der Wohnung und etwaigen dienstliche_ ä^rs, • atige' 
Verfassers und eine Versicherung des Be g ^ jlfe  
die Arbeit selbständig und ohne fremde yfl«
fertigt hat, enthalten sein müssen. , e vei*^7ciirie'

Die Arbeiten müssen in deutscher SPra ^j-ift %. Ve<" 
in sorgfältig durchkorrigierter Mnsehinen ^  ci 
ben sein. Sie sollen ein Inhaltsverzeicnu 
zeichnis der verwendeten Literatur enth

W i I h e I m K i s c h : B e s i t z s t a n d  u nd  V e r w i r k u n g .
Ein Beitrag zum Recht der Bierbezeichnung. Berlin
1941. Carl Heymanns Verlag. V III, 78 S. Preis brosch.
3 91M.
Bei dieser Schrift handelt es sich um ein umfang

reiches Rechtsgutachten, das K i s c h  auf vier ihm vor
gelegte Fragen erstattet hat, nämlich, ob deutsche Braue
reien einen Besitzstand an Bierbezeichnungen mit dem 
Wort „Pilsener“  erworben haben, ob ein etwaiger solcher 
Besitzstand auch einem Gesetz über Bierbezeichnungen 
gegenüber Wirkung hat, ob die Neuaufnahme einer Bier
bezeichnung mit dem Wort „Pilsener“  untersagt und ob

schließlich die Regelung dieser Probleme
• ____ „-fnlcrcn SOU,  £

Die erste Frage nach dem gegenwärtige ß/( fu
setz über Bierbezeichnungen erfolgen ReCii« ZReC?*,

wird von K i s c h  im Einklang 5en
sprechung des RG. über die Bezeichn l 8naCb d f d 
deutsches Bier bejaht. K i s c h  komi >n ße%pl>Ks 
RO. entwickelten Rechtssätzen eSsant®? ¡jrai1?^
Besitzstandes auf Grund eines sehr m ^ eS U ts 
materials über Umfang und DaüC. gen ” ri<tiriL 
des Wortes „Pilsener“  in B ie fb e z e ic W ’ e &  
Bfauereien zu dem Ergebnis, daß ne jj dic 
Charakter des Wortes „Pilsener“  sich a
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JWsangahi111̂ 6 Entwicklung in eine relative Beschaffen- 
Kreism gewandelt habe, insofern gemäß derQipCßft i... der RipHrinl/or 1i n*-, A A _1_.....j.'** ^reigp« ~j d - , äULi iiiöuiciii vier in

?.'6ses i^ ori. Per Biertrinker herrschenden Anschauung 
¿Stan Zusätrr'11 . ^ ^ ^ ‘ndung mit entiokalisierenden ört- 
; ‘[Sener% OnH r '  Radeberger Pilsener, Wernesgrüner 
v^affenheif ri f sbnr.ger Pilsener) nur noch auf die Be- 
v’ ^u n ft- f.5fies ,Blcrs hin weist, nicht dagegen auf die

Pilsen

«ntl

„-«unft- ,, b nmweisr, ment dagegen aut die 
r,ünschen , u j  .dleJ?e, Rreise vielmehr, wenn sie Bier 
*.are Bezeirn* m Pdsen hergestellt wird, die eindeutig 

W er die d u ?  .»Pilsner Urquell“  verwenden, woraus 
h»u'an kann i- Vdat des Wortes „Pilsen“  hervorgeht. 
JWtlos 7,K tfleScn Ausführungen von K i s c h  nur'vor- 
fif der D in li'mmeLn- Rh darf ihnen aus meiner Kennt- 
anR'chnunn D-r0ch hinzufügen, daß die Aufnahme der 
» mit der op'/ S?ner“  etwa von der Jahrhundertwende 

e des deiitQPR cŝ m ZeitPunk t hervortretenden Vor- 
n.^itteldeiitcil6." Pnblikums (zum mindesten in Nord- 

den ® A n tw o rt”  an^  für das be[le Bier zusammenfällt, 
deniln der Pr l l  au . d,e zwei nächsten Fragen grenzen 
be> • hen Bnnp ■ Antwort bejahten Besitzschutz der 
- e‘chnun„ ‘ .,re!cn an der von ihnen Verwendeten Bier- 

^ ettbcw(.rhfem y ° rt »Püsener“  gegenüber einem 
Pecht hp fn 'ausschuß bei der Akademie für Deut- 

ea dahin nhW<iir toten Reichsgesetz über Bicrbezeich- 
?den Reicht. d?ß zu einem solchen etwa zu er- 
Jndete RPC:Fe?eW  darauf verwiesen wird, daß der 
-e?ens ahP; ' tZStand iür se'nen Inhaber ein Recht, 
l.®23 Abs I 6r^  schutzwürdiges Rechtsgut im Sinne 

ê er r ; L BQB- bi,ldet (S.39), welches die Mög- 
die 1  “ Wlrkenden Kraft eines solchen Rcichs-

Reichnen sollte" ° aucb aus rechtspo]itischen Gründen nsßesB+.. aussch ießpn muR n aR«Uturi^etz die v^ennenen mui5. Uaß ein solches 
Brünaerbieten Pr Neuaufnahme einer Pilsener Bezeich- 
Verwe; ? ein soh iW W  'f t  klar; daß aus rechtspolitischen 
SoIch«St^ is c h Cr | SfiYfr5ot sich nicflt rechtfertigt, darauf 
lud df Verbot 6u^rdurcb Hinweis auf die durch ein 
8egCn,e durch d « S<$ ai£ene Unklarheit der Rechtslage 
eine p»er den,>,»•* Verbot entstehende Ungerechtigkeit 
der usetier Ro,l?eL deutschen Brauereien, die bisher 
eine rfi*. für d joJ cb,!IlmS nocb nicbt führten. Denn in 
i sten,c e Bevciti Brauereien gegebenen Möglichkeit, 
Wg. PotemifiT anzunehmen, läge zum 

ewerhasPüsenerriIe r, Bcstand ihrer gewerblichen
, Q - -----  mm-

^ e r i , ?  Püsener Rie r, Bestand ihrer gewerblichen Stcl- 
ii'rlct | ein Reeh+raUo jUS babe gegenüber dem ganzen 
Kl,r die '.hü). Dat 1; W der Bezeichnung „Pilsener“  ver- 
^stehj i ’izelnen i t e P1- E- zu we>t; denn soweit r  
ßPiscL „ f Grund nUtscj len Brauereien die Möglich! 
im rhezef LBrauereiener durcb das v °rgchen der andei 
5  für siLch«Ung ,!f tn . «»"getretenen Entwicklung), e_ .  
e'® möM;„i1°ch kein dRm-iWort »Pilsener“  anzunehmen, 
s*stdieg 'che Verwcn ?esdzstand begründet. Denn nicht 

\nd oe5aagjähriffe ,,dun.g einer Bezeichnung, sondern 
M. f  phützt 8 Bezeichnung wird durch den Besitz- 

n ^ d ie ^ a r f 'e s  
ein°g zulässige
Verlp ja t iv 'g >st,

eine

Wnftige A,!f er> s°Rhen Begründung nicht, da 
Vc, ‘eiat f Slg ist w / '!a Vne einer Pdscucr Bierbezeich- 
% bindnnle Bes’c h S ^ 3?. Worl  <>PiIsener“  nur noch
4,? ,l|t : mit eino i  P,ts,angabe ,st> so daB es in 

- Z ' ' \  Zukunfi mv loka lis ie re n d e n  örtlichen Zu. 
a a?det Werde»V?n andereu deutschen Brauereien, < rn -.,uetu ........ ..

also VVVerden kann -------------------
i , f t  Zu detn*1 paUf i? 'rui,d dieser Tatsachen und 
’■Soi; ii PpiP der p j ^ gebn’s. kommt, daß eine gesetz- 
nUr Ln&en“  Cbt führt BlerbezelchnllnS entbehrlich

W sla ganz anders • QP tachten aus, daß der Fall 
>mmen nuers hegt, S.72f.), so kann man dem

W B)r- w  i 11 y H o f f m a n n , Leipzig.
1̂) ri ^ I C y »» ~~

tPh k \Y/ r>
kd '?58 Kni t i s c hei i  r a l ' i le:  D i e  R e c h t s p f l e g  
' C ? ,0n ia l-,L : Q eb 1 e f en  A f r i k a s .  (Schrii
föag  ^PdialreVi,«"iuts der ____ H . w.

h W  ' 6 ̂ ledericilsd'clle Reihe Nr. 1.) Hamburg 194l! 
k l 'U e r  Z  ’ De O n iy te r&  Co. 163 S Preis
b̂ < bverf. in
!]rakti»a,S dhlpserer K n L Blldedung ausführt, bedarf der 
abej ŝ her pRj1 die DPri P en. auch der theoretischen Vor- 

die p , ahrUne. dswissenschaft. Mangels eigener 
kenntnisso 111 ueuester Zeit werden w ir uns 

anderer Kolonialvölkcr zunutze

W lo ’^ ia l-Institu t e5 i e t e n  A f r i  k a s! ‘ (Schrlf- 
' p f e aIrechtlirh«tSDde/  Hansischen Universität,

machen. Der Verf. hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die britische Kolonialrechtspfiege für Afrika unter Ver
gleichung mit der früheren deutschen zu schildern.

Der erste, weitaus umfangreichste Abschnitt des Buches 
betrifft die Gerichtsorganisation der britisch-afrikanischen 
Gebiete — diejenige der Mandatsgebiete auch zur deut
schen Zeit — und geht daneben auf ihre Geschichte und 
Verwaltungsorgamsation ein. Die einzelnen Gebiete wer
den nacheinander in Unterabschnitten betrachtet. Der 
Verf. te ilt sie zu dem Zweck in zwei Gruppen ein, je 
nachdem die Eingeborenenpolitik mehr zur sog. „indirect 
rule“  (Verwaltung mit Hilfe der Eingeborenen) oder zur 
direkten Verwaltung durch europäische Beamte neige. 
Bei den Gerichten unterscheidet er die auch für Weiße 
zuständigen, die er als „magisterial courts“  bezeichnet 
(Rechtspflege und Verwaltung lägen fast durchweg in 
einer Hand), und die ausschließlich für Eingeborene be
stimmten „natives courts“ .

Die folgenden, kürzeren und als „Zusammenfassungen“  
bezeichneten Abschnitte behandeln in mehr summarischer 
Weise — zwar getrennt für Weiße und Eingeborene, 
nicht aber für die einzelnen Gebiete — Rechtsquelien 
und Gesetzgebung, materielles Recht (Zivil- und Straf
recht) sowie formelles (Zivil- und Strafprozeß), jedesmal 
zunächst nach deutschem, dann nach britischem Kolonial- 
recht. In einem letzten Abschnitt entwickelt der Verf 
eigene Gedanken zur künftigen deutschen Kolonialrechts
pflege, und ein Anhang bringt noch eine Karte der 
britisch-afrikanischen Gebiete sowie historische und sta
tistische Tabellen. Den Schluß bildet ein Verzeichnis des 
einschlägigen Schrifttums.

Der Verf. hat ein umfangreiches Material in geschick
ter und übersichtlicher Weise verarbeitet. Ob die Dis- 
position der Arbeit in allen Beziehungen eine glückliche 
ist, läßt sich freilich bezweifeln. Sie dürfte z. T. zu 
irrigen Vorstellungen verleiten. Der Begriff „indirect rule“  
ist kein feststehender. Es handelt sich um ein von dem 
früheren Kolonialbeamten und Kolonialpolitiker Lugard 
für seine Eingeborenenpolitik in Nigérien geprägtes 
SchlagKvort, das durchaus nicht für die britische Politik 
in anderen Gebieten bestimmend gewesen ist Wie der 
Verf selbst sagt, pflegt der Engländer sich nicht auf 
Grundsätze festzulegen. Das g ilt auch für die Gerichts
verfassung. Aber gerade diese weist Besonderheiten 
auf. Entgegen der Meinung des Verf. sind grundsätzlich 
Rechtsprechung und Verwaltung getrennt, nicht dagegen 
die Rechtspflege für Weiße und Eingeborene. Es besteht 
tur jedes Kolonialgebiet wie in England selbst ein aus 
der Verwaltung ganz herausgehobener, gewissermaßen 
universeller und an sich auch für Eingeborene zustän- 
diger Gerichtshof, der High Court oder Supreme Court. 
Er ist nicht mit „magistrates“  oder sonstigen Beamten 
besetzt, sondern mit eigens qualifizierten, unabhängigen 
Richtern, die nach englischer Auffassung einen beson- 
deren Stand bilden. Die anderen Gerichte sind nur Unter- 
gerichte oder Bagateligerichte mit begrenzter Zuständig
keit. Ihre Besetzung mit örtlichen Verwaltungsbeamten 
oder, wie bei den Native Courts, mit Eingeborenen ändert 
ferner nichts daran, daß sie als. wirkliche Gerichte in 
einem mehr oder minder förmlichen Prozeßverfahren 
urteilen.

■rvuwi m i_miciucueii g iu i aas oucn zu manener ivrniK 
Anlaß. Der Verf. folgt öfters rein subjektiven Ansichten 
von Kolonialscljriftstellern, die weder allgemein anerkannt 
sind noch der Praxis entsprechen. Das g ilt für englische 
Schriftsteller (z. B. Hailey, wenn S. 124 unter Berufung 
auf diesen behauptet wird, die Eingeborenen ständen den 
Strafbestimmungen der Polizeibehörden usw. verständnis
los.gegenüber) wie für deutsche. Die Meinung von Prof, 
v. H o f f m a n n ,  daß die deutschen Schutzgebiete eine 
protektoratsähnliche Stellung hatten (S. 104), stand ganz 
vereinzelt da. Nach amtlicher, in der Praxis maßgeben
der Auffassung waren sie eigentliche Kolonien. Das 
Recht der Eingeborenen zu kodifizieren (S. 112), ist nie
mals deutsche Absicht gewesen. Es sind lediglich amt- 
licherseits Feststellungen über ihre Rechtsgebräuche ver
anlaßt worden, die nach dem Weltkriege in einem dem 
Verf. offenbar nicht bekannten Sammelwerk veröffent 
licht worden sind (s. DR. 1940, 2199). Auch anderes wäre 
noch zu beanstanden, worauf einzugehen der beschränkte 
Raum verbietet. Die Arbeit des Verf. bleibt trotzdem
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eine sehr verdienstvolle. Sie vermittelt eine Fülle von 
Stoff, der sonst schwer zugänglich ist, und enthält viele 
treffende Ausführungen.

RA. Oeh. ORegR. u. MinR. a. D. G e r s t m e y e r ,  
Berlin.

F ü r s o r g e  des S t a a t e s ,  F ü r s o r g e  d e r  P a r -  
t e i. Sammlung der gesamten Fürsorgevorschriften mit 
eingehenden Erläuterungen von Dr. F r a n z  L i n d e ,  
ORegR. im Braunschweig. Staatsministerium, und Dr. 
L u d w i g  Z i m m e r l e ,  ORegR. im RArbMin. 2. neu- 
bearb. und wesentlich erweiterte Auflage. 3. Erg.-Lief. 
(Febr. 1941). 138 Bl. Preis 6 MM. München und Berlin 
1941. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.

S t r a f r e c h t  unter Berücksichtigung des kommenden 
Rechts. Allgemeiner Teil von Dr. O. L. v. H i n ü b e r ,  
OLGR. in Celle, Dr. W e r n e r  T e g t m e y e r ,  Reichs
stellenleiter in München. 8., umgearb. Aufl. (Neugestal
tung von Recht und Wirtschaft, 8. Heft 1. Teil.) Leip
zig 1941. Verlag W. Kohlhammer, Abt. Schaeffer. 117 S. 
Preis kart. 2,70 M l.

D ie  P f l i c h t v e r s i c h e r u n g  f ü r  K r a f t f a h r z e u g 
h a l t e r .  Das Gesetz über die Einführung der Pflicht
versicherung für Kraftfahrzeughalter vom 7. Nov. 1939 
mit den Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen, 
Anordnungen und Erlassen. Textausgabe mit Verwei
sungen und ausführlichem Sachregister. Bearbeitet von 
Dr. K u r t  D a n i e l ,  MinR. im RWiM. Berlin 1941. 
Verlag Franz Vahlen. V III, 144 S. Preis kart. 2,70 ¡UM.

Aus Zeitschriften
Arbeitsrecht

Im zweiten Heft der „Neuen Internationalen Rund
schau der Arbeit“ , die vom Zentralamt für Internationale 
Sozialgestaltung in Zusammenarbeit mit dem Arbeits
wissenschaftlichen Institut der DAF. herausgegeben wird, 
beschäftigt sich Reichsorganisationsleiter Dr. Robert Ley 
eingehend mit den kommenden Sozialwerken, die Aus
druck des deutschen Leistungswillens sind. Diese Sozial
werke sind nicht der Ausfluß propagandistischer Ab
sichten, sondern entspringen der inneren Folgerichtigkeit 
der nationalsozialistischen Revolution, der Befreiung von 
den außerpolitischen Fesseln folgt die soziale Umgestal
tung im Innern auf dem Fuß. Denn, so betont Dr. Ley, 
das Kriegsziel Deutschlands ist kein imperialistisches, 
sondern ein soziales.

Nachdem es dem deutschen Volk gelungen ist, die 
Macht des egoistischen Kapitalismus im, Innern zu brechen, 
ist es im gegenwärtigen Krieg entschlossen, ähnlichen 
Einflüssen von außen her ein für allemal jede Wirkungs
möglichkeit auf das soziale Geschick zu verbieten. Die 
Souveränität des Volkes, die in den liberalen Staaten als 
Verfassungsgrundsatz auf dem Papier steht, soll nach 
nationalsozialistischer Auffassung ihre Verwirklichung 
im sozialen Aufbau finden. Die wahre Freiheit ist für 
ein Volk in seiner Gesamtheit erst dann errungen, wenn 
es auf sichere soziale Grundlagen gestellt ist. Was nützt 
die demokratische Freiheit, wenn sie dem Schaffenden 
nicht die Sicherheit gegen den plötzlichen Verlust Seines 
Arbeitsplatzes und des Einkommens gewähren kann? 
Der wirtschaftliche Druck läßt alle, theoretisch zwar 
vorhandenen, sogenannten Grundrechte der Staatsbürger 
zu Spott werden.

Die in Deutschland vorbereiteten Sozialwerke werden 
in den planmäßig ausgesuchten Eckpunkten des sozialen 
Gebäudes begonnen. „Altersversorgung“ , „Gesundheits
werk“ , „Lohnordnung“ ,-„Sozialer Wohnungsbau“  und 
„Berufserziehung“  bilden den Grundriß einer sozialen 
Ordnung, die den schaffenden Volksgenossen ein für 
allemal aus der Zufälligkeit und W illkiirlichkcit der 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung herauslösen soll. So 
sichert die Sozialpolitik im inneren Aufbau den Sieg, 
den die Wehrmacht gegen den äußeren Feind erringt. 
Sie ist der friedliche Ausdruck für den politischen Ge
staltungswillen, der in diesem Krieg zur Geltung gekom
men ist.

[Deutsches Recht, Wochenausgä^

„Neuen Internationalen-- ß
schau der Arbeit“  finden w ir neben einer reichna^jts-

Im gleichen Heft der

Rundschau (soziale Ordnung, Arbeitseinsatz, ^r- 
Verhältnisse, Sozialversorgung und Sozialversicheru Mu„g 
beitsrecht, Bau- und Siedlungswesen, Freizeitgesw j¡e 
in den einzelnen Ländern) eine Reihe von ¿leí®'
sich durch die gründliche Durcharbeitung der 1 1 H e r
stellung auszeichnen. So u. a. ein Aufsatz von der .^et 
suchung über die Arbeitsleistung des Menschen 1 ¿je 
sozialpolitischen Ausrichtung, eine Betrachtung eCht- 
soziale Lage des italienischen Arbeiters (Arbę1 ¿¡e 
liehe Regelung S. lööff.) und einen Beitrag u 
„Japanische Arbeitsbewegung“ . | jg.

(Neue Internationale Rundschau der Arbei >
Heft 2.) ^

Die ausschließliche Zuständigkeit der Arbeitsgerät
umfaßt auch Streitfälle aus Gefährdungslpttung» 
sie mit dem Arbeitsverhältnis Zusammenhängen- .^gs- 

( H e r s c h e l ,  „Arbeitsgericht und Gefäir 
haftung“ , DJ. 1941, 674flg.) ß ü < '
O e f t e r i n g ,  „Die Lohnsteuer und um <jes 
Steuer ausländischer Arbeitnehmer“ , 
Reichsnährstandes 1941, 385.

Wirtschaftsrecht lnstr.ui
Die Frage, ob und wieweit die Kartelle 's

mente der Rationalisierung eingesetzt werden *L erlegul1’ 
wieder in den Vordergrund wirtschaftlicher y c(jniscl',e 
gen gerückt. Verf. erörtert die produktionst „g ®® 
Ratiojialisierungsmöglichkeiten, die Rationahs ^  rjc® 
Absatzmarkt und kommt zu dem Ergebnis, c ateC|iflisctl ’ 
tiger Leitung in den Kartellen So mancher 
organisatorische und kommerzielle Ration 
zweck erfüllt werden kann. „  ßiiK1

( T h e o d o r  B e c k e r ,  „Leistungsteige®®1. )
Kartelle?“ , Nationale Wirtschaft 1941,

Bürgerliches Recht jĉ er Zcjj’
Das Gesetz gibt keine Regelung darüber, ' vC,zeS n1® 

punkt für die Bemessung des Schadenser ¡st ■ 
gebend ist. Nach der Rechtsprechung des y erZug 
die abstrakte Berechnung des Schadens he* bjgeri 7eß 
maßgebende Zeitpunkt nach Wahl des Gj gesc t^er 
Eintritt des Verzuges oder das Ende cühujdner5catr  
Nachfrist, bei Erfüllungsweigerung des W 1 ens.eltS W  
Zeitpunkt, in dem der Gläubiger die bc -  isv er- 
forderung erhebt. Für die konkrete Bered----- - __ D®S -rejt-
Zeitpunkt der Urteilsfällung maßgebend. de® A aS 
fahrensrecht kann nicht Vorschriften geben , cfjeideLj|s- 
punkt der Schadenberechnung. Darüber e U>Uj|e 
sachliche Recht. Deshalb kann der Zeitpur11 . j  det.Lng 
fällung nicht maßgeblich sein. In der Mel'®,jr te i '^  grit' 
ist die Höhe des Ersatzanspruchs schon v° p.eSaifl*enS a® 
festgelegt. Verf. hält es für richtig, uie sch® j  rijbef 
wicldung der Verhältnisse vom Eintritt de d®|cei(i-

re
___

eintritts noch der des Fristablaufs könneQeVvin®s

wiuvtuug u t i vuuaumaac vum , ü O ^11
bis zur letzten Tatsachenverhandlung V^Tmdtt , ' "1*‘
hinaus ins Auge zu fassen evtl, den Durchs y e  
der Preise bis zum Urteil. Weder der * agfiir si®11

bei der Berechnung des entgangenen_ ^¡¡ßg „g
" ° K“ "d  sein. Auch hier sei der Durchscn Retn®s.^u. 

(Lent ,  „Welcher Zeitpunkt i s H i t t ^
des Schadensersatzes 
770 flg.)

maßgebenc
die BgJ V ’

R 0.: d r - 1941’
Bemerkungen zur Entscheidung 

(m. Anm. Fraeb). , , g
( W i l h e l m i ,  Haftung des Richte 
tige Rechtsbelelirung“ -)

fu® n®r*

1228

cH'

Rechtspflege ciaats®n"
St a u d ,  „Die Mitwirkung de® ig4 l,7s5‘ 
bürgerlichen Rechtssachen', DJ-

Blutschutzgesetz
M a ß f e l l e r ,  „Die Anwendung ulld N 
gesetzes im Protektorat Böhmen 
DJ. 1941, 801 f.

an"'3'Its

!
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Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 
l  Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
Versicherungsrecht S. 17S6 N r. 2 ;  Arbeitsrecht S. 1797 N r. 8

Zivilrecht

£ W°- E r« |J* m ’ 683> 1004 BGB-: §§ ,8> 21 PrPol-
es Polizpu,,"! .e,ne Polizeiveriiigung auf Beseitigung 

p s §21 Prp J iv l®'en Zustands ohne die Voraussetzungen 
r °n> sn ,° VcrwQ. gegen eine nicht polizeipflichtigerecht ’ So ki • Se5en elne poiizeipmcnnge

^^räftjp' fliese, wenn sie die Polizeiverfügung 
nH - » werden lön* --- 1• end niachp er 1en läßt und den Zustand beseitigt, nicht 
'dich Poi;11’ ■ „? s‘e das als Geschäftsführer für den 

, 'Ven" ienprZeiI’ i,'S*1' igen getan habe. Wohl aber kann 
für '7  Eerufen zy£*e'ch Störer i. S. § 1004 BGB. war, sich

4e« Storni’ da,ß sie 'n auftragloser Geschäftsführung 
Der 2v' rer gehandelt habe.

Dechen B.'7midÄ ^ e ' s*- Eigentümer eines Grundstücks 
ühPSien Aushp,,* , > au  ̂dem sich ein Steinbruch befindet. 
' er' " - -  - ute hatte er vertraglich dem Erstbeklagten 

davon verlätrft der Bahnkörper der 
der Fortsetzung des Abbaus

Kl rvSSen. Siiriv ,1aBe er vertraglich dem Erstbeklagten 
ciiic o Se befiirnUi davon verläuft der Bahnkörper der 
0rt7Geiährdun7 j*e von der Fortsetzung des Abbaus 
Unes 'chtigiintf des Bahnbetriebes. Auf Grund einer
lihz Qpnl .̂.. ^ Unter 7li7iplntnnr Hpr Rpfpili rrt^n tinHUnw ? e°Iof)-onb H?*er Zuziehung der Beteiligten und 
tler r 15 r) leß ^er Landrat des Kreises St. G. 
! W r Unter R„ez' 1937 eine polizeiliche Verfügung, in 
K lä5wQ. v 7 u?"ahme auf die §§ 14, 18, 41 und 44 
^rbtfie r 'n anft’ i uni 1931 (PrGesSamml. S. 77) die 

|)ee!1 zur He r t n * * e’ s° l° r* m'i  den erforderlichen 
'■anijrfinnen. eines polizeimäßigen Zustandes
Ken,,. . dem 7,.e Abschrift dieser Verfügung ließ der 
<!ulcCs utuj g ek lag te n  zustellen, und zwar zur 
?en tr’ s°Wie rnifT, er Aufforderung, die Arbeiten zu 
aeha7°s*cn der , <hm Hinweis, daß eine Beteiligung an 
des f? blehjg 1 K1'rlechtlichen Auseinandersetzung vor- 
S*aadp0lnhruchs fn i *38 der Zweitbeklagte als Besitzer 

h; ebenfaii„ r die Herstellung des polizeilichen Zu- 
Ä eJ a  fm.1 Veran'wortlich sei.

aufrv„ dle Arbeiten aus; sie w ill dafür 
. ’Kl, ails^attuno- °,.VVendet haben und verlangt mit der 
Jhf QeiSLGesamt<ir.lSeiS Betrages nebst Zinsen von beiden
f e r a * f t 8a i uld"e rn .>Vo,r ,.<l,isführ„_ ,,crn- öle stutzt inren Anspruch 
p 6ff. ^chriften dpl^n0!1115 Auftrag in Verbindung mit 
tbten o8 1004 RrSDPo'y erwG- sowie mit den §§ 823 ff., 
, Ur8en7^chtszucrpe 8'e hat- sich ferner im Laufe des 
b^sfeiip^'ster H?,r „ Von dem Landrat und von dem 
°eKl. bol 'assen M„V e?.e'nde B. Abtretungserklärungen

ie auch darauf. Dier ö ^ 7 Ä V „ ai  stüt*  die Klag 
rechtferr. . hat dc ^ nsPrUch nach Grund und Betrag.

C>3S R'St erk|j;rtn 7 nsPruch dem Grunde nach für ge- 
¿r. ersta+f* hält d;' Df1fung und Rev- waren erfolglos. 
Sch'’ gleic7gsPfIichtinekI'nauS Geschäftsführung der Kl. 
§5 ijjtct iici*vicl, w;„ '"dem es annimmt, daß sie, die 
F i f f .  pbc, die dle Polizeiverfügung des Landrats 
l7 et,lnmc°i^erWG’ ?eundich Polizeipflichtigen“  i. S. der 
4 i» > ite der |<̂  überdies aber auch „Störer“  des 
bet. tre*,, nie stnt^+‘ ^ es §1004 BGB. gewesen seien. 
C lS cn  ^gserklärnf das.BG. seine Entscheidung auf 

s>  ch n es Sich 'n denen es rechtsgültige Ab-
V0> e i  rribllckt. h aus §72 PolVerwG. ergebenden An-
K ^ h riftê  BQ. ?ur ..
tw \^e r u .^ s  p0iV Begründung’ seiner Entscheidung 
der y ° rtr1r! lclen Bold rw9 ‘ heranzieht, sind die von den 
icti ¿drti r . f  der Kl ‘ .^hobenen Bedenken berechtigt, 
daß y.hten 7 enstan,i .^'bt m Verbindung mit dem Inhalt 

Üle Po lt8 U n d J ?  Be,ruf«"Fsverhandlung gemach-
Zeivcrfürr1 S Vnd des Regierungspräsidenten,

^ U|ig lediglich aus dem Grunde gegen

die KI. und nicht gegen die Bekl. gerichtet worden ist, 
weil erwartet wurde, daß die Kl. die erforderlichen Ar
beiten am besten, zuverlässigsten und schnellsten aus
führen lassen werde. Die Kl. war mit dieser Behandlung 
der Sache auch durchaus einverstanden, sofern ihr nur die 
Kosten nicht im Endergebnis zur Last fielen. Sie hat 
darum gegen die Polizeiverfügung zwar Beschwerde ein
gelegt, aber nach ihrer ausdrücklichen Erklärung nur 
„formal“  und nur wegen des Kostenpunktes. Sie hat dann 
die Beschwerde zurückgenommen, als ihr auf Anregung 
des Regierungspräsidenten der Landrat unter dem 22. Juli 
1938 eine schriftliche Erklärung abgegeben hatte, aus der 
sie entnahm, daß sie sich über die Kostenfrage beruhigen 
könne. Nun entsprach aber das vom Landrat einge
schlagene Verfahren nicht dem Gesetz. Polizeipflichtig 
war die Kl., soweit ersichtlich, nicht, und gegen eine nicht 
polizeipflichtige Person läßt §21 PolVerwG. Maßnahmen 
nur unter der Voraussetzung zu, daß die Beseitigung der 
Störung oder die Abwehr der Gefahr „auf andere weise 
nicht möglich“  ist. Dafür lag hier nichts vor. Wenn auch 
die Gefahr für den Bahnkörper eine möglichst schnelle 
Beseitigung erheischte und diese durch die Kl. am besten 
gewährleistet erschien, so war es doch nicht unmöglich, 
den gefährlichen Zustand dadurch zu beheben, daß man 
den Bekl. die schleunigste Beseitigung aufgab und sie 
durch polizeilichen Zwang dazu anhielt. Indem also der 
Landrat die Polizeiverfügung gegen die KI. richtete und 
den Bekl. nur die Duldung der Arbeiten zumutete, 
handelte er ohne gesetzliche Unterlage- Das ergibt sich 
mit genügender Deutlichkeit aus der Polizeiverfügung 
selbst, in der nur die §§ 14, 18, 41 und 44 PolVerwG. 
angeführt sind, nicht §21. Damit wurde die KI. als 
polizeipflichtig behandelt, jedoch ohne Angabe einer Vor
schrift — etwa § 19 oder 20 —, aus der ihre Polizeipflicht 
hergeleitet werden sollte. Die Akten des Regierungs
präsidenten lassen denn auch keinen Zweifel darüber, daß 
die Polizeiverfügung als ungesetzlich aufgehoben worden 
wäre, wenn die Kl. ihre Beschwerde nicht zurückgenom
men hätte.

Bei dieser Sachlage ist es nicht möglich, die Polizei
verfügung mit dem BG. so zu betrachten, als ob sie auf 
Grund des §21 PolVerwG. ergangen wäre. Die KI. ist 
im Gegenteil, und zwar rechtskräftig, so behandelt wor
den, als ob sie polizeipflichtig wäre, und sie hat sich 
auch in dieser Weise behandeln lassen. Dann kann sie 
aber nicht damit gehört werden, daß sie ein Geschäft für 
die „eigentlich Polizeipflichtigen“  besorgt habe. Da keine 
Polizeiverfügung nach § 21 PolVerwG. ergangen ist, so 
können auch nicht Ansprüche nach den §§70 ff. Pol
VerwG. in Frage kommen, die eine solche Polizeiver- 
fügung voraussetzen. Es bedarf daher keines Eingehens 
auf den Streit darüber, ob der Kl. der zweite Satz des 
§70 Abs. 1 PolVerwG. entgegengestanden hatte, und 
ebensowenig auf die von ihr zur Klagebegründung be
nutzten Abtretungserklärungen. 1

Allein das BG. gründet seine Annahme, daß die KI. 
aus auftragloser Geschäftsführung für die Bekl. einen 
Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen gegen sie habe, 
nicht nur auf die polizeiliche Maßnahme, sondern auch auf 
§ 1004 BGB., und dieser Entscheidungsgrund wird von 
den Rev. vergeblich angegriffen. Das BG. stellt fest, daß 
dem Bahnkörper von dem Steinbruch eine unmittelbare 
Gefahr drohte. Das Grundstück, auf dem der Steinbruch 
betrieben wurde, stand im Eigentum des Zweitbeklagten, 
der Betrieb selbst war vertraglich vom Zweitbeklagten 
dem Erstbeklagten eingeräumt und wurde von diesem

224



1786 Rechtsprechung [Deutsches Recht

ausgeübt. Unter diesen Umständen konnte das BG. ohne 
Rechtsirrtum beide Bekl. als „Störer“  i. S. des § 1004 
BGB. ansehen und sie zur Beseitigung der Beeinträchti
gung für verpflichtet erachten. Auf die nach §20 Pol- 
VerwG. erhebliche Frage, ob der Erstbeklagte die „ta t
sächliche Gewalt“  über das Grundstück ausgeübt habe, 
kommt es in diesem Zusammenhang nicht an; denn un
streitig hat er den Steinbruch fortgesetzt betrieben und 
wollte ihn weiter betreiben. Indem nun die Kl. die Beein
trächtigung beseitigte, hat sie nach der rechtsirrtums
freien Annahme des BG. ein Geschäft für die „Störer“  
besorgt, mochte sie damit zugleich auch der ihr polizeilich 
gemachten Auflage nachkommen; das eine schloß das 
andere nicht aus (vgl. RGRKomm. § 677 BGB. Anm. 2). 
Nach den Feststellungen des BG. ist der Wille der Kl., 
ein Geschäft für die Bekl. zu besorgen, auch äußerlich in 
einer für diese genügend erkennbaren Weise in Er
scheinung _ getreten. Nicht nur hat sie die Arbeiten auf 
dem für sie fremden Grundstück vornehmen lassen, son
dern sie hat auch bei den Besprechungen vor Erlaß der 
Polizeiverfügung, bei denen die Bekl. ständig zugegen 
waren, ihre Auffassung und ihren Standpunkt zum Aus
druck gebracht. Diese Feststellung des BG. kann nur be
deuten, daß die Kl. geäußert hat, es sei eigentlich nicht 
ihre Sache, die von dem Steinbruch drohende Gefahr zu 
beseitigen, aber sie, die KI., wolle die erforderlichen 
Arbeiten aus Zweckmäßigkeitsgründen selbst vornehmen 
lassen, ohne jedoch im Endergebnis die Kosten zu trägen. 
Damit war genügend züm Ausdruck gebracht, daß sie 
sich wegen ihrer Aufwendungen an denjenigen halten 
werde, dessen Sache es sei, die Beeinträchtigung zu be
seitigen, daß sie also ihre Maßnahmen als Besorgung 
eines fremden Geschäfts ansehe. Das mußten die Bekl. 
auf sich für den Fall beziehen, daß die Beseitigung der 
Gefahr ihnen aus irgendeinem Rechtsgrunde, nicht not
wendig wegen eines Verschuldens, obliege.

Liegt somit eine auftraglose Geschäftsführung der KI. 
zwar nicht für die „eigentlich Polizeipflichtigen“ , wohl 
aber für die „Störer“  vor, so hat das BG. auch ohne 
Rechtsirrtum die gesamtschuldnerische Erstattungspflicht 
der beiden Bekl. nach §683 BGB. angenommen. Daß die 
schnellste Beseitigung 4er dem Bahnkörper drohenden 
Gefahr im öffentlichen Interesse lag (§679 BGB.), be
durfte keiner besonderen Begründung. Nun meint zwar 
die Rev. des Erstbeklagten, die Bekl. hätten zunächst zur 
Vornahme der Arbeiten aufgefordert werden müssen, und 
erst nach vergeblicher Aufforderung hätte davon ausge
gangen werden können, daß ihre Pflicht ohne die Tätig
keit der KI. nicht rechtzeitig erfüllt worden wäre. Allein 
dieser Ansicht läßt sich nicht beitreten. Die Bekl. waren 
bei der Ortsbesichtigung und Besprechung unstreitig zu
gegen, sie sahen, von wo die Gefahr ausging, und es 
wäre ihre Sache gewesen, dabei ihre Bereitwilligkeit zur 
Beseitigung der Gefahr zum Ausdruck zu bringen. Daß 
sie das irgendwie getan hätten, haben sie selbst nicht be
hauptet. Vielmehr hat der Zweitbeklagte gegen die ihm 
abschriftlich mitgeteilte Polizeiverfügung, die er irrtüm
lich auf sich bezog, Beschwerde erhoben, wenn auch nach 
Aufklärung des Irrtums nicht weiter verfolgt. Bei dieser 
Haltung der Bekl. konnte das BG. ohne Rechtsirrtum an
nehmen, daß die Gefahr ohne das Eingreifen der Kl. — da 
ja gegen die Bekl. keine Polizeiverfügung ergangen 
war — nicht rechtzeitig beseitigt worden wäre. Es hält 
auch die Maßnahmen der Kl. auf Grund eines Gutachtens 
für zweckmäßig — ihr Erfolg steht außer Streit —, hat 
aber die Frage, inwieweit die KI. die Maßnahmen im 
einzelnen als notwendig ansehen durfte (RGZ. 149, 205 
[207]), dem Betragsverfahren Vorbehalten. Das verletzt 
weder den § 304 ZPO., noch beschwert es die Bekl. Für 
die Entscheidung über den Grund des Anspruchs genügte 
es, daß überhaupt Maßnahmen erforderlich waren und 
die Kl. zweckmäßige, sogar erfolgreiche ergriffen hat. 
Dem Betragsverfahren konnte die Prüfung überlassen 
bleiben, ob sich die Gefahr nicht auch auf andere, weniger 
kostspielige Weise hätte beseitigen lassen, und ob die 
Kl. dies nicht bei genügender Sorgfalt hätte erkennen 
müssen. Daß die Prüfung im Betragsverfahren sich hier
auf zu erstrecken haben wird, ergibt sich aus dem BU. 
mit hinreichender Deutlichkeit.

(RG., VI. ZivSen., U. v. 29. April 1941, V I129/40.) [He.]

2. RG. — §827 BGB.; §61 VVG. Die in §827 Safe, 
BGB. erwähnte Fahrlässigkeit ist eine grobe, wen ^  
Täter infolge Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ' f a|l 
dort vorausgesetzten Zustand geraten ist. In diesein ^  
ist der Versicherer nach § 61 VVG. von der Leistung 

Der Kl. war mit seinem Erbhof und seiner beweg ^  
Habe bei der Bekl. gegen Feuersgefahr versichern ^
24. Nov. 1938 sind die Wohn- und Wirtschaft 
Erbhofes abgebrannt. Die Entschädigung für die 0 t  
ist auf 9853 MJL, die für die mitverbrannte fest' 
I labe auf 7200 M Jl, zusammen also auf 17 053 ’
gesetzt worden. m ¡0

Auf Veranlassung der Kreisbauernschaft hat der 
10. A pril 1940 mit seinem minderjährigen Sohn t- ^¡je
der durch einen Pfleger vertreten war, einen ■-ml
vertrag über den Erbhof abgeschlossen, in dem foi'
ist. fllirh illlf* m it Hpm Hnfo ^ a \ififl

iifl1

ist, daß auch alle m it dem Hofe zusafnmenhäng
derungen und Verbindlichkeiten auf den Sohn Übergjelid1’Soh?
sollten. Gleichzeitig hat er den Grundbesitz sei®L.L 
aufgelassen. Als Eigentümer ist der Sohn im ur 
noch nicht eingetragen worden. . ,7«53

Der KI. verlangt die Brandentschädigung mb 1 
nebst Zinsen, und zwar in erster Reihe für sich, m a"
Reihe begehrt er Verurteilung zur Zahlung der ■? 
seinen Sohn Hermann. Die Forderung sei auf sel

SoP

noch nicht übergegangen. °  ,e0 Soh?
Die Bekl. meint, die Forderung sei schon am 

des Kl. übergegangen. Sie verweigert weiter dm m-a«0XVI. Ult VU WClgCl l WW»»»" 1 JJ

lung der Versicherungssumme, weil der KT d , eieiteie? 
selbst angelegt habe, ln dem gegen den KL

>° fS
_________________ _____  ____  a»;

Abs. 1 StGB.). Ein im Sicherungsverfahren Seŝ  pfleg?, 
trag auf Unterbringung des Kl. in einer Hed',r irl

Strafverfahren ist dies auch angenommen worden, ^  
ist aber nicht erhoben worden, weil sich der ei 
der Tat infolge von chronischem Alkohol ismus g
Zustand der Bewußtseinsstörung befunden ”  ,ger
A La 1 C ¿/“ID \ T7  : O ' 1 _............_   s „ L CFßS

.w- K ¡„ 0 ^ ,
anstatt ist durch rechtskräftiges Urteil der StrA. gjeB. 
brück vom 19. Okt. 1939 abgelehnt worden, da “  gndj1 
liehe Sicherheit diese Maßnahme nicht erford ’ of d 
trägt die Bekl. vor, der Kl. habe sich lange.Z 1 
Brande dem Trünke ergeben, habe aber nlr,.r0flicntu/ l  
getan. Sie meint, auch deshalb sei sie von der » (}efan 
zur Leistung frei, mindestens da es sich um 
erhöhung handele. , Q ha* aalIf

Das LG. hat die Klage abgewiesen, das Un ¡,0b 
die Bekl. nach dem Klageantrag verurteilt- -
und verwies zurück. tn April *. f,

Das OLG. führt aus, der Vertrag vom 1 ,',a0-ten r i____ a-.I ___pingeWf» ßeiien
ein'enthalte zwar schon die Abtretung der einge^®- pe 

derung, er sei aber erst mit der Recht sk ra l . 0 0  
inigung des AEG, die mit dem Ablauf des 0. I v0rher,oCii 
getreten sei, wirksam geworden. Da
oben worden sei, könne der Kl. auf Zahlung per 

nur auf Zahlung an seinen Sohn (§ 265 Z -'..»tn 0,nuA aui z.anuui)' au dciucu öUllii *■ r m einem “^ie
habe zwar den Brand selbst angelegt, aber 1 seine Gef 
chronischen Alkoholismus hervorgerufenen, jjrank® v0)i 
Willensbestimmung ausschließenden Zustan da'1" 
Störung der Geistestätigkeit, und die Bekl. s ^  Senate, 
ihrer Entschädigungspflicht frei, wenn der ^ / eftihr? g ftö 
durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit herpeie- h

dufCIck

durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit
Daran aber Fehle es hier. Auf § 827 Satz 2 VefS% r

i f • deffld u d , Könne sicn aie ueKi. ment oeruic», -  ^
rungsnehmer keine Schadenverhütungsp“ 1 ejn n®‘ ¡¡jS' 
sicherer gegenüber habe, nach Satz 2 a. a- als
in dem dort vorausgesetzten Zustande d 0„dern 11 
Störung auch nicht als grob fahrlässig, ¿ulde® 
fahrlässig gelte und endlich den Kl. kein » ■ j eJ1n ei ^¿¡t 
treffe, daß er in diesen Zustand geraten ^and^^ad »J?

® ..Atunter einem unwiderstehlichen Zwange--•;—r, ~er den yu- 
nicht schuldhaft in den Zustand, in dem ^eS tu- -¡j 
gelegt habe, versetzt. Grobes Verschuld 
hängig von §§ 827 Satz 2, 276 BGB- ‘ f „ eS 0%  
niemals ernste Schritte zur Heilung s. rtnne 01̂ ivves n 
Dranges zum Alkoholgenuß getan habe, .glich i  
nommen werden. Dies wäre vielleicht g£j,0n m • abei 
wenn er während einer Trinkerperiou pas ,/i|Urige 
gleichartige Ausschreitungen begangen . e 
hier nicht der Fall gewesen. GesetzWi . B11je c ^  
habe er in einem solchen Zustande n seineine 
Etwaige Tobsuchtsanfälle und BedrohuH 
hörigen lägen auf einem anderen Gebie

uda
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e'.ner An?«-1®’ we ĉhe die Bekl. wegen des Unterlassens 
Dicht vor R-6 VOn der Entschädigungspflicht entbinde, liege 
eSunoen'i?-lne sckon hervorgetretene Neigung zu Brand- 
,.rankhaft„K?™te dahin zu rechnen sqin, aber nicht eine 
lösenden f . n1®uP£ zum Alkohol. Mehr sei aber im vor- 
■ Lichenin e i1*“ 1* dargetan. Körperliche Zustände des 

ctan seien *’f 8nehmers wie Alter, Krankheit oder Gebre- 
? er kein«0^  Vton Bedeutung für Brandschäden, sie stellten 
der Vers,„. ^C'Dhrerhöhung dar, bei deren Nichtanzeige 
entsehädKrn„erun«snehnier den Anspruch auf die Brand- 
êsichts der u v®rt 'ere- Billigkeitserwägungen hätten an- 
Dem o j „ “ estunmungen des Gesetzes zu schweigen.

(.!.e Le ist„„„'tis!, zunächst darin beizustimmen, daß eine 
lUllrende VnSr ir*ei eit der BekL nach § 17 AVB- herbei- 
®.u!>g njC|lt satzhehe oder grobfahrlässige Schadenszufü- 
o L^agsner,,,01̂ wenn der den Brand anlegende Ver- 
(3t- 1Dßenden * '/ ln e‘nem'die freie Willensbestimmung aus- 
.̂ JSkeit p-pu„ j  1stände krankhafter Störung der Geistes- 
.d® gestellt nde ! bat- Das hat auch die Rev. nicht in Ab- 
.chtsirrip- ’ Sle.hält aber die Entscheidung des BG. für 

daneben r eit sie Satz 2 des § 827 BGB. ausschaltet, 
‘.nt Und einBIl£®fnde grobe Fahrlässigkeit des Kl. ver-ij-, “ U e no r S r i  1 ura i\ i .  vci-

Recht „• ^etahrerhöhung nicht als gegeben ansieht. 
nlSe,n Satz o mmt das BQ- an, daß § 827 BGB. und auch 
tXnkann f w 11?, vorliegenden Falle zur Anwen 

geführt ; “ y/.rted  des Senats v. 8. Mai 1908,
Una ! " i  KURKnmm RP.R O t

Anwendung kom- 
' VII 408/07

ent.s .?egen y  ___^ j .. uwu ujwi
WledenenUp3?,es Urteil verweist nur auf die in dem ent 
5chr?es § 827 R^n*enden AVB., welche die Anwendbar- 
DipJt.en fjjr > • . B- ausschlossen, da sie besondere Vor
halt« ler geltpnu"1 §.®27 geordneten Möglichkeiten hatten. 
Anw1 s°lche rI 61?- AVB. und die Satzung der Bekl. ent- 
GrSdDnff ,i«c pimmungen nicht, sie stehen also einer 
Am«!?e n>cht pni 827 BGB. aus dem dort maßgebenden 

i i S  daß Auf Satz 1 beruht nun schon die
.i. rln „ . Verantwnrtlirlilzpif Hpc Tfl aiicrri»cr*1-i1r»c_

und immD?9,RKomm- zum BGB., 9. Aufl., ’§ 827 Nr. 6 
^en. Diec!pC *i B Nr. 2328 S. 397) steht dem nicht

sen
Sch]i«ß’ da er ü!e y erantwortlichkeit des Kl. ausgeschlos
sene .nden 7„ ,einem die freie Willensbestimmung aus- 
mein 1 * den Rr« inde krankhafter Störung der Geistes- 
*U Pry.°n Vorsa?"d angelegt hat. Da § 17 AVB. nur allge- 
^avon l,tern UIld Sr°ber Fahrlässigkeit spricht, ohne 
solle,? ausge’he„ dS, darunter zu verstehen sei, muß man 
s0tye ’t w>e sie dac r- die Begriffe so verstanden werden 
Ditn 'ßn,indesfpn Qcsetz versteht. Das Gesetz ist also in- 
^sy« . BQr ? al® Vertragsrecht anwendbar. Setzte 
®arkeitrSlcllerun’„ 0I ny besondere Schadensverhütungspflicht 
W  >m vori?p„e , ers voraus, so müßte seine Anwend- 
uarsich Werden , i ! nden Balle allerdings mit dem OLG. 
. rsick!rungsnehme«nn ?,ach der RsPr- des Senats liegt dem 

j eilt a,,eyungsvertv«r aYsemein eine solche Pflicht aus dem 
'Sfs r iX1- keine rm r6 nickt °b> und die Schadensverhütung 
¡Jer Sppdles nur begenheit dar, wie die Rev. meint. An- 
i eH rtCVers'cherun^nn e‘ne solche Verpflichtung, wie bei 
ĥ ° u ripW°rden io f ’ ausdrücklich durch die AVB. ein- 

V o S ^ m e i  d V f 7"- I 23’ 320 =  JW- 1929, 2046). 
Wnnina-8setzuntr tg8 y ersicherungsvertrages aber ergibt 
feit d ie s e m  p f , fy r die Anwendbarkeit des § 827 BGB. 
.etz»K- ‘We isp gn n'^n von Vorsatz und grober Fahrlässigen»

827*'§ aZi Rrl?er be«r!l?]Jß aucb dann, wenn nicht von der Ver- 
■3 BqBG\B- Rechtsaupu611 Yertragspflieht die Rede ist, 

..¡Nichty. q 6 Sem können (V̂ L § 276 Abs. 1

AvJ®kl.l^27 Sat" 2 Rreo kann dem BG' nun darin> daß 
Sat • Vor r^eben UGB. niemals eine Leistungsfreiheit 
& 2 > a t z  oder die Leistungsfreiheit nach § 17
l J rtff p f  827 B o if  0ße Fahrlässigkeit voraussetze und 
A rb e it » ’ässieikpu n 11‘'von  Fahrlässigkeit spreche. Der 
*J n  äer’ I  827 Sat? o6n j??,1 * grobe und einfache Fahr- 
^cVann v rlas s i4 „ itBI9 B- umfaßt aber ebenfalls beide 
H l S d  der Leisi,,Dar?us erRib* sich, daß die Bekl.

11 Zui? e‘nem di« t XrY‘ sein kann> wenn der Kl. 
VtXe8t Untande k ra n k t»6 ^''lensbestimniung ausschlie- 
^chn^'e i?d .sich in „ r  her Sörung der Geistestätigkeit 
v?%‘chkehe,lnen soicL ” .b| r Fahrlässigkeit durch geistige 
S e ^ge h i l,nd die Zustand versetzt hat. Die Wider- 

s0lchondeh Zust-. raussetzung, daß es sich um einen 
aberlen Fall imi5 "d gehandelt haben muß, ist in 

%ai aUe grobe 8egeben. Die Entscheidung der 
ya's gegeben « r nur einfache Fahrlässigkeit im 

rSchulden0aj ZUSTeben ‘st, ist aus dem Grad eines 
des Kl. zu entnehmen, das ihm da

bei zur Last fallen könnte, daß er sich in diesen Zustand 
versetzt hat. Das Gesetz läßt die Verantwortlichkeit ent
fallen, wenn den in dem Zustand des Satz 2 erster Teil Be
findlichen kein Verschulden daran trifft, daß er in diesen 
Zustand geraten ist. Ein solches Verschulden ist also Vor
aussetzung jeder Verantwortlichkeit wegen Fahrlässigkeit. 
Ist dieses Verschulden grob, so muß eine Verantwortlich
keit angenommen werden, als ob den Täter eine grobe 
Fahrlässigkeit in Ansehung der Tat träfe.

Das BG. meint nun, den Kl. treffe ein solches Verschul
den überhaupt nicht, da er nicht imstande gewesen sei, 
seiner zeitweilig auftretenden Sucht zum Trinken ent
gegenzutreten. In diesem Zusammenhang hat das BG. aber 
nicht das Vorbringen der Bekl. geprüft, der Kl. habe gegen 
diese Trunksucht Schritte tun und Maßnahmen ergreifen 
müssen, um sie zu beseitigen. In einem anderen Zusam
menhänge lehnt es das OLG. zwar ab, in dem Verhalten 
des Kl. gegenüber seiner Trunksucht ein grobes Verschul
den zu sehen; ob aber unter dem hier erörterten Gesichts
punkt darin nicht doch ein grobes Verschulden zu erblicken 
ist, ist mit den dortigen Ausführungen nicht ausreichend 
dargetan, es bedarf einer Prüfung des Verhaltens des Kl.

?erade im Hinblick auf den Grad des Verschuldens nach 
827 BGB.
Die Möglichkeit einer groben Fahrlässigkeit neben der 

aus § 827 Satz 2 BGB., die das BG. erörtert hat, besteht 
nicht. § 827 BGB. Satz 2 regelt den Fall, daß jemand in 
einem die freie Willensbestimmung ausschließenden vor
übergehenden Zustand krankhafter Störung der Geistes
tätigkeit, in den er sich durch geistige Getränke versetzt 
hat, einem anderen widerrechtlichen Schaden zufügt, er
schöpfend.

Die Angriffe der Rev. schließlich gegen die Ausführun
gen des BG. über die Gefahrerhöhung können in gleichem 
Zusammenhänge nicht als unbegründet angesehen werden. 
Bei der Prüfung der Frage, was Gefahrerhöhung bedeutet, 
ist zu beachten, ob die Veränderung allgemein oder nach 
den den Betrieb des betreffenden Versicherungszweiges be
herrschenden Anschauung dem Versicherer vernünftiger
weise hätte Anlaß bieten können, die Versicherung autzu- 
heben oder nur gegen erhöhte Beitragsleistung fortzu
setzen (RGZ. 73, 359; 15, 48 [50]; 161, 23 [25] =  DR. 1939, 
20167). Die Gefahrerhöhung muß den E intritt des Ver
sicherungsfalles wahrscheinlicher machen. Was darunter 
im einzelnen zu verstehen ist, ist Tatfrage. Die Ausführun
gen des OLG. lassen aber erkennen, daß das Gericht den 
Begriff zu eng gefaßt hat. Eine Neigung zu Brandlegungen, 
die schon hervorgetreten sei, könne, so führt es aus, eine 
Gefahrerhöhung sein, aber nicht eine krankhafte Neigung 
zum Alkohol, die noch nicht zu Ausschreitungen des Ver
sicherungsnehmers, die für das Versicherungsrisiko erheb
lich seien, geführt habe. Dem kann nicht beigetreten wer
den. Auch ohne daß eine Neigung zum Feueranlegen her
vorgetreten ist, kann Trunksucht eine erhebliche Gefahr 
bedeuten und ihr nachträgliches Eintreten eine erhebliche 
Gefahrerhöhung. Was ein Betrunkener im Zustande sinn
loser Trunkenheit tun wird, ist unberechenbar; es läßt sich 
nicht voraussehen, wie er sich im Zorn oder unter anderen 
hinzutretenden Gefühlsregungen verhalten wird, selbst 
wenn er sich bisher in der Richtung eines Brandlegens 
nichts hat zuschulden kommen lassen. Dies mag vielleicht 
nicht von wesentlicher Bedeutung sein, wenn der Trinker 
keine Gelegenheit Jial) durch Feuer Schaden anzurichten, 
wenn er aber mit leicht feuerfangenden Dingen zu tun hat, 
so ist die Gefahr eines Brandlegens niemals von der Hand 
zu weisen. Auf einem Bauernhof liegen nun Stroh, Torf 
oder andere leicht brennbare Dinge, zumeist in erheblichen 
Mengen. Streichhölzer oder anderes Feuerzeug stehen dem 
Inhaber zur Verfügung. Angesichts dessen, daß Betrunkene 
immer wieder durch ihr Verhalten vor Überraschungen 
stellen, w ird in solchen Fällen immer Anlaß zur Prüfung 
bestehen, ob nicht mindestens eine krankhafte Sucht zum 
Trinken, wie sie hier festgestellt ist, bei einem Bauern eine 
erhebliche Gefahr in Ansehung von Feuersgefahr bedeute. 
Dabei kann z. B. auch der Zustand der Gebäude, das Fehlen 
oder Vorhandensein oder die Strenge einer Aufsicht, die 
A rt der Lagerung der leicht brennbaren Gegenstände, wie 
Stroh und Torf, die Gewohnheiten des Trinkers, z. B. beim 
Rauchen oder Umgehen mit Feuerzeug, eine Rolle spielen. 
Man w ird aber in Anbetracht der Unberechenbarkeit des 
Tuns von Gewohnheitstrinkern die Gefahr, die solche

224*
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Trunksucht, zumal auf dem Lande, bietet, nicht gering ein
schätzen können. Es genügt zur Entschuldigung nicht ohne 
weiteres, daß der Trinker bisher noch keinen Brandschaden 
verursacht hat. Wenn er zu Gewalttätigkeiten neigt, ist die 
Gefahr, daß er einmal zum Feuerzeug greife, wenn er 
erregt, verärgert oder in einem ähnlichen Gemütszustand 
ist, nicht von der Hand zu weisen, mag er nun seinen An
gehörigen etwas Böses antun wollen und deshalb Feuer 
anlegen, mag er auch nur unachtsam mit dem Feuerzeug 
überhaupt umgehen. Das BG. verweist darauf, daß Alter, 
Krankheit und Gebrechen nicht als Gefahrerhöhungen an
zusehen seien. Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht bei
getreten werden. Daß der Versicherungsnehmer altert, auch 
daß er manche Krankheiten durchzumachen hat, ist selbst
verständlich. Eine damit verbundene Gefahr hat der Ver
sicherer zu tragen, da nach den Umständen als vereinbart 
anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis durch diese 
Gefahrerhöhung nicht berührt werden solle (§ 29 Satz 2 

, VVG.; § 6 N r.2 AVB.). Bei der Lebensversicherung aber 
g ilt z. B. dieser Satz in Ansehung der Krankheit keines
wegs immer. Daß Gebrechen stets unerheblich wären, kann 
ebenfalls nicht anerkannt werden. Wenn durch das Ge
brechen die Gefahr eines Brandes infolge des Gebrechens 
höher wird, so ist die erhöhte Gefahr keineswegs immer 
durch § 29 Satz 2 VVG. gedeckt, z. B. dann nicht, wenn 
jemand ständig mit Feuer umgehen muß, durch ein sich 
einstellendes Gebrechen aber in seiner Bewegungsfreiheit 
erheblich gehindert wird. Der Rechtsstreit bedarf jedenfalls 
in der angedeuteten Richtung nochmaliger Prüfung, und 
zwar im besonderen in bezug auf die in § 23 VVG. be
stimmten Voraussetzungen.

(RG., VII. ZivSen., U. m. 29. April 1941, VII 132/40.)
[He.]

*

** 3. RG. -  §§ 909, 1004 BGB.
1. § 909 BGB. ist anwendbar auf den Fall, daß infolge 

von Grundwasserabsenkungen bei Vornahme von Tief
bauten der Pfahlrost, auf dem ein Gebäude errichtet wor
den ist, in Fäulnis gerät (RGZ. 155, 389 =  JW. 1937, 
3228 *»).

2. War dem geschädigten Eigentümer wegen Gemein
nützigkeit des Baues, bei dem die Grundwassersenkung ge
schieht, eine Abwehr versagt, dann hat er einen vom Nach
weis schuldhaften Handelns unabhängigen Entschädigungs
anspruch.

3. Dieser Anspruch hat anderen Inhalt als ein Schadens
ersatzanspruch aus unerlaubter Handlung (RGZ. 126, 361 
=  JW. 1930, 821; RGZ. 140, 276 =  JW. 1933, 2001 ‘ ). Er 
soll einen der Billigkeit entsprechenden Ausgleich für das 
zum Nutzen der Allgemeinheit Aufgeopferte bewirken. 
Passiv legitimiert ist der Bauherr des gemeinnützigen 
Unternehmens, regelmäßig aber nicht der ausführende Bau
unternehmer. Haben mehrere Bauherren zusammenwirkend 
zur Schädigung des Nachbargrundstücks beigetragen, 
dann haftet jeder entsprechend dem Anteil seines M it
wirkens.

Der Rechtsstreit geht um Ersatz für Schäden, die an 
dem in Berlin, F.straße 100, gelegenen Hausgrundstück 
entstanden sind. Das Grundstück gehörte zu Beginn des 
Prozesses der M.-AG. Diese ist inzwischen auf die Kl. 
übergegangen. Das Hausgrundstück wurde durch Vertrag 
vom 15. März 1938 für einen Preis von 4000000 J IM  ver
kauft. Die Kl. ließ vor der Veräußerung umfangreiche A r
beiten zur Verbesserung der Hausfundamente ausführen. 
Der Vorderteil des Gebäudes wurde im Jahre 1887, der 
hintere 1910 errichtet. Es steht auf ungünstigem Baugrund, 
nämlich über einem steilrandigen Kolk, der bis zu einer 
Tiefe von etwa 20 m heruntergeht und mit Faulschlamm, 
Torf und Sand angefüllt ist. Das Flaus ruht auf einem 
Pfahlrost aus Kiefernholz und auf Senkkästen. Namentlich 
an dem zur F.straße hin gelegenen Teil des Gebäudes sind 
zahlreiche Risse aufgetreten. Im Jahre 1934 wurde der da
malige Zustand des Hauses in einem von der Kl. gegen die 
Reichsbahn gerichteten Beweissicherungsverfahren fest
gelegt.

Die Kl. führt diese Schäden zurück auf Sinken des 
Grundwasserspiegels, herbeigeführt durch künstliche 
Grundwassersenkungen, die in den Jahren von 1916 bis 
nach 1934 bei großen Bauünternehmen ausgeführt wurden.

[Deutsches Recht, Wochenausg;

an denen die Bekl. als Bauherren oder als Untern^1111 
beteiligt waren. <.un-

Die Kl. behauptete: Infolge der Grundwasserabse j, 
gen sei die unter der Kellersohle liegende Schicht von1 ^  
schlämm und Moor zusammengesackt, sie habe sic 
der auf ihr liegenden Kellersohle gelöst, so daß einßodeH 
raum entstanden sei und das Gebäude frei über dem * ^ j. 
schwebe, nur noch von Pfeilern, Wänden und dem ' ¿e5 
rost getragen. Das Holzwerk am Pfahlrost sei in,0j  j,abe 
Heraustretens aus dem Grundwasser ang efau» u"j N>f' 
seine Tragfähigkeit eingebüßt. Daraus habe sich m ^Qf. 
wendigkeit einer neuen Abstützung ergeben. Fhr di 
bereitung des Rechtsstreits seien 16000 JIM  ;UI'\v/jedef' 
worden; die Kosten der Neugründung und de r, j,erei- 
instandsetzung des Hauses würden sich mit den j^ch 
tungskosten zusammen auf rund 340000 JIM  belaufe • j £S 
der Wiederherstellung werde noch ein M indert 
Hauses von 300000 J U l bleiben. r/j, ge-

Für diese 640000 JIM  sollten die sechs Bekl. ®eT-e\itwe 
samtschuldnerisch haften. Als Rechtsgrund hierfür s -  und- 
Kl. eine Haftung auf Grund von § 909 BGB- r" ¡vfad1' 
Stücksvertiefung mit der Folge, daß der Boden e*n j yerh 
bargrundstücks die erforderliche Stütze verliert ¡.¿(teft 
m. § 823 Abs. 2 BGB. an, da die Bekl. unterlassenge(esti' 
für die bei der Absenkung gebotene anderweite j er 
gung zu sorgen. Ferner nimmt die Kl. eine Hat Dßin- 
Bekl. ohne Rücksicht auf Verschulden an, da mrehuiigteI1 
blick auf die besondere A rt der staatlich gen „ gt £e' 
Bauten die Abwehrklage aus § 1004 BGB. ver 
wesen sei.

Die Kl. beantragte: zah®
1. Verurteilung der Bekl., ihr 640000 J lM .z a«teih 

und zwar dies als Gesamtschuldner; hilfswem erjscher 
nach richterlichem Ermessen unter gesamtschul ,ejjigtem 
Haftung der an jedem einzelnen Unternehmen, id noCh ef'

2. Feststellung der Ersatzpflicht für sich künftig
gebenden Schaden. no

Die Bekl. bestreiten, daß die von ihnen v0/ß e!ge der 
Grundwassersenkungen für die Schäden am 
ursächlich gewesen seien. Das Sinken des u ru ! wjrKU\
Spiegels sei eine allgemeine Erscheinung;
mannigfache Ursachen mit, so die ständige Ein ,gS Obe 
Gebrauchs- und Betriebswasser, das AbfließeJ1 
flächenwassers, in Berlin auch der Bau des j -  dufC e 
Eine bei Bauten nach neuzeitlichen Grundsä oß 
geführte vorübergehende Wasserentzietiung D„ r[\nd^ 
Einwirkung. Der Bau der Kl. sei fehlerhaft geze'°fl 
wesen und habe echon vor 1914 zahlreiche K> ,eI1 scß 
Holz faule auch unter Wasser. Hier habe das V Recl1j a 
1914 begonnen. Weiter vermissen die Bekl. rüch?' 
grundlage für die von der Kl. ausgestellten A * Kel%i- 
sie bei den Bauten nicht schuldhalt verfahren s ^ gen 
falls könnten sie als Gesamtschuldner in Ansp
men werden. d « . 3 S1. Die vom KG. ausgesprochene Abweisung
anspruchs in Höhe von 300000 JIM  als Ersat efl
den Minderwert des Gebäudes ist rechtskrau P^eis. ¿1. 
ebenso sind das die noch weitergehenden d^Ugt
gegenüber einigen der Bekl. Dies deswegen,  ̂ unter ujid 
insoweit keine Rev. eingelegt hat. Im .,nanerkaflnju3cli' 
das Urteil in vollem Umfange, also soweit j er b 
soweit dem Grunde nach zuerkannt wurc , „g
priifung. , ßeseu'^dei1

2. In Streit sind jetzt noch die Kosten d vooK^iig 
der am Gebäude zur Zeit der Klageerhebu A rt,ere ¡c(it
gewesenen Schäden sowie die Kosten “ ,e nSprUctl ccW 
des Prozesses, während der Minderwerts ’ zUr ¡̂¡e 
mehr verfolgt wird. Die Kl. nahm in der, j  ¿¿es u ¡schef 
densbeseitigung eine Neugründung des H „ n. w
Instandsetzung der Räume als notwendig * a s;e
Vi n i  r V m  CnoMorvo zl n  r \ 11 7 O. Aß?hat sich aber die Sachlage dadurch v e ra n u '- 'v ^  a. 
die Herstellungsarbeiten hat ausführen las & t»*'
danach das Grundstück veräußert hat. D ¿je i s<r 
durch Rechnung tragen sollen, daß sie auis^Ijnr e,fl 
sächlich entstandenen Kosten zahlenmaß S vvill-..j/rtisse!’! 
weit sie dafür von den Bekl. Ersatz forde Verba], 
so begründeter Anspruch konnte nach u ^ erh a n d rtig 
wie sie zur Zeit der letzten mündlichen gerecn ^  
der Berlnst. Vorlagen, dem Grunde nach nfcht ^  ei1*6 
erklärt werden. Die Beachtung dieses >s ^eil 
formeller, sondern von sachlicher Bedeute »>
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d?r Bekl. vorausgesetzt — die Prüfung not-
einzeln’ wieiweit die tatsächlich aufgewandten Kosten 

■ '"hlag-e pn*ZU kasten der Bekl. gehen. Eine der gegebenen 
& Verfahro '̂sprechende Anspruchsbegründung ist schon 
y ' Wird irr.11 uber denGrund des Anspruchs geboten. Die 
'■ Forder neuen Berufungsverfahren Gelegenheit haben, 
?‘ch Fei denUn̂  dementsprechend zu begründen. Soweit es 
5°sten dpo D” *°sten der Vorbereitung des Prozesses“ um 
'* nicht ,Keehtsstreits i. S. des § 91 ZPO. handelt, können 

an * Werrin„ /n lotltierer Schadensposten in Rechnung ge- 
r6 [3001 * 3t\KQZ. 130, 217 =  JW. 1931, 311 »; RGZ. 145, 
ßderttunp. i  . 1935, 1902). Auch das ist von sachlicher 
erteilt wela 3 ,'a die Prozeßkostenlast nach Bruchteilen
3. Dag [cd n kann-

ausge[j;|' /öhrt aus: Soweit die von den einzelnen 
rii' e'ngetrpi0lrten Grundwassersenkungen für den bei der 
„ eser an! ne.n Schaden ursächlich seien, hafteten sieei„ -'auf Gi f,n jn , ^cka(ten ursächlich seien, hafteten sie 
,3® Abwehr, 1 ^es § 909 BGB. in Verbindung damit, daß 
c .'°ssen nrkla£re wpn'°"Welo se a„f O 7 "  1,11 c '-'“ ‘Ciiiciiniuugcu

ahoSes schulriv, a Schadensersatz, ohne daß es des Nach- 
Eine?kungen Q„a- en Verhaltens bedürfe. Die Grundwasser- 
kl ^rlust Hprlenca*s Grundstücksvertiefungen anzusehen, 
beit ?as im V»„R„?rdeidichen Stütze des Grundstücks der 
•lieh6/  kaFen ai M is zu den Stellen, wo die Bekl. gear- 
«ein nur dann S Nachbargrundstück anzusehen sei, liege 
tieh n Halt vpT-,V° r’ wenn es infolge von Erdbewegungen 
w l 1? das Fai,i°ren’ sondern auch dann, wenn die Ver
de, deten Pfaui_en, der zur Gründung des Gebäudes ver- 
Se<sibe'v*rkt hak°S e und damit eine Senkung des Gebäu- 
Von 3Hchulc]llerl®aus°dte. Gie Bekl. hafteten jedoch nicht

§ rkt'

au|v5ndet oo: .Hitens zu enfs

,lkrn Voro-p1Sckl’ sondern jeder nur so weit, wie die 
habe. D;.n pTlmene Grundwasserabsenkung einge- 
Wassemho„ , £e der Ursächlichkeit der einzelnen

an Hand des von Prof. H. 
zu entscheiden. Von vornherein un-

%

:Wi c[ sei u eniscneiaen. von vornnerein un-
fprf ellte F0 , von der I<1. für bleibenden Minderwert 
L  die ein7P,JUn̂  von 300000 M M . Dagegen seien 

... r..ecFend den " - i1 ^ekl. möglicherweise Forderungen 
^¡ec 8,andschar,p"aner aniiegekenen prozentualen Anteilen 
Veriäh ierstellu n t ’Un4er Zugrunde^

^ G e ^ g d e n

^rEhrkerstelluntöiUnt.er Zugrundelegung von 340 000 MM  
ätl cijf,rVn8' greifpSk°?ten gerechtfertigt. Die Einrede der 
6n% e0 Br¡4 a f U'eht durch, da die Kl. erst im Anschluß 

' rvrruögiich-  fretenen Schäden die ihre Rechtsverfol- 
> Ä d^ larheit erlangt habe.
J  Linie dan-zTe^ ‘ unc* der Streithelfer wenden sich, 

, i der V e r f i . ^ ’ daß die Vorschrift des § 909 BGB. 
Liiert es NaehtJ Un£ e' ncs Grundstücks derart, daß der

Otit zlin nvf rvr/4 Apl i /ib rtrgrundstücks die erforderliche Stütze1, 1 ab . “ m ehip« t  u'-r‘:s U1C c llu iunuu it: o m i«  
!?terstp,iV°rhegpni, 1 Bestand angewendet wird, wie er 
k Senki.„ ist; n:i, „ rn?erl0lnmen wurde und zunächst zu 
^Wrkt ^en> die lcu auf einen Fall, daß Grundwasser- 
t«9verüro'Vurden hi«1 Ermöglichung von Tiefbauarbeiten 
*'aJje 4e ^'ht haberf atukl‘s eines hölzernen Pfahlrostes 

ie p B.ausjgi. > ayf dem ein nicht in unmittelbarer 
hanm • her Bekl stekendes Haus errichtet worden war. 
" dle es sirhkL mei.n.en, bei <

um eine Frage des Was-
d?rechb‘e,es sich'‘o,niei,nen’ hei Grundwasserverdrängun- 

s Ur.ri„das geniTii s?cFl*eßlich um eine Frage des Was- 
jw. Unter ¿r.eeht (hjP_ Ark 95 EGBGB. abschließend durch 
C ' 1932 ‘.’’Weis auf p r J * 1?®^880-) geregelt worden sei

N ’,, 046*)- rin Fl QZ- l22> 134 =  JW. 1929, 937 und 
Ei* CleR K n l l  aaneben MniKu n ----------- c - . i  a¿ h e s § BGB^en bleikie kein Kaum für die A 11-

Wi’Bn difV!llstän(jpd ,Üare jedoch nur dann möglich, wenn 
Sou hie h»PrUnclwanco 61" ,denen nach den Klagebehaup- 
h i> . außpS°ndere \v/iXetl Zlehungen stattgefunden haben, 
Ser, n n r J^acht lassen di,e..,s’e herbeigeführt haben*> • Up-landpuni das 7 „t?  dP.flte. Wesentlich ist, daß es sich 

aaarhi®’ Sondern aFei ordern des unterirdischen Was- 
e duriten> mit r daß dieses geschah in Verbindung 

“ cbpn5‘ Hier n die Cir rUI!ds<ücksvertieh>ngen, deren Vor- 
da? eil d ^u,ndWasserpnTn,Suerabl e^ u.ngea. ermöglicht

>hit

'icbpU-D

eahiiS\e deina,ade der k-i^e9’ d’e durch deren Vermittlung 
de^e’°iet de« , eingewirkt haben sollen. Damit 

1 Ejp0!  sie, [¡¡r b?sonders geregelten Wasserrechts 
.Feil n^lien aW> in ri»Sl j - ade'n angesehen, angehören 
I,v'9cf *st nac/w rIC Voraussetzungen des § 909Wa,ss?PreehBl,1Ung zu k d|eser besonderen nachbarrecht 

erSenk,etld unH . urteilen. Dem wirklichen VerlauUn '  u«d d e ^ u,uc“ eri' Dem wirklichen Verlauf 
8 Von den ^ ,h  unrichtig wäre es, die Grund- 

u Vertiefungen streng zu unterschei

den, wie das die Bekl. wollen. Bei dem Tiefbau mit Grund
wasserabsenkung liegt eine einheitliche Handlung vor, die 
deswegen als Ganzes angesehen werden muß. Die von den 
Rev. der Bekl. erwähnten Entscheidungen des RG. enthalten 
nichts davon Abweichendes. Sie besagen lediglich, daß rein 
wasserwirtschaftliche Tatbestände aüch nur nach den Be
stimmungen des Wasserrechts zu beurteilen sind. Insbe
sondere lagen damals keine Bodenvertiefungen mit dem 
Erfolg eines Stützverlustes eines Nachbargrundstücks vor.

Daß die von den Bekl. vorgenommenen, durch die Grund
wassersenkungen ermöglichten Bauärbeiten ein Vertiefen 
der Grundstücke enthalten, auf denen sie vorgenommen 
wurden, ist nicht zweifelhaft. Da das Grundwasserschöpfen 
untrennbar zu diesen Arbeiten gehörte, so fällt es mit 
unter den Begriff des Vertiefens.

Voraussetzung für die Anwendung des § 909 BGB. ist 
weiter, daß das Grundstück der Kl. im Verhältnis zu den 
Grundstücken, auf denen die mittels der Grundwasserab
senkungen durchgeführten Bauarbeiten stattgefunden haben, 
als „Nachbargrundstück“  im Sinne dieser Bestimmung an
gesehen werden kann. Feststellungen über die Entfernungen 
zwischen dem Grundstück der Kl. und den einzelnen Bau
stellen der Bekl. liegen nicht vor. Es muß unterstellt wer
den, daß es sich zum Teil um erhebliche Entfernungen, 
wohl von 1000 m und darüber, handelt. Da kann von Nach
barschaft im gewöhnlichen Sinne kaum mehr die Rede 
sein. Die Rspr. hat aber für die Anwendung des § 909 BGB. 
den Begriff der Nachbarschaft dahin erweitert, daß sie 
so weit zu erstrecken ist, wie der Einwirkungskreis der 
Vertiefungsarbeiten reicht (JW. 1910, 150; 1923, 2885; 
1936, 804 1G). Daran ist, dem Zweck dieser Vorschrift ent
sprechend, festzuhalten. Sie w ill Schutz im Zusammenleben 
derer gewähren, die räumlich voneinander abhängig sind.

Nach Annahme des KG. haben die Grundwassersenkun
gen zwar ein Zusammenschrumpfen des Bodens, des Faul
schlamms unter dem Kellerfußboden bewirkt; dies wird 
aber außer Betracht gelassen, weil diese Veränderung des 
an sich schon nicht tragfähigen Untergrunds nicht zur 
Neugründung des Gebäudes geführt hat, deren Kosten 
Gegenstand der Klage sind. Für bedeutsam für den Rechts
streit hält das BG. allein das von der Kl. behauptete und 
vom Gutachter H. bestätigte Faulen des Pfahlrostes. Dar
auf führt es die Schäden zurück, die die Neugründung ver
anlaßt haben. So sieht es den Tatbestand des § 909 als 
erfüllt an, daß der Boden des Grundstücks der Kl. „die er
forderliche Stütze“ verloren hat. Damit befindet sich das 
KG. in Übereinstimmung mit RGZ. 155, 389 =  JW. 1937, 
322823. In ihr wurden in einem Hamburger Fall ausge
sprochen, daß es als Stützverlust des Bodens des Nachbar
grundstücks i. S. des § 909 anzusehen ist, wenn infolge von 
Sinken des Grundwasserspiegels ein im Grundstück 
stehender, zur Fuudamentierung eines Gebäudes dienender 
Pfahlrost in Fäulnis gerät.

im vorliegenden Falle liegt ein Sachverhalt vor, wie er 
dort auf S. 393 behandelt wurde, daß der Pfahlrost ein 
Teil des Bauwerks, eine vertiefte Fundamentierung ist, 
die so weit in den Untergrund hinuntergehen sollte, daß 
sie dort einen festen Halt zum Tragen des Gebäudes fände. 
DeF weiteren rechtlichen Erörterung wird die unten noch 
näher zu behandelnde tatsächliche Annahrtie des KG. zu
grunde gelegt, daß die durch die Bekl. vorgenommenen 
Grundwasserabsenkungen Mitursachen der eingetretenen 
Fäulnis gewesen sind. Für einen solchen Tatbestand gilt 
dann das in der früheren Entscheidung Gesagte. Der Pfahl
rost bedurfte zu seiner sicheren Erhaltung einer dauern
den Durchsetzung des ihn umgebenden Bodens mit dem 
Grundwasser. Diese ursprünglich vorhanden gewesene 
Vorbedingung für einen so anzulegenden Bau wurde durch 
die Grundwasserabsenkungen derart verändert, daß der 
Boden seine Eignung, den auf Pfählen gegründeten Bau 
zu tragen, verlor oder daß die Eignung dazu zum min
desten herabgemindert wurde und der Boden danach dem 
Gebäude keine tragfähige Unterlage mehr bot. Das wurde 
als Stützverlust i. S. des § 909 BGB. angesehen. Nach den 
Ausführungen jener Entscheidung würde dasselbe gelten, 
wenn der Pfahlrost nicht als Teil des Baus, sondern als 
zu dem das Gebäude tragenden Boden gehörig anzusehen 
sein sollte.

An dieser Betrachtungsweise ist auch gegenüber den 
Angriffen der Rev. der Bekl. festzuhalten. Sicherlich geht 
diese Anwendung des § 909 über seine ursprüngliche Be-
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deutung hinaus (vgl. dazu Motive zum BGB. Bd. 3 S. 295). 
Es ist aber gerade Aufgabe der Rspr., die Gesetzesanwen
dung den Fortschritten des Verkehrs und der Technik an
zupassen, soweit das dem Richter nach dem Inhalt des 
Gesetzes noch möglich ist (vgl. RGZ. 133, 152 [155] =  JW. 
1931, 3354 =3; r o z . 154, 161 [164] =  JW. 1937, 12378; RGZ. 
159, 129 [137] =  DR. 1939, 378ss). Naturgemäß können in 
Einzelfällen über die Möglichkeit der Ausweitung einer 
Gesetzesbestimmung Meinungsverschiedenheiten bestehen. 
Der erk. Senat ist für § 909 der Auffassung, daß diese Be
stimmung zwar keinen Schutz gegen j e d e  Störung der 
Bausicherheit eines Grundstücks gibt (so RGZ. 155, 154 
[160] =  JW. 1937, 259429), daß aber doch der vorliegende 
Fall deswegen unter sie einzureihen ist, weil in ihm die 
besonders kennzeichnenden Voraussetzungen vorliegen; die 
der Kl. schädliche Einwirkung beruht auf Arbeiten der 
Vertiefung, zu denen die Grundwasserabsenkung untrenn
bar gehört; der Boden des Grundstücks der Kl. hat infolge 
der Einwirkung seine Eignung verloren, das Fundament 
des auf ihm errichteten Gebäudes zu erhalten und damit 
dem Gebäude eine tragfähige Unterlage zu bieten.

Die Rev. der Bekl. berufen sich auf die Schrift von 
K l a u s i n g - P a u l ,  „Häuser- und Grundstücksschäden 
durch künstliche Veränderung des Grundwasserspiegels“ . 
Die Verfasser wollen in Fällen der Beeinträchtigung eines 
Gebäudes durch künstliche Veränderung des Grundwasser
spiegels — unter Ausschaltung des § 909 BGB. — einen 
Ausgleich durch Zubilligung eines Aufopferungsanspruchs 
auf der Grundlage des „nachbarlichen Gemeinschaftsver
hältnisses“  geben. Sie wollen darunter auch den in RGZ. 
155, 154 behandelten Fall bringen, daß durch Anschüttun
gen ein einem anderen Grundstück schädliches Steigen des 
Grundwasserstandes bewirkt wurde (wobei es sich aber 
nicht um einen Deichbau handelte, wie dies K 1 a u s i n g - 
P a u l  unter Verkennung des der Entscheidung zugrunde 
liegenden Tatbestandes annehmen). Dieser Gedanke des 
nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses ist wertvoll für 
die Anwendung der gegebenen nachbarrechtlichen Ge
setzesvorschriften. Er darf den Richter aber nicht dazu 
führen, die bestehende gesetzliche Regelung außer acht 
zu lassen. Vielmehr muß diese immer die Grundlage der 
Entscheidung bleiben. In RGZ. 154, 161 =  JW. 1937, 12378 
wurde das nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis zur Aus
legung des in § 906 BGB. enthaltenen Begriffs der orts
üblichen Grundstücksbenützung herangezogen. So ist es 
auch beachtlich für die Anwendung des § 909 BGB., ins
besondere für den Inhalt des darauf zu gründenden An
spruchs, wovon noch unten die Rede sein w ird; aber die 
Grundlage des in solchem Falle möglichen Anspruchs bleibt 
doch eben diese Gesetzesbestimmung. Deswegen bedarf 
es in jedem Falle der Nachprüfung, ob die in ihr fest
gelegten Voraussetzungen gegeben sind.

Wenn von anderer Seite ( H e r s c h e l :  DWohnArch. 
1940, 126 und C o n r a d  W e b e r :  Grundeigentum 1940, 
446; dazu E p l i n i u s :  RVerwBl. 1941, 67) der Stand
punkt vertreten wird, in solchem Falle fehle es an den räum
lichen, gegenständlichen und persönlichen Voraussetzun
gen für die' Annahme eines nachbarlichen Gemeinschafts
verhältnisses, so ist doch der Begriff der Nachbarschaft, 
wie oben dargelegt, so weit auszudehnen, wie schädigende 
Einwirkungen reichen. Die Gemeinschaft ergibt sich dar
aus, daß die Beteiligten räumlich nebeneinanderstehen. 
Dabei können sich ihre Belange im Raume stoßen. Daraus 
folgt dann die Notwendigkeit, den so auftretenden Wider
streit zu lösen. Das muß geschehen unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen des Nachbarrechts und auf der 
Grundlage einer Prüfung, wie jeder Teil sich möglichst 
schonend für den anderen verhalten kann und wie ein ge
rechter Ausgleich trotzdem nicht vermeidbarer Zusammen
stöße zu geben ist (RGZ. 132, 51 [56] =  JW. 1931, 2628°; 
P l a n c k  - S t r e c k e r ,  5. Auf!., vor § 906 BGB., Anm. 2, 
S. 346). Das ist im Grunde- nur die Anwendung der Regeln 
von Treu und Glauben auf den besonderen Fäll des nach
barlichen Zusammenlebens (vgl. RGZ. 155, 154 [159] =  
JW. 1937, 259429). Dabei kommt es nicht so sehr auf den 
Ausdruck an als vielmehr darauf, nach welchen Regeln und 
Gesichtspunkten die nachbarlichen Beziehungen einzu
richten und Streitigkeiten daraus zu lösen sind.

Die Rev. der Bekl. meinen: von einem „Verlust der 
erforderlichen Stütze“ könne nicht die Rede sein, wenn der 
Boden des beeinträchtigten Grundstücks von vornherein

\ so beschaffen gewesen sei, daß er von Natur keine See g0tefl 
Grundlage für die Errichtung eines Gebäudes 
habe. Wie die Tatsache der Bauausführung in s°j
Fällen zeigt, ist auch ein solcher Boden als Baugrn eI1 
wendbar, wenn dies nur unter Heranziehung der | efl 
technischen Hilfsmittel geschieht. Seiner Ursprung ^  
Beschaffenheit nach bot er die Gelegenheit, auf djm de" 
Pfahlrost gegründetes Gebäude zu errichten. Dje n 
Vertiefungsarbeiten der Bekl. in untrennbarem Zusa £ig' 
hange stehenden Grundwassersenkungen haben die 
nung in dem wichtigen Punkt der Erhaltung des* tigt. 
rosts, solange er im Grundwasser stand, beeintr gau ,

vef'

nw w ngv v-r im  UUU W ftOOU ö lü liu , - '  , „ß
Wohl ist eine Schwäche, die einem so gegründet v0fl 
im Vergleich mit einem auf festem Boden gegründ* * '  
vornherein innewohnen mag, bei dem dein

Nachbarn ‘-  for-
die Rosts

gegenüber einem beeinträchtigenden 
währenden Anspruch zu berücksichtigen; aber die  ̂
derliche Stütze für einen mit dem Hilfsmittel ein pätei 
errichteten Bau gewährte der Boden gerade kraft d 
geänderten Grundwasserverhältnisse. . etl dä'
■ Nach alledem bestehen keine rechtlichen _?.edetytzeflde?

gegen, daß ein Faulen des das Gebäude der Kl. s . ej d«11
Pfahlrostes, das auf Grundwasserabsenkungen ^  die
Bauarbeiten der Bekl. als mitursächlich beruht»Jqjj. ge" 
nachbarrechtliche Schutz Vorschrift des § 909 D 
bracht wird. 0ea <kr

5. Haben die Bekl., wie weiter den Behauptu =väSsef' 
Kl. entsprechend zu unterstellen ist, durch Gru ^ ¡ r|<iire 
absenkungen, die ihrem Gesamtverlauf und ihrer ’ cj,ade» 
nach unter § 909 BGB. zu begreifen sind, der K 'eriauh“ ,
*yiirraffinrf cr\ 1/ann cio Fwo+’r /liaooo urPtTßll ^ 1 »•«, ^6** ‘

ei#
zugefügt, so kann sie Ersatz dieses wegen .¡e . 
Handlung nach § 823 Abs. 2 BGB. fordern, wenn ,gt ^ 
schuldhaft gehandelt haben; denn § 909 BR A [57 
Schutzgesetz i.S. dieser Vorschrift (RGZ. ^ ’ uü0  
JW. 1931, 2628 s; RGZ. 144, 170). Die Kl. hat f c" d, i f i  
Verhalten sämtlicher Bekl. behauptet, darin 11 »^tz o 
sie unvorsichtigerweise nicht für genügend ^¡¡chK. 
Nachbarn gesorgt hätten, obwohl ihnen die e5eö.shj 
ihrer Arbeiten für die Umgebung ersichtlich * pe &c. 
Das LG. und das KG. sind der Verschuldens»^ 
nachgegangen. Sie billigen der KL einen vom j £rs 
schuldhaften Handelns unabhängigen Anspruci ^  fite
des ihr durch die Grundwasserabsenkungen ^ egen “
Hause zugefügten Schadens zu, weil die Kl- v0n vo 
Gemeinnützigkeit der Unternehmungen der Be ' £iflw> 
herein nicht in der Lage g&wesen sei, sich £v |jZen. , Mi 
klingen aus ihnen mit der Abwehrklage zu sen du* 

Dieser Standpunkt ist darin zu billigem “Lntürner gilt- 
unzulässige Einwirkungen geschädigte Big 11 ners
den Nachweis schuldhaften Handelns des »j,r
Schädigung fordern kann, wenn ihm eine A 
der Gemeinnützigkeit des Unternehmens, Ansp' re 
Einwirkung ausgeht, versagt war. Ein solc j ujch ,n?ytr 
ist der Ausgleich dafür, daß der Eigentümer “ setzlicj- ¿en 
Rücksichten genötigt wurde, seine an sich g j j e vori g(1j 
gründete Rechtsstellung aufzuopfern, indem •ftaOfiPz pin' 
gemeinnützigen Arbeiten ausgehenden Lin Apwcf/js). 
sein Grundstück ohne die Möglichkeit eine g 3 jeh 
nehmen mußte (RGZ. 159, 129 |137] — 1 go-ei#’ j  di.e

In dieser Lage befindet sich hier die Kl- j  ®
pH. Hinfpr Hpn Rprltnpr VprkphfSbctnC . VplCW ,,/i.11 OCI1111C1 J pf J

nter der Reichsbahn und nac1' . Öe' 
eich; dies jedenfalls der =■

Bekl. Hinter den Berliner Verkehrsbet 
Stadt Berlin, hinter
das Deutsche Reich; u.vo ----- .
der damals noch gelt»"'1»« riec+altuns- als 
Seilschaften (RBalinG. i. u. i  aas. ».
II, 369] und BankG. v. 30. Aug. 1924 [RGB1’ 
hier in Betracht kommehden Bauten 
besserung der

Reicn-^tr

geltenden Gestaltung J-is 9̂30 
inG. i. d. Fass. v. 13.

sserung der gemeinnützigen Betriebe der gatZ'
Ein solcher Aufopferungsanspruch wi SchadeIlSta]s 

und im Schrifttum vielfach einfach als ’Imjg is‘! /RÖ“ ’ 
anspruch“  bezeichnet, was ja insofern 1 °gebt V e 1'' 
auf Ersatz von Schaden, auf Entschädig »g t f  i ßgi R. 
Komm., 9. Aufl., Bd. 3, S. 205; P l a n  c k ^  ¿ <
„Sachenrecht“ , 5. Aufl., S.333, 356; RöZ(,eachten,dell 
JW. 1937, 3228"). Dabei ist aber zu beac a„ cle « bte
Aufopferungs-Entschädig
Sprung hat als ein Schaaensersatzansprii 1 , g 8 ,,0rlK v
llandlung, wie er im Falle des § 909 B O j jg ,defl AJ 
BGB. gestützt werden kann, wenn Vers . u e n  Ae. 
Es handelt sich da um zwei getrennt

anzusf^cb

Sprüche, die unterschiedlichen Inhalt haben
und
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besteht(,,;r,V̂ S<:^ 'eĉ en se‘n können. Im vorliegenden 
k?entlich liinc-1 Unterschied zwischen beiden Ansprüchen 
z,..611 und im . mhtlich der Person der Anspruchsverpflich- 
0DfcmmenMrh3 an^  der Ersatzpflicht des einzelnen bei 
4  r n§sansnnuier \,erursachung des Schadens. Der Auf- 
keii , einträoL;™n so emen angemessenen Ausgleich für 
w , lingenommUng £ewähren, die ohne Abwehrmöglich- 
a > 'g  auf vm.!" ? erden «iuß. Er braucht nicht not- 
mn Seinen P n i„n Ersatz des zugelügten Schadens mit 
E4-82]; R o ^ eP,zu gehen (RGZ. 126, 356 [3611 =  JW. 
Ä ^ ig u n g is t 1̂ ’ 27d [287] =  JW. 1933, 2001 *). Die 

des Faul s0 zu bemessen, wie sie nach den Um- 
beSO. Zur v ie,s ge,recht erscheint (ähnlich § 200 Pr- 
a» dp n’ daß </J?15-dun? von Mißverständnissen ist zu 
»UnoI  bechtsrrp i ,dlese Erörterungen nur auf einen sich 
l $ i Bbej  Aufonfp®.n^en, des § 75 Einleit. ALR. (Entschädi-

}  des o-n,,.. - u^ , b es°nderer Rechte und Vorteile zum pflichti.

des |  909 BGB. ergebende, hier aber wegen der Gemein
nützigkeit der in Betracht kommenden Bauten versagte 
Abwehrklage des § 1004 BGB. Demzufolge ist e i n e Vor
aussetzung für die Verpflichtung gegenüber einem solchen 
Anspruch, daß der Betreffende bei Fehlen der Gemein
nützigkeit m it der Abwehrklage hätte belangt werden 
können, daß er „Störer“  i. S. des § 1004 BGB. war. Jeder 
Störer, der schuldhaft gehandelt hat, ist gegenüber einem 
Schadensersatzanspruch aus unerlaubter Handlung (8 823 
Abs. 2 BGB.) verpflichtet. Bei dem unabhängig vom Nach
weis eines Verschuldens gegebenen Entschädigungsan- 
spruch aber ist weiter wesentlich, daß es sich um einen aus 
Bilhgkeitsgründen gebotenen Ersatz dafür handelt, daß der 
Geschädigte aus höheren Rücksichten die Unversehrtheit

gemPi ; r ‘iä,v?sonaerer Kecme uncl Vorteile zum 
soti<WCh beziehpi!60 Lesens) anlehnenden Aufopferungs- 
auf T ?  Vorschrift ? lchi  dagegen auf einen auf der be- 
2f27,3’i d  1 oshu 1 f,, d«s ß 26 Gew(7- beruhenden Anspruch 

¿1?' Der E rörw g (vgL RQZ- 155, 316 =  JW. 1937, 
§§ 'MüT ^0mmt di eruiJ&.eines solchen bedarf es hier nicht.

l  ?5l Bqr aui einen Schadensersatzanspruch nach 
ÜünZ Del ‘ Zußeschnittene Resfimmlincr iloc S OKA

m

• zugeschnittene Bestimmung des § 254 
r cr ein Ho!? l er?nSsanspruch nicht zur Anwen- 
j.’juewohnpndi beschädigten Grundstück von vorn- 

zu i-u.... ' ler Mangel kommt doch bei der nach
on j : .......... i* • i

i C w '
«Bet
ŜipU - ____.ww*»„vix „XI V11V.OU I 11

Sr. i!^',BanJr f in.e" der natürlichen Beschaffenheit* nach

J ‘,zu bempwl Mangel kommt doch bei der nach 
„aeht. \X/er '»««den Entschädigung, diese mindernd,

N d e
io+ 0auoT!iM̂ '7 «aiuriifncn oescnanenneit nacti 

ein niit Ir, läuft damit eine gewisse Ge-
itülen Anarifj ™® l!cilen Behelfen gegründetes Haus 
:>e.r nicht fSrn°gIlchkeiten ausgeletzt, sfertenu™;e.r nilh t ,'tii?°g!,lchKe' ten ausgesetzt, so kann der 

datte. ’ Wle Wenn P“r„.aJle. Zeitel?. dieselbe Sicherheit
« ¿ 4

er-

;  v(eranlaco
rnit'D’..einen t -:? !?esfe|it  im Regelfälle für den Ge- 

ml̂ Üch , cksicht a„ f  ‘r S w irklich zugefügten Scha- 
v^gefügten c, idle, allgemeine Nützlichkeit des ihm 

F 18 Ä ^ h k e R  HSßchadens mit Rücksicht auf die allge- 
1 S o ^ d ig u n ^  lh“  beeinträchtigenden Unterndi- 
IW ;27> 55). ? w V HnzuneIlmen (so K 1 a u s i n g - 

"öine v :rbaben n:nL Qrurldeigentümer darf das öffent- 
iät^ecltenV\/-aniassuiifrhtnersu hwe,ren und hindern; aber er 
A]uen Von y,le,mehr (7’.auc.h ,10ch mittelbar dessen Kosten 
■ n P-cht nLen‘sPr ‘Çht es regelmäßig den Grund- 

Vernrsapi ¡ ' ‘gkeit, daß die zum Nutzen der 
allen tRrvz , Schäden auch der Allgemein-I I7\ * W G /. m  0(11 IQAAI. I «  O.i. ÎOOP1

er auf einwandfreiem Baugrund gebaut

hat u
zu

^ ¡f^e in h l^h t
5  Zur'p1

h l93/ ^ i , fallen rpn-Z l* °vna<!8n aucn üer Allgemein- 
<RQZ- U3> 3bl P061; 155, 316 |320J =

^ \ö Q if des § t n ^ m c h  unterliegt nicht der kurzen 
~ u ts., sondern der regelmäßigen des

» \ K g"!v Igp-iiV*" nio j
i F ^ e ln ^ e r t )  d^  Klage gegenüber verpflichtet 
^itie RnkunL^auten an Jpail^erren. und die Unternehmer 
l,(14h^eSrün vOr£?e n !eSehen> ßei denen die Grundwas- 
ö i > Ä « n g  fügr .wurden- Das EU. enthälS  S r f r i e  für di r « n wurden. Das BU. enthält 

im ta?ich, jvhrt aUs "n-i6 Auffassung. Die Rev. der Bau- 
llche rî dchlioL7 den Gesipi? I rage der Unternehmerhaftung 
Eaupj :'agrjffp ,e Störumy Eispunkt der Abwehrklage gegen

werdeni denn körper- 
N? n-e Ausl°rnellmen ÄStl?c,le Personen als solche über- 

inS1 tabung'di Ucßh mit Rücksicht auf die neu- 
pAn h l  für (I rage, den Bauvertrags komme eine Haf- 
>  f f be sicu e E>urchfZ der Bauherr habe überall die
5f^r ^ri?ndwaodle Entschpmng des Auftrags. Die Reichs- 

f e e r a b Sp„,?.heidung darüber Vorbehalten, ob■' D6f s.erabsenkunrr u jg dardber Vorbehalten, ob 
Em:,Enternc, 5  durchgeführt werden solle 
'S. f\EheßUn . G. habe keine Möglichkeit selb-

!'Àht'w

< ,4 n „n8. n , eilunsr k« ,- keine Möglichkeit selb- 
i ' a‘ J i i l 'es U i  neueSR., Zug.lcl1 der Durchführung der 
? v >  i y / " ‘?rne^aupre isrecht stehe der Haftbar- 

iv̂ u Kn GBl. l 1 n/iei \  geg^n’ da die BaupreisVO. 
h * Vor̂ agnllden und dabpV r 6'1?? vorschreibe, wie der 

■eit 4ftrgaselielSes wie fi.1ce ,die Berücksichtigung eines 
Sei 4 r  f-'n v "  s.ei- Diese Nder Grundwasserabsenkung
n  Um gleieh mit den " g Sei S°  w-esent', k Se>. V7, 2üonehmerliaft?n V?r .d'tnissen, wie sie zur 
4  1? 1 Und 98 ..jung.bejahenden Entscheidun-

,lat%FCEädimln Vorlagen, nicht mehr mög-

fSatz lürd'ie^Pf'ucb- den das KG. zugebilligt 
an sich aus einem Tatbestände

seines Eigentums, die er sich sonst mit der Abwehrklage 
baße erhalten können, aufopfern muß. Da kann ersatz
pflichtig nur der sein, zu dessen Besten die Aufopferung

S '!{o r-° jw !7 Ä T  " JW- ' ,34- 2041 1 R0Z- 14i>
Diese Voraussetzungen der Störung und der Begünsti

gung durch das von der Kl. notgedrungen gebrachte Opfer 
hegen, wie von keiner Seite bezweifelt wird, vor bei den 
Bauherren: den Berliner Verkehrsbetrieben, der Reichsbahn 
und der Reichsbank. Die Ausführung der Vertiefungen be
ruhte auf ihrem Willen, die Vornahme der Grundwasser
senkungen war eine ihnen bekannte und von ihnen gewollte 
Notwendigkeit zur Durchführung der Arbeiten. Das ganze 
geschah zur Förderung ihrer dem Gemeinwohl dienenden 
Betriebe. Der der Vornahme der Bauten in dieser A rt er
möglichende Umstand, daß die Kl. sich gegen die Ver
tiefungen mit Grundwassersenkungen nicht wehren durfte, 
ging unmittelbar zu ihren Gunsten.

Anders ist die Sachlage hinsichtlich der Bauunternehmer, 
die die der Kl. schädlichen Arbeiten im Aufträge der Bau
herren ausgeführt haben. Wäre eine Abwehr seitens der 
KL gegenüber deren Vornahme tatsächlich und rechtlich 
möglich gewesen, so wären auch sie wohl gegenüber einem 
solchen auf § 1004 BGB. zu stützenden Anspruch verpflich
tet gewesen. Ebenso wäre ein Schadensersatzanspruch bei 
^Ĉ ',1,dh;'1!,ein,Haadeln "e ilen sie gegeben (RGZ. 103, 174 
[170]). Aber die Bauunternehmer können nicht als Personen 
angesehen werden, zu deren Bestem das von der Kl. 
zwangsweise aus ihrem Eigentum gebrachte Opfer dient- 
sie sind nicht die „Begünstigten“ . Die der Kl. obliegend«? 
tigentumsbeschränkung, für die ihr der Aufopferungsan
spruch Ersatz geben soll, hatte das Ziel, daß die Bauherren 
uire gemeinnützigen Unternehmungen durchführen konn
ten; aber nicht das, daß der einzelne Unternehmer arbeiten 
und venhenen konnte. Dieser wurde nicht dadurch begün
stigt daß er seine Arbeitskraft und Geschäftseinrichtung 
gerade bei diesem Unternehmen einsetzen konnte. Es ist 
nichts in der Richtung hervorgetreten, daß die bei den hier 
in Betracht kommenden Bauten tätig gewordenen Unter- 
nehmer daraus mehr Vorteil erzielt hätten, als es der regel
mäßigen Bezahlung ihrer Leistungen entsprach. Für das 
wirtschaftliche Ergebnis ihrer Betriebe ist es ohne Be- 
M Uuug’ ob s'e an e‘ner Stelle arbeiten können, wo ein 
Nachbar von vornherein gehindert ist, einzugreifen; oder 
ob im Einzelfall der Bauherr zunächsUgenötigt ist, einen 
berechtigten Einspruch zu beseitigen, ehe die Arbeit fort- 
schreiten kann; oder ob dann eine andere A rt der Aus- 
tuhrung gewählt werden muß. Der beeinträchtigte Eigen- 
tümer muß dem gemeinnützigen Werk, aber nicht dem dabei 
Arbeit findenden Unternehmer weichen. So dürfte es auch 
der natürlichen Anschauung entsprechen, daß sich der 
Eigentümer an den Herrn dieses Werks, nicht aber an den 
von dessen Beauftragung abhängigen und dessen Wei
sungen folgenden Ausführenden halten kann; es sei denn, 
daß letzterem ein Verschulden zur Last fällt. Übrigens wäre 
eine Rechtsgestaltung dahin, daß der einzelne Bauunter
nehmer mit einem Aufopferungsanspruch belangt werden 
könnte, geeignet, die Durchführung des gemeinnützigen 
Werks dadurch zu erschweren, daß alsdann der Bauunter
nehmer für solche Gefahrtragung besonders entlohnt wer
den müßte. Den Belangen des Beeinträchtigten genügt es 
wenn er sich an den Bauherrn halten kann. B ’

Die für den besonderen Fall einer Schädigung durch 
Funkenflug ergangenen Entscheidungen RGZ. 97, 290 und 
98, 347 können diesen Erwägungen nicht entgegengehalten 
werden. Damals handelte es sich um Vorkommnisse eines 
Augenblicks infolge von Einzelheiten bei der Bauausfüh-
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rung, deren Regelung — Streckenführung des Baugeleises, 
Einrichtung und Führung der Lokomotiven — vom Willen 
des Unternehmers abhing. Da war dieser durch die Ge
meinnützigkeit des Baues insofern begünstigt, als er diese 
Einzelheiten in der Ausführung nun gerade so gestalten 
konnte, wie es ihm paßte. Im vorliegenden Falle aber be
ruht die Schädigung der Kl. nicht auf einer einzelnen bei 
Gelegenheit der Ausführung getroffenen Maßnahme, son
dern auf den Grundwassersenkungen insgesamt, die von 
vornherein untrennbar mit den von seiten der Bauherren 
angeordneten Arbeiten verknüpft waren. Übrigens ist die 
Auffassung jener Entscheidungen für den jetzt erk. Senat 
nicht bindend (RGBl. 1935, I, 844).

Hiernach ist die vom KG. ausgesprochene Verurteilung 
der Bauunternehmer mit der bisherigen Begründung aus 
dem Aufopferungsanspruch nicht aufrechtzuerhalten.

(RG., V. ZivSen., U. v. 21. April 1941, V 103/40.) [He.]
*

** 4. RG. — §§ 930, 695 BGB. Das Sicherungseigentum 
dient dem seiner Bestellung zugrunde liegenden obersten 
Vertragszweck der Sicherung des Übereignungsempfän
gers.

Welche Rechte dem letzteren zur Erfüllung dieses 
Zweckes dem Übereigner gegenüber zustehen sollen, ist 
dem schuldrechtlichen Verhältnis zu entnehmen, auf dem 
das sachenrechtliche Geschäft beruht; insbes. ist aus dem 
schuldrechtlichen Verhältnis zu ermitteln, wieweit das Be
friedigungsrecht des Sicherungseigentümers reicht. Es ist 
möglich, daß ihm nur die Stellung eines Pfandgläubigers 
im Innenverhältnis zukommt.

Keinesfalls kann von dem schuldrechtlichen Verhältnis • 
überhaupt und damit von der Frage gänzlich abgesehen 
werden, ob und welche Forderung dem Sicherungseigen
tümer zusieht und wie ihre Befriedigung aus dem Siche
rungseigentum erfolgen soll.

Dasselbe gilt für die Rechte des Sicherungseigentümers 
aus einem Verwahrungsvertrag, wenn diesem Vertrag nur 
im Rahmen des § 930 BGB. als sachenrechtlichem Bestand
teil der Übereignung Bedeutung zukam.

Der Bekk, der ein Möbelgeschäft betrieb, vereinbarte 
mit dem KI. gemäß einer v. 1. Juli 1937 datierten Be
stätigung des Bekk, daß der KI. als stiller Gesellschaf
ter an dem Geschäft des Bekk beteiligt sein sollte. An 
dem Gewinn aus dem Geschäft sollte der Kl. „intern“  
derart beteiligt sein, daß er als Gewinn 3o/o monatlich 
von seiner Einlage erhalten sollte, während er an den 
Geschäftsunkosten und Geschäftsschulden nicht teilneh
men sollte.

Unter dem 19. Sept. 1938 schlossen die Parteien einen 
schriftlichen Vertrag, in dem der Bekl. zur Sicherung 
der „Forderungen aus Lieferverträgen vor Ablieferung 
der Waren an den Käufer“  dem Kl. „die im Besitz und 
Eigentum des Bekl. befindlichen Möbel und Utensilien 
laut besonderer Aufstellung sowie einen Lieferwagen“  
zur Sicherung übereignete. In diesem Vertrage wird die 
Übernahme der Sachen als durch den KI. erfolgt be
zeichnet. Zugleich ermächtigte dieser den Bekk, über 
die übereigneten Möbel insoweit verfügen, als sie an 
Kunden zu liefern seien, und zwar mit der Maßgabe, 
daß die hierdurch verringerte Sicherung durch andere 
Möbelstücke zu ergänzen sei. Schließlich wird dem KI. 
in. diesem Abkommen noch das Recht eingeräumt, zu 
beliebiger Zeit das übereignete Lager zu besichtigen, 
und die sich auf die betreffenden Möbel beziehenden 
Rechnungen und Bücher einzusehen.

Der Einkaut der Möbel, die Geldbeschaffung hierzu 
und der Vertrieb der Möbel erfolgte dann in der Weise, 
daß der Kl. dem Bekk, wenn dieser mit einem Kunden 
nach Besichtigung eines Musterzimmers oder Muster
möbelstücks einen Kaufvertrag abgeschlossen hatte, die 
zum Einkauf eines gleichartigen Zimmers oder Möbel
stücks beim Fabrikanten erforderliche Summe vorschoß. 
Der Bekk' händigte dem Kl. über diesen Betrag einen 
„Schuldschein“  aus und trat an ihn die Kundenforderung 
ab, die er treuhänderisch in Teilzahlungen vom Käufer 
zugunsten des KI. einzuziehen befugt und verpflichtet 
sein sollte. Daneben übergab der Bekk dem KI. die sich 
auf das Verkaufsgeschäft beziehenden Urkunden sowie 
ein an den Kunden gerichtetes Schreiben des Bekk, in 
dem ihm von der Abtretung Kenntnis gegeben wurde

0  €
ses Benachrichtigungsschreiben erst dann absende e. 
wenn er seine Darlehnsforderung als gefährde

Die vom Bekk jeweils eingekauften Zimmere ¡¿enm 
gen und Möbelstücke wurden von ihm mit el% erze>r’ 
nummer versehen und über sie ein von ihm ü 
neter Lagerschein ausgestellt und dem Kl. ausg ^  In
der ebenfalls die betreffende Kennummer trat P 
haltlich besagte, daß der Kl. beim Bekk die 
Rechnung des KI. eingeliefert habe. t,e v°(

Der KI. verlangt vom Bekk die Herausg^ Au- 
132 Posten einzeln bezeichneter Möbel. Er 1S s0won| 
fassung, daß ihm dieser Jderausgabeanspru*- ^  yi

1—/ L l I \ i  • V L IU U ljjl V U lli 1» VI 1 V-. * * i i  ^
132 Posten einzeln bezeichneter Möbel. Er

dieser Herausgabeansprm- . n
gemäß ’ § 985 BGB. als Eigentümer geSe" er gegf" 
sitzer, wie auch nach § 695 BGB. als Hinten iügj,el ‘ 
den Verwahrer zustehe. Die Übereignung “V  7e]faHc L 
ihn zu seiner Sicherung sei in jedem t U ' vV;rksa'‘ 
Form des sog. Besitzkonstituts nach § 930 
erfolgt. Es sei auch e_in gültiger Verwarn" e«

tun Z.U ÖOUIU OIUIUUU^ JUi , q i
Form des sog. Besitzkonstituts nach § 930 ..„as'ltf 
erfolgt. Es sei auch ein gültiger Verwahr e
zustande gekommen. Der Bekk habe dJ c[der £r«iif 
o-priinmtp Befugnis zur Einziehung der Kautg. sjCh 3 

aucht, indem er Kundenwechse, m
geräumte
lieh mißbraucht, uiucm ei M uiucuw tw »-. „  “ “ 'hiit 
an den KI. abgetretene Forderungen bezog ‘ |< u
an die D.-Bank für Forderungen, die dl^seferner 
gegenüber zugestanden hätten, verpfändet, cjiaffü> 
Bank zu Zwecken der .persönlichen Kren ¡m Eigcn'[(l. 
Möbel zur Sicherung übereignet habe, die ¡jen 
des Kl. gestanden hätten, und außerdem nahiflt? 
bestimmten Ahrechnuno-en tatsächlich verein ^^jdag .bestimmten Abrechnungen tatsächlich vtil''yiitersCy tV

i
den Betrag von 13000 Mm  erreicht. Die

träge bewußt nicht aufgeführt und damit nn gr 0  . 
habe. Die von dem Bekl. „veruntreuten ________ ____ ____ „veruntreuten1 i ai-
nach seinem eigenen Zugeständnis bis .zU^ „ 0;talanlaAer 
den Betrag von 13000 StM erreicht. Die seien. W  
des KI. von insgesamt mehr als 43000 für er
gefährdet. Als der KI. aus den Abrechni b 
1939 die Unregelmäßigkeiten festgestellt % ¡nucl  ̂ ¡,. 
mündlich und schriftlich dem Bekk die gysah1 
Einziehung entzogen und jedes weiter ^
arbeiten mit ihm abgelehnt. einer, mdid1

Der Bekl. hat das Zustandekommen rcC[itu ^
wirksamen Übereignung sowohl aus | a 3g ßO’AaftS'will«.samcu uucitij-imug suwum l3g vv t j iv
Gründen wie mit dem Hinweis aut 9 sel ĵVi [fl1’ 
stritten; aus letzterem Grund sei auch des %iri"
vertrag nichtig, der eine Verzinsung der fcmfa def ^  
3öo/o jährlich vorsehe und unter Ausbeil: um.JO"/o janrncn vorsene unu unrer / i » “ - ber u»-. 
schaftlichen Notlage des Bekk, jedenfalls ztistana 
Voraussetzungen des § 138 Abs. 1 B( ’ Vr geS^*eliei 
kommen sei. Er hat bestritten, daß ru&¿pt f
den Bekl., eine fällige Forderung # ube ösUflg pF  
der KI. sei deshalb auch nicht zu eme(;„ rtragst>effek°l! 
seilschaftsrechtlichen oder sonstigen » ta0de A zeic.̂  
gen berechtigt, falls solche wirksam näher b^ elil 
men wären. Im übrigen sei ein von inn g KI- <jere 
neter Teil der Möbel im Einverständni e;n a i ¡efe' 
verkauft und an die Käufer abg^He «ait de
Teil sei dem Bekk unter Eigentumsvo sei?«
ranten geliefert und noch nicht bezahl- fl Es dJ_ 

Das LG. Berlin hat die Klage abgev vereinb ¡¡¡¡s 
dem Wesen der stillen Gesellschaft ni c-cj,ernni ^ ve.
der befreite stille Gesellschafter sich . ^ z W  ^
bedinge, deren Ausnützung den Oe.s,dL stellnn^eL aiile'f 
eiteln müsse. Daß diese Sicherhedsbfsolche m d > 
als Verpfändungen darstellten — die a ¡en 
Übergabe der Möbel rechtsunwirksam - nyr K ¿yf 
Kl. nicht bewiesen. Er könne zuna 1. ^ spa euyd 
seiner Einlage verlangen; wievyeit e , jigang g y 
Zugriff auf die Möbel des Bekk 
dahin durch geeignete Maßnahmen j j eSe 
schaffen könne, sei nicht Gegenstand a
Streits ■ vCi. u(lt dar ,

Auf die Berufung des _ Kk hat Jas ^  Kk'S^yAj.:, 
änderung des landgerichtlichen Uri ^  dm j eS
T e i I u r t e i I soweit stattgejjeben, »-ptu0g “Jel- y

■ e
langten Möbel nicht nach der 
mit Zustimmung des Kk w e“ e', 
Bekk unter Eigentumsvorbehalt ae 
worden sind. . vOt* iiK 

k e it.. d ^ i i i iü ^
Die sachlich-rechtliche Wirksan/ ngSübere1̂  

rufungsrichter angenommenen Sicner 
terliegt keinen rechtlichen Bedenken.
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/ ö .  h e r < ? « idie Prüfung der vom Bekl. aus § 138 
j wägunao„ei  •en Einwendungen betrifft, so sind die 
'knltenfrfj ° de* ®erR- *n mehrfacher Hinsicht nicht be-

sieEr hat
der dpe. / ? r?ussebzun£en des Abs. 1 a. a 
Rr.? düng des OrSen. des RG. f

mci „  I  ___  __ O., wie
n ^ en RG7tliSt;<ri1 e'^ ung des GrSen. des RG. für Zivil- 
[ er aeo'l ka i  * niedergelegt sind, nicht erörtert, 
r  enthr)jLaubE bat, einer solchen Prüfung um deswil- 
Uesichts- - ■ ’ ...................................1  .......  Interk mini + ZUr se'n> we'f er (unter dem rechtlichen 
;,‘"\'Kmal doc C Abs. 2 a. a. O.) das Tatbestands- 
p i hes nart, ,au‘mh*gen Mißverhältnisses verneint hat, 
„a 2en auch f'-en yom RO- a- a- O. aufgestellten Grund- 
J  .ails andpr,,? -Ab)s. 1 Voraussetzung bildet, oder ob 
Judassen ¿/Gründen die Prüfung nach Abs. 1 a. a. O. 
w ’ mit ri„„at’ m,aS dahinstehen. Denn die Erwägun- 
oV°rden ¡st len das auffällige Mißverhältnis verneint 
y^hverhai*’ n^u^öpfen den vom BerR. festgestellten 

orderrjc, tcht Die Vereinbarung, deren Inhalt der 
,ge des Kt d.abm feststellt, daß die jeweilige Ein-
W-, rtv, ¿Uno I J m V JUlli r. U v vl LJ.Uov.ll W Ul j Uv

rdacht diRC ■ jedenfalls in erheblichem Maße den 
\vJ?abnie ?„~,ein<; ungewöhnlich hohe „Gewinn“ -Vor- 
ririu ^ eranp£Unŝ ei1 des Rb vereinbart sei. Es hätte 
° ( er hier?,! s.?n£ bestanden, daß sich der Vorder-

eines
V1 V( ) t ■ v UHllVj civi U*v V Ul UHU HUUU

f  n/ur den h ,U die Festsetzung von Höchstaufschlä- 
4 rB  besteheJ!?61 .®tt. Möbeln v. 11. Juni 1940 (RGBl. 
fJerc Rr zuv,.rpC Marktlage dargelegt und dem Vor- 
bomÜraSe SehnrÜ!.SI5?^.,.Onte.rlagen für die Beurteilung

S '7cr hier?» T s Beständen, dali sieb der Vi
E r la e ^ ä a d ig e ib n n l^ i l  be/ nt/ gtcn„ HiIfe, 

m fü 
903)
■rrief

C ! raSe 7 ehnñSt i , Unterlagen“  fü 
findende 7P¡+ te.n hätte, ob für die hier in Betracht 
¿ / t í 11 mißh;n-em auffäHiges Mißverhältnis oder doch 
íes i» auf i e ' gende »Gewinnbeteiligung zugunsten 
VoLoy olksgan7°S„ten? nfcht nur des Bekl., sondern auch 
'vi?eRgen hat W/ i VgL .RQZ- a- a- ° -  S.6, vori. Abs.) 
§ 13» r.wähnt ñ;„L?r® ,diese Frage zu bejahen, so wäre, 
sät?PnAbs, 2 ’Rp.pbf .bloß auf die Voraussetzungen des 
Abs ? v°n Rn? abzustellen, sondern nach den Grund- 
°b ' daselbst n  150i 1 ff- auch auf diejenigen des 
nicht”Je Ansbp„Vanaca käme es dann nicht darauf an, 
aus darauf, oh 1111E . des Bekl. Vorgelegen hat, auch 
vieltag r̂Schwerc Bedtn6*1 aus e*ner m*ßh'chen Lage her-

8 ä ‘ " o t 'nm’" " ' '

uwerc Hö r  hhuiiwiwh i-a&v- nv.1-
genüiro» UlnSUngen eingelassen hat; es würde 

!c% / / ren nge">. wenn (außer dem Mißverhältnis) 
!nhalt eI^  Werdl„ ,n»en e*ne solche Gesinnung des Kl.

J<onnte, daß das Rechtsgeschäft nach
v Rach P^den verstößt ZwCCk gegen daS gesunde

öiprr»Eter de» r| chdichen Gesichtspunkten hat der 
Ner fi- v- W p k - fChverhalt bisher nicht geprüft.
iiLreinh!? V° rausset?Weder zub'effend darauf hin, daß 
EbereiZ rhngen i » z„ungen des § 138 Abs. 1 BGB. auch, b̂ i l arUnSen T ,1£ ungen des § 138 Abs. 1 BGB. auch 
?euier ^ ende 2U ®n, können, durch welche sich der 
"'Gert amtlichen / Z f ? 11 des Obereignungsempfängers 
’ .daß | • e daß d 'ltt>aren Vermögensgegenstände ent-

Ä M  £ *  nach außen hin erkenntlich ist! 
in\rd'eeiTritteu erw«M ,Ans.cllein für jeden nicht cinge- 
h\^ahrhP'llöSlichtm v» ,w ird> aIs habe er einen kredit- 
iic ,eiguiin das Verm-ertrag! geg!ler vor sich’ während 

e Ort Uagen voll!-^m° gen des Übereigners durch jene 
UirtCllsfrip?es RQ in 'T p !  »ausgehöhlt“  ist (vgl. dazu 
s& f den»pr' 1035 vr RQZ- 136, 247, 293; 143, 50ff.; 
a u S ^ ^ e m n ^ . “ - v- a') ' ,  Die Grundsätze,^nernnrv "L * a' r  vji uilu&aiAC,
Qdp,°b ihn1’ °b Drii-lSUi ’ei eignunSsverträge ohne Rück- 
¡hrp beidp6n Segenüh,,dadurch geschädigt worden sind 
Senn nachrrt Vertracrcter-iein,e Schadensersatzpflicht eines 

S  dem i agsnta,Inehmer begründet ist, wegen 
^ ¡ i f sprei alts nifhti«n?e"  Y?Iksempfinden zu mißbilli- 
v»i(f^eit S ? ng des gn n ln dünnen, sind vielfach in der 
aUfri^eH A b der e,-nn und im Schrifttum erörtert. 
dadi. le Ninui.bäfts crtr.agsleilnehmet eines sitten- 
Wicaicb ge»tigkeit des ' r  A[ t tdem andern gegenüber

^PK?eti y> hängt l tr.!!nd Glauben zu verstoßen (re- 
i ei h i r t G e s c h ä f t 12, / ? 11 ?en Umständen ab, un- 
?ht /e r  r ta ist. n ‘, 2 us tan de gekommen und fort-

X  tu/^tlichen p lc i i d?r Vorderrichter mit dieser 
aaßcr|le Vo,?b mit der’ \U,rtei,!ung überhaupt nicht be- 

^fetc/Ussetzuno-R Möglichkeit gerechnet werden, 
Gründen 6t! +dyr, Nichtigkeit aus den oben 

atsachlich gegeben waren, daß

insbesondere kein irgendwie nennenswertes freies Ver
mögen dem Übereigner verblieben ist; auch die Vor
aussetzungen sittenwidriger Knebelung bedürfen daher 
der Prüfung; dabei wird der BerR. allerdings auch die 
in RGZ. 133, 234 niedergelegten Grundsätze zu beach
ten haben.

Der Vorderrichter hat ein stilles Gesellschaftsverhält
nis als schuldrechtliche Grundlage der Sicherungsüber
eignungen und -Übertragungen festgestellt. Er nimmt an, 
der Bekl. habe durch sein Verhalten selbst die Durch
führung des Gesellschaftszwecks verhindert; deswegen 
habe der KI. mit vollem Recht die Gesellschaft zur Auf
lösung gebracht, wodurch ihm das Recht zu der auf die 
§§ 935 und 695 BGB. gestützten Herausgabeklage ent
standen sei. Der Bekl. habe nämlich Kundenwechsel, 
die sich auf den Kl. sicherungsweise abgetretene For
derungen bezogen hätten, an die D.-Bank für Forderun
gen dieser Bank gegen ihn verpfändet und zu Zwecken 
eigener Kreditbeschaffung Möbel, die er bereits dem 
Kl. übereignet gehabt habe, der D.-Bank zu Eigentum 
übertragen. Der Behauptung des KI., die Bekl. habe 
für den Kt. bestimmte Abrechnungen in Höhe von 
13000 Ä Ä  „gefälscht“ , indem er tatsächlich eingegan
gene Beträge als_ nicht eingegangen aufgeführt habe, 
habe der Bekl. nicht ernstlich widersprochen.

Die Revision greift diese Ausführungen mit unzu
reichenden Mitteln an. Es wäre Sache des Bekl. ge
wesen, darzutun, daß er nach dem Inhalt des Gesell
schaftsvertrages berechtigt gewesen sei, Forderungen 
und Möbel trotz des dem KI. bestellten Sicherungs
eigentums an eine Bank zu verpfänden bzw. zu über
eignen, und was die Abrechnungen betrifft, so ist der 
Bekl. den Behauptungen des KI. jedenfalls nicht be
stimmt genug entgegengetreten. Gegen die Annahme 
des, Vorderrichters, daß der Kl. die stille Gesellschaft 
mit Recht mit sofortiger Wirkung zur Auflösung ge
bracht habe, bestehen deshalb nach den bisher vom 
BerR. getroffenen Feststellungen keine rechtlichen Be
denken.

Wohl aber sind solche begründet gegen die Folge
rungen, die der BerR. daraus für den Klageanspruch her
leitet. Er entnimmt nämlich der nach seiner Auffassung 
berechtigten Lösung des Gesellschaftsverhältnisses durch 
den Kl. ohne weiteres die Rechtsfolge, daß dieser so
wohl aus § 985, wie aus § 695 BGB. Herausgabe der 
ihm übereigneten Möbel, offenbar zu seiner unbeschränk
ten Verfügung, verlangen könne. Zu dieser Schlußfolge
rung ist der BerR. dadurch gelangt, daß er das Wesen 
der S i c h e r u n g s  Übereignung als eines „Treupfands“  
außer acht gelassen hat, dessen oberster Zweck die 
Sicherung des Übereignungsempfängers ist. Welche Rechte 
dem Sicherungsnehmer im Falle der Beendigung der 
schuldrechtlichen Grundlage, auf welcher das sachen
rechtliche Geschäft beruht, zur Erreichung des obersten 
Vertragszweckes, der Sicherung des Übereignungsemp
fängers, zustehen, das muß dem schuld- oder gesell
schaftsrechtlichen Grundverhältnis entnommen werden. 
Diese schuldrechtliche Stellung kann dem Übereigner 
gegenüber zu erheblichen Einschränkungen seiner Eigen
tümerstellung führen. Wieweit sein Befriedigungsrecht 
dabei reicht, ist dem schuldrechtlichen Verhältnis der 
Parteien zu entnehmen; es ist möglich, daß dem Siche
rungsnehmer danach nur die Stellung eines Pfandgläu
bigers zukommen soll (vgl. RGRKomm. § 930 Anm. 6, 
§§ 1219 Anm. 5, 1220 Anm. 5, 1228 Anm. 3, 1229 Anm. 1 
S. 768 oben, 1223 A nm .l). Gänzlich unzulässig ist es 
jedenfalls, von dem schuldrechtlichen Verhältnis und 
damit insbes. von der Frage abzusehen, ob und welche 
fällige Forderung, zu deren Sicherung allein das Siche
rungseigentum bestellt gewesen ist, überhaupt bestan
den hat, und in welcher Weise nach dem Inhalt des 
schuld-, insbes. gesellschaftsrechtlichen Verhältnisses die 
Befriedigung des Gläubigers (Kl.) aus dem Sicherungs
eigentum vor sich zu gehen hatte. Die Auffassung, daß 
ein uneingeschränkter, insbes. nicht auf den Befriedi
gungszweck beschränkter Herausgabeanspruch des Siche
rungseigentümers völlig unabhängig von dem Siche
rungszweck und dem Befriedigungsbedürfnis des Ge
sicherten für eine ganz bestimmte Forderung die selbst
verständliche Rechtsfolge jeder Sicherungsübereignung 
sei, ist unhaltbar. Sie müßte dazu führen, daß der
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Sicherungseigentümer die zu seiner Sicherung dienenden 
Gegenstände zu seiner freien Verfügung heraus-und d a - 
n e b e n  die volle Bezahlung der Schuld, zu deren 
Sicherung die Übereignung dienen sollte, verlangen 
könnte; diesen Standpunkt scheint der Kl. in der Tat ein
zunehmen. Es bedarf keiner Erörterung, daß eine solche 
Auffassung dem Wesen der Sicherungsübereignung völ
lig widerspricht. Insbesondere besteht auch keine Ver
mutung dafür, daß nach dem Inhalt des schuldrecht
lichen Innenverhältnisses bei dessen Beendigung der 
Sicherungseigentümer berechtigt sein söllte, die ihm 
übereigneten Sachen ohne jede Rücksicht auf deren Wert 
einerseits_ und darauf andererseits an sich zu nehmen, 
ob und in welcher Höhe ihm eine fällige Forderung 
überhaupt zusteht. Es kommt vielmehr darauf an, ob 
und welche fällige Forderung dem Kl. gegen den Bekl. 
zusteht, und in welcher Weise er sich dafür nach dem 
Inhalte der aus dem Gesellschaftsverhältnis sich er
gebenden schuldrechtlichen Beziehungen für seine fäl
ligen Forderungen aus dem Sicherungseigentum soll be
friedigen dürfen. Beides war vom Tatrichter zu ermit
teln und festzustellen..,

Auch was den Anspruch aus Verwahrungsvertrag, 
den der BerR., der Klagebegründung folgend, gleich
falls als Grundlage des Herausgabeanspruchs verwertet 
“ a9 betrifft, gelten die vorstehend dargelegten Rechts
grundsätze. Offenbar kam diesem Rechtsverhältnis über
haupt nur im Rahmen des § 930 BGB. als sachenrecht- 
iicher Bestandteil der Sicherungsübereignung Bedeutung 
zu. Es ist deshalb klar, daß auch hier nicht von der 
Grundlage abgesehen werden kann, auf der dieser Ver
wahrungsvertrag als Teil der Sicherungsübereignung 
und damit wieder der Regelung des Gesellschaftsverhält
nisses beruhte, nämlich auf dem Sicherungszweck. Im 
Verhältnis zwischen den Parteien waren deshalb auch 
hinsichtlich der Befugnisse, die dem Verwahrungsgeber 
zur Erfüllung des Sicherungszweckes zustehen sollten, 
die hierzu getroffenen Vereinbarungen maßgebend. Wel
cher A rt diese waren, mußte unter Beachtung des ober
sten Zweckes der Regelung, der Sicherung, nach den 
Grundsätzen ermittelt werden, die vorher hinsichtlich 
des Eigentumsanspruchs erörtert worden sind.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 22. April 1941, VII 82/40.)
[He.]

KO. —- §§ 1936, 1964 BGB.; § 4 Staafsangehörigkeits- 
VO. v. 5. Febr. 1934 (RGBl. I, 85); §§ 1, 12 Ges. über Verf. 
u. Verw. der Hansestadt Hamburg v. 9. Dez. 1937 (RGBl 
I, 1327). Gesetzlicher Erbe eines deutschen Reichsangehö- 
rigen, der zur Zeit des Todes seine Niederlassung im Ge
biet der „Hansestadt Hamburg“  hatte, ist die Hansestadt 
Hamburg als Gemeindekörperschaft, nicht der Reichsfiskus.

Voraussetzung für die Feststellung des fiskalischen Erb
rechts gemäß § 1964 BGB. ist nach § 1936, daß andere 
gesetzliche Erben nicht ermittelt sind. Unter dieser Vor
aussetzung ist der Fiskus desjenigen Bundesstaats, dem 
der Erblasser zur Zeit des Todes angehört hat, gesetzlicher 
Erbe. Wenn der Erblasser ein Deutscher war, der keinem 
Bundesstaat angehörte, ist der Reichsfiskus gesetzlicher 
E.rbe. Es ist also zu fragen: lebt der bisherige Bundes
staat Hamburg, dem der Erblasser angehörte, nach Ände
rung der inneren Ausgestaltung des Reichsverbandes, der 
Umwandlung der Bundesstaaten in Länder und endlich 
nach der Beseitigung der Eigenschaft der Länder als selb
ständiger Staatshoheitsträger innerhalb des Reiches noch 
in anderer Form als ein rechtsfähiges, insbes. vermögens
fähiges, staatsrechtliches Gebilde oder wenigstens als ein 
vermögensrechtlich einem solchen gleichgestellter Träger 
öffentlich-rechtlicher Verwaltungsaufgaben fort? Nur wenn 
dies nicht der Fall wäre, der bisherige Bundesstaat also 
unter Verlust eigenen Rechtsdaseins im Reiche aufgeemngen 
wäre, würde die Voraussetzung des § 1936 Abs. 2 BGB. 
gegeben sein, daß der Erblasser keinem Bundesstaat ange
hörte, und der Fiskus des Rei ches als Erbe eintreten. Denn 
diese Vorschrift ging davon aus, daß der Erblasser eine 
u n m i t t e l b a r e ,  d. h. eine nicht durch die Zugehörig
keit zu einem der Bundesstaaten vermittelte Reichsange
hörigkeit besaß (§ 9 SchutzgebietsGes. v. 10. Sept. 1906)7 

M it Recht hat daher das LG. untersucht, ob der bisherige 
Bundesstaat Hamburg und das mit ihm reichsrechtlich iden

tische Land Hamburg i. S. des § 1936 BGB. innerhalb 
Reiches bei der gegenwärtig bestehenden Gesetzeslage n 
als ein selbständig vermögensfähiges staatsrechtliches 
bilde fortbesteht. Das ist von ihm ohne Rechtsirrtu® 
jaht worden.

Das Ges. über die Verf. und Verw. der Hansestadt H® 
bürg v. 9. Dez. 1937 knüpft an das Ges. über Groß'h® 
bürg und andere Gebietsbereinigungen v. 26. Jan- g 
und entwickelt dieses hinsichtlich der inneren Forn^a, 
und des staatsrechtlichen Verhältnisses der unter de® ^  
men „Groß-Hamburg“  zusammengeschlossenen Stad1' . ^  
Landgemeinden zum Reich i. S. des § 2 Ges. v. 26. Ja® 
fort. Dieser bestimmt folgendes: ^it

„Die in § 1 Abs. 1 genannten Gemeinden wer ,Jrhlei' 
der Stadt Hamburg und den beim Lande Flamburg ve. )oS. 
benden Gemeinden zu einer Gemeinde zusammenge5;« 
sen; sie führt die Bezeichnung ,Hansestadt Hamburg- „5 

Die Inkraftsetzung dieses § 2 ist in § 15 bis spa® yer. 
am 1. April 1938 durch eine vom RMdl. zu erlassende . 
Ordnung vorgesehen worden. In sachlicher Aus*1 ¡jjf, 
dieser Bestimmung, aber in formeller Abweichung »u daS 
ist die Einheitsgemeinde Hansestadt Hamburg dm ,, <$■ 
Ges. v. 9. Dez. 1937 statt durch Verordnung des R®1 
schaffen worden, und zwar im einzelnen dahin: yei"

Die Hansestadt Hamburg bildet einen staatlich j f̂t. 
waltungsbezirk und eine Selbstverwaltungskörpe 
Diese ist eine Einheitsgemeinde und hat auch die A 
der Gemeindeverbände höherer Ordnung. -eTt

Die Verwaltung der Hansestadt Hamburg £!,eiZ e{W**' 
in die staatliche Verwaltung und in die Gemen® 
tung. Reichs'

An der Spitze der Hansestadt Hamburg steht der 
Statthalter (§1). ........altung .g

Von den bisher durch die Flamburgische Ver^ aii,enS‘ 
Land und Stadt einheitlich wahrgenommenen AuijT w0rde5 
der staatlichen Verwaltung eine Anzahl zuge 
(§ 2).

r
3 2). Daich
Die staatliche Verwaltung wird durch das Kel en 

genommen. Die in der staatlichen Verwaltung 1 ° 
amten sind unmittelbare Reichsbeamte (§. 3). »¡gt VvJ 

Die Befugnis zur Landesgesetzgebung ist be‘’ .uutig 7 
den. An die Stelle der Befugnis zur Landesgesetz» ^  4)• 
ein Verordnungsrecht des Reichsstatthalters geu ¿¡e iti?

Alle Aufgaben der Hamburgischen Verwaltung’ ^  u 
auf die staatliche Verwaltung übergehen, sin 
meindeverwaltung zugeteilt worden (§ 5). mche 

Der Reichsstatthalter führt sowohl die sta« nsesw 
waltung als auch die Gemeindeverwaltung der i,
Hamburg (§§ 3 Abs. 2, 6 Abs. 1). , ... ,irh die «e

Für die Hansestadt Flamburg g ilt grundsatzn
sehe GemO. v. 30. Jan. 1935 (§ 7). 

§ 12 bestimmt sodann folgendes: v e < :ne-§ 12 bestimmt sodann folgendes: ,1 r V<
, »Träger des gesamten Vermögens und a ) erig< 

lichkeiten des bisherigen Landes und der ^ ‘ ¡sclie". ge
meinde Hamburg sowie der bisherigen hambu ^ßem̂ ,n0  
der auf Hamburg übergegangenen Gemeinden V aUch 5, 
verbände) ist die Hansestadt Hamburg. D‘®,/:.rlbuR7 
Vermögenswerte, die unter § 12 Abs. 2 Groß-*1 
v. 26. Jan. 1937 fallen.

de®1
^u. Jim. iv j i  lauen. rw is^etl lafl'
Auf dem Gebiete des Finanzausgleichs ¡ge«
lieh und dpn I ändern IriH  an Pfeile des DlsReich und den Ländern tr itt an Stelle des 

des Hamburg die Hansestadt Hamburg.“  . gec 
In diesen Bestimmungen zeichnet sich o «fl

der Hansestadt Flamburg folgendermaßen a • p eu'5 y  
Sie ist noch jetzt ein Glied im Verbände g(ellufl| 

Reiches, als solches aber abweichend von a 
Länder (I p s e n , 1’— n —" u.mhnr« z aeX
Hamburg“ , S. 68

n , „Von Groß-Hamburg z« 
68; I p s e n :  AkadZ. 1?£, f  - sta*‘VHamburg“ , S. 68; I p s e n :  AkadZ. 1W‘> „ter staa Vei" 

Ztschr. d. ges. Staatsw. 97, 488) nicht hoch , und 
Verwaltungsbezirk mit eigener Rechtsver ^  ,%igeS, 
mögensfähigkeit, also hinsichtlich der von reChts'a5§ ’ 
genden staatsrechtlichen Aufgaben kei „  urJcl 
Staatsgebilde, kein Land i.S. des § 1936 p  ¿es .gp

is, welches 
Land und al

in dieser Eigenschaft im Verhältnis zum *''ilisher, *̂<ren?
Ländern nicht anders behandelt als da- ,,nd VeIJ! rt, dl 
u __1___  ...... \ t_____ K„a„crprhten UI}U_. .fgfll ’¡„(p

staaisgeniiae, kein Land i.t>. des ’s .r„.r des 6 Fiif 
VO. v. 5. Febr. 1934. Dagegen ist sie I ra®. t,er>gf\e vvif‘ 
Vermögens, welches Hamburg in seiner und 5 u cR 
schaft als Land und als Gemeindekörper b “. j, und gaflh 
in dieser Eigenschaft im Verhältnis zum  ̂ pisherlC,ögej!jl
i.andern ment anders oenanaen a» j  
Hamburg. Träger von Vermögensrechten aushj‘Ueifl 
pflichten kann aber, wie das LG. zutret ajs gc 
Hansestadt Hamburg nur in ihrer Eigensc
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weil sie nur als sol- 
besitzt, als staats-

cher Recii’)S verwal*unSslcörPer sein, v 
Etliche r'o l-n,d Vermögensfähigkeit Desuzt, als staats- 
!e!bständicrp p.rks.vf rwaltung dagegen eine rechtlich un- 
u,lchnun<ĵ  Einrichtung des Reiches ist. Unter der Be- 
?VvG m.r’ J anSestadt Hamburg“  kann also im § 12 des 
ieutschen L - u ]enige öffentlich-rechtliche Gliedgebilde im 
Dater dem sorganisnlus gemeint sein, welches bisher 
tpditsdasein fru1*11 Hamburg und Groß-Hamburg sein 
nansestadt Hambu ^  d*C Gemeindekörperschaft der

Nrtler in6Sfw r ®tar*dpunkt des Gesetzgebers war, kommt 
,„r' 294 v. 01 n  Begründung zum Gesetzentwurf (RAnz.

in den hP«eZ‘ j 1937  ̂ ln detn allgemeinen Teil unter II 
Abdruck und ,S,?nj eren, Bemerkungen zu § 12 klar zum 
D..e d i c u s 1 • lro taucb lm Schrifttum angenommen (vgl. 
7 hsrech?« r P f u n d t n e r - N e u b e r t ,  „Das neue 

f e n .  »Von r, 26n 12’ 18 Anm’ 3 zu § !> 10 S.7;
'83>% und „ QArPß:,f4 anlburg zur Hansestadt Hamburg“ , 

..Gegenüi, Akad-Z ' 1937> 83 Anm. 7)- 
S 1 Uberr d;pr Berui l|[ig des BeschwF. auf den Erlaß des 
fiihn deutschen r-lnu ieh" ng' erbloser Nachlässe in den 
iS?1 das I O Geboten v. 23.Sept. 1939 (RFinBl. 202)e7 rt daslc"nen Gebiet, . .. .............................
inif'7 staatsVppm1ef7 nd aus> daß die Entwicklung und die 
gleipuuriei,igen d i1Che 8teIlung der Hansestadt Hamburg 
Ä ar sek r,Kder sudetendeutschen Gebiete nicht ver- 
des D^HtungS!r(.|>;lgeus gehört das Sudetenland auch nichtD7HtungsapK;l7 ^ gell0rt das Sudetenland auch nicht 
* ,L RfM. k ö S etKdes § 1936 ßQB- Die Stellungnahme 
^ h 1SreHdlici'Pec?b?r’ selbst wenn er sie auf die ver- 
"  ^strecl 

uenden

o i M i s s r

—‘ ^cntlipUo c7~,r> wenn ei sie aui cue ver-
abwe; t rstrecken « mUng der Hansestadt Hamburg zum 
? W henden W inl n’ gegenüber den vorstehenden, den 

B " nicht in, r  df  Gesetzgebers dartuenden Erwä
hn a die in 8 s Gewicht fallen.
Qebl0tn S‘aa ian36J 3GB- angeordnete Erbfolge 
Qempi des Ve?S hongen dem in § 12 HV^G.i »  V e r X ndrige"  dem in § 12 H V ^ L h a n d d te n

Erkde der Ha£fn i recbts angehört, kommt also nur die 
(J<p »• S. des S io 4 d- Hamburg> nicht der Reichsfiskus 
WQ., 1.2 ivg 1936 m Frage.

en-> Beschl. v. 10. April 1941, 1 Wx 67/41.)

h  f  ^ ~ - ^ ^ ^ h s a r b e i t s g e r i c h t
>°Sen RArbQ ~ ~ ~  — -------------
r'Jli>iforii,en 8tilien 398 **• BGB. Rechtswirksamkeit der 
P1« Ffa» rutlgen-Frfiri fun? und d?r Abtretung künftiger 
or,derunie der Sitten,,? jdar?ls. ausreichender Bestimmtheit.
k i'V rfT ?  ist, da ! ,dri§kei< einer Abtretung von Lohn-nur (1er aus dpr Arbeit irAumnnnnarJ i »st, da V. §Ke,t emer Abtretung von Lohn- 
t];:l,"is ’ Gegenstand a l dAef  aus der Arbeit gewonnene 
ere« Popj^Htten n J ter Abtretung ist, jedenfalls im Ver- 
jy Hderuntto-L/nt anders zu entscheiden als hei an.

htP1*. KL hat etungen-einre‘neilenam 2ahi33mbur ! r e r 1 ■1938 gegen Josef B > der jetzt
w!, ]3. j^.ungs- gnd Aktiengesellschaft in Stellung ist, 
1 fcd- Auf1-?937 eeppKV°^Hstreckungsbefehl wegen eines 

ebr. mAbren Ant,?frne? Darlehens von 370 SUt er- 
10 die Lohnfg lst durcb Gerichtsbeschluß vom 

>is tp-.^derung^des B. gegen die Aktien- 
"  ~ "  gepfändet und

Der Beschluß 
« ld?- JuIi^CMn" w  7-, Pebr. 1940 zugestellt wor- 

8 vo^uenn ^040 jm t die bekl. Darlehnsbank deryornA'^m eine I 7 7  “ lc oeKI- uariennsbank dei 
S ü fö n R 't t  B. c(p: obnabt)retung des B. v. 17. Febr, 
ih j  M j <a„j7'r̂ r) lla^  bei einer Marin^fwafinrrl*:damals bei einer Marinebehörde 

von der Bekl. ein Darlehen von1 er ,n und Hat.-. ßeKI- em Uarlehen von
^klslL Abtr|j5h VernfliphiLteine,n Schuldschein ausgestellt, 

faSen von oht| l e> das Darlehen in 25monat- 
1, <ur o. zurückzuzahlen, und Weiter
[?%  i lcherheit
gek.biinhi? ich den aht’EtkÜIh,ng meiner Verbindlich- 
ge^lsfor'lScn GehaltsEtrk tb:lren TeiI meiner jetzigen 
o > C rderunEr S ™ ' bzw. Wartegeld- oder Ruhe- 

^egenuber meiner Behörde auch ge- 
der ich in Zukunft Gehalt 

werde, in Höhe von 300 'JtM  
an die Gläu-

C  Stelle vr, ^ „u ,u c  aucn ge-
bij 'e iich^ha lt beziehp der lch in Zukunft Gehalt 
fr^Oti ahVerzugszin,p n werde> in Höhe von 300 XM 
Ä ^ i e d ^ d  lebe h- Und Kosten an die Gläu z 7 !rzeit ¡nD" , dl?scr die Befugnis, diese Ab- 

Vr, tflachen geeignet erscheinender WeiseGr hft,.
ge des q 1

Schuldscheins stellte die Aktien

gesellschaft die Zahlungen an die KI. ein, da die Lohn
abtretung der Pfändung vorgehe.

Die Kl. erhob Klage und beantragte, die Bekl. zu ver
urteilen, darin einzuwilligen, daß die Aktiengesellschaft 
die gepfändeten Lohnbeträge an sie bis zur vollständigen 
Befriedigung auskehre. Zur Begründung trug sie u. a. 
vor, die Abtretung sei unwirksam, weil die abgetretenen 
Forderungen nicht genügend bestimmbar seien. Die Ab
tretung verstoße auch gegen die guten Sitten, weil B. 
damals völlig verschuldet gewesen sei.

Die Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen.
Die sogenannte stille Abtretung (Abtretung ohne Be

nachrichtigung des Drittschuldners) hindert die Rechts
wirksamkeit der Abtretung night (RGZ. 136, 100 [1021 
== JW. 1932, 19653; RArbG. 21, 167 =  DR. 1939, 169113 
m. Anm. R ü h lin g ) .

Künftige Forderungen können abgetreten werden, 
wenn sie ausreichend bestimmt sind. Der Bestimmtheit 
steht mclit entgegen, daß die Person des Schuldners noch 
nicht bezeichnet vverden kann. Es genügt, daß dies im 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Abtretung möglich ist 
(RGZ. 136 a. a. O.; 140, 250). In RArbG. 21, 167 (171) 
sind ohne Stellungnahme Bedenken geäußert, ob eine 
Sicherungsabtretung künftiger Lohnteile ohne zeitliche 
Begrenzung, bei der damit der Umfang der abgetretenen 
Forderung unbestimmt gelassen werde, dem Erfordernis 
hinreichender Bestimmtheit genügen würde. Es könne so
gar in Frage kommen, ob eine solche Abtretung, die 
—- ähnlich wie hier — erst wirksam gemacht worden sei, 
als ein Pfändungsgläubiger sein Recht verfolgt habe, 
gegen die guten Sitten verstoße. Die Bedenken sind 
unter den gegebenen Umständen nicht berechtigt.

Die Abtretung wird zwar erst mit der Entstehung der 
Forderung, also mit dem Beginn des jeweiligen Arbeits
verhältnisses wirksam. In diesem Zeitpunkt steht aber 
auch die Person des Drittschuldners fest, die abgetretene 
Forderung ist nach Inhalt, Höhe und Person des Schuld
ners eindeutig bestimmt. Die Arbeit ist freilich keine 
Ware, aber bildet doch auch einen Vermögenswert, und 
soll immer mehr d e r Vermögenswert des schaffenden 
Menschen werden. Das Erfordernis ihrer verschiedenen 
Behandlung gegenüber der Ware hat seinen Grund in 
der engen Beziehung der Arbeit zu der die Arbeit lei
stenden Person. Die Achtung vor der Person und der 
aus Belangen der Volksgesarntheit gebotene Schutz der 
Arbeit verhindern die rechtliche Gleichbehandlung von 
Arbeit und Ware, soweit diese Zusammenhänge dadurch 
beeinträchtigt würden. Bei der Abtretung der Lohnforde
rung handelt es sich aber nicht mehr um die Arbeit, son
dern erst um den aus ihr erzielten Geldwert. Über ihn 
kann ohne Rücksicht auf den Entstehungsgrund wie über 
andere Forderungen verfügt werden, soweit nicht wieder 
besondere Gründe die Abtretbarkeit einschränken. Diese 
Grenze ist durch § 400 BGB. gezogen.

Weil nur der aus der Arbeit gewonnene Geldweirt 
Gegenstand der Abtretung ist, ist die Frage der Sitten
widrigkeit der Abtretung jedenfalls im Verhältnis zu 
Dritten nicht anders zu entscheiden als bei anderen For
derungsabtretungen. Die KI. behauptet nicht sittenwidrige 
Bindung des B. zu se i n em Nachteil, die seine Persön
lichkeitsrechte verkürzen würde, sondern zu ihrem Nach
teil. Damit steht die Lohnforderung rein als Vermögens
wert in Frage. Der Abtretungsvertrag v. 17. Febr. 1938 
hat den abtretenden Darlehensschuldner auch nipht in 
völlige wirtschaftliche Abhängigkeit von der bekl. Dar
lehnsbank gebracht. Es kommt nicht darauf an, ob er 
damals sonst ganz vermögenslos war. Wesentlich ist, daß 
es sich um ein Darlehen von einer Höhe handelte, da,ß 
es gerade durch die gebotene Sicherheit, den Arbeits
ertrag, in der Zeit von wenig mehr als einem Jahr vor
aussichtlich abgetragen werden konnte. Insofern liegt der 
Fall nicht viel anders als der in RArbG. 21, 167. Dort 
hatte der Tatrichter aus der Höhe des Darlehens und 
den vereinbarten Rückzahlungsbeträgen eine zeitliche Be
grenzung der Abtretung hergeleitet. Hier ist eine solche 
nicht gewollt gewesen. Aber es war nach gewöhnlichem 
Ablauf der Dinge mit ihr zu rechnen, wenn auch die Ver
tragserfüllung auf alle Fälle bis zur Schuldentilgung Vor
behalten war. Die voraussichtliche Zeit der Abtragung 
ließ das BG. ohne Rechtsirrtum die Annahme eines Kne-

225*



Rechtsprechung1796 [Deutsches Recht, W ochenausg
ab«

belungsvertrags ablehnen. Darlehen an vermögenslose 
Beamte oder Lohnempfänger wären sonst immer Kne
belungsverträge, ein für das Verkehrsbedürfnis untrag
bares Ergebnis.

Nach der Feststellung des BQ. war der Bekl. nicht 
zu widerlegen, daß sie von anderen Schulden des B. 
nichts wußte. Ohne Rechtsirrtum ist daher auch Sitten
widrigkeit aus dem Grund der Täuschung anderer Gläu
biger verneint worden.

(RArbG., Urt. v. 8. April 1941, RAG 6/41. — Kiel.)

*

** 7. RArbG. — §§ 1, 2 ArbRÄndVO.; § 130 BGB.'
1. Einberufung zum Wehrdienst i. S. der §§ 1, 2 ArbR

ÄndVO. ist nicht die Zustellung des Einberufungsbefehls, 
sondern die tatsächliche Einziehung.

2. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist als 
zugagangen anzusehen, wenn sie mit dem Willen des Er
klärenden in den Machtbereich des Empfängers gelangt 
ist dergestalt, daß unter gewöhnlichen Verhältnissen damit 
zu rechnen war, daß er von ihr Kenntnis nehmen konnte.

Der Kl. war bei der Bekl. als Maschinenmeister tätig. 
M it Schreiben vom 12. Sept. 1939 sprach die Bekl. die frist
lose Kündigung seines Dienstverhältnisses aus. Als der 
Überbringer des Schreibens am 14. Sept. dieses in seiner 
Abwesenheit seiner Ehefrau aushändigen wollte, verwei
gerte sie die Annahme und die Unterzeichnung der Emp
fangsbescheinigung. Die Bekl. hat darauf das Schreiben 
dem Kl. am 16. Sept. durch die Post zustellen lassen, in
zwischen war er am 15. Sept. zur Wehrmacht (Kriegs
marine) eingezogen worden. Er macht geltend, daß die 
Kündigung mit Rücksicht auf seine Einberufung der 
Rechtswirksamkeit entbehre, daß aber auch kein sachlicher 
Grund für den Ausspruch der fristlosen Kündigung Vor
gelegen habe. Er hat im ersten Rechtszuge die Feststel
lung begehrt, daß die fristlose Kündigung unwirksam sei, 
und er hat weiter die Zahlung seines Gehalts für die Zeit 
vom 15. bis 30. Sept. 1939 verlangt.

Das ArbG. hat durch Teilurteil dem Feststellungsantrag 
entsprochen.

In der Berlnst. hat der Kl. den Feststellungsantrag dahin 
gefaßt, daß die Feststellung begehrt werde, daß das A r
beitsverhältnis zwischen den Parteien fortbestehe. Die 
Bekl. hat für den Feststellungsanspruch das Rechtsschutz
interesse des Kl. bestritten.

Das BG. hat die Berufung der Bekl. mit der Maßgabe 
zurückgewiesen, daß die Formel des Urteils zu lauten habe: 
Es w ird festgestellt, daß das Dienstverhältnis des Kl. zu 
der Bekl. fortbesteht.

Die Voraussetzung des Anspruchs auf Feststellung i. S. 
des § 256 ZPO., deren Vorliegen von Amts wegen zu 
prüfen ist (RGZ. 100, 123 [126]; 131, 203 [206] =  JW. 1931, 
2094), ist für gegeben zu erachten. Der Kl. begehrte nicht 
mehr, wie im ersten Rechtszuge, die Feststellung, daß die 
fristlose .Kündigung seines Dienstverhältnisses unwirksam 
sei, sondern allgemein, daß sein Dienstverhältnis bei der 
Bekl. fortbestehe. An der Klärung dieser für ihn infolge 
des Ausspruchs der Kündigung ungewiß gewordenen 
Frage ist dem K l. ein rechtliches Interesse zuzuerkennen. 
Dieses w ird nicht durch die sonst etwa mögliche Geltend
machung des Anspruchs auf Weitergewährung des Gehalts 
ausgeschlossen, weil dieser Anspruch infolge der Einbe
rufung des Kl. zur Dienstleistung im Wehrdienst wenig
stens nach der gesetzlichen Regel, bei Fortbestehen des 
Dienstverhältnisses, ruht (§ 1 Satz 2 ArbRÄndVO. vom 
l.Sept. 1939 [RGBl. I, 1683]). Die Abweisung des Lei
stungsanspruchs aus diesem Grunde würde die Frage, ob 
das Dienstverhältnis des Kl. trotz der Kündigung fort
besteht oder nicht, nicht klären. Soweit aber etwa — es ist 
aus dem Sachverhalt nicht zu ersehen, ob eine dahin gehende 
Regelung bei der Bekl. besteht — der Anspruch der An
gestellten und damit der des Kl. auf Gewährung des Ge
halts nach der Einberufung zum Wehrdienst weiterbesteht, 
ist das rechtliche Interesse an der begehrten Feststellung 
noch aus den folgenden Gründen zu bejahen: Die beklagte 
GmbH, stellt zwar rechtlich eine eigene juristische Person 
dar, sie ist aber der Stadtverwaltung K. eng angegliedert 
und bildet wirtschaftlich mit ihr eine Einheit. Bei solcher 
Rechtspersönlichkeit ist besonders zu erwarten, daß sie 
die rechtskräftige Entscheidung über den Feststellungs

anspruch anerkennt und, im Falle der Bejahung des ■ 
spruchs, die dann etwa bestehende Gehaltsforderung 
weiteres erfüllen wird, ohne daß es noch einer Weite* ef. 
folgung des Leistungsanspruchs bedarf. Solchenfal* ^  
kennt die Rspr. allgemein das rechtliche Interesse a ^ 
Feststellung des Bestehens des Rechtsverhältnisses, * ^  
der Möglichkeit der Verfolgung des Leistungsansp 0  
an (RGZ. 129, 31 [34 mit Nachw.]; vgl. aber auch 
152, 193 [198] =  JW. 1937, 230 »). . pmerken;

In sachlich-rechtlicher Hinsicht ist zunächst zu Dem ^  
Unter Einberufung zum Wehrdienst i. S. der §§ 1 u" g gin- 
genannten Verordnung ist nicht die Zustellung „ ujche 
berufungsbefehls, sondern die Einziehung, die tatsa ‘ j^t 
Einstellung in den Wehrdienst zu verstehen. Dafür ü  ¿et 
schon die Bestimmung des § 1 Satz 2, wonach ¿"stehe"' 
Einberufung eines Gefolgschaftsmitgliedes, bei be\  die 
bleiben seines Beschäftigungs Verhältnisses (Satz /' g¡j« 
beiderseitigen Rechte und Pflichten für die Dauer ü sCf,o» 
berufung ruhen. Diese Folge kann naturgemäß ni1c<* qc. 
mit der Zustellung des Einberufungsbefehls an a 
folgschaftsmitglied eintreten. Denn welche Wirkun& n pt. 
Umstand auch sonst in militärischer Hinsicht ^ g jtp u ^  
so hindert er ihn doch nicht daran, bis zu d e m A f' 
der Einziehung selbst weiter in der bisherigen wgrachtel1 
beit zu leisten, wozu er auch für verpflichtet zu ¿et 
ist, wie andererseits der Unternehmer zur ■ frjtt eIr 
Vergütung an ihn weiter verpflichtet bleibt. Dann * j j e n> 
mit der Einziehung eine Änderung ein und danJ?eCj1tsb«' 
dem § 1 Satz 2 bezeichnete Folge. Eine andere pc" 
deutung kann dann auch der Begriff der Einberu 
§ 2 nicht haben. Dem Unternehmer ist also na Qeio'»' 
dieser Bestimmung im Falle der Einberufung “  |aubu"» 
Schaftsmitgliedes zum Wehrdienst — für^ die neHie
zu einer Übung galt nach § 10 Abs. 1 VO. über (RÖ î 
rufung zu Übungen der Wehrmacht v. 15. März I j  gg et 
I, 609) das Entsprechende — das Recht zur t
von dem Augenblick der Einziehung an, ^ l , 0 bestehet

iS'
nanu ucumaLii u i o  c . m  i-miicuuug viw vy

gliedes unter den sonst gegebenen gesetzhcn.

die vorhergehende Zeit bleibt der bis ^a*11IJjntern^‘' a. 
Rechtszustand insoweit unverändert. Der V„sCliaffsI1L. 
kann demnach bis zur Einziehung des befolg
gllCUCÖ UUIU UtU OUUOl gcgcuuicu ~ - J W*' Jgj'

Setzungen das Kündigungsrecht ausüben. Da ulid 
ihm aber die Fürsorgepflicht (§ 2 Abs. 2 Arbü 
Gemeinschaftsgedanke (§ 1 ArbOG.) wie an« d P 'Gemeinschaftsgedanke (§ 1 ArbOG.) wie au« ¿et ^e, 
nale Pflichtbewußtsein gebieten, in der Zeit ¿er 
Stellung des Einberufungsbefehls bis z ü r n ' utt0 jlitf1 
Stellung nicht eine nicht notwendige Kündig.^niunLj,. 
folgschaftsmitgliedes auszusprechen. Anderer. a„ s 
die Möglichkeit gegeben sein, bis dahin z. pch ps 
tigern Grunde (§ 626 BGB.) zu kündigen l’n,ftzUerlia''e'uii/ 
gegebenen Umständen nicht mehr aufrecn Aü g deS
Arbeitsverhältnis auch noch in dieser Zeit ¿buOŜ D, 
zu bringen. Etwaigen Mißbräuchen in der , ggenZ.ü giifl' 
Kündigungsrechts in jener Zwischenzeit en ^ ¿¡t die deS 
ist im gegebenen Falle Sache der Rspr., ./..gtitnif^bei*5’ 
digung nicht schon an der notwendigen z- ^  A’ G  
Arbeitsamts (§ 1 VO. über die Beschränkung scbfl; jfl-i 
" ’ atz Wechsels v. l.Sept. 1939 [RGBl. I, , .J ob 4? ",e' 

Hiernach kommt es im vorl. Falle daran! > 0 9
r FiiihPHifiinorchpfphl Qrhntl im AU» &Pder den Einberufungsbefehl schon im a*° e\oe<

stellt erhalten hatte, die Kündigung der , v<]r 
fangsbedürftige Willenserklärung, in der .  ̂odef „jel" 
Einziehung i S. des § 130 BGB. zugegangen ^  beW» 
sich etwa nach den gegebenen Umstand ^  zug® 
lassen muß, als wenn sie ihm zugegangen als .^e»'

Eine empiangsbedürftige Willenserklärung deS gra m  
gangen anzusehen, wenn sie mit dem w i 0 ^ 8  ■'‘ ¿1 
den in den Machtbereich des Empfängers 
gestalt, daß bei Annahme gewöhnliche „tnifL‘fln
mit zu rechnen war, daß er von in t „ j i )_ w/a j ¿e 
konnte (u. a. RGZ. 50, 191 [194]; 96, ^ A e id e t 1’¿S» 
zutrifft, ist nach der Verkehrssitte zu en ^ e A di«
Wahl einer schriftlichen Erklärung rei sfets /  
gung des Schriftstückes an den EmP /, Hat er .L t iÄ t  
er davon Kenntnis nehmen oder nient. Sehr' 0 ^ :  
Einrichtungen für die Entgegennahme troffen,s hfeib ĵ| 
(z. B. Briefkasten an seiner Wohnung) 8 , des
die Benutzung dieser Einrichtung (D.in 7 ¡t in 
in den Briefkasten) wenigstens für die ¿e deS Sch" cJi « 
der Leerung zu rechnen ist. Bei Abgabe ^  g,e 
an eine dritte Person ist zu entscheid >
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^'nächtfafoi31111!1® als zur Annahme für den Empfänger 
r ‘ Häusl,,iJeseh,en wer0en kann. Das ist im allgemeinen 
Ur die En! ngehÖngen anzunehmen. Es h,d ie T n ; r rlgen° rigen anzunehmen. Es hat das auch 

phen, zumal 8 enna . e e‘nes Kündigungsschreibens zu 
phen Bripf,! we!ln dieses, wie vorliegend, in einem ein- 
frtig Übermii^u einen Hotcn gegen Empfangsbescheini- 5,e der F;,ii !,e pTerden so11 (HG2 - 58, 406 [407/409]). 
| esehriebenpn r pbermittlung der Kündigung mittels ein- 

Scheidiinrl1/Br,lei? zu beuideilen ist, steht hier nicht zur 
1,°’ 18H. 1 RA9  42/40 v‘ 31- Jub 1940: ArbRSamml.
dngsgejjiü thefrau ist aber nicht schlechthin als Erfül- 
l^htHch dpr p e® Ehemannes i. S. des § 278 BGB. hin- 
.'nreibgjj z Entgegennahme der an diesen gerichteten 

hesondppfac . P Das wäre nur anzunehmen, wenn sie 
j- :IHben für A u i ra& von ihm hat, etwa erwartete 
ffoe Ehefrau 1? Empfang zu nehmen, oder wenn z. B. 
fs^nnahme j " es£9 eschäftsmannes allgemein mit der Ent- 
J- Ist ein qoIpu 'En bestimmten Schreiben beauftragt 
4ea.n?. auch - n f  FLU».5icht gegeben, so braucht der Ehe- 
a? ^hndiaun,!16 schuldhafte Verhinderung des Zugangs 
jnjf Annahme ge’ia ° 6cn,c etwa unbegründete Verwei
^ t rÄ u*>r
^er Annahnnp9- so e*ne etwa unbegründete Verweigerung 

Sr W i r k , , „ s Schreibens durch seine Ehefrau, nicht
;h §130gripeßen sich g e l t e n ............................

im EjjJ hätte !,, ! 01?' zugegangen
a,!, nach 8 n ^ X c g e n  sich gelten zu lassen, daß es als 
iiu p?s hätte r, zugegangen anzusehen sei. Etwas 
hän5ltlVerneHmr Ur dann zu gelten, wenn die Ehefrau 
f e g u n g Ä en, mit ihrem Ehemann bewußt die Aus- 
dcn!1 hätte T„e7ireiFens an sie und damit dessen Zugang 

§§ i f r /  oPJ1 Ealle hätte sich der Ehemann gemäß 
Sch! s,gedanken ,? , BGB. zum Ausdruck gekommenen 
(Usc£en zufrp(r?0 behandeln zu lassen, als wenn ihm das 

rv f 9- keine pangen wäre. In dieser Richtung hat aber
Künm Kl- war Fes,stellung getroffen, ndio-,,«.. ar am 14. Ser,* ,m n  a .stS^ung"sai am 14-Sept? 1939, als'der 
voti nicht 7i, Hen in der Wohnung abgeben wollte, un- 
rtsahdert Boten l ! ause- Die Ehefrau des K l,  die aus der 
v - A\ daß Ps . ‘hr vorgelegten Empfangsbescheinigung•vll lim i n n nn IR«»« ____  __ !

Bote der Bekl. das

8e\vi

“ “ “  uie rvunuigurig nicra vor- 
n ,aUr>i!.al der Bote das Schreiben wieder 

Annah v°n ihrp!* 5P- stel>t nicht fest, daß die Ehefrau 
1 erb!; ? des Rh , , bemann zu ihrer Verweigerung der 
Evviifu lm Einvpr, 6u veranlaßt worden sei oder sonst 
urief„3 Unter einn,„ men mit ibni gehandelt oder etwa 
Jach h a°gelehnt !  u,nwahren Vorwand die Annahme des 
BQ, f ,erU obe,, .hebe. Bei diesem Sachverhalt ist es 
?leser°Sert, das V^Seführten gerechtfertigt, wenn das 
9 a«chp .legenhp,-t U!l0lgunSsschreiben der Bekl. sei bei 
n *htnV-lch auch n duP RF nich* zugegangen, und er 
V h t iPIer zugecrn lcRt so behandeln zu lassen, als wenn 
%  E, ervorheJ,t& ngen wäre. Daran ändert, wie es mit 
fler BeidWdßte, d’ p,der 9 msfand nichts, daß die Ehefrau 
,.Hier ' handelte 6S slcF um ein Kündigungsschreiben 

h h >st ,
'> t  jj ¡>r Bekl. dem B 0 ‘ apzunehmen, daß die Kün- 
S h I : '  des § I 3Q A ‘- vor seinem Eintritt in den Wehr- 

, lst- Nach ü- nicht zugegangen und wirksam 
'0 “ !e.s Efienstup Zeitpunkt konnte die Kündi- 

C S g  ¿Chf ■ne4l! r !a ‘msses Ilach § 2 Satz 2 ArbR- 
Ä n ^ r i l f t  .!,, reAchtswnksam erfolgen. Diese Be- 
f » gründe si„ A r der Kündigung, gleichviel aus 

Pt, S,Q Abs. 2 v n aU¥ esPr°chen worden ist. Daß die 
l i l  Arbeit* ausgesnrr!ur den Arbeitsplatzwechsel vom 
in>  Bp! amts 7u Hp°c,7ene. nachträgliche Zustimmung 

, et*i anPfündetheitd nipiynulgu,ng die Frage ihrer sach- 
bn^Arhnge 0chtenen n !*R , berührt, ist ebenfalls bereits 
6rg i rp-> Urt Erteil ausgeführt worden.

s  ^  - V- 4- Febr. 1941, RAG 157/40. -K ö n ig s -  

V ^^A rb G . _  *
¿ ¡ H S !  ‘9  zwar2erArbRÄndV°. v. 1. Sept. 1939. Die 
Hert, a,?geor Jn Kraft a,in ^  ®ePh 1939, dem Tage ihrer

: un / reten: Obwohl eine Rückwirkung1; «rif. -Mte-ir1}«« ist 11V, ,t . u °wohI eine Ruckwirkung
Holt s.?äiweAe|t verbipip* CS- slcF schon aus Gründen der 
?1Hi1SlR(!rZe»dcn anzunpt ’ e‘neu andern Zeitpunkt für ihr 
\  vlii<idi!i8ung gehör"1611’« 0 er£'bt doch das aus der 

Rr'ego?Ul,gen von w?e, Kechtsschutzerfordernis, daß 
üshrucj, ^chrmachtsaiigehörigen, die seit 

(1. Sept. 1939) bis zum Inkrafttreten

dar Verordnung ohne Zwang erfolgt sind, der Einwand 
unrichtiger Rechtsausübung entgegensteht, f )

Der Kl. war Bürovorsteher des RA. Dr. D. in L. In 
seinem am 31. Dez. 1938 schriftlich niedergelegten Anstel
lungsvertrage waren die Bezüge, welche der Kl. für den 
Fall seiner Einberufung zur Wehrmacht erhalten sollte, be
sonders geregelt; die regelmäßige Kündigungsfrist sollte 
beiderseits eine dreimonatige sein. Im Wege eines Ring
tausches übernahm der beklagte Rechtsanwalt seit April 
1939 die Praxis des Dr. D. Am 4. Aug. 1939 kam es zwi
schen den Parteien zu Auseinandersetzungen darüber, 
welche Ansprüche dem Kl. im Falle seiner zu erwartenden 
Einberufung zu einer militärischen Übung zuständen. Der 
Bekl. ging unmittelbar darauf in Urlaub, brach diesen aber 
ab, nachdem der Kl. am 26. Aug. 1939 zum Heeresdienst 
einberufen worden war. Am 5. Sept. 1939 sprach der Kl. 
beim Bekl. vor und verlangte die Unterzeichnung einer 
von ihm vorentworfenen Gehalfsbescheinigung als Unter
lage für die Familienunterstützung. Da der Bekl. die Unter
zeichnung ablehnte, kam es zu einem erregten Wortwechsel, 
in dessen Verlauf der Bekl. den,Kl. aus dem Zimmer wies. 
Der Bekl. hat damit seine Beziehungen zum Kl. als gelöst 
betrachtet.

Er macht geltend, daß er den Kl. am 5. Sept. 1939 fristlos 
entlassen habe. Die Hinausweisung des Kl. aus dem Zim
mer habe den endgültigen Abbruch der Beziehungen zwi
schen den Parteien bedeutet und sei vom Kl. auch so auf
gefaßt worden. Die sofortige Entlassung werde gerecht
fertigt durch das unangemessene Verhalten des Kl. bei der 
damaligen Auseinandersetzung. Der Kl. habe auch schon 
früher Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben. Die Ehefrau 
des Bekl. habe ihn im Juni 1939, als der Bekl. vom Büro 
abwesend gewesen sei, in dem Arbeitszimmer des Bekl., 
und zwar zu einer Tageszeit, während der mit Klienten
besuch habe gerechnet werden müssen, dabei überrascht, 
daß er mit anderen Büroangestellten Radio hörte und 
Wein trank. Nachträglich habe sich ferner der Verlust von 
mehreren Notariatsurljunden herausgestellt, wofür der Kl. 
verantwortlich sei. Endlich habe der Kl. eine Hausverwal
tungssache und eine Gebührenangelegenheit grobnaoh- 
lässig bearbeitet. Die Entlassung des Kl. sei am 5. Sept. 
1939 noch nicht den Beschränkungen in § 2 ArbRÄndVO. 
v. l.Sept. 1939 (RGBl. I, 1683) unterworfen gewesen, da 
diese Verordnung erst mit ihrer Verkündung am 7. Sept. 
1939 in Kraft getreten sei.

Der Streit der Parteien geht um die Frage, ob das Dienst
verhältnis des Kl. durch die Vorgänge vom 5. Sept. 1939 
sein Ende gefunden hat. Das BG. hat festgestellt, daß der 
Bekl. dem Kl. damals wenn auch nicht ausdrücklich, so 
doch durch schlüssiges Verhalten die sofortige Entlassung 
erklärt hat. Es hat aber weder das ungebührliche Beneh
men des Kl. an diesem Tage noch die später vom Bekl. 
nachgeschobenen Gründe für ausreichend erachtet, um die 
sofortige Auflösung des Dienstverhältnisses nach § 626 
BGB. sachlich zu rechtfertigen. Indessen hat das BG. an
genommen, daß der Bekl. auf keinen Fall die Zusammen
arbeit mit dem Kl. habe fortsetzen wollen, weshalb in 
seiner Erklärung zugleich eine fristgemäße Kündigung zu 
erblicken sei, die das Dienstverhältnis zum 31. Dez. 1939 
beendet habe. Die Ausführungen des BG. bewegen sich 
insoweit im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiete. 
Durchgreifende Rechtsbedenken lassen sich nicht dagegen 
erheben.

Das BG. hat sodann geprüft, ob etwa die vorerwähnte 
ArbRÄndVO. v. 1. Sept. 1939 der Kündigung im Wege 
stand. Diese Verordnung versagt in § 2 Satz 2 dem Unter
nehmer schlechthin die Kündigung solcher Gefolgschafts
mitglieder, die zu einer Dienstleistung im Wehrdienste ein
berufen sind; die Kündigung ist in solchen Fällen aus
nahmsweise nur mit Genehmigung des Reichstreuhänders 
der Arbeit zulässig, die dem Bekl. jedoch nicht erteilt 
worden ist. Der Bekl. hatte hierzu den Standpunkt ver
treten, weil die Verordnung nach § 12 erst mit dem Tao-e 
ihrer Verkündung, am 7. Sept. 1939, in Kraft getreten ist 
könne sie hier nicht zur Anwendung kommen. Das BG’ 
hat sich dem Standpunkte des Bekl. angeschlossen.

Die Erwägungen des BG. halten der rechtlichen Nach
prüfung nicht stand. Richtig ist allerdings, daß die VO 
v. 1. Sept. 1939 erst am 7. Sept. 1939 in Kraft getreten is t 
Es ist allein Sache des Gesetzgebers, den Zeitpunkt des
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Wirksamwerdens eines Gesetzes zu bestimmen. In § 12 der 
Verordnung legt sich diese selbst Wirksamkeit erst von 
dem Tage ihrer Verkündung ab bei. Die Verkündung ist 
am 7. Sept. 1939 erfolgt. Eine Rückwirkung auf den l.Sept. 
1939 ist nicht angeordnet worden. Schon aus Gründen der 
Rechtssicherheit verbietet es sich, einen anderen Zeitpunkt 
für das Wirksamwerden der Verordnung oder von Teilen 
derselben anzunehmen, als er sich aus den oben angegebe
nen formellen Merkmalen ergibt.

Gleichwohl dringt die vom Bekl. am 5. Sept. 1939 er
klärte Kündigung nicht durch. Die VO. v. l.Sept. 1939 ent
hält nämlich in § 2 nur den näheren gesetzlichen Ausbau 
eines Gedankens, der unmittelbar mit dem Ausbruch des 
Krieges im deutschen Rechtsempfinden lebendig geworden 
war. Das deutsche Volk war sich bewußt, daß der Krieg 
ein totaler sein würde und daß daher nunmehr die Auf
rechterhaltung und Festigung der Volksgemeinschaft, ins
besondere der Gemeinschaft zwischen Wehrmacht und 
Volk die höchsten Anforderungen stellte. War früher schon 
dem zur Wehrmacht einberufenen Gefolgsmann der A r
beitsplatz in gewissem Umfange geschützt (vgl. VO. über 
die Einberufung zu Übungen der Wehrmacht v. 15. März 
1939 [RGBl. 1,609]), so trat nach dem Ausbruch des Krieges, 
seit dem 1. Sept. 1939, die unabweisbare Forderung hinzu, 
daß der mit der Waffe kämpfende Gefolgsmann, von dem 
der höchste Einsatz verlangt wurde, in weit höherem Maße 
als bisher der Sorge um seinen Arbeitsplatz enthoben sein 
mußte. Das deutsche Volk war sich bei Kriegsausbruch 
in dieser Auffassung einig. Seiner Rechtsüberzeugung 
hätte es widersprochen, daß nunmehr einem Wehrmachts
angehörigen ohne zwingenden Grund noch sollte gekündigt 
werden können. Es dürfte auch kaum denkbar sein, daß es 
in Deutschland einen ordnungsmäßig geleiteten Betrieb 
gegeben hätte, der nach Kriegsausbruch seinen zur Wehr
macht einberufenen Gefolgschaftsmitgliedern ohne außer
gewöhnlichen Grund noch gekündigt haben sollte. Die 
VO. v. 1. Sept. 1939 hat durch die Bestimmung in § 2 daraus 
sofort die entsprechenden Folgerungen gezogen. Wenn sie 
dann infolge äußerer Umstände erst nach einigen Tagen 
in Kraft getreten ist, und erst seitdem ein gesetzliches Ver
bot der Kündigung besteht, so bedeutet das nicht, daß das 
aus der Volksüberzeugung geborene Rechtsschutzerforder
nis für die Zwischenzeit nicht anzuerkennen wäre. Aus 
ihm ergibt sich aber, daß allen Kündigungen von Wehr
machtsangehörigen, die seit dem 1. Sept. 1939 bis zum In
krafttreten der genannten Verordnung ohne Zwang erfolgt 
sind, der Einwand unrichtiger Rechtsausübung entgegen
steht. Daher greift auch die Kündigung im vorl. Falle 
nicht durch, da es nach den getroffenen Feststellungen an 
einem wichtigen Grunde für sie fehlte.

Demnach war dem Feststellungsantrage des Kl., daß 
sein Anstellungsverhältnis infolge seiner Einberufung zum 
Wehrdienste lediglich ruhe (also trotz der Vorgänge am 
5. Sept. 1939 grundsätzlich fortbestehe), stattzugeben. 

(RArbG., Urt. v. 11. Febr. 1941, RAG 143/40. — Lübeck.)

Anmerkung: Das Urteil des RArbG. verdient Zustim
mung.

1. Auf den ersten Blick scheint es mit dem Grund
satz von der Nichtrückwirkung neu erlassener Gesetze 
in Widerspruch zu stehen. Zwar g ilt dieser Grundsatz 
nur im Zweifel. Ein Zweifel scheint aber hier dadurch 
ausgeschlossen, daß die VO. v. l.Sept. 1939 ihr Inkraft
treten in § 12 auf den Tag der Verkündigung (7. Sept.) 
ausdrücklich festsetzt und damit die Rückwirkung aus
schließt. Auf der anderen Seite leuchtet ein, daß durch 
die zeitliche Beschränkung des Kündigungsschutzes auf 
die nach diesem Zeitpunkt vorgenommenen Kündigungen 
Ergebnisse herauskämen, die ganz allgemein als grob 
unbillig, ja ungerecht empfunden werden müßten. Soll 
der Arbeitnehmer, dem zufällig in den ersten Tagen 
nach dem Kriegsausbruch (l.Sept.) von einem Arbeit
geber unter Mißachtung seiner aus dem Arbeitsverhält
nis erwachsenen Treu- und Fürsorgepflichten gekündigt 
worden ist, schutzlos dastehen, während der einige Tage 
später Entlassene Schutz genießt? Wer würde das nicht 
als eine ungleiche Behandlung gleich zu behandelnder 
Vorgänge, also als Verstoß gegen die Gerechtigkeit 
empfinden ?

2 Es ist interessant, wie das RArbG. diesen Bedenken 
Rechnung trägt, ohne den Grundsatz von der Nicht-

[Deutsches Recht, Wochenausg^
be

riickwirkung preiszugeben. Indem cs darlegt, üal 
sich bei dieser Kündigungsbeschränkung nur u m " ¡„ 
gesetzliche A n e r k e n n u n g  einer schon  vorne ^  
der Volksgemeinschaft l e b e n d i g e n  Schranke '  
R e c h t s a u s ü b u n g  gehandelt habe. §§ 1 u. 2 der 
erkennen danach nur eine Schranke der Rechtsmaci \
die ihr nach richtiger, den nationalsozialistischen U e
Sätzen entsprechender Absteckung der RechtsbeHG* £. 
des Arbeitgebers schon vor dem Erlaß der VO- ^ . 
wohnte. Das liefert ein schönes Beispiel für die ^  
fassung, daß das Recht über dem Gesetz steht, dan 
Gesetz das Recht nur zur Evidenz bringt. , m H

3. Es ist klar, daß eine Ausschaltung des O|'li f ii r0ß£r 
von der Nichtrückwirkung auf diesem Wege mltÄ rect>' 
Vorsicht gehandhabt werden muß. Über ihre o q C. 
tigung entscheidet letzthin, wie weit sie v0li1rl|1ei* 
r e c h t i g k e i t s e m p f i n d e n  der A l l  ge me' "  ¿et 
u n m i t t e l b a r  g e b i l l i g t  wird. Das ist aber 
FaU.

UnivProf. Dr. H e i n r i c h  L e h ma n n ,

VO
1. Sept.

dürr"
** 9. RArbG. — Eine Anstellung auf Probe kan" e er- 
mehrere aufeinanderfolgende befristete Diensivtf“ rf| b|aii 
folgen. Dann endet das Arbeitsverhältnis bei Fri n;cb> 
ohne Kündigung, wenn eine weitere Verlängern” 8-,, § 2 
zustande kommt. Die Kündigungsbeschränkungen . § 1
ArbRÄndVO. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1683) und

über die Beschränkung des Arbeitsplatzweens . der 
- r pt. 1939 (RGBl. I, 1685) stehen dem nicht 
Kündigung kann hier nicht die anderweitige Ve. u„, 
des Arbeitsverhältnisses durch Zeitablauf glel b 
werden. ¿r

Der Kl. ist am 1. Jan. 1939 als Bürohilfsarbeiter 1 
gestelltenverhältnis in den Dienst der beklagte”  ¡0igen»e 
kenkasse getreten. Der Anstellungsvertrag enthalt 
Bestimmungen:
„1. . . .  eit z"”1
2. Es ist beiderseits eine dreimonatliche ,Prif\.'e rW a*’ 

Zwecke des Nachweises der Eignung für ? aVetslCt> 
tungsdienst in der reichsgesetzlichen Krank

4.

rung vereinbart. . . .
Die Kündigungsfrist für die Dauer der 
beiderseits halbmonatig festgelegt.

probe2’-eit ist

Stredt*Hie ^ <?
Beim Ablauf der vereinbarten Probezeit habe”  yertra° 

teile eine Verlängerung festgelegt. Aus dies 'ejn: . 
mögen folgende Bestimmungen hier angeführt ¡t £»

!ßte„1. Für den Bürohilfsarbeiter X. wird die
zum 30. Juni 1939 verlängert. . . .  .f( i ge”an

2. Die Kündigungsfrist für die unter ¿in-  ̂ ... 
Zeit wird beiderseits einmonatig festges j93V

Diese letzte Vereinbarung ist mündlich am 
bis zum 30. Sept. 1939 erstreckt worden. „dienst .-ui" 

Am 26. Aug. 1939 ist der Kl. zum Heer'e ^  bjs 2 
zogen  ̂worden. Das _ zuständige G e h a lM ^ a lilt  ^ ¡ ¡ 0 ’s
zogen woraen. uas zuständige uenan 
Ende der dritten Probezeit (30. Sept. 1939) ben‘jensKer!,jer 
Erklärungen der Parteien darüber, ob das u  erdei> -fi 
nis über den 30. Sept. 1939 hinaus fortgesetzt r v0r flO1----------- .939 hinaus tortgesc- ,
ob es mit diesem Tage enden solle, sind w ,en. sei' 
nach der Einberufung de6 Kl. abgegeben »  ' ahlu”f riifl' 

Der Kl. beansprucht im Rechtsstreit die t  ,er üet 
nes Gehalts für den Monat Oktober 1939 m ^„gj-e ^¿e.um  vjcnans iui uen monai czkioucj. i » '  - ferne**- „e 
düng, daß dieses ihm von der Bekl. für d>” . „¡¿et. bf 
seiner Einberufung zum Heeresdienst ge® se; fl>c” se" 
Eine Kündigung seines Arbeitsverhältniss ¡g gc'v

idef’
I\uiiuiguilg OUUCO AlUCUOVV.il*“*-

klärt worden, sei übrigens auch nicht z flt.
Die Klage ist in allen Instanzen abgewiese • aUfei” a d>e 

Die Annahme des BG., daß die Parteien d ha” “,„re”’
folgende befristete Dienstverträge abgescht -en v* 
mit dem Ablauf der Zeit, für die sie ein80'j’iten, 
ohne Ausspruch einer Kündigung . Ä n t eohne Ausspruch einer Kündigung enucu c)aS 
nicht beanstanden. Diese Folgerung konni vere*”,ic|i e(' 
Wortlaut und dem Zweck der vorliegend 
entnehmen. Die letzte Verlängerung, die e¡nb*,^ jK
folgte, ist lediglich eine Erstreckung der jO- ’ ¡t ‘w  
auf ein weiteres Vierteljahr. Die Eignunk ehe Auiii”6' 
Aufgaben der Bekl. sollte festgestellt wer ^ { i i  p3ue/iuigaoen uer dcki. suiue lc&igcsrcu«- *■ crVilOSöW
ein Vertrag auf unbestimmte Zeit abgc»
Die Annahme eines Vertrages auf unu-
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ora^t
?'gUnß8fri«1!L^’ aucb n*cbf der Vereinbarung von Kün- 
k r̂en kiirzpr^i Zli  ei?tneb™n. Diese Kündigungsfristen 
îden p..rf .als das jeweilige Probevierteljahr und sollten 

^hrend dPfi f n f in<; Auflösung des Verhältnisses auch
> n te 
das

rend (]ps f  ‘ rtuuusung aes vernanriisses auch
Ke ohnp Dp u *. der Probezeiten ermöglichen. Danach 
^erhältnic C7tSlri turn davon ausgegangen werden, daß 
? 'nis der Parteien bei Fristablauf ohne KnnHi-r ‘S enden"L,u Parteien hei Fristablauf ohne Kündi- 

?nrBngeruno- ,  'yenn keine Vereinbarung über eine 
3?'°kt. jgo l zustände kam. Der durch RAG 117/37 vom 
V lag in " tSCh/ edene Fal1 (ähgedruckt ArbRSamml. 
T*.rag v r i vor T 11 ,grundsatzlich anders, als damals derbet • a& von vr.r.,7, eIurlusa«ncn anders, als damals der 
, » t ,  abp-esrui erein auf unbestimmte Dauer, also nicht 
alL Pr°bezeit S„  u ssen worden war und nur die erste Zeit 
Pidings um a6 s° l l fe- In solchen Fällen bedarf es 
günbefrist Uherdas Ende des Vertrages mit dem Ende der 
gang. «erbeizufuhren, des Ausspruchs einer Kündi-

^ ^ “ auchmrSfo^8 Arbeitsvertrages am 30. Sept. 1939 
»  o £  « W r ?  ArbRÄndVO. v. l.Sept. 1939 (RGBl, 
hip D echsels l i  J uber die Beschränkung des Arbeits- 
^ ^ ewiHieunaadeo S?lben Tage (RGBL r> 1685) hindern, 
sinn llnniung (ip de,s Reichstreuhänders der Arbeit oder die 
tlieVhvar 1  Arbeitsamtes zum Ausscheiden des Kl. 
in rtp„Undigung k* Bekl, n>cht eingeholt worden. Nur für 
er4aangezoge„enafe rQ die Bewilligung oder Zustimmung 
Weif1„ Worden n l  Gesetzesbestimmungen für erforderlich narh 6 
C , f e ßeendkmnr Kündigung kann hier nicht die ander- 
»icht aS le ichgeÄ  deS Arbeitsverhältnisses durch Zeit- Werden 
ßeseldaraUs ppflfi werden. Etwas anderes kann auch 
des T a n k u n g ^ g e r t werden, daß in der VO. über die 
^nn i :'isanitpQ Arbeitsplatzwechsels die Zustimmung 
"nd ]a„as Arbeite, um a?s notwendig bezeichnet wird, 
yerh t n2er als !  L verbaItms zur Probe eingegangen war 
H t Lassen kam, Mo" at gedauert hat. Auch bei Probe
nd „fristet sona Wle bereifs oben ausgeführt, wenn sie 
S's4  ? t K ü n d h w “  auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 
Beendi5 0rderlirh " g - ZUR Beendigung des Arbeitsverhält- 

Ki* .Suticr sein. Daraus folp’t ahpr nirht« fnr hio

«s«

! i o .

jfU'Jg e in e s ^ t’?'. *?araus ^ Ig t aber nichts für die 
u alledem ict iIls e en Probeverhältnisses. 

i«np ls.der Streift uVOn auszugehen, daß das Arbeits- 
v barLs,e'n E n d e Ä V " 1 3?:SePt- 1939 °hne eine Kün- 

lst der ê eicben sollte und auch konnte.
(l(A,u de hinan« '^fanspruch unbegründet. Über das 

ArbO., Ur naus hat der Kl. keinen Anspruch.
• v- 8- April 1941, RAG 214/40. -  Kassel.)

ijjthtu'if von ¿ ¡f5 ech!s®tel,ung> insbesondere Urlaubs- 
w;i°gen®Sschein vom gAS<i a- ismi<gliedern> die ohne Ver- 
v > L nnwprden s;„ ,Arbeiis.amt ihrem bisherigen Betrieb 

? b«tr„i,Bedarfssi,.iii’ a1", '.n einer kriegswirtschaftlich 
NaCh  ̂ben). * Arbeit zu leisten (Auskämmung

Ö sgeschfer Bekl* ag„dcr , Streitteile ist die Kl. äus dem

« s y s
hhich1Ie KiV ? 1let‘< . ;

i?»

„n d auf V? “ la *» "e  t o  A r te ls ,S »  
Pfl'die pder F irm a \V° n diesem dem „kriegswichtigen 

»zur Dipncti’ZU?e u lr * worden, jedoch ohne 
'rden ..... usueistung an der neuen Stelle vpr-:Men, dar» rc*en wä™ f r  UIg an aer neuen Stelle ver- 

? aSJ?an? nur dahin verstanden 
^.r.heti L 1 V° '  zur8cu„nle eme Anordnung nach § 1 
Jkafhf. besondereih«etrS f  U og-des Kräftebedarfs für 
'93g ?ser v  9 (RGBl i v staatspolitischer Bedeutung vom 
W T h C Ä l 5* 6 der i- DurchfAnord. 
\ r  403) mr [ t  enS p DurchfAnord.) v. 2. März
Ni>\lllchtei dleser Arho-mgarngen ist’ daß aber der Bekl. 
?esI k SQHdp ZeitlichCr RSkra t auferlegt worden ist, und 
V h  ahigl|dertl zu un|lf,l eu ren,?ung (vgi- § 2 der Verord- 
K " 1- fe v e rh ä h n k  i hraakti;r Dauer. Das bisherige
uhf a.uf dil S' reit verhäß6«-1! '  !’e'. der Bekb ist also er'  
t,bj 'nge RechtS]acr„ • si cb darüber, wie dieser Vor- 

* hat 8 m Ansehung der Urlaubsgewäh-
e'ne Rgriv.,

n abhänßf^016«“  ,des Arbeitsrechts, die den 
Stim m te? a Arbeitsverhältnissen Urlaubs- 
l • Ausp^estalfuncy r\r\nYt»  KffCd8en Ausgestaltung zuwiesen, n ^ li

rtbÄ Ung zu entnl'i? Entscheidung in erster Reihe 
■ Ate Behl. bohlhmeuni f?ie das Arbeitsverhältnis 
¡s^ehtlie.ReendiguniT r^ Cht ' “a*' ,Daneben erhebt sich 

’ die P - 'rechtlir>,5 c fese? Arbeitsverhältnisses im 
rage, ob i ih /  Einwirkung herbeigeführt wor

über die Folgen solcher Maßnahmen

irgendwelche Bestimmungen vorhanden sind, die eine Um
gestaltung der Rechtsstellung des Gefolgschaftsmitgliedes 
dem bisherigen Betriebe gegenüber in Ansehung etwa be
stehender Urlaubsansprüche anordnen. Das ist indessen 
nicht der Fall.

Die Bestimmungen der zuvor genannten Verordnung und 
Durchführungsanordnung sind auf derartige Arbeitskräfte 
unmittelbar nicht anwendbar, da sie voraussetzen, daß 
eine Dienstverpflichtung ausgesprochen'worden ist. Eben
sowenig unterfallen solche Gefolgschaftsmitglieder, falls 
nicht geradezu eine Stillegung des Betriebes, bei dem sie 
bisher beschäftigt waren, stattgefunden hat, der VO. über 
die Stillegung von Betrieben zuF Freimachung von Arbeits
kräften v. 21. März 1940 (RGBl. I, 544). Vielmehr hat die 
Rechtsstellung von Gefolgschaftsmitgliedern, die, ohne 
einen Verpflichtungsbescheid erhalten zu haben, von den 
Arbeitsämtern ihrem bisherigen Betriebe entzogen worden 
sind, um in einer kriegswirtschaftlich wichtigen Bedarfs
stelle Arbeit zu leisten, erst durch den Erlaß des RArbM. 
über „Sicherung der Rechte nicht dienstverpflichteter A r
beitskräfte, die durch Auskämmung von Betrieben verfüg- 
bar. gemacht worden sind“ , vom 26. Juni 1940, Va 5120/73 
(RArbBl. I, 336) eine gewisse Regelung erfahren. Dort 
heißt es:

. . .  Auch diesen Arbeitskräften müssen daher die Rechte 
nach g 2 VO. v. 21. März 1940 weitestmöglich gesichert 
werden. Dies wird, soweit es sich um die Anwendung der 
Anordnung über Unterstützung für Dienstverpflichtete 
v. 4. Sept. 1939 handelt, weitgehend möglich sein, da . . .  
Bei den sonstigen durch § 2 VO. v. 21. März 1940 gesicher
ten Rechten handelt es sich im wesentlichen um die An
sprüche gemäß § 13 DienstpflDurchfAnord. v. 2. März 1939. 
Das Arbeitsamt muß daher den Unternehmer bei Zuwei- 
sung solcher Arbeitskräfte veranlassen, ihnen die aus dem 
erwähnten § 13 sich ergebenden Ansprüche zu gewäh
ren . . . ;  am häufigsten kann ein erhöhter Urlaubsanspruch 
in Frage kommen. Die Vorschriften über den Lohnstop 
finden auf diese Fälle keine Anwendung. Sollten sich im 
Einzelfall Schwierigkeiten ergeben, so kann die Anwen
dung des § 13 DienstpflDurchfAnord. erforderlichenfalls 
durch eine Auflage nach § 6 Abs. 2 VO. über die Beschrän- 
kung des Arbeitsplatzwechsels erzwungen werden.

Schon hieraus geht ohne weiteres hervor, daß die an
gestrebte Ausgestaltung der Rechtsstellung solcher Ge- 
tolgschaftsmitglieder nur diejenige gegenüber dem neuen 
Unternehmer betrifft. Einwirkungen auf ihre Rechtsstellung 
gegenüber dem bisherigen Betriebe, die für den gegen
wärtigen Rechtsstreit von Bedeutung werden könnten, 
kamen deshalb nicht in Betracht, weil die angezogenen 
Bestimmungen, die das Ausscheiden von Gefolgschaftsmit- 
gliedern infolge Dienstverpflichtung oder Stillegung regeln 
solche, jedenfalls soweit es sich um die Urlaubsansprüche 
der Gefolgschaftsmitglieder handelt, gleichfalls nicht ent
halten. § 2 VO. v. 21. März 1940 verweist nämlich auf die 
Vorschriften, die im Falle einer Dienstverpflichtung auf 
unbegrenzte Zeit zur Wahrung der Rechte der Gefolg- 
schaftsmitglieder gelten. § 13 DienstpflDurchfAnord., den 
diese Bestimmung im Auge hat, den aber der Erlaß vom 
26. Juni 1940 auch unmittelbar anführt, schreibt nur vor: 

Hängen Ansprüche aus dem Dienstverhältnis von der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit ab, so w ird die Zeit der 
Betriebszugehörigkeit in der Arbeitsstelle, die den Dienst
verpflichteten abgibt, auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit 
in der neuen Arbeitsstelle angerechnet. Eine Anrechnung auf 
die Wartezeit für den Erwerb des Urlaubsanspruchs findet 
jedoch nicht statt; der Reichstreuhänder der Arbeit kann 
auch für andere Wartezeiten die Anrechnung ausschließen.

Der Durchführungserlaß des RArbM. v. 14. März 1939 
V a 5551 6/686, zu Abschnitt I und III der VO. v. 13. Febr. 
1939 und zu der DienstpflDurchfAnord. (RArbBl. I, 236) 
bestimmt unter IV Nr. 2, nachdem er Vorschriften über den 
Urlaubsanspruch des Gefolgschaftsmitgliedes gegenüber 
dem neuen Betrieb gegeben hat, geradezu:

Etwa im alten Betrieb noch zustehender Urlaub ist, falls 
er vor Antritt der Dienstleistung nicht mehr gewährt’ wer
den kann, vom alten Betrieb abzugelten.

Aus alledem geht hervor, daß allein auf Grund der hier 
maßgebenden Tarifordnung für die Wäsche- und Schürzen- 
industrie y. 18. Jan. 1939 (RArbBl. VI, 128) festzustellen ist 
ob der Kl. der erhobene Anspruch auf Urlaubsabgeltung
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Wäre das der Fall, so würde es bedeutungslos sein, ob 
und welchen Urlaubsanspruch sie etwa auf Grund der Er
lasse des RArbM. oder derjenigen Tarifordnung, die ihr 
Beschäftigungsverhältnis bei dem neuen Betriebe be
herrscht, inzwischen gegen diesen erworben hat. Wie das 
RArbG. bereits in RArbG. 23, 309 =  DR. 1940, 1967 ein
gehend dargelegt hat, ist es grundsätzlich dem Gefolg- 
schaftsmitgliede zu überlassen, welchen Unternehmer es bei 
der Möglichkeit, zwischen mehreren zu wählen, wegen des 
Urlaubs in Anspruch nehmen w ill. (Folgen weitere Aus
führungen.)

(RArbG., Urt. v. 1. April 1941, RAG 219/40. — Essen.)
*

* * 1 1 .  RArbG. — § 1 Abs. 4 a TarO. für Gefolgschaftsmit
glieder im öffentlichen Dienst v. 1. A pril 1938; § 16 Öfi- 
ArbOG.; §§ 26, 31 Abs. 2 ArbOG. Eine von der TarO. A 
abweichende Regelung von Arbeitsverhältnissen „durch 
Dienstordnung“  kann auch in der Weise erfolgen, daß die 
Dienstordnung eine mit den in Betracht kommenden An
gestellten zu treffende besondere Vereinbarung vorbehält. 
Rückwirkende Kraft einer Dienstordnung und einer Be
triebsordnung. Beide erfassen jedoch nur das zur Zeit ihrer 
Bekanntmachung noch bestehende Arbeitsverhältnis der 
Gefolgschaftsmitglieder; bereits Ausgeschiedene werden 
in den Rechten und Pflichten aus ihrem früheren Arbeits
verhältnis nicht davon berührt.

Nach § 1 Abs. 4 a TarO. A für Gefolgschaftsmitglieder 
im öffentlichen Dienst v. 1. A p ril 1938 (RArbBl. VI, 475) 
kann eine von dieser Tarifordnung abweichende Regelung 
durch Dienstordnung getroffen werden für „Aushilfsange
stellte, das sind Angestellte, denen bei der Einstellung er
öffnet wird, daß sie längstens mit einer Beschäftigung bis 
zu sechs Monaten rechnen können; dauert die Beschäfti
gung eines als Aushilfsangestellten angenommenen Gefolg
schaftsmitgliedes länger als sechs Monate, so entfallen vom 
Beginn des siebenten Monats ab die für Aushilfsangestellte 
vorgesehenen Abweichungen von der Tarifordnung oder 
Dienstordnung“ .

Auf Grund dieser Vorschrift hat die beklagte Stadtge
meinde unter dem 21. Okt. 1938 eine „Besondere Dienst
ordnung für die Gefolgschaftsmitglieder der Stadtverwal
tung K. einschließlich der Stadtsparkasse“  erlassen, in der 
unter B 1 folgendes bestimmt ist:

„Auf Aushilfsangestellte findet § 7 ATO. (Dienstzeit
berechnung) keine Anwendung. Erholungsurlaub wird 
diesen Gefolgschaftsmitgliedern nicht gewährt. Im übrigen 
gelten die Bestimmungen der ATO. und TO. A, jedoch 
kann durch den Dienstvertrag eine von der TO. A abwei
chende Vergütung vereinbart werden.“

Durch Ergänzung der Dienstordnung vom 20. Jan. 1940 
ist angeordnet worden, daß die Dienstordnung mit W ir
kung vom 1. April 1938 in Kraft tritt.

Im Sinne der bezeichneten Bestimmung der Dienstord
nung hat die Bekl. mit dem Kl. zunächst unter dem 30. Mai 
1938 einen Privat-Dienstvertrag geschlossen, nach dessen 
§ 1 er für die Zeit „vom 1. Juni 1938 ab für die Sommer
kurzeit 1938“  von ihr beschäftigt wurde, und zwar gegen 
eine Vergütung von monatlich 150 M Jt zuzüglich 30 M Ji 
Kinderbeihilfe für zwei Kinder. Sie hat unter dem 14. und 
16. Okt. 1938 weiter mit dem Kl. einen Privat-Dienstvertrag 
abgeschlossen, nach dessen § 1 er „vom 26. Sept. 1938 ab 
längstens bis zur Beendigung der Arbeiten für die Per
sonenstandsaufnahme 1938“  bei ihr „aushilfsweise“ be
schäftigt wurde, ebenso gegen eine Vergütung von mo
natlich 150 M M  zuzüglich Kinderzuschläge (30 MM).

Der Streit der Parteien geht darum, ob diese Privat
dienstverträge, vor allem soweit die vereinbarte Vergütung 
in Frage kommt, gegenüber der TO. A Rechtsgültigkeit 
besitzen oder nicht. Während das ArbG. dies bejaht hat, 
hat das LArbG. die mit dem Kl. vereinbarte besondere 
Regelung seines Dienstverhältnisses in den Verträgen als 
der TO. A widersprechend für rechtsungültig erklärt.

Diese Rechtsauffassung w ird von der Rev. mit Recht an
gegriffen. Es beruht insbes. auf einem Rechtsirrtum, wenn 
das BG. meint, die in § 1 Abs. 4 a TO. A zugelassene be
sondere Regelung des Dienstverhältnisses für „Aushilfsan
gestellte“  müsse in der Dienstordnung selbst getroffen wer
den. Diese Ansicht steht weder mit der Wortfassung noch 
mit dem Sinn der Vorschrift im Einklang. Die Vorschrift 
läßt die abweichende Regelung für Aushilfsangestellte
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nicht i n der, sondern d u r c h  die Dienstordnung ^ UjjeSe 
verlangt daher schon nach der Fassung nicht, daß 
Regelung in der Dienstordnung selbst enthalten sein xa gs 
Das ist aber auch nach ihrem Sinn nicht anzunehiw-Jjjg. 
liegt ihr erkennbar der Gedanke zugrunde, daß die * so 
keit der Aushilfsangestellten nach Art und ^ mla 
verschieden ist, und so sehr aus dem allgemeinen K „ejjs- 
der Tätigkeit der Angestellten herausfällt, daß ihr T |ell in 
Verhältnis der Einordnung in die für die Angestei'.^¡j
der TO. A getroffenen normativen Bestimmungen ^  yef, 
widerstreitet. Daher ist dem Führer der öffentliche . ¡jtefl 
waltung oder des Betriebes die Möglichkeit oö®1!^ {ge
worden, im Wege der von ihm zu erlassenden Die ^us- 
nung (§ 16 ÖffArbOG.) die Arbeitsbedingungen jhifl 
hilfsangestellten seiner Tätigkeit gemäß zu ref elü^d 
muß es auch überlassen sein, zu entscheiden, ob 
wieweit diese Regelung in der Dienstordnung
muß es auch überlassen sein, zu entscheiden, °h .^ t za 
wieweit diese Regelung in der Dienstordnung ® .',“ell zu 
erfolgen habe oder einer mit dem Aushilfsangeste ^zu
treffenden besonderen Vereinbarung in dem mit m • ist 
schließenden Dienstvertrag vorzubehalten sei. D pjens!'
noch zu beachten, daß im § 16 öffÄrbOG. für d1® 
Ordnung anders als im § 27 ArbOG. für die BeiresCiirie" 
nung kein bestimmter Mindestinhalt zwingend vorg 
ben, also eine freiere Gestaltung gestattet ist. a && 

Die Erwägung des BG., daß die nähere Ro^Lffgiflv 
Arbeitsbedingungen, so auch der dem Gefolgt (¿¡efl8;' 
glied zu gewährenden Vergütung, in einem * rl uflg uj! 
vertrag mit dem Normativchärakter der Tarif01“, ¡¡fr 
auch der etwa zu erlassenden Dienstordnung, d . pohjjj 
Gefolgschaftsmitglieder einheitliche Arbeits- u ■{{ nid! 
bedingungen bezweckten, nicht vereinbar sei, g \rerv r„ 
durch. Die Bindung des Führers der öffentliche ej,etie 
tung und des Betriebes an die in der TO. A 
Arbeits- und Lohnbedingungen als Mindestbe . übfl 
(Vorspruch letzter Absatz, zu ATO., TO. A, 1 '¡uog jL  
gens nach dem Ges. über die ergänzende Kej> ur]d b, 
Dienstverhältnisse bei öffentlichen Verwaltung wese.1*, 
trieben v. 17. Febr. 1938 (RGBl. I, 206) praktisch m ^ tu o  
liehen auch als Höchstbedingungen, ist g?ra de5 Tfl 
der Aushilfsangestellten durch die Bestimmunsv/ejs e J  
Abs. 4 a TO. A gelöst worden, und zwar in dei -e IR 
dem Führer der Verwaltung und des Betriebes e> 
gegeben worden ist, deren Arbeitsbedingungen närt ue5 
Dienstordnung abweichend zu regeln. Die ĝ f0tder 
Arbeitsverhältnisses der Aushilfsangestellten der 8 *  sje 
aber, und dahin geht offenbar auch der Sinn fcir ,efl 
neten Bestimmung, daß die Arbeitsbedinfj^ng u Weo j i  
nicht sämtlich in der Dienstordnung festgeief, „  je %eß 
brauchen, sondern daß ihre nähere Besinnu vorbetia 
Umständen den einzelnen Dienstverträgen 
bleiben kann. . y 1 def ’’nie

Hiernach muß die Regelung, wie sie unter n . e giflZ 
sonderen Dienstordnung“ der Bekl. erfolgt: i ’ ¡tsbedllrf;r- 
von der'ATO. und TO. A abweichende Ar ^ ¡ j  d<-s ^  
gen — Nichtanwendbarkeit des § 7 A'IO» pestiegu2fstiii1' 
holungsurlaubs — selbst bestimmt, die ¿gr X> ge- 
Arbeitsvergütung aber, unter Bestehenlass de“ a)s
mungen der A I O. und der TO. A im uh ” orbcl>al' ge
gebenenfalls abzuschließenden Dienstvertrat, jo .  A ■ ¿tf 
eine zulässige Regelung i. S. des § 1 Abs. . geg \  ¡ j r  
sehen werden. Insoweit, bestehen daher jü -  
Rechtsgültigkeit der Vereinbarung der von'^gesch 
weichenden Vergütung in den mit dem Kl- i
Privatdienstverträgen keine Bedenken. all e t^o lO ^ '

Die „Besondere Dienstordnung“ ist nun dem j»  def  
dem Oberbürgermeister der Bekl. erst UIJ r {rgge 
1938, nach dem Abschluß der Privatdiens êns a.1 ,ief , ‘r
KL, erlassen worden, und sie hat sich wf n,tr,jber ¡.5 .,0n % 
lieh keine rückwirkende Kraft beigelegt- . aw. -.m»

vo11

-  . jje  fliiig
der Meinung, daß sie auch aus diesem D ru f1 ̂ erejub ge 
TO. A zu seinen Ungunsten abweichen ■ tyeftf^Ljs 
der Vergütung, wie sie in den Privatd .gj en0 s p f  
troffen worden sei, nicht trage, daß das 1 „ eJJ t i j  , v,e.,i 
Bekanntmachung der Dienstordnung 
kann, wenigstens im Grundsatz, nicht f_)ienst°J cj#  
den. Die Bezeichnung der »Besondere G e ß .  
als solche „A. Zur Allgemeinen I ar~!-.n  y< und ’’ pfiK  
mitglieder im öffentlichen Dienst (A ..ugfltlich j$ß epf> 
TarO. A für Gefolgschaftsmitglieder im 0 ohoe 0 $  b 
(TO. A)“  läßt deutlich erkennen, daß ’ wurde’ 
Betonung dessen für notwendig eractue
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i'ariforH Zu dlesen Tarifordnungen, so besonders auch der 
(§2l A ’ diesen zugleich, also am 1. April 1938
so]|te. i r  ’ ^ 23  ̂P 1 A> ebenso § 23 TO. B), in Kraft treten 
^ ckwiri!ernac^ bat):e es der besonderen Anordnung der 
!•• Aprii iQ'?f de.r vorb Besonderen Dienstordnung auf den 
sondere» ,v  ’ w‘e sie dann durch die „Ergänzung der Be- 
, e<lurft ry enst° rdnung“ v. 20. Jan. 1940 erfolgt ist, nicht 
S , m ‘es,er Ergänzung der Besonderen Dienstordnung 
(Sänzun^1”  au.cb n ĉEi die Bedeutung einer sachlichen 
Ung. Sie h *U’ S*e ba* v’el,nebr nur eine klärende Bedeu- 
sd)on nur zum Ausdruck, was unausgesprochen

Das Redli ■ besonderen Dienstordnung war.
*u erlaQc„„U’ eine Dienstordnung mit rückwirkender Kraft 

L SSen m,f S Zeit ihres Erlasses be-^^onde Ca !n' i  der Folge, daß zur
'̂rkiino- ^ i i f , sverhältnisse bis zum Zeitpunkt der Rück-

?hltet, au,,urüP  von ihr erfaßt und gegebenenfalls umge- 
frühere ¡¡n„tAabSesehen von einzelvertraglich vereinbarten, 

in dem t i1®’,ere Arbeitsbedingungen abgeändert werden, 
des Rot * des Führers der öffentlichen Verwaltung 

„ Aduito ?9 nach § 16 ÖffArbOG. vorliegend in Ver- 
r ässen ein ® ! Abs. 4 a TO. A, eine Dienstordnung zu 

,)■ e wie [,soesc.dossen. Es g ilt für die Dienstordnung das- 
¡‘eses Reo|ltUr den Erlaß einer Betriebsordnung, für die 
0 ‘jbieses nau?,§.2d und § 31 Abs. 2 ArbOG. zu folgern 
Pt 1ung der *n dem Bedürfnis der einheitlichen
lei eriaßt dar, Verwaltung oder des Betriebes begründet, 
itechafistni* auch nur das Arbeitsverhältnis der Ge- 
g r biens*n fheder, das zur Zeit der Bekanntmachung 
Si Schäftigi. a.nung noch besteht. Bereits ausgeschiedene 
diit Pnd für n damit nicht mehr Gefolgschaftsmitglieder 
teh is nicht i?er.e? beendetes Arbeitsverhältnis jenes Be
ruh aUs ihrem f - - . ’ werden in ihren Rechten und Pflich- 
a,,, Oöensmiiv eren Arbeitsverhältnis nicht davon be- 
Ar, Jjiift detm ch heh aus demselben Grundgedanken her- 
en t v. i r  ^Jcb Art. I § 1 Abs. 2 der 14. DurchfVO. zum 
dig ■gehende’ p ° r  ^933 (RGBl. I* 1240) ausdrücklich eine 

in e Bestimmung für Tarifordnungen, wovon nur 
daselbst vorgesehene Ausnahme zugelas-. D.ist.

fp  A lts . ii ?r^ echtsirrtum des BG. in der Auslegung 
besonderen ic r • A und in der Frage der Rückwirkung 
Us. n Dienstordnung führte zur Aufhebung desUrtei

^ArbQ ,,
s  ’’ rt‘ v- 25. Febr. 1941, RAG 178/40. -  Köslin.)
]q liä, f t ,  *
KriLbe<ri«fd?; 7  § 18 Abs- 2 KriegsWiVO. v. 4. Sept. 
schrESVerhähi,;o AnPassung des Betriebs an die durch die 
Ani,„ ** daher „?e. bedingte Wirtschaftsführung. Es ent- 
4iegr bellte ein ’Ch« die bloße Tatsache, daß Arbeiter oder 
'htim 01 *>8 die« a!ldere Tätigkeit als zuvor ausüben, viel- 
its Y * '» . Ist j , Urcb kriegswirtschaftliche Belange be- 
’Hid , cht des v, *8e Voraussetzung erfüllt, so ist damit 
s<4a{( ■r AnWei ll<eraehmers zur Umstellung des Betriebs 

r, êgeben i!111? anderer Arbeitsplätze an die Gefolg-
Xl- w! K § 2 ArbOQ-)-

\  | der Mbei„.der beklagten Firma, einem Unter- 
h* ein!'^4 0  ts u i3«Industrie, v. 2. Febr. 1939 bis zum 

Stunri„m Pr war als Pförtnergehilfe eingestellt 
Hcha rgehilfe , obn v°n 0,70 ¡/IM. Seine Arbeitszeit als 
S|ch di'i 'cbe Ont e r^E 48 Stunden wöchentlich. Der 
ft ^ it  4 r auf nn^tbe trag  seines Stundenlohnes belief
?«kl etWa M ii+ ,605U-
f t  Behi111 ^erksrh^ 1 939 *s4 der Kl. indessen von der 
‘S t .  K!-, seither ai UtL versetzt worden. Jedenfalls hat ihn 
ai’ichtp s soirüp.s, , erkschutzmann behandelt und ent- 
JSeu? e'ne w  , atte der Kl. nunmehr in Wechsel- 

und ° Che,,tliche Arbeitszeit von 54 Stunden
„  rhielt rde, dafür im Wochenlohne bezahlt, 

Bi-°che’k le er fnit' vocbentlich 33,60 ¡UM, also die gleiche 
'■ &l'- ■ ezor,„._ . ler an Stundenlöhnen während einer
¡entehr ^ ^ d ^ e ^ rh ' P4amit ist der Kl. nicht zufrieden, 
tu rß«iF*leistet u t Runden, die er nunmehr wöchent- 
% T®heh Y  für d,V\y/de? vereinbarten Stundenlohn mit 

\v,' f liese,, a .'Tocbe afso 4,20 ¡UM — nachfordern
r • ‘IGh
Jier Diesen ä "  ^'“‘1C also

kl. °chen mit nsPrucb macht er für den Zeitraum 
Boge 'st M,lns?esamt 46.80 SUt geltend. 

» S -  stellt' fe“ ' e"  Instanzen abgewiesen.
^e r^ estellte j^j dab der ursprünglich als Pförtner-

8chütz ver t VOn etwa ^ itte SeP{- 1939 ab in ■setzt worden ist, weil dieser ange

sichts der Kriegsverhältnisse zu schwach war und ver
stärkt werden mußte. Es stellt ferner fest, daß die Tätig
keit des Kl. dadurch im wesentlichen eine andere ge
worden ist als bisher. Der Kl. habe nunmehr Wechsel
schichten gemacht und alle Dienstverrichtungen eines 
Werkschutzmannes ausgeführt; daran ändere nichts, daß 
er mit Rücksicht auf seine nicht ständig andauernde und 
nicht anstrengende Tätigkeit im Werkschutz zwischen
durch auch zur Wahrnehmung der Geschäfte eines Pfört
nergehilfen herangezogen worden sei.

Die Bekl. hat dem Kl. aber nicht bloß eine anders ge
artete Tätigkeit übertragen, vielmehr sollte durch seine 
Ernennung zum Werkschutzmann nach der Absicht der 
Bekl. zugleich sein Arbeitsverhältnis bezüglich des Lohnes 
und der Arbeitszeit auf eine neue Grundlage gestellt 
werden. Das BG. nimmt an, daß insoweit das Arbeitsver
hältnis des KI. in der Tat wirksam umgestaltet worden 
ist. Dem ist im Ergebnis beizutreten.

Grundsätzlich ist freilich nach der Rechtsprechung des 
RArbG. davon auszugehen, daß eine Änderung der 
Arbeitsbedingungen mangels Einverständnisses des Ge
folgschaftsmitglieds nur durch ordnungsmäßige Kün
digung und Neuabschluß des Arbeitsvertrags herbeige
führt werden kann (RAG 201/32 v. 2. Nov. 1932: 
ArbRSamml. 16, 288 und oft). Auch verleiht das dem 
Führer des Betriebs nach § 2 Abs. 1 ArbOG. zustehende 
Weisungsrecht diesem nicht die Befugnis, dem Gefolg
schaftsmitglied eine andere Arbeit zuzuweisen, wenn da
mit eine Beeinträchtigung seiner Bezüge verbunden ist 
(vgl. RArbG. 23, 270 [274] =  DR. 1940, 1855 se). Die Zu
weisung einer anderen Arbeit mit einer solchen Folge 
kann also nur durch Vertrag, Betriebsordnung, Tariford
nung oder Gesetz gerechtfertigt werden. Das RArbG. 
hat aber bereits in RArbG. 24, 190== DR. 1941, 111436 
dargelegt, daß das Recht des Unternehmers zur Umstel
lung des Betriebs und zur Anweisung anderer Arbeits
plätze für die Gefolgschaftsmitglieder ohne weiteres aus 
§18 Abs. 2 KriegsWiVO. v. 4. Sept. 1939 (RGBl. I, 1609) 
folgt. Denn es ist ihr offensichtlicher Zweck, Maßnahmen 
der obengenannten Art sofort wirksam zu machen und 
alle entgegenstehenden Hemmungen, wie etwa Kündi
gungsfristen, zu beseitigen. Dann ist es aber selbstver
ständlich, daß der Führer des Betriebs zu derartigen 
Maßnahmen ohne weiteres berechtigt sein muß, sofern 
nur die Voraussetzungen erfüllt sind, von denen die ge
nannte Vorschrift ausgeht. Die Vorschrift betrifft aber, 
wie allgemein anerkannt wird, die Anpassung des Be
triebs an die durch die Kriegsverhältnisse bedingte W irt
schaftsführung. Sie ist, wie schon die Überschrift und der 
Vorspruch der VO. ergeben, gerade zu dem Zwecke er
lassen worden, um die Umstellung der Betriebe nach 
dieser Richtung hin möglichst zu erleichtern. Es ent
scheidet daher nicht die bloße Tatsache, daß Arbeiter 
oder Angestellte — wie es im § 18 Abs. 2 heißt — nach 
dem Inkrafttreten der VO. eine andere Tätigkeit als zu
vor ausüben, vielmehr muß dies durch kriegswirtschaft
liche Belange bedingt sein. Im vorliegenden Falle handelt 
es sich nun um eine Verstärkung des Werkschutzes, die 
nach den Feststellungen des BG. „durch die Kriegsver- 
hältnisse“  bedingt war. Freilich handelt es sich nicht um 
Maßnahmen, die unmittelbar die Erzeugung oder die Ver
arbeitung kriegswichtiger Güter betrafen. Die Maßnah
men richteten sich aber auf die durch den Kriegsausbruch 
gebotene verstärkte Sicherstellung dieser A rt der w irt
schaftlichen Betätigung der Bekl. Insoweit verfolgten die 
Maßnahmen einen kriegswirtschaftlichen Zweck, mögen 
auch in der Produktion des Unternehmens selbst keine 
Veränderungen eingetreten sein. Sie waren zudem eine 
eigene Angelegenheit des Betriebes der Bekl. und fielen 
in den Aufgabenkreis der Betriebsführung. Es handelt sich 
also nicht lediglich um äußere, betriebsfremde und außer
halb kriegswirtschaftlicher Belange stehende Zusammen
hänge. Vielmehr ist es eine Eigentümlichkeit der kriegs
wirtschaftlichen (geschützten) Betriebe, daß sie gegen 
äußere und innere Gefahren nach Eintritt des Krieges 
einer verstärkten Sicherung bedurften, für die sie durch 
die Einrichtung oder durch einen verstärkten Ausbau des 
Werkschutzes selbst zu sorgen hatten. Daraus erhellt aber 
die natürliche innere Verknüpfung von Maßnahmen dieser 
Art mit der Kriegswirtschaftsführung in so augenschein
licher Weise, daß einer Anwendung des §18 Abs. 2 auf
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den vorliegenden Fall nichts entgegensteht. Der Kl. hatte 
daher seine Versetzung in den Werkschutz mit den sich 
daraus ergebenden Folgen für seine Arbeitszeit und 
seinen Lohn hinzunehmen. Jedenfalls kann er für die 
Mehrarbeit, die er gegenüber früher jetzt als Werkschutz- 
mann geleistet hat, keine Nachforderungen stellen. Nach 
§ 18 Abs. 2 hatte der KI. nur Anspruch auf diejenigen 
Lohnsätze, die für seine neue Tätigkeit „maßgebend“  
waren. Darunter sind aber, wie in der schon erwähnten 
Entscheidung RArbG. 24, 190 dargelegt ist, in erster 
Linie die für die neue Tätigkeit geltenden tarifmäßigen 
Lohnsätze zu verstehen. Diese ergeben sich aus den maß
gebenden Tarifordnungen.

Abschließend sei noch bemerkt, daß auch vom Stand
punkte der dem Betriebsführer obliegenden Treue- und 
Fürsorgepflicht (§2 Abs. 2 ArbOO.) gegen die Maß
nahmen der Bekl. keine Bedenken bestehen. Die Ver
setzung des Kl. in den Werkschutz war durch kriegswich
tige betriebliche Maßnahmen bedingt. Das BO. hat dazu 
ausdrücklich festgestellt, daß dem Kl. die neue Tätigkeit 
zumutbar war. Der Gesamtbetrag seiner wöchentlichen 
Lohnbezüge hat sich nicht vermindert. Zwar hat sich 
seine Arbeitszeit um sechs Stunden in der Woche erhöht, 
dem steht aber gegenüber, daß der Kl. zu einem wesent
lichen Teile nur Bereitschaftsdienst zu leisten hatte. 

(RArbG., Urt. v. 25. März 1941, RAG 151/40. — Erfurt.) 
*

* * 1 3 .  RArbG. — § 3 Abs. 2 TarO. A für Gefolgschafts- 
mitgheder im öffentlichen Dienst v. 1. April 1938 (RArbBI. 
VI, 475). Ein der TarO. A unterstehender Angestellter, 
der bei Diensteintrift richtig eingestuft worden ist, kann 
mit Rücksicht auf eine ihm später übertragene, an sich 
nach einer höheren Gruppe zu bewertende Tätigkeit nicht 
ohne weiteres die Entlohnung aus ihr verlangen. Es be
darf vielmehr der Einreihung in diese Gruppe durch den 
Führer der Verwaltung oder des Betriebes. Voraussetzun
gen eines Schadensersatzanspruchs wegen unrichtiger Ein
reihung, Besonderheit der Stellung des öffentlichen Ange
stellten gegenüber der des Angestellten im Privatdienst.

Der Streit der Parteien geht um die Frage, ob ein der 
TarO. A unterstehender Angestellter, der beim Eintritt in 
aen Dienst gemäß den von ihm zu verrichtenden Diensten 
richtig eingestuft worden ist, mit Rücksicht auf eine ihm 
inzwischen übertragene andere, an sich nach einer höhe- 
ren Gruppe zu bewertende Tätigkeit ohne weiteres, ohne 
Einreihung in diese Gruppe durch den Führer der Ver
waltung oder des Betriebes, die Entlohnung aus ihr ver
langen kann.

M it dieser Frage hat das RArbG. sich an Hand der 
Bestimmung des § 3 Abs. 2 TarO. A schon in RArbG. 23, 
187 (190), 232f. und 253f. =  DR. 1940,19623^, 1 9 6 4 und 
1964“  befaßt. Es hat sie verneint und ausgeführt: Für 
die Entlohnung eines Angestellten sei nach der genann
ten Bestimmung grundsätzlich seine Einreihung in eine 
bestimmte Vergütungsgruppe durch den Führer der Ver
waltung oder des Betriebes maßgebend, der darüber 
nach freiem, durch das Gericht nicht nachprüfbaren Er
messen zu befinden habe. Das habe nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
und 2 a.a. O. für die erste Einstufung zu gelten, es gelte 
aber im besonderen für die Einreihung eines bereits im 
Dienst befindlichen Angestellten in eine höhere Gruppe 
bei Änderung seiner Tätigkeit, worüber § 3 Abs. 2 Satz 3 
ausdrücklich eine entsprechende Bestimmung treffe. Der 
Führer der Verwaltung oder des Betriebes habe dabei 
freilich, nicht anders wie jeder Führer eines anderen 
Betriebes nach der Bestimmung des § 2 Abs. 2 ArbOG 
aus seiner Pflicht zur Fürsorge für den Angestellten (§ 2 
Abs. 2 ÖffArbOG.) gemäß dem geltenden Leistungsgrund
satz auf eine dessen Leistung entsprechende Einstufung 
und Entlohnung Bedacht zu nehmen. Ein Verstoß gegen 
diese Pflicht könne gegebenenfalls den Anspruch auf 
eme der Leistung gemäße Vergütung in der Gestalt des 
Schadensersatzes begründen, dessen Voraussetzung aber 
nicht schon damit gegeben sei, daß die Art der inzwischen 
übertragenen Tätigkeit die Entlohnung aus einer anderen 
höheren Gruppe rechtfertige (vgl. besonders RArbG. 23! 
259 f. =  DR. 1940,1964“ ).

Das angefochtene Urteil, das im wesentlichen diesen 
Gedankengängen gefolgt ist und danach den Anspruch 
der Kl. verneint hat, läßt keinen Rechtsirrtum erkennen.

M it Recht hat es zunächst den Umstand, daß & zll 
seit dem 1. Dez. 1939 unstreitig nach der Gruppe v* allf 
bewertende Dienste verrichtet, für ihren Anspruch 
Entlohnung aus dieser Gruppe nicht entscheidend ¡, 
lassen, sondern ihre Einreihung in diese GrupPe „ m  
den Leiter des Amts verlangt, die nicht vorliege’ y * ^  
hat es zutreffend die Ansicht der Kl. als rechtsirriS ¡j, 
gelehnt, diese Einstufung sei schon dadurch als. 
zogen anzusehen, daß der Leiter des Amts der Kj- s ^er. 
über anerkannt habe, ihre Tätigkeit entspreche “ e r,jeSe 
gütungsgruppe VIII, und daher ihre Einreihung in . bei 
Gruppe — für das Haushaltsjahr 1940/41 — a“ .c min
der Vorgesetzten Dienststelle befürwortet habe. P* ünd 
reihung eines Angestellten in eine VergütungsgruPP\teil- 
so im besonderen die Höhereinstufung eines v nS ja]iin 
ten nach §3 Abs. 2 Satz 3 TarO. A erfordert eine„jtunß 
zielende Willenserklärung des Führers der \ erv 
oder des Betriebes. Eine solche ist in jener Men ^  
äußerung des Leiters des Amts gegenüber der j urch 
auch in der Befürwortung ihrer Flöhereinstufung
ihn nicht zu finden.

Hätte der Leiter des Amts, trotz der von 
bezweifelten höheren Bewertung der Dienste de „gfv

nk1:llt

ohne Grund unterlassen, ihre Höhereinstufung ?vorzui’1
men, sondern sie in der für sie offensichtlich nicht efit

lief-- 5 *** uv.1 IUI Ol»- Uliuioivnu» — - 3»*-

zutreffenden Gruppe IX belassen, so könnte da“  R i 

dings eine Verletzung der Fürsorgepflicht e r b n j e »
den, die der KI. einen Schadensersatzanspruch g, & ~
Bekl. (Land Sachsen) gäbe, gerichtet auf E r s t a < j e f
ihr verlorengegangenen Gehaltsunterschieds zwis d?r 
Gruppe VIII und der Gruppe IX, wie sie ihn 
Klage verlangt (vgl. dazu RArbG. 23, 232 [234J, 2 “ ( 
1940, 1964«)“ ). Das BG. hat aber das Vorliege» 
Verletzung derjrürsorgepflicht aus dem Grunde ^a lts
weil für das Rechnungsjahr 1939/40 in dein i /  bypi 
plan eine Stelle der Gruppe V III für eine Ste ^jyp]

¡stin
Ja»

nicht vorgesehen war und weil für den Hau» H»!1! 
1940/41 zwar eine solche Stelle vorgesehen, di rde»lS 
haltsplan aber vom RFM. noch nicht genehmig y  fjech^

Gegen
bedenken zu

diese Rechtsauffassung sind keine 
zu erheben. Grundsätzlich ist zunacn

ZU
deb

b<f
vde

merken: Der Angestellte im öffentlichen D;enS ’ eg!icKn 
der Beamte, dem er in seiner Stellung weithin 
ist, in das Gesamtgefüge der öffentlichen etJ v . 
eingegliedert ist, muß die mit dieser v e r b u « t mc 
Sonderheiten, die in solcher Gestalt im Privata ^  a> 
bestehen, hinnehmen und für sich anerkennen» rbu»d. 
wo sie etwa mit gewissen Nachteilen für ihn wllßt ¡’. 
sind. Er muß sich dabei auch der Vorzüge D. j,erte ,er- 
die ihm im übrigen seine im allgemeinen geS ßeso^fl 
lung im öffentlichen Dienst bietet. Zu diesen fflf iU  
heiten gehören haushaltsmäßige Bindungen, msicm - 
Führer der Verwaltung oder des Betriebes gö»».c|, 
der Höhereinstufung eines Angestellten beste soß‘eLs 
Wenn dem Angestellten danach nicht imn ¿eit 
entsprechend der höher zu bewertenden * es 
höhere Entgelt gewährt werden kann, so ha

s' a
ru»“

dabei nicht um 'ein Abgehen von dem Ee i * ¡rf<l‘c.? 23, 
satz, sondern um eine besondere Art der ve n^rbu,;- d- 
desselben im öffentlichen Dienst (vgl. h‘er£..pnst be.
ov* mso/onoi _  tid  n»r im lz,c. «■l i te253, [258/260] =  DR. 1940,1964“ ). Der iffl g e l l te  Ä  
liehe und zunächst richtig eingestufte Ap | rsorgePisjief 
nun, auch aus dem Gesichtspunkt der r  . s.~ ..Li.  __ ___  ____ '7111* LC1 Jpf “  fll»1:dnicht mit Recht erwarten, wenn er zur n de; ^ 
zu bewertender Dienste herangezogen wird,
Übung dieser Dienste ohne weiteres höher ° 0ch , 
entlohnt zu werden, sofern im Haushaltspi“ sjcjj o 
Stelle für ihn zur Verfügung steht. Er rn ep
zufrieden geben, daß der Führer der Ye.. jien 
des Betriebes pflichtgemäß die ihm mog ^ ¡ f ii»  
forderlich erscheinenden Maßnahmen zur n»“  ßh 
der der Tätigkeit entsprechenden Einstu g ¿c m  
Iohnung des Angestellten tr ifft. Das ist l0tyP|5t,|lii';'1 
wo eine Stelle der Gruppe V III für eine y  war>„iPlä» 
Haushaltsplan 1939/40 noch nicht vorgesc . ,alisha,t ¡¡je» 
die Aufnahme einer solchen Stelle in den _ ¿tf* ers[ 
1940/41 und die Befürwortung der Bewilng „ da?J« 
durch den Leiter des Amts geschehen. ‘ Rr»* gv 
die Bewilligung des Haushaltsplans durch ^  jen^eilt- 
gewartet werden mußte, gehört wieder m *nge=’ 
Sonderheiten des öffentlichen Dienstes, die



Rechtsprechung 1803rgang 1Q41 Heft 34]

in dessen

bÄ lichen Dienst hinnehmen muß und die ihm auch 
teeren .gegenwärtig möglicherweise durch die be- 
£^schl,vR̂ eitumstände bedingten — Verzögerung der 
führer d n£  des RFM. kein Recht geben, gegen den 
den Vorw breOenden Verwaltung oder des Betriebes 
M  daran a der- Fürsorgepflichtverletzung zu erheben 
Dienst or s,A,n*Prüche gegen das Gemeinwesen, in

(ra h rSteht> herzuleitcn-
rbQ-, Urt. v. 22. April 1941, RAG 212/40. -  Dresden.)

14 *
)’■ 26. § 6 Abschn. I RTarO. für das Baugewerbe
937 (RAr'ti?36J RArbB1- VI, 1229) i. d. Fass. v. 22. Juli 

ordern ‘ V I, 759). Wenn ein Gefolgschaftsmitglied, 
» , s tatifr au e‘neJ Baustelle außerhalb des Betriebs
art! gehabt ®ewi sen *sh ohne einen Anspruch auf Wege- 
a fevviesen Za baben> später von dem Dienstberechtigten 
üß.erhalb h?V d a.n e*nem anderen Orte, der ebenfalls 

8 >ät dar| es. Betriebssitzes liegt, weiter tätig zu sein, 
Li jcdenfaUreuJe »Entsendung von dem Betrieb“ i. S. des 
iir *smito-i;!,i j n n'cht zu erblicken, wenn das Gefolg
e n  or(| d durch die Weiterbeschäftigung an dem an- 
eschäfiieu ‘cll‘ ungünstiger gestellt wird, als es bei der 

R Ber Bgu au‘ der ersten Arbeitsstelle stand.
an a3s Bauunternehmer für die Reichsbahn

bei 1937 ®?bahnanlagen aus. Der Kl. wurde von ihm 
iRi, ,äftigt "  Unterbrechungen auf mehreren Baustellen 

n für ei‘ne n̂e Einstellung erfolgt immer nur ausdrück-
en ; .....................................
¡m £
!• Ol<

teilt, 
mter 
den

i a
¡neh, 
r Ba 
eile 
Fuß 
’d h 
feii
Kl.

pdle (vji _ _  _____
*Utld der ’̂ nt.Sandt“ worden. Er beansprucht daher

r̂bi
Von
arp

• 1 einp u  “ olcuuug eriu ig i immer nur ausuruca- 
e'ten ailj ^stimmte Baustelle. Nach Beendigung der 
detn Bekl • sei! wurde das Beschäftigungsverhältnis 
r 'Okt ioooVe‘ is durch Kündigung gelöst. So endete 
öseh «' J8 die Arbeit des Kl. auf der Baustelleeim^Scb- Aröeit des Kl. auf der Baustelle

Wa®estellt. a is d j wurde er bei der Baustelle M.
bp; Unterließa ^ 0r* am 21- Nov. 1939 die Arbeit zu Ende

it‘
:elle 
mel 
er e 
den,
>Fo 
ind 
r 2c

Dp»’¿.den Kl die Kündigung. Er erklärte sich
Kl. arbeifpt „  r Baustelle Grü. weiterzubeschäftigen. 
teUe Weiter6 fden'gemäß in der Folgezeit auf dieser 

1ehr bens'f » erbielt, als seine 1 ätigkeit in Grü. 
BausteHp'Ö wurde, von dem Bekl. weitere Arbeit 

die in q  .. **• zugewiesen. Zur Erreichung der Ar- 
FußWe legte er täglich von seiner Wohnung in 

eSp, d her 7M,air! Bahnhof und die Bahnfahrt nach Grü. 
De» ?eit ein *kU v E r  erhielt von dem Bekl. während 

C e5 Kl. ^ ¿ g h e h e s  Wegegeld von 2 MJL

bii';den

Grü"“ 1 .̂eBend, er sei von dein Bekl. nach der 
, 1 der L t at]dt“ worden. Er beansprucht daher 

»Hißd> nämliru¿»ebenden Tarifordnungen ein höheres 
'»'-m 2 ~ b 8 Kpf- ;e Kilometer und demgemäß für

äg. Er fordert den Mehrbetrag
Ä f t i

.2,60 ¿d 8 KPf. je Kilometer und demgemäß für 
\ch 0,6n rna’1' den Tag. Er fordert den Mehrbetrag 

?üf V-’dgung 7; zunächst für die ersten 100Tage seiner 
;U/ l e‘lunir u ruA und richtet demgemäß die Klage 

T 5 S Arbb5 iesen . kL zur Zahlung von 60 M Jt. Die

1^6 (lJ Af das B3r,^fltn' s des Kl. in Grü. wurde durch die 
Aiis„WArhm 7r.u< ~ '
Ä K Ä  des K l_______  _____________
P Sllah(/rbBl. V[ im Deutschen Reich v. 26. Nov.
riUr di» t  derietl;’„ „ 9), deren spätere Abänderungen mit

VOm 22.J u! - “ • - -  ----------
WiH„8]hd, sowiT^i des gegenwärtigen raus onne ue- 

B  S p haf‘ ie h  Pt t UrC,h die TarO. für das Baugewerbe 
%  T usch t m l ^ . chsen v- 28. Jan. 1939 (RArbBl. VI, irst’ des S \  . le letzterp ist -rnr rloo R K

n,Stheidn6n vP,n 22. Juli 1937 (RArbBl. VI, 759) 
‘ml. . K des gegenwärtigen Falls ohne Be-

ZllS]
t

ents?j
>rbPpech;

s»pS § d Ä hsni, 6 rZtere ist zur Ergänzung des § 5 
| , nannten -i „ _nf' 3 und III sowie des § 8 Abs. 1 der 

‘ macht pei* " ° rdnung erlassen worden.

Sn
,  & d e n  Bfset t nd- «  h & T E d i*  6R T arb . -  die

!>acf?eld 
Bp»., übi

ri ^ 'm sprarhr L ^ r ' 1 bis 4 iener Vorschrift 
ob.,, «Oe».211 bekL ,i,„1,cben Ausdruck ab —  ein höheres 
1537”dmUnauPi ein vv/n' ^ er Bekl. bestreitet, daß ihm da- 

laute? Afef egeld zustehe. Abschn. I Nr. 1 der

TarÖ. für das Bauge- 
Sachsen weichen von den hier 

nur 
höheres

m der Fassung der TarO. v. 22. Juli

HaPrtese y°n dem r??1- i?ie Gefolgschaftsmitglieder An- 
%  ?der -pdes BetripK^1-1»6^ au3 e'ne Baustelle außerhalb 

°l£rs?i!ifordminir!’Kltzb? entsandt werden oder bei 
^Sr,rbalb , i? aftsniit(rMpaerei s entsandt worden sind. Wcr- 
,,EvUch ??? Betrieb,J*der ausdrücklich für eine Baustelle 

hac? ^ egegeld ZCS e,nSestellt, so haben sie keinen

' ’’’hiung dern'iri1 ?atz obne weiteres deutlich, daß 
Kl- dann keinen Anspruch auf Wege

geld geben würde, wenn mit der Arbeit in M. sein Be
schäftigungsverhältnis bei der Bekl. geendet hätte und dem
gemäß der Arbeitsbeginn in Grü. auf Grund eines neuen 
Dienstvertrages erfolgt wäre. So würde es sich verhalten, 
wenn der Kl. von der Bekl. von vornherein nur für die 
Arbeit in M. angenommen gewesen wäre.

Aber auch wenn dies nicht zuträfe, wenn also das Be
schäftigungsverhältnis in Grü. mit demjenigen in M. ar
beitsvertraglich eine Einheit bildete, könnte nichts anderes 
gelten. Denn es steht unter den Parteien fest, daß der Kl. 
in M. kein Wegegeld nach der RTarO. oder der TarO. 
für das Baugewerbe im Wirtschaftsgebiet Sachsen zu be
anspruchen hatte. Dazu kommt, daß, wie sich unmittelbar 
aus einer Betrachtung der örtlichen Verhältnisse, insbe
sondere der Eisenbahnverbindungen, ergibt, die Reise des 
Kl. von seinem Wohnort L., wie übrigens auch von dem 
des Bekl., Fl., nach Grü. keineswegs unbequemer und kost
spieliger ist als nach M. Das angefochtene Urteil stellt dem- 
gemäß auch fest, dadurch, daß der Kl. seinen Arbeitsplatz 
mit dem in Grü. vertauscht habe, sei seine Lage hinsichtlich 
der Reisekosten nicht verschlechtert worden, und die Rev. 
erhebt dagegen keinen Widerspruch. Wenn aber ein Ge
folgschaftsmitglied, nachdem es auf einer Baustelle außer
halb des Betriebssitzes tätig gewesen ist, ohne einen An
spruch auf Wegegeld gehabt zu haben, später von dem 
Dienstberechtigten angewiesen wird, an einem anderen 
Orte, der ebenfalls außerhalb des Betriebssitzes liegt, weiter 
tätig zu sein, so ist darin eine „Entsendung von dem Be
trieb“  im Sinne der mitgeteilten Stelle der RTarO. jeden
falls dann nicht zu erblicken, wenn das Gefolgschaftsmit
glied durch die Weiterbeschäftigung an dem anderen Orte 
nicht ungünstiger gestellt wird, als es bei der Beschäfti
gung auf der ersten Arbeitsstelle stand. Entsprechendes ist 
von dem RArbG. anderen Ortes für den Anspruch auf Aus
lösung nach derselben Tarifordnung (§ 6, II) dargelegt 
(RArbG. 20, 359 =  DR. 1939, 953 * ) . Für das Wegegeld 
hat angesichts der Gleichartigkeit von Grund und Zweck 
beider Arten von Zuschlägen dasselbe zu gelten.

(RArbG., Urt. v. 24. März 1941, RAG 188/40. — Chem
nitz.)

*

15. RArbG. — § 72 ArbOG.; Anordnung des RArbM. 
v. 28. März 1934 (RArbBl. I, 85). Die Weitergeltung der 
früheren Tarifverträge als Tarifordnungen war von vorn
herein nur für eine Übergangszeit in Aussicht genommen. 
Grundsätzlich sollten die neuen von den Reichstreuhändern 
zu erlassenden Tarifordnungen die früheren Tarifverträge 
ablösen. Dabei brauchte die Festlegung der Lohnverhält
nisse nicht in Form ausführlicher Einzelbestimmungen zu 
geschehen. Es genügte auch, wenn die neue Tarifordnung 
Regelungen der früheren als Tarifordnung weiter gelten
den Tarifverträge in Bausch und Bogen weiter bestehen 
ließ und sie hierdurch dem Rahmen der neuen Gesamt
regelung einfügte.

Der Kl. war vom 5. Jan. bis zum 19. Aug. 1939 bei der 
Bekl., einem Unternehmen für Eisenkonstruktion und 
Schlosserei, als Montageschlosser tätig. Bei seiner Ein
stellung war mit ihm ein Stundenlohn von 0,80 M M  verein
bart, den er auch erhalten hat. Er glaubt aber als verhei
rateter Mann und Vater von 4 Kindern tarifrechtliche An
sprüche auf Sozialzulagen zu haben. Dabei stützt er sich 
auf die TarO. für die Eisen-, Metall- und Elektroindustrie 
des Wirtschaftsgebiets Westfalen v. 28. Mai 1937 (RArbBl. 
VI, 589). Diese spricht von Sozialzulagen nur in Ab
schnitt IX „Schlußbestimmungen“  unter Nr. 2, und zwar 
lautet diese Bestimmung:

„Diese Tarifordnung tr itt mit dem Tage der Verkündung 
im RArbBl. in Kraft. M it diesem Tage treten folgende als 
Tarifordnungen weitergeltende Tarife m it  A u s n a h m e  
d e r B e s t i m m u n g e n ü b e r S o z i a l z u l a g e n  außer 
Kraft. — Es folgt die Aufzählung von 29 Tarifverträgen, 
darunter: —

4. Tarifvertrag, abgeschlossen zwischen dem Arbeit
geberverband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe 
und dem Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 
und DMV., CMV., GDM. (HD.) v. 26. Mai 1930 und Ver
einbarungen und Schiedssprüche über Arbeitszeit vom 
Jahre 1923 bis 1930.“

Der Kl. verlangt für 1712 Arbeitsstunden Sozialzulagen 
in Höhe von 0,09 ¿RJt je Arbeitsstunde, insgesamt also

226*
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153,18 MM, wovon er mit der Klage 20 M Jt als Teilbetrag 
geltend macht.

Das ArbO. hat der Klage stattgegeben ;• das BO. hat sie 
abgewiesen. Auf die für zulässig erklärte Rev. des Kl. ist 
das arbeitsgerichtliche Urteil wiederhergestellt worden.

Die Klage stützt sich auf die genannte neue TarO. vom 
■ die entsprechend ihren Schlußbestimmungen
‘".LA I ,, A!3S- 2 in . Kraft getreten ist. Die Tarifordnung 
enthalt allerdings keine Einzelbestimmungen darüber, unter 
welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe Sozial
zulagen zuständig sind. Sie spricht von Sozialzulagen nur 
in ihren Schlußbestimmungen. Danach sollten mit dem In- 
^rafttreten der neuen Tarifordnung die früher einschlägigen 
29 1 arifverträge, die bis dahin als Tarifordnungen weiter- 
galten, außer Kraft treten „m it Ausnahme der Bestimmun
gen über Sozialzulagen“ . Zu den vorgenannten Tarifver- 
[ragen zählt auch der (Rahmen-) Tarifvertrag vom 26. Mai 
1930, der die Werke des Arbeitgeberverbandes für den Be
zirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller umfaßte. Er regelte unter 
Nr. V III die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Zah
lung von Hausstandsgeld und Kindergeld, während deren 
Höhe in den Lohntarifen (Schiedssprüchen) vom 18. Febr. 
1927 und 14. Dez. 1931 für das Hausstandsgeld auf einen 
arbeitsstündlichen Zuschlag von 0,01 M M  und für das K in
dergeld auf einen solchen von 0,02 M M  je Kind festgesetzt 
war. ö

M it Recht sieht die Rev. es für entscheidend an, ob die 
vorerwähnten Bestimmungen zu einem Bestandteil der 
neuen Tarifordnung geworden sind. Wäre das nämlich 
nicht der Fall, so würde die Pflicht derBekl. zur Zahlung von 
Sozialzulagen lediglich von dem Geltungsbereiche und dem 
Fortbestände der früheren Tarife abhängig sein, und der 
Klageanspruch würde dann aus den folgenden Gründen 
scheitern müssen: Unbestritten ist der Betrieb der Bekl. 
noch bis zum Jahre 1937 ein handwerksmäßiger gewesen 
und hatte sich erst von da ab zu einem industriellen ent
wickelt. Die Bekl. ist darum auch nie Mitglied des Arbeit
geberverbandes für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe 
des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller ge
wesen. Die Arbeitsverhältnisse in ihrem Betriebe wurden 
daher nicht von den vorbezeichneten früheren Tarifrege
lungen erfaßt. Diese waren zudem nur auf industrielle Ver
hältnisse zugeschnitten und sind übrigens auch nicht für 
allgemeinverbindlich erklärt worden. An dieser Rechtslage 
hatte sich durch die Weitergeltungsanordnung v. 28. März 
1934 (RArbBl. I, 85) nichts geändert. Denn nach Nr. I dieser 
Anordnung blieb der Wirkungsbereich der früheren, nun
mehr als Tarifordnungen weitergeltenden Tarifverträge 
auf solche Betriebe beschränkt, die am 30. April 1934 tarif
gebunden waren. Dazu gehörte die Bekl., wie gesagt, aber 
nicht. Zu beachten ist endlich noch, daß gemäß der Anord
nung betreffend Registrierung der als Tarifordnungen wei- 
tergeltenden Tarifverträge der privaten Wirtschaft vom 
28. Juni 1937 (RArbBl. I, 164) die alten Tarifverträge mit 
dem 30. Juni 1937 abliefen, falls sie nicht vom Reichstreu
händer der Arbeit in das Verzeichnis der weitergeltenden 
Tarifverträge aufgenommen waren. Eine Aufnahme des 
Rahmentarifvertrages vom 26. Mai 1930 und der zugehöri
gen Lohntarife in dieses Verzeichnis ist jedoch nicht er- 
folgt, auch soweit es sich um die darin getroffenen Be
stimmungen über Sozialzulagen handelt. So kann die Bekl., 
nachdem sie die Eigenschaft eines Industrieunternehmens' 
erlangt hatte, diesen Bestimmungen nur unterfallen sein 
wenn ihre zeitliche Weitergeltung auf der neuen Tariford
nung beruht und ihr örtlicher, fachlicher und persönlicher 
Geltungsbereich dadurch auf den Betrieb der Bekl. ausge
dehnt worden ist. Es ist also notwendig, daß in diesem 
Sinne die früheren Bestimmungen von der neuen Tarif
ordnung als Bestandteile übernommen worden sind.

Das BG. hat diese Frage verneinen zu müssen geglaubt.
Es muß jedoch davon ausgegangen werden, daß die 
Weitergeltung der früheren Tarifverträge als Tarifordnun
gen von vornherein nur für eine Übergangszeit in Aussicht 
genommen war. Das ergibt sich ohne weiteres aus den 
grundsätzlichen Bestimmungen in § 72 ArbOG. So war 

auch die Weitergeltungsanordnung, worauf der 
KArbM. in seinem Rundschreiben vom 28. März 1934 
(RArbBl. I, 86) ausdrücklich hingewiesen hat, nur als 
Ubergangsregelung gedacht. Der endgültige Zustand sollte 
durch neue, von den Reichstreuhändern zu erlassende Tarif-

¿je
Ordnungen festgelegt werden. Grundsätzlich sollte«\ 
neuen Tarifordnungen die früheren Tarife also & * !$  
Schon deshalb kann der Aufrechterhaltung früherer . ¡,( 
Vertragsbestimmungen in einer neuen Tarifordnung 
die Bedeutung beigemessen werden, daß diese sê s\,jer,i 
neben der neuen Tarifordnung herlaufen sollen, " ett. 
die neue Tarifordnung nicht ausdrücklich etwas s 
teihges bestimmt. Die Aufgabe der neuen Tarif0 
gen mußte es ferner auch sein, die in demselben ge
liehen Bezirk bis dahin noch mögliche verschie°e? ¡0)j>;e 
handlung der Betriebe — je nachdem ein BetriebJ  .¡¡g. 
Zugehörigkeit seines Unternehmers zu einem tarn0 0jei 
ten Unternehmerverband bereits tarifgebunden war, 
es infolge Nichtzugehörigkeit seines Unternehmer8• ß. 
war — zu beseitigen und durch eine für alle Betriebewar — zu beseitigen und durch eine für alle Betrieb* e jgji 
mäßige Rechtslage zu ersetzen. Die TarO. v. 28. Ma W it 
ist eine solche Neuregelung, durch welche die ir°je >° 
[arifverträge abgelöst werden sollten. Sie umfaß'» 0 t- 
Nr. I Abs. 2 ausdrücklich gesagt wird, die Arbeusv A c)tt- 
nisse der gewerblichen Arbeiter einschließlich der -a 
metallarbeiter in a l l e n  Betrieben der Eisen-, Me' 
Elektroindustrie im Wirtschaftsgebiet Westfalen- ■ pl 
allgemeinen Bedeutung, die die neue Tarifordnung n»
hpQifyf ntiH oiz'k «mr.1i oaIRo* abCf , ..t
«ugv-mtiuui ucucuiuii^, uie uie neue larnoruiiw» d it ' 
besitzt und sich auch selbst beilegt, läßt sich aber 
nähme des BG. nicht vereinbaren, daß die 1 ar4 eS die 
an Gebieten von so überragender Wichtigkeit,, w' u 
Lohnverhältnisse und die Sozialzulagen sind, cm'a sic« 
vorübergehen wollen, ohne insoweit die Tariflage, 
aus lückenlos festzulegen. Diese Festlegung brauen 
wegs so zu geschehen, daß nunmehr ausführlich*^ die 
bestimmungen gegeben wurden. Es genügte aHc\ arif i,’ 
neue Tarifordnung Regelungen der früheren als \  ßogeV 
nungen weitergeltenden Tarifverträge in Bausch u e|1 ¿ei 
weiterbestehen ließ und sie hierdurch dem l r inSiM lCr 
neuen Gesamtregelung einfügte. Daß dies aber m t u'3', 
der Bestimmungen über die Sozialzulagen beabsw 
kann angesichts des Sinnes und der Bedeutung 'ijjch 0 
Regelung nicht bezweifelt werden. Auch ° " ra ’ —1xvcyciuug uicni oezweneit werden, auch pede“ „ir
stehen in dieser Hinsicht keine durchsch lagenden .^ ,!^
Denn die „Nichtaußerkraftsetzung“  dieser ü drUck « . 
bringt zugleich ihre Aufrechterhaltung zum A°s diß d f  
der Zusammenhang läßt dann genügend erkennen, t A 
Aufrechterhaltung im Rahmen der Neuordnung n ü»
allpHpm prnrihf oir*Vi zloii A l a  RpctlfTirfl1* Cflc
^uucunc iiid iiu i^  im Harunen aer rNeuuiu**---* ^  - 
alledem ergibt sich, daß die früheren Bestimm0 
Sozialzulagen entsprechend ihrem örtlichen unu „ng g 
Geltungsbereiche llestandteil der neuen Tarn0 ,

u'ng f

Geltungsbereiche Bestandteil der neuen 'l a.r '/°jgs PefSjeit 
worden sind, daß aber Ausnahmen hinsichtlich ¡nsoW j  
liehen Geltungsbereichs beseitigt waren und ßet  ̂
Außenseiter nicht mehr geben konnte. Daß 11flgsberjljj. 
der Bekl. in den örtlichen und fachlichen W°rafen
der Bestimmungen fällt, ist von ihr nicht bes*r l ..
Aus dem Gesagten geht ferner hervor, da, ¡<re ßea'! rii- 
Bestimmungen über Sozialzulagen als nunmen1tb  daS n* . 
teile der neuen Tarifordnung einer Eintragung ^n°rdn 
register nicht bedurften und die oben erwähn „
vom 28. Juni 1937 insoweit nicht Platz grel ’her eO^Jft- 

Dip RpH  rlom 1̂ 1 MH*« I oioltitlirdohfli ^ .A l
vuriu AO, jum  iiibuweil Ilicni rifl«* b  «hef c »Üö-

Die Bekl. hat dem Kl. nur Leistungslohn», gotfT0cl>
ihrer tariflichen Pflicht keine sozialen Zulag ^  so ‘ ü 
Unerheblich bleibt, daß der Leistungslohn d zuZ 
gesetzt war, daß er den tariflichen Mindest

pu'5'

f r

gesetzt war, daß er den tariflichen 
der Sozialzuschläge noch überstieg.

(RArbG., Urt. v. 25. März 1941, RAG l sy/ 
bürg.)

*  ̂ \9 ^
** 16. RArbG. — §§ 61 Nr. 1, 65 Abs. 1, ° & a h L fr  
WirtschVO. v. 4. Sept. 1939 (RGBl. I, *6°Z'r Jir^ 1,r 
Konkursverfahrens und der Urlaubssperre ^
VO. auf Urlaubsabgeltungsansprüche.

Die KI. war bei der Gemeinschuldner ^
und bezog ein monatliches Gehalt yo ¿et u ver 
16. Sept. 1939 wurde über das Vermögen R oh^JC  
Schuldnerin der Konkurs eröffnet. Der p ■ ̂  geK 
walter hat darauf der Kl. zum 31. Okt. da m' rdeP 
Sie hielt diese Kündigung für unzulas J?’dndig' .» 
§ 66 HGB. nur zum 31. Dez. 1939 hätte g fge
können. ... UrI»« ■ sje " t

Zum Konkurs meldete sie u. a. 11 „ Cnruct'tc,uerrl1 
137,50 XM an. Für diese Forderung byal ■ j,rßfuug 
Angestellten Vorrecht; dieselbe wurde nn 
als bestritten festgestellt.

J l
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UrteilLinJ J ^a£e wur(le neben anderem verlangt: Ver- 
550 rT ^  Bekl. zur Zahlung von 687,50 3tM, das sind 
für i A üehalt für Nov. und Dez. 1939 und 137,50 9tM 
Jas fahr den die Kl. vereinbarungsgemäß für
r rIauh«n 35 za verlangen gehabt hat, aber infolge der 
V k Url Per«e durch die KWVO. v. 4. Sept. 1939 vor der 

Das Arkr-nun£ n‘cht mehr habe nehmen können. 
antra? yuv’r' verurteilte den Bekl. nach dem Klage- 

Der RpM , alung von 687,50 SUt aus der Masse. 
anspruch K ' legte Berufung ein. Er bestritt den Urlaubs- 
deshalb .!>„WIl 1 er vor Konkurseröffnung entstanden und 
.Das BQ Konkursforderung anzumelden

j j e g * bes
J?asseschiiM nur’ dab der Anspruch rechtsirrig als. 3riP,P?iphpn urrtrrlnn, ca! Pr hoho -zur 7oit dof

,.~as Hp. . -------- <ui<.Uti.wv>v». gewesen sei.
^rerurfö-r'Vles d'e Berufung zurück. Die Rev., die auf

■J? r,7\ .. «Uner zur 7nh]unrr T rrl^iiRcvPi-nriifiinrr \rrvn131.50 3lM | ng zur Zahlung der Urlaubsvergütung vonjvy ’JlJrfj k 0 uu vuauuavv.iguiuiig
Die Bekl ^eschränkt war, wurde zurückgewiesen, 
ässeschuiii nur> daß der Anspruch rechtsirrig 

iV0|ikurSer̂ ft anSesehen worden sei. Er habe zur Zeit der 
;agte p . *nung schon bestanden und habe als nur be- 
den^abt Prn| . nach §65 Abs. 1 KO. als fällig zu gel- 

WerHpl .. uatte daher als Konkursforderung behan- 
4 Bo u T ssen-
n.ept. 1939̂ / 0 ,̂u®, der Urlaubssperre der KWVO. vom

Spruch sei l^pB l. I, 1606) hergeleitet, der Urlaubs- 
‘‘ porderim!l'C m e b r  eine bei Konkurseröffnung fäl- 

treti

a'
^eitnnni,y’ed.er aufgehoben worden sei. Erst in die- 

. Al SCI fipmnooh Prtin daf Ranlimmifniv dno

Hge p
vnSetretenril!l^ £5wesen, vielmehr sei die Fälligkeit erst 
lc y. R0 ’ -T^yudem durch die Anordnung des RArbM. 

' Jan. 1940 Jr (RArbBl. I, 545) die Urlaubssperre ab

KÖ. Up , ! ei demnach trotz der Bestimmung des 
rf/st nach d rlaubsanspruch fällig geworden, und er 

Bq . l <7er Konkurseröffnung zu erfüllen gewesen.Kl.
licht

as
vor der iA  ?Llder acht gelassen, daß der Urlaub der 

p*«,.. ,nkurseröffnunn am 16. Sent. 1939 offenhnrröffnung am 16. Sept. 1939 offenbar 
nip.yvn ist o 'y , ^riaubssperre der KWVO. verweigert 
er?p1Sc.huldneri" e.ln weKen der Geschäftslage der Ge- 
'äe lcilnen ließ w f1? d‘c Mitarbeit der Kl. unentbehrlich 
Verba!; nicht mit h6 ,1. isl  nicht darauf eingegangen, daß 
v0n ‘tatlls aus<T» u-r Konkurseröffnung aus dem Arbeits- 

naeh der f f ^ e d e n  ^ t, sondern daß die
ki bis

dieses
oiih*” 31. r>p.. ^K räftigen  Feststellung auszugehen ist 

d?r invdaher -m'A , fortgedauert hat. Der Anspruch 
füllt vVq . — in r  3 '10cp — abgesehen von der Sperre

ErAerden m Gestalt bezahlter Freizeitgewährung er- 
» 1 .mit der R„ ..
J'ch der AJt.endlgung des Arbeitsverhältnisses wan- 

er nicht Spr,ycb aL*f bezahlte Freizeit, der jetzt 
n'cht * Ssansnru'u r zu erfüllen war, in einen bloßen 
¡.VrA A  der F,C • u.m- Bis dahin konnte die Vergütung 
pArbnCl' auf i,(. 'Uuut " ewaluung verlangt werden. Der 
^ t da; lp. 144 Ä  Breizeit selbst konnte, wie in 
prbffnnUer des aA ^ 38, 1131 «  ausgeführt ist, bei der 

wHjfi hinaus „ „ . ltsVerhältnisses über die Konkurs- 
nrkUng de« Reifiler.besonderejl Natur nach nicht von 
?; Er war 1 L65 Abs- 1 und des 8 69 KO. ergriffen

.^it der R« 
als ! aich TT  Beendi

Wei
reits

,rdei
„ - air~‘ War lUu Abs- 1 und des § 69 KO. ergriffen 

üKs fällirr daaer weder zur Konkurstabelle als be- 
R'Pg du el ilaupt als, o  ,e„  Konkursforderung anzumclden 
, le ki rcb Nicßf.,n dhetrag geltend zu machen und
i A W VermochAmJ ldLln£  iufoigedessen nicht verloren. 
< als a aUch - • 161116 Änderung der Rechtsnatur des

eile AnsPrUch t!?«14 dadurch herbeizuführen, daß sie 
4t̂ n djpK'-'Ueidet pa[ Ie Efrlaubsvergütung zur Konkurs-

gA'ich nichts81̂ 6 Vj tlrde durch die Urlaubssperre 
eiu'd zi,ernichtet sA’?anderE Hätte sie den Anspruch 
Soeben re?eit de-r r^ 0" ^ 6, er ersi recht nur a,s Masse- 

®le hat ih11(Jt Scbafts^ b rung des Bekl. wieder 
A -A s A ‘r 0Seinc Quabrrf ..nuicht zum Erlöschen gebracht, 
inf'E.f Sieb Sinn der , r !fuI1' rung hinausgeschoben. Daß
"«cb'^hen Schor> daran« uUßSj Perre gewesen sein Kann, 
16 p^zalu» ausgeSCli ^ daß die Hrlaubsvergütung auch 
SpruAbr. igA  War ( F r A A 611 n Gefolgschaftsmitgliedern 

auf 10: RArbRi , i S  RArbM- III b 3353/40 vom 
V jA nuA ^-ah lte  Frei’ T8)-, Trotzdem wurde der An- 

??l,fann-crs 0rderunrr lzel l  uicht als betagte Forderung 
*QrAtl1 \ArartsPri'ch CTe,Wei, er noch nic,lt zt,ni bloßen

f An!  gütungsan 1 en war-* r. . -tir,,.i s < snmph wurde der noch nicht ver-Ar! yerhS,Pvuchn| Sra" sPruch
x  ük SVerh;;un des8^ 13!6*1 der Konkurseröffnung durch 

diAAis A a£ ” KUrsVerwalters, der einmal das
Onkursern?f,ngs ''¡folge gesetzlichen Zwangs 

trnung hinaus fortsetzte und dann

durch die Kündigung seine Beendigung herbeiführte. Zu 
dieser Zeit konnte der Vergütungsanspruch aber nur noch 
als Masseschuld entstehen. Die Klage wurde zwar schon 
vorher zwischen Konkurseröffnung und Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erhoben. Es kann aber dahingestellt 
bleiben, ob der Anspruch damals abzuweisen gewesen 
wäre, weil er noch gar nicht als reiner Vergütungs
anspruch bestand. Denn auf alle Fälle war der Anspruch 
auf Freizeit zu der maßgebenden Zeit der E n t s c h e i 
d u n g ,  also zur Zeit des erst- und des zweitinstanzlichen 
Urteils, als das Arbeitsverhältnis längst beendet war, in 
den mit der Klage erhobenen Vergütungsanspruch über
gegangen.

M it Rücksicht auf diesen maßgeblichen Zeitpunkt kann 
auch dahingestellt bleiben, ob der Anspruch auf Freizeit 
ungeachtet der Urlaubssperre unter den besonderen Um
ständen wenigstens nach der Konkurseröffnung zu er
füllen gewesen wäre. (Vgl. Erl. des RArbM. v. 27. Sept. 
1939 betr. Urlaubsgewänrung [RArhBI. I, 472)). (Wird 
ausgeführt.)

Jedenfalls war der Vergütungsanspruch zur Zeit der 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem Tatrichter durch 
die KWVO. nicht mehr gehemmt, weil die Urlaubssperre 
vorher mit dem 15. Jan. 1940 wieder ganz beseitigt war. 
Der Anspruch war Masseschuld nach § 59 Nr. 2 KO., 
weil er aus einem zwar schon vor Konkurseröffnung be
gründeten, aber erst nachher noch zu erfüllenden zwei
seitigen Vertrag entstanden war. Er war zur Zeit der 
letzten mündlichen Verhandlung fällig, weil das Dienst
verhältnis beendet war und er durch die Urlaubssperre 
nicht mehr behindert war. Für seine Entstehung als 
Masseschuld war die KWVO. überhaupt nicht maß
gebend, sondern nur der Umstand, daß das Dienstver
hältnis erst nach der Konkurseröffnung ablief.

Der Kl. kann schließlich auch nicht entgegengehalten 
werden, daß sie von sich aus den Urlaub vor dem 31. Dez. 
1939 gar nicht verlangt hat. Nur wenn sie sich geweigert 
hätte, ein Angebot des Beld. auf Freizeitgewährung an
zunehmen, wäre ihr unrichtige Rechtsausübung entgegen
zuhalten, die den Vergütungsanspruch hätte vernichten 
können.

(RArbG., Urt. v. 8. April 1941, RAG 204/40. — Berlin.)
*

** 17. RArbG. — § 10 VereinfVO. v. 1. Sept. 1939 gestattet 
dem Amtsrichter und dem Vorsitzenden des ArbG., Be
schlüsse anstatt mit Unterschrift nur mit Handzeichen zu 
vollziehen. Dagegen beseitigt die Vorschrift nicht etwa 
die Unabänderlichkeit von Urteilen für die Instanz, die sie 
erlassen hat.

Die Kl. war bei der Bekl. gegen ein Monatsgehalt von 
zuletzt 215 J tJ l als Stenotypistin beschäftigt. Sie erstrebt 
mit der Klage die Zahlung eines Weihnachtsgeldes in Höhe 
eines Monatsgehalts.

Das ArbG. hat die Klage abgewiesen. Jenes Urteil ist, 
nachdem das ArbG. in der letzten mündlichen Verhandlung 
den Beschluß verkündet hatte: „Erklärungsfrist: 5. April 
1940. Entscheidung schriftlich ohne Termin“ , nicht ver
kündet, sondern, den Streitteilen in abgekürzter Form mit 
Zustellung bekanntgemacht worden, dem Prozeßbevoll
mächtigten der Kl. am 7. Mai 1940, mit der Belehrung, daß 
gegen das Urteil kein Rechtsmittel zulässig sei. M it Ein
gabe vom 15. Mai 1940 beantragte der Prozeßbevollmäch
tigte der Kl. die Berichtigung des Urteils dahin, daß die 
Berufung gegen das Urteil zugelassen werde. Darauf 
schrieb der Vorsitzende des ArbG. an den Rand der Ein
gabe folgende Anordnung, die er mit seinem Handzeichen 
versah:

1. Beschl. Gern. § 10 der VO. v. l.Sept. 1939 erhält die 
Urteilsformel vom 28. A pril 1940 folgenden Zusatz: Die 
Berufung wird zugelassen. —

2. Anl. Abschr. d. Gegner mitteil. gez. Sch. 15. 5.40.
Die in Beschlußform erfolgte Ausfertigung dessen ist

von dem ArbG. den Prozeßbevollmächtigten der Streitteile 
am 20. und 22. Mai 1940 zugestellt worden.

Die Kl. legte am 27. Mai 1940 Berufung ein und begrün
dete sie am 6. Juni 1940. Das LArbG. hat das Rechtsmittel 
als unzulässig verworfen. Das RArbG. hat aufgehoben und 
zurückverwiesen.

Das angefochtene Urteil hat die Berufung unter dem
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Gesichtspunkt ihrer verfahrensmäßigen Unzulässigkeit ver
worfen. Der Wert des. Streitgegenstandes ist von dem 
ArbG. in seinem Urteil auf 215 J U i  festgesetzt worden. 
Da nach § 7 VereinfVO. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1658) die 
Wertgrenze für die Zulässigkeit der Berufung auf 500 -JUL 
festgesetzt worden ist, war daher nach § 64 Abs. 1 ArbGG. 
das Rechtsmittel nur gegeben, wenn es von dem ArbG. in 
seinem Urteil für zulässig erklärt worden war. In dem 
Urteil des ArbG., das den Parteien durch Zustellung mit
geteilt worden ist, fehlte aber der Vermerk über die Zulas
sung der Berufung. Infolgedessen beantragte die Kl. mit der 
Eingabe vom 15. Mai 1940 die Berichtigung des Urteils 
durch Hinzufügung eines solchen Vermerks. Die Berufung 
war statthaft, wenn der Zusatz über ihre Zulassung, den 
der Vorsitzende des ArbG. dem Urteil darauf hinzugefügt 
hat, verfahrensmäßig beachtlich ist.

Allerdings ist in dem „Beschluß“  vom 17. Mai 1940 nicht 
ausgesprochen, daß es sich um die Beseitigung eines Ver
sehens, das ist einer Abweichung der Fassung von dem 
Gewollten, handele. Gleichwohl aber muß der „Beschluß“  
in diesem Sinne verstanden werden.

Es ist nämlich erstens zu beachten, daß die I<1. in der 
Eingabe vom 15. Mai 1940 das Fehlen der Berufungszulas
sung gerade als der Willensmeinung widersprechend, die 
der Richter bereits in der mündlichen Verhandlung kund
gegeben hatte, und demgemäß als Auslassung gerügt hatte. 
Sie hatte infolgedessen eben um Berichtigung nachgesucht. 
Diesen Antrag beschied der Beschluß, indem er ihm ohne 
weitere Erläuterung gegenständlich entsprach. Das weist 
darauf hin, daß der Richter gegen die Anführungen der 
Kl. über die verfahrensmäßigen Zusammenhänge nichts 
einzuwenden fand.

Zweitens: Auch das Verfahren des Richters selbst würde 
nur bei dringenden Anhaltspunkten für das Gegenteil an
ders verstanden werden dürfen als dahin, daß ihm w irk
lich eine versehentliche Auslassung zugrunde lag. Die Be
scheidung der Eingabe vom 15. Mai 1940 war eine ver
fahrensmäßige Aufgabe einfachster Art. Es war ohne wei
teres einleuchtend, daß der Richter das Urteil zwar be
richtigen, aber keinesfalls ändern durfte. Es ist daher der 
Annahme, daß der Richter dem Rechte gemäß verfahren, 
also berichtigt habe, vor derjenigen der Vorzug zu geben, 
daß er etwa so Abwegiges im Auge gehabt habe, wie die 
Änderung einer bereits den Parteien bekanntgemachten und 
darum aus seinem Verfügungsbereich herausgetretenen 
Entscheidung. Die Anführung des § 10 VereinfVO. in dem 
„Beschluß“  kann nicht in dem letzteren Sinne verwertet 
werden. Sie hatte, wie anzunehmen, nur das Ungebundene 
des äußeren Verfahrens im Auge, sollte aber nicht besagen, 
daß der Richter sich auf Grund dieser Bestimmung für be
rechtigt hielt, sich über die Unabänderlichkeit der Urteile 
für die Instanz, die sie erlassen hat, hinwegzusetzen, eine 
Unabänderlichkeit, die selbstverständlich auch durch § 10 
der angezogenen Verordnung nicht beseitigt worden ist.

Bedeutungslos für die Frage, ob im gegebenen Fall eine 
verfahrensmäßig beachtliche Berichtigung des Urteils er
folgt ist, muß das Äußere des richterlichen Aktes bleiben. 
Allerdings trägt der „Beschluß“  nicht die Unterschrift, 
sondern nur das Handzeichen des Richters. Das entspricht 
nicht der Form, die § 329 Abs. 2 ZPO. mit seinem Hinweis 
auf § 317 Abs. 2 Satz 1 ZPO. für Beschlüsse erfordert. 
Denn die zuletzt genannte Vorschrift setzt die Unterschrift, 
das ist die Unterzeichnung mit dem vollen Namen ( J o 
n a s ,  „Erläuterungsbuch“ , Bern. I zu § 315 ZPO. und 
Bern. I 5 zu § 329 ZPO.) des Richters voraus. Aber von 
diesen Vorschriften durfte der Richter sich freilich durch 
§ 10 VereinfVO. v. l.Sept. 1939 für befreit und demgemäß 
für befugt halten, zur Vollziehung des vön ihm gewollten 
Beschlusses das Handzeichen zu wählen.

Das arbeitsgerichtliche Urteil ist also in verfahrensmäßig 
beachtlicher Weise durch den Zusatz der Zulassung der 
Berufung berichtigt worden. Die Berufung der Kl., die in 
rechter Form vorliegt, ist infolgedessen auch in rechter 
Frist eingelegt worden, da die Berufungsfrist erst mit der 
Zustellung des Berichtigungsbeschlusses zu laufen begann 
(RArbG. 23, 170 =  DR. 1940, 1646 20). Sie konnte daher 
nicht mit der Begründung des angefochtenen Urteils als 
unzulässig verworfen werden.

(RArbG., Urt. v. 4. März 1941, RAG 193/40. — Berlin.)
*

18. RArbG. -  § 850 d ZPO. (jetzt § 10 Abs. 2  
pfändVO. v. 30.Okt. 1940); §§ 1601 ff. BGB. Bei An* , 
düng des § 850 d (=  § 10 Abs. 2 LohnpfändVO.) auf 
leistungen des Sohnes im kleinen landwirtschafth(‘*e.t]„eii 
triebe des Vaters ist zu prüfen, ob diese Dienstleistu‘ &e, 
nach allgemeiner Anschauung als gegen Vergütung gr, 
schehende anzusehen, oder ob sie nicht vielmehr ai  ̂
füllung der gesetzlichen Unterhaltspflicht zu werten 
§ 1617 BGB. bleibt außer Betracht.

Der am 11. A p ril 1914 geborene Erwin S. schuldet g.ls 
Kl., seinem außerehelichen Sohn, auf Grund eines u, r;| 
des AG. in W. an Unterhaltsrente für die Zeit vom *• ¡,js 
1937 bis 31. März 1938 den Betrag von 300 z#1
zu seiner am 26. Aug. 1939 erfolgten Einberufung _j]]eS 
Wehrdienst in dem landwirtschaftlichen Betrieb 
Vaters, des Bekl., bei freier Wohnung und Verp 6 ¿es
tätig. Durch Pfändungs- und Überweisungsbesctim jej
AG. in G. vom 29. A pril 1938 ist wegen der bezel Ph 0 e 
Unterhaltsforderung des Kl. nebst Kosten die ang ^  
Lohnforderung des Erwin S. gegen den Bekl. aus ßß 
beitsverhältnis zu diesem in Höhe von monatlich 
gepfändet und dem Kl. zur Einziehung überwiesen ¿etf1 
Der Beschluß wurde dem Bekl. am 2. Mai 193° u 
Erwin S. am 5. Mai 1938 zugestellt. UI)d ^

Der Kl. verlangte auf Grund dieses Beschlusses pti- 
Hinblick auf die Bestimmung des § 850 d ZPO- 
lung von 15 JIM  monatlich für eine gewisse Zel • . ^  da5 

Während das ArbG. die Klage abgewiesen ha » ^  K1, 
LArbG., unter Abweisung der Mehrforderung» 
einen Betrag von monatlich 10 JU (, zuerkannt. . q_ giir 

Auf die zugelassene Rev. des Bekl. hat das 
gehoben und zurückverwiesen. , „„fänd* ,

Nach § 850 d ZPO. (vgl. jetzt § 10 Abs. 2 
v. 30. Okt. 1940, RGBl. I, 1451) gilt, wenn dAer. ¡̂teo <>d(ei  
einem Dritten in einem ständigen Verhältnis Arne 
Dienste, die nach A rt und Umfang üblicherweise .^1)18 
werden, unentgeltlich oder gegen eine unvernai 
geringe Vergütung leistet, im Verhältnis de? geh e'D 
zu dein Empfänger der Arbeits- oder Dienstleism 6 
angemessene Vergütung als geschuldet. . mUng 1,

Voraussetzung der Anwendung dieser die., iö
hiernach zunächst, daß die Arbeiten oder Diens , p rItte 
Schuldner in einem ständigen Verhältnis ein®‘ ¡¡tet 
leistet, nach A rt und Umfang üblicherweise verg eine u 
den, und ferner, daß sie unentgeltlich oder $  wefde"; he'
verhältnismäßig geringe Vergütung geleistet 
der Prüfling dieser VnrrniQsetynnorpn sind, — ,

w'e

IS S ?
RR RR |L._ ziHeS

wandtschaftlichen oder sonstigen Beziehungen 
dem Dienstberechtigten und dem Dienstverp»w rech 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Die ßeS|\f.
ten zu berücksichtigen. Der Sinn und ZwecK .^9 ) .de» 
mung geht, wie schon in RArbG. 15, 325 (■

der Prüfung dieser Voraussetzungen sind, 
der Bemessung der Vergütung, wie in der , 
weiter vorgeschrieben ist, alle Umstände des die 
insbes. die A rt der Arbeits- oder Dienstleistuu-’^isc»-^

1935, 366549 und RArbG. 16, 17 (20/21) ;lUS8',,‘ n„teri ^  
ist, dahin, neben der Verhinderung der sogen' m „¿i
Verschiebungen und Lohnverschleierungen, u geUe‘ ^  
in den Fällen, in denen es ihm nach dem. gchuld^^f

Je»

Recht versagt war, eine Befriedigung beim zu vergeh 
erlangen, die Möglichkeit einer solchen c*apechtsi,rnriffel1 
fen, wenn der Schuldner' zwar nicht einen K ^e0 VÛ e- 
auf Vergütung seiner Arbeitsleistung SeSen h d ^ , tn d  
hat, wohl aber die besonderen Umstände na ,, „tt-iedio pdi*
meinen Rechtsempfinden einerseits die .^ ‘ dererseH del> 
des Gläubigers als eine grobe Unbilligkeit, * du^se?' 
Zahlung eines Entgelts für die Arbeitsleist K e0 ia 5t- 
Dienstberechtigten' als gerechtfertigt ers _.,f die..',. jU5' 
Dazu hat das RArbG., damals im Hinblick
leistung des Anerben auf dem väterlichen' ^  J/Frag® Mdj 
geführt, es könnten für die Beurteilung due . beg^j dl( 
die Anschauungen eines örtlich und berui p
Teiles der Bevölkerung maßgebend sein, . eS s} 
Frage unter dem Gesichtspunkt zu prül®“ » Lia1*
Dienste handele, für die nach der im Volke '¡jnd V 
sehenden Anschauung mit Rücksicht atj! 1 ersch£llAl|ei5te
die Zahlung einer Vergütung g e r e c h t f e r t i g g
solche Dienste allgemein nur gegen Verg ß
zu werden pflegen. ., vor JL1

Das BG. wird dem Vorbringen des Be* • ^pD-» 
Hinblick auf jene erste Grundfrage des § 03

A
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i1? gegenwärtigen Rechtsstreit zu erfolgen hat 
Sprecht Dp’ r  ltJ36, 606 m- Anm. Jonas) ,  nicht 
^dw irtsrh iftru  ‘ bade. vorgetragen, die Kleinheit seines 
6r auch „  a lcben Besitzes und der geringe Ertrag, den 
i erfe. erD„Ketl ,der wirtschaftlich ungünstigen Lage ab- 
5rl:>eitskraft Hf- i!ie Einstellung einer fremden, bezahlten 
Hl'em g-pr ; „ „n i c e r  und seine Ehefrau nur noch in 
, e seinpQl ei? Mabe arbeitsfähig seien, so sei er auf die 
Sgewiesen i>ohnes ,n seinem landwirtschaftlichen Betriebe 
,, .5?hnunrr „ £ ew®sen> wobei er ihm nur in seinem Hause 
röhren t ftn" d Verpflegung, ohne Taschengeld, habe ge- 
rtlargeld fyr .n’ während sein Sohn sich das notwendige 
^roh » , seinen sonstigen ITnfprhnH urip THoirtiinrY notii

s , ocicii, su &ci ci aui uie
Lonnes in seinem landwirtschaftlichen Betriebe 

.„““nuncr „ 5 5 ^ sen’ wobei er ihm nur in seinem Hause 
n '̂ren £ « " “  Verpflegung, ohne Taschengeld, habe ge- 
Hlargelcj far .n’ während sein Sohn sich das notwendige 
niUrch Arbeit In?nuSonsti^ en Unterhalt, wie Kleidung usw., 
j assen. Olm» .Benachbarten Höfen habe hinzuverdienen 
hiw ^es>tzes niVut1« ^ ‘thilfe hätte er die Bewirtschaftung 
li;> War zu tortsetzen können. Bei diesem Sachver-
a]I  seinen Vnt»Waf en’ ob die Dienstleistung des Erwin S. .8 6if]0 dler, den RpH n n  r>U nlln-amamo« \  -n r. ---------

ichne^
ne,hr re<

zu '.'’Pflicht dpm'*D,?,u,e tnuuung aer gesetziicnen Unter- 
Werten ist BekL gegenüber nach §§ 1601 ff. BOB.

be
viel

o jurivuoucxatuiig ueb JL.1 Will 0.
='ne eecrpn "\r en. Bekl., nach allgemeiner Anschauung 
kneten \ / „ Ver,gdi ung zu geschehende im Sinne der 

h mehr rechtüpiSCi,ri * anzusehen ist oder ob sie nicht 
zu Pflicht demhD ?,dle Erfüllung der gesetzlichen Unter

sten isi ^ Bekl- gegenüber nach §§ 1601 ff. BOB. 
Hinblir i, „ eJ vorliegende, besonders gestaltete Fall 

. Weiteres Houl dl_f Bestimmung des § 850 d ZPO. nicht 
aetn väteri;^,ern , all der Dienstleistung des 

JW. iQ3She"  Hof gleichzusetzen, der in R.

ist
°hn, 
auf
325 _ .....u i i io i

t y  | f d6, 124641 m. Anm

Anerben 
RArbO. 15, 

H e r s c h e l  behandeltC “  ist, und „  T  . " > • n e r s c n e i  Detiandelt 
beurteilten" A.axUcjb nicht einem Falle der in RArbO. 16, 

■¿c'vnd gestatt»* st,attet bei einem Anerbenhof in der
sonst! kommend»n P unh ‘n dem in R A rba  16> I 7 in Be- .Falle die Größe des Besitzes und Hip
Oder n Arbeitstr»t*SSe di e Einstellung einer fremden, be- 
in SmS?ns%en F» m"  Ste'le des dienstleistenden Sohnes 
Aisch?em Falle amiI,len,angehörigen, so kann allerdings 
l!tl aluUung anrren„ac"  der ' m Volke sonst herrschenden
s*cht<ii?erneinen n, mrnen werden, daß die Dienstleistung - - tsPUnD , n nur p-ep-eti V»™.-,*,,„». „»„„u:»i.*

5nder<! R'ensileistim^ ” "V , lV “  Jcuc"ians so zurucK, aalt 
jjänu8 der voriien-»^ .nicJ?* das rechtliche Gepräge gibt. 
Ale pri ' i  in den V n ^ 6 Falb Hier tr itt dieser Rechtsge- 
»•' aut ,iUn2 erforderr ^ergründ, und es war daher zunächst 
«'»e ühne[  e'terlicbenCn ob die Dienstleistung des Erwin 
!  85o J| ^herwej Besitzung rechtlich überhaupt als 
r-Gil-üh^Po- anz6,, iS ’ 611 • Vergütung geschehene i. S. des 
m ibr^pi.die VernfHpu',1 lst- Die Bestimmung des § 1617 

u ercssPEJ ern hatPaücE!il’ng der K ,nder zur Dienstleistung 
,eti bes» des Qlänu; erdlngs als solche gegenüber der im 
a^bleib»nderen Re<Tef,erS d,es Dienstverpflichteten getroffe- 
U die p"' Daher d?s,§ 850d ZPO. außer Betracht
b». . RsPr. ri»„^o?ruft sich derfl hß ^r* des Rn Ult s. der auch zu Unrecht 

- ^foch^icbnete S ' ’, ! 0 ln RQZ- 162, 116 hierzu.
Icbe »"t®nen Urteile tsmanSel niacht die Aufhebung des 

iai?erlich. Da= d!e Zurückverweisung der 
cha* j . • as BO, wird in der neuen Verhand

le crf0
2un

, -. ¿ ‘Ast die vorKBG' ,wird in der neuen Verhand
e l t  Sj i16* Beiahimbei eicbnete Prüfung vorzunehitien 
}  len dann w " i der Anwendung des § 850 d ZPO. 
atl ist. gegebenen i jer fzu Prüten, welche Vergütung

u „

enen u  *7. weicne Vergütung
umständen als angemessen anzu-

v- 18. März 1941, RAG 138/40. -  Stutt-

v* 10-Nov. 1936; § 1 Nr 
?.'e hsianunang> städteh.^r ’ §§ 6—9 EinheitsbauO. 
Ic|,en ¡?ebu„’ Werkgereen*U ’S 6 Absichten, anständi 
1 • te4".e’ «tetnentare»6 P"rchbi.,dung> Einfügung
’ 93L1« § , /  Diebelha,,! t A f emeingut der s,adtebf 

«Uli Sa<z 1 R ’ Traufenhaus. 
X f C llkn z 2 1 al̂  v- 10- Nov. 1936 (RG1 
oiifleiba teien^innunp legenden Forderungen der a 

anwElnfüguLY ^ ereehten Durchbildung u 
^H^tere8We,1dbares " v̂ 10 Umgebung gelten als u 

lf i^ 0p,rkeanbarpB%chfvcht in ihren allgemeine 
cb zur Veru,^M-en sofltechtliin für jeden Ba 

mkhehung der im § 1 niederg

legten Ziele der BaugestaltVO. b e s o n d e r e  Anforde
rungen gestellt, vor allem bestimmte, ohne Bekanntgabe 
nicht ohne weiteres erkennbare städtebauliche Absichten 
verfolgt werden sollen, bedarf es hierfür des Erlasses einer 
Polizeiverordnung (oder Ortssatzung) gemäß § 2 Bauge
staltVO.

Der als Baugenehmigungsbehörde bestellte Amtsvor
steher versagte dem Kl. die Bauerlaubnis für ein geplantes 
zweigeschossiges Wohnhaus und verlangte die Bebauung 
des Grundstücks mit einem eingeschossigen Giebelhaus, 
und zwar mit der Traufe zur Straße, da dieselbe Straßen
seite schon mit eingeschossigen Wohnhäusern bebaut sei 
und die Einheitlichkeit der Bebauung durch das Bauvor
haben des Kl. gestört werde. Nach § 1 BaugestaltVO. sei 
auch auf die beabsichtigte Gestaltung des Straßenbildes 
Rücksicht zu nehmen.

Das nach fruchtloser Beschw. angerufene BezVerwGer. 
setzte durch Urteil vom 22. Aug. 1939 die angefochtene Ver
fügung außer Kraft, indem es nach Vernehmung des Ober- 
regierungs- und Baurats N. u. a. feststellte, es könne nicht 
ein allgemein geltender, jedem Städtebauer geläufiger 
Rechtssatz des Inhalts anerkannt werden, daß an einer 
Straßenseite, die bereits überwiegend mit eingeschossigen 
Häusern bebaut worden sei, zweigeschossige Häuser nicht 
zugelassen werden dürften, auch wenn die gegenüber
liegende Straßenseite zweigeschossige Häuser enthalte.

Die Rev. der Bekl. hatte keinen Erfolg.
Der Bekl. rügt in der Rev. eine unrichtige Anwendung 

des § 1 Satz 2 BaugestaltyO. v. 10. Nov. 1936 (RGBl, f, 
938), wonach bei der Ausführung baulicher Anlagen auch 
auf die b e a b s i c h t i g t e  Gestaltung des Straßenbildes 
Rücksicht zu nehmen sei. Bei richtiger Anwendung dieser 
Bestimmung hätte das BezVerGer. den in Kreisen der 
Städtebauer als allgemeingültig anerkannten Grundsatz be
rücksichtigen müssen, daß man, wenn nicht die Harmonie 
eines Straßenbildes gestört werden solle, niemals wahllos 
zweigeschossige und eingeschossige Häuser abwechseln 
lassen dürfe und ebenfalls niemals wahllos einen Wechsel 
in der Traufstellung der Gebäude eintreten lassen dürfe. 
Das BezVerwGer. hat die Bestimmung des § 1 Satz 2 Bau
gestaltVO. in dem Sinne ausgelegt, daß eine Absicht hin
sichtlich der Gestaltung des Straßenbildes in einer für das 
Gericht nachprüfbaren Regelung ihren Niederschlag ge
funden haben müsse. Diese Auslegung hat der Bekl. in 
der Rev. angegriffen; er hat auf den Wortlaut von § 2 der 
Verordnung hingewiesen, wo es heißt, daß zur Verwirk
lichung der Ziele der Verordnung, vor allem zur Durch
führung bestimmter städtebaulicher Absichten, durch Orts
satzung oder BaupölVO. für die Errichtung baulicher An
lagen besondere Anforderungen gestellt werden k ö n n e n .  
Aus diesem Wortlaut hat er gefolgert, daß die beabsich
tigte Gestaltung nicht unbedingt in Rechtsvorschriften, die 
notwendigerweise den Charakter der Starrheit in sich trü
gen, niedergelegt zu werden brauche. Dem kann grund
sätzlich nicht beigestimmt werden. Die erwähnte Rahmen
vorschrift des § 2 ist in dem Sinne aufzufassen, daß sie den 
Gemeinden und Baupolizeibehörden die M ö g l i c h k e i t  
(„Kannvorschrift“ ) geben w ill, b e s t i m m t e  städtebau
liche Absichten durchzuführen und zu ihrer Verwirklichung 
b e s o n d e r e  Anforderungen an bauliche Anlagen zu stel
len. Bestehen solche Absichten nicht, so ist auch kein An
laß gegeben, eine Ortssatzung usw. zu erlassen. Sind solche 
Absichten aber vorhanden, so können sie nur dadurch in 
die Tat umgesetzt werden, daß eine Ortssatzung oder 
Polizeiverordnung erlassen wird. Andernfalls sind etwaige 
derartige Wünsche und Absichten der zuständigen Behör
den praktisch und rechtlich bedeutungslos. Wäre es nicht 
so, so würde eine Rechtsunsicherheit die Folge sein, die 
mit dem Interesse der Volksgemeinschaft an einer plan
mäßigen Bautätigkeit und einem geregelten Grundstücks
verkehr nicht zu vereinbaren wäre. M it Rücksicht auf dieses 
Interesse muß dafür Sorge getragen werden, daß über die 
städtebaulichen Absichten innerhalb einer Gemeinde all
gemein und öffentlich Klarheit herrscht. Jeder Eigentümer 
und jeder Erwerber eines Grundstücks muß bei der Pla
nung eines Gebäudes die Möglichkeit haben, sich an der 
Hand rechtsgültiger, verbindlicher und veröffentlichter 
Vorschriften ausreichend über etwaige Einschränkungen 
zu vergewissern, denen sein Bauvorhaben an der in Aus
sicht genommenen Stelle unterliegt. So ist es nicht erst seit 
Erlaß der BaugestaltVO. von 1936 Rechtens; dieselbe
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Rechtslage bestand in Preußen vielmehr schon bisher, ins
besondere nach Maßgabe des PrWohnG. v. 28. März 1918 
(GS. 23), das in Art. 4 § 1 Nr. 4 die Aufstellung von Regeln 
für die einheitliche Gestaltung des Straßenbildes vorsah. 
Dementsprechend sind beispielsweise in den verschiedenen 
örtlichen Bauordnungen, gemäß den in der EinheitsbauO. 
gegebenen Richtlinien, eingehende Vorschriften gegeben 
über die Zugänglichkeit der Grundstücke, die Lage der 
Gebäude darin, über Höfe und Durchfahrten, über die bau
liche Ausnutzbarkeit der Grundstücke (insbesondere die 
bebaubare Fläche, Geschoßzahl, die Baugebiete), über Ab
stand der Gebäude voneinander und von den Grenzen und 
über die Höhe der Gebäude (§§ 6 bis 9 EinheitsbauO.). Es 
genügte also nicht, wenn die Behörde, ohne die Regeln über 
die geplante Entwicklung festzulegen und bekanntzugeben, 
sich vornahm, die Entwicklung des Straßenbildes in eine 
bestimmte Richtung zu lenken. In demselben Sinne hat der 
Gerichtshof auch in OVG. 100, 261/263 ausgesprochen, 
daß eine baupolizeiliche Beeinflussung der Bautätigkeit 
durchaus erwünscht ist, daß die Behörde es aber nicht 
versäumen darf, ihre baukulturellen Anforderungen in 
rechtsverbindlicher Form bekanntzugeben.

Ferner hat der Bekl. in der Rev. zu § 2 BaugestaltVO. 
vorgetragen, diese Bestimmung habe den Gemeinden zwar 
die Möglichkeit geben wollen, ganz bestimmte städtebau
liche Absichten durchzuführen; hierunter fielen aber nicht 
solche Absichten, die ohne weiteres als elementares Allge
meingut der städtebaulichen Praxis anzusprechen seien. 
Das ist insofern richtig, als es der Aufstellung derartiger 
Regeln in BauPolVO. oder Ortssatzungen jedenfalls dann 
nicht bedarf, wenn es sich darum handelt, diejenigen For
derungen durchzusetzen, die in § 1 Satz 1 BaugestaltVO. 
in allgemeiner Form aufgestellt sind: Anständige Bauge
sinnung, werkgerechte Durchbildung und einwandfreie 
Einfügung in die vorhandene Umgebung. Denn die Vor
schrift des § 1 ist unmittelbar anzuwendendes Reichsrecht. 
Sie g ilt in ihren allgemeinen Zielen ohne weiteres für jeden 
Bau und ihre Verletzung steht, soweit es sich um die Vor
schrift der einwandfreien Einfügung in die Umgebung 
handelt, stets der Einheitlichkeit des Straßenbildes im 
Wege. Bei dieser Verletzung kann es sich sowohl um solche 
Bauausführungen handeln, die jedes Straßenbild beein
trächtigen (OVG. 102, 249 ff.), als auch — im Hinblick auf 
die Verschiedenheiten des Straßencharakters, z. B. einer Ge
schäfts- und einer Prachtstraße — um solche, die gerade 
das im Einzelfall in Betracht kommende Straßenbild stören. 
Jedoch kommen immer nur Beeinträchtigungen oder Stö
rungen in Frage, die sich ohne weiteres aus der Betrach
tung des Bauwerks und des Straßenbildes ergeben und 
deren Vermeidung daher auf Grund der Vorschrift des § 1 
BaugestaltVO. eine s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e  Pflicht ist, 
die keiner weiteren Festlegung oder Regelung durch eine 
BauPolVO. (Ortssatzung) bedarf. Eine solche Regelung 
aber ist dann erforderlich, wenn eine zwar auch auf § 1 
beruhende, aber ohne Bekanntgabe nicht ohne weiteres 
erkennbare städtebauliche Absicht in bestimmter Richtung 
zur Durchführung gebracht werden, insbesondere eine be
stimmte von mehreren an sich möglichen Lösungen allein 
maßgebend sein soll. Das ergibt sich aus dem Wortlaut 
des § 2 Abs. 1 und 2 BaugestaltVO., wonach zur Verwirk
lichung der (im § 1 niedergelegten) Ziele dieser Verord
nung, vor allem zur Durchführung b e s t i m m t e r  städte
baulicher Absichten, durch BauPolVO. oder Ortssatzung 
für die Errichtung oder Änderung von Bauten b e s o n 
d e r e  Anforderungen gestellt werden können; das g ilt 
namentlich hinsichtlich der Lage und Stellung von Bauten, 
hinsichtlich der Gestaltung des Baukörpers'und der von

rlaußen sichtbaren Bauteile, besonders des Daches un peSt- 
Außenwände. Um eine solche besondere, der näheren gat- 
legung und Regelung durch Polizeiverordnung (U* 
zung) bedürftige Anordnung handelt es sich hier unr,0 tS 
um eine Forderung allgemeiner Natur, die sich unm*1* yep 
auf § 1 BaugestaltVO. stützen ließe. Denn aus § 1 
Ordnung läßt sich nicht der allgemeine Gedanke an ej„. 
daß in einer Straße niemals wahllos ein Wechsel 1 ej0 
geschossigen und zweigeschossigen Häusern u“ i«ssî  
Wechsel in Giebel- und Traufstellung der Häuser z 
sei, daß daher an einer Straßenseite, an der bereits gtraßc 
eingeschossige Häuser mit der Traufe nach der ¿ uSer 
ständen, auch weiterhin lediglich eingeschossige 
mit der Traufe nach der Straße errichtet werden sejte 
und zwar auch dann, wenn auf der anderen . f arjCbtuni 
zweigeschossige Häuser mit wechselnder Traufen ^ d i-  
ständen. Es ist zwar richtig, daß es städtebauhen ¡ĵ n, 
aus einwandfrei und erwünscht sein kann, vorzUS.tijt z'*,el‘
daß die eine Seite einer Straße beispielsweise nur
geschossigen oder mit Traufenhäusern, die andere cgetzen 
mit eingeschossigen oder mit Giebelhäusern zUur2&^'\ 
ist. Diese besondere Vorschrift muß dann aber nac" 
gestaltVO. in einer Polizeiverordnung (oder Ort» ^  ¿je 
erlassen werden. Desgleichen kann im gegeben*-! . gein» 
in derselben Form erhobene Forderung einwanu p- 
auf einer und derselben Straßenseite in bestirnm sSjtfer 
pen nur eingeschossige neben Gruppen zweig6* ^  folg) 
Häuser zu errichten. Aus dieser zweiten Möghcn ejirere* 
aber bereits der Schluß, daß das Vorhandensein*^ 0|#  
eingeschossiger Gebäude an einer Straßenseite g$dJ^
weiteres das Inkrafttreten einer allgemeingiinu gtraßß 
baulichen Regel bedingt, wonach künftig an dies . Wer ¡e 
seife lediglich eingeschossige Gebäude erricn vV 
dürften. Daß eine derartige Regel übrigens n j , aUer “j  
der Bekl. annimmt — in den Kreisen der Stau 
allgemeingültig anerkannt ist, geht schon aus dcaChVefSaef 
hervor, daß der vom BezVerwGer. angehörte Q prä^ jn
dige N., Oberregierungs- und -baurat beim ^  ^
Provinz ß., das zweigeschossige Bauvorhaben
seinem Gutachten ausdrücklich nicht beanstan • ¿¡eoaei el

ckluog be-
smem u u ia u iu m  ausurutKiicri miau ucaiw*- a»* 
Hieraus folgt, daß die Baupolizeibehörde o „  ei... 

meinde ihre Absicht, die zukünftige Entwi *
Straße in einer bestimmten Hinsicht neugesja^ jje„

z« riff

einflussen, beispielsweise nur eingeschossig rgesej^cK 
Traufenhäuser zuzulassen, in der gesetzlich ‘%usur,ef. 
Form der BauPolVO. (oder Ortssatzung) z grlaß ? 5e 
bringen muß. Dem Bedenken des Bekl., daß ” ,erjen 11luI1ell 
artiger Vorschriften sorgsam vorbereitet w .fl sca „ 
und daher mit dem Fortschreiten der Beba11 jfönnfi K̂t)- 
wachsenden Gemeinden nicht Schritt halten ^.g eiUe,jeit, 
nicht beigetreten werden. Allerdings wird e > ¿et
sicht, ein Straßenbild in bestimmter Richtung eiUr.elJi2el1 
festgestellt wird, gründlicher Überlegung un zU9tä®“ jyit 
Vorbereitung bedürfen. Bevor aber bei o sjCht ..¡¡d1
Behörde selbst keine Klarheit über ihr,e , ¡st picH'
— und das. Bestehen einer solchen Absicn „ p<* eji. 
Ansicht des Bekl. erforderlich —, kann auc ge 
sichtigung bei Bauausführungen nicht in . {e Very,rzef 
Stehen die Gestaltungspläne fest, so kajj” . ^äßig L  ^  
lichung in rechtsgültiger Form in vernnltincjertin»'|.jrige' 
Zeit bewirkt werden. Dasselbe g ilt ihr ebenfaHs 
ursprünglichen Planes, auf die der Bekl- jes
wiesen hat. , . , ,  0estaU^/n d*

Ein Verstoß gegen eine beabsichtigt v0rhab 
Sträßenbildes kommt hiernach bei dem D 
Kl. nicht in Frage. .»\

(PrOVG., Urt. v. 27. März 1941, IV C l / 4 ’

ung: Hauptschriftleiter i. N.: Rechtsanwalt Dr. He l mut  Seydel. Stellv. Hauptschri!f!c‘^ ej)r01achjj f̂lif 
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Leipzig C 1, Inselstr. 10. Fernruf: 72566; Wien I, Riemergasse 1. Fernruf: R 27216. Es gilt die Anzeif,
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?** Baefum kauam ^ee

Briefmarken
er »ord

i "‘«1
lmW t Z n ?.r,a*'s unt* franko die reich illustrierte 

s hen Standesangabe. Ankauf von Sammlungen.
Edgar M ohrm ann
H a m b u r g  1, Speersort 6

4t)eff p
&  ^ l& 'O O O  Angebote 
(li,5A 0esÄ n. b illigst! 500

S S i i S S
'tos, Sch. pnio.. .18«n 500 verseil

Ast! 500 
zu Rm  15.80 
Pro Stück /
n 500 verseil.

KKX) versch.mät s = a
B le2n0C * a(nifn , » J g d 2.50 /
V teV  ' n i U5te"” '-~  j l v-?rsch-16 Weite

iu,,“r8iis -  25.-. PortnVer!,emel,t ■

'*'» & K i S r,“ Pt~ 54484] 
e n IX/71.

WALTER BEHRENS------r SBRAUNSCHWEI6
Briefmarkenhandlg.

¿ 5 «..... »Jwcrbeichr koftanfrvl
Ankauf von Sammlungen

Eine Brunnenkur zu Hause mit

¿ fd H t ^ W e M a - Q u e U e  
^WfW'KÜiad JMmsstem

¿n  ”  \  bei Magen- u. Darm-, Nie
ren- u. Blasenleiden, Olcht, 
Blutarmut und Bleichsucht, 
unterstützend bei Zucker, 
ßrunnenschriften u. Preise 
durch die Kurverwaltung 

Bad Tönisstein (Bez. Koblenz)

ZAHN-
SCHMIß

behebt bis zum E r
re ichen zah nä rz tli
che r H ilfe  schnell und 
w irksam  das schm erz
s tillende M itte l

NEOKRATIN
a u s  d e r  A p o t h e k e .  

Packung zu 8 0 b la te n k a p s e jn  RM 1.19 

E rzeuger: A po th eker D r. A . KUTIAK, 
W ien, IU/40-

r Dr. A tzler )
Fernunterricht

L
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

B e r l i n W 3 0 ,  L u i t p o l d s t r a  ß e 4 0 j

Ü ::i:

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

O f f e n e  S t e l l e n
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

:: : : : ::: : : : : : :  :: 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

; stadtve rwaltu
ng Königsberg (Pr) beabsichtigt,

(M;S S 1* * *  l u r i f t c n
V «w .ltungs,äte

SOfo
oder Assessoren) 

r s pä t e r  e i n z u s t e l l e n .f e i ell‘ bie, ° d e '
i lf? , 't fo iw 1'11 V e ^ ' ^ h s i c h  in fast sämtlichen Zweigen einer 
Sicht Zeit Un<inS.ch Gr l l | 8(|euil uarbeifen- Pie Vergütung für Asses- 
H o U,C m A V r u n L  an w  A Nach dreimonatiger Probe- 
HSr,i-r- A ^berftn,-8 rf?’8* endgültige Übernahme mit Aus-
ausftl Heit n -^ rR B o . i' i i,g ¡¡’ s Beamtenverhältnis und Besoldung 
Übet Tücher ‘1Cl Gr. a  2h ,alIe htellenbewerber besteht Aufstiegs- 

hisheHelbs,Seschrieher RB0' Den Bewerbungen sind ein 
k ^ n , i f J ati8keit undeü iL -.benSlaUf' - L ichtb ild> Angaben 
KrW, i6 r '2 lSs"  '»ovrieVeroi dJ e Zugehörigkeit zur NSDAP.“und 

teilnei, 1 ^W erber ?lch.erung der arischen Abstammung 
. mer. ¡nsbesond 861,16 Ehefrau beizufUSen 

Sö|'lieh.„ iüng bevo.r6..Il r i.egsverIe*zte> wer<teo zur Anstel-
Öcr r, heV°rste|lüngen!Il° rZ" gt berUcl<sichtigt 

O b o rk - bne besondereAufforde
rSerm,

esondereAuffoiderung sind zwecklos.

e'ster der Stadt Königsberg (Pr)

- eSen gir|b  ̂ '  ----- --------------------—

l ) ^ |  UnK zur Wehrmacht tüchtiger

für KecChtS;
( o b e r  f l f f p f f o r ]

So bald
ailWalts- und Notariatsb

ali> mSK*ich g e s u c h t .  

Angebote an

Und Notar B urkhard t
s tri" -N eustad t

Hhblunn^r n" t,t01,il'l«B'0 «holten Oie in feber Bud). 
hortęnlft9‘ f'ntol°9 unö P^ofpehte liefern mir auf UJunfdi 

Cnlo° unb blicht.

t,ltftl)er Ucdftoücrlag, Berlin 1B 35 -  Kien I

Jüngerer Dolljurift
mit wirtschaftlichem Interesse von

Industriellem  Großunternehm en  

gesucht.

Kenntnisse auf dem Gebiete des gewerblichen 
Rechtsschutzes erwünscht, jedoch nicht Bedingung.

Angebote mit ausführlichem, handgeschriebenem 
Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Angabe 
der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintritts
termines erbeten unter A . 1653 an Anzeigen-Ab- 
teilung Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, 

Lützowufer 18.

F ü r d ie  D a u e r  meines Wehr
dienstes suche ich

Vertreter
(erfahren. Bürvorsteher vorhand.) 

Sund ,
Rechtsanwalt und Notar, 

W o l g a s t ,  Breite Straße 21 c.

Vertreter
für Anwaltschaft und Notariat in
folge E i n b e r u f u n g  für

sofort gesucht.
Rechtsanwalt und Notar 

Dr. B r e i t k o p f ,  
H u m m e l s t a d t  (Lewin), Kreis 
Glatz. (Unmittelbare Nähe von 
Bad Kudowa und Bad Reinerz).

Vertreter
für Kriegsdauer

gesucht.
Erfahr. Bürovorsteher vorhanden.

Rechtsanwalt S i m o n ,  
M e r s e b u r g .

Vertreter
für 4—6 Wochen im August oder 
September

gesucht.
K o p p ,

Rechtsanwalt und Notar,
W o 11 i n i. Pomm.

®ei Seroerbungen auf 3iffcr* 
Stnjeiflen nt d) t Orlgfnaljeugniffe 
beifügen I 3eugnUabM)tiften unb 
Sfcbtbilber haben auf ber ütfliHrlte

ben Stamen unb bie 9lnfcf)rtft be* 
Seroerbcrs 3U tragen. — (Singe- 
fdfticbenc Briefe tbnnen nidjt ein-



:
O f f e n e  S t e l l e n

Vertreter(in)
wegen Einberufung des jetzigen 
Vertreters

gesucht.
Rechtsanwalt und Notar 

R u d o l f  H a b e r m a n n ,  
E b e r s w a l d e  (Mark), 

Alsenplatz 1 - Fernruf 3017.

Volljurist
von großer Textil-AG. Württem
bergs zur Unterstützung des Vor
standes gesucht. Mitteilung mit 
Ausbildungsgang, Zeugnissen, Re
ferenzen und Lichtbild unter 
A. 1648 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

W ir suchen einen
Mitarbeiter

für bald oder später: zunächst 
Vertreter für den zum Wehrdienst 
einber. jüng. Sozius (Rechtsanw., 
Ass. od. sonst, pens. Volljuristen). 
Notar Dr .Scheuermann und 
Dr. In necken,  Rechtsanwälte, 

B e r l i n  SW 68, Friedrichstr. 208.

Anwaltsassesi. or
von R e c h t s a n w a l t  in o s t 
d e u t s c h e r  G r o ß s t a d t

gesucht.
Angebote unter A. 1668 an An
zeigen-Abteilg. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Öffentliche Verwaltung im Generalgouvernement sucht

Sachbearbeiter
aus dem Justiz- und Notariatsdienst für ihre

Rechtsabteilung und Verw altungsdienst
Auch sonstige Fachbewerber aus ähnlichen Stel

lungen kommen in Frage.
Angebote mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisab
schriften und Gehaltsansprüchen sowie frühestem 
Antrittstermin unter A. 1659 an Anzeigen-Abteilg. 
Deutsch. Rechtsverlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

W ir suchen zum sofortigen Eintritt einen

Diplom-ßMifmann
für unser gesamtes Rechnungswesen einschl. Planung, Or
ganisation und Rechnungswesen. Fernerhin muß der Be
werber mit RPÖ., LSÖ. und den sonstigen Preisbildungs
vorschriften vertraut sein. Es wird Wurf gelegt auf eine 
bewegliche und anpassungsfähige Kraft. Bewerbungen mit 
Lichtbild, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen sind 

zu richten an

W ickm an n -W erke  A .G ., W itten-A nnen (W estf.)

Junger Bürovorsteher(in)
oder Gehilfe(in), der bereits 
im Notariat gearbeitet hat, 

gesucht.
Angebote an

Rechtsanwalt und Notar 
K ü h n a s t ,

Eh r en f r i e de r s d o r f  i. Erzgeb.

Bürovorsteher 
oder Gehilfe

als K r i e g s v e r t r e t e r ,
Stenotypistin

gesucht.
D r .  G ü n t h e r ,  

Rechtsanwalt und Notar, 
C l a u s t h a l - Z e l l e r f e l d ,  Harz.

Bürovorsteher(in) 
oder Sekretärin

für baldigst in größeres Büro 
gesucht.
F r i c k e,

Rechtsanwalt und Notar,
L i e g n i t z (Schlesien), 
Ring 38, Fernruf 1418.

Bürovorsteher
sucht

Berliner Anwalt. Angebote unter 
A. 1657 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

+  O p f e r t  f ü r  d a s  2.  K H W !  +

Bürovorsteher
für Anwaltsbüro, mit Aussicht auf 
Geschäftsführerposten bedeuten
den Hausbesitzer-Vereins Berlins, 
bzw. für Hausverwaltungsbüro zu 
sofort oder später gesucht. 
Angebote unter A. 1660 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bürovorsteher
( B ü r o v o r s t e h e r i n )  für beide 

Fächer zu sofort oder später
gesucht.

Angebote an
Rechtsanwälte Dr. Scheuermann, 

Dr. Innecken, Berlin SW 68, 
Friedrichstraße 208.

tirm in Vz
g esuCT > » s', •

Bewerbungen
Z e u g n is a b s c h r if t^ ,  „(ss»* ,

haltsansprüchen an j
und Notar Dr- ^ el yrgM? 

_berg

Zur Zeit gilt 
Anzeigenpreisliste 

Nr. 2

B ü rog eh ilJ^ ,
firm in beiden

oerg u*1

In d u s tr ie v e rW 0^ 1
H a 1cin B e r 1 i n - nin B e r 1 i n

sud lt :
für Patent-u-für Patent- ^
erfahrene de„ f1

, m*1 h iß

e r f a h r e n e  -

Bewerbungen *
liehen Unterlaß

t y  809 dur , unter X ,, e g e'
g e n b ü r o -

B e r l i n ^ .

d£" ft*
,(bc .
* A <

¡ I H y i i  G e s u c h t e  S t e l l e »  E j

f

ü e r f l d i c r u n g s g c f c l l f i h ^ f V
Cand. med. und Rechtsanwalt,——. vers‘V ßen1; 
Empfehlungen, besonders erfolgreich in ¡ji p $ 
inandaten, sucht Tätig ke it bei Versieh . • bstenJ ¡j- 
Wien oder anderer Universitätsstadt; affl,„iffeH' ^ m  
halbtägig. Angebote unt. A. 1666 an An iütz°n'u\ .
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35

R c d i t s c in u m l t t  K
mit kaufm., schriftstellerischer und BanM g g rs ^  {jHiS
berater, gewandt und vielseitig, repräsentativ ^ ip e  

ute Praxis, wünscht .^ ft.große selbstaufgebaute•ciuäicu-ijgcuauic jriaxis,
leitenden Postens in der « i

____  Uttt. " ‘ ■ ■ A in 'tEvtl. Kap i t a l be t e i l i gung.  Angeb. unt- ^  

Abt. Deutscher Rechtsverlag, Berlin W >__

a», li
ft %o^

Älterer Anwalt,
der neuerdings mehrfach vertre
ten, ü b e r n i m m t  anderweitige 
Vertretung ab 1. Septemb. 1941. 
M it Notariat vertraut. Angebote 
unter A. 1665 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Jurist,
41 Jahre alt, in leitender Stellung hei 
Versicherungs-A.-Q., m it guten Kennt
nissen im Grundstücks-, Miet-, Arbeits
und Steuerrecht, erfahren im Mahn-, 
Klage-, Siedlungs-, Bank- und Versiche
rungswesen, bilanzsicher, su ch t aus
baufähige, s e l b s t ä n d i g e  S t e l l u n g .  
Angebote erbeten unter A. 166  9 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Jiechts- 
vcrlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Assessorin, Dr. jur., 
sucht Anwaltsvertretung für die 
Dauer des Krieges, möglichst in 
Du i s b u r g ,  Oberhausen oder 
Gel senki rchen.  Angebote 
unter A. 1663 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Vollj«11
d ik * V

alt f f  v

W irkungsk«»^— X *

k

$ ft

bevorzugt.
A « -A l

Ą Ssess<)rin\ ,.,' , ; l / l ,

Sua

r z g i S #

! S S ? ^

s” * » K rV ; ? Ä |o d e re n ts p ^ a f
noruc»»> rtłef iccv* <ii 

gen-Abtei * ^ 3$,
vertag, Berl‘»W

'*1

k



i
Tüchtiger

m  n o to d a tö b ü ro o o r f tc h g r
SKsIpi™* schneller ____ __ . „  . .rJs!cheri .^Änt'selh?«1 j)er Auffassungsgabe«r ~> praktischem Rechts- 

jeder Rechtsmaterie, dik- 
K " 1’eichem A'rheiieffi!? " 1 i um ’ ■ «  entwicklungsfähige
-Ahta",derweit , i  ■ in Treuhandverband, wehrwichtigein 
' ,te|lung Deutscher p 1 ',“ 1 ° s*en- Angebote mit. A. 1 662  an 

— . tscher Rechtsverlag, Berlin W35, LUtzowufer 18.

S’l l ^ & ^ s t e h e r ,
^ f t Ä ; bfeirrufuns sei".r'isck ksteno“ "?>iIrm " -Sh  ^ teno2nn’c-Hlu -selbst. 
% rp ’Uchführ, i SlI.ben u. flott 

Rhe ub-11 Jahre

| \ ^ u\V35 jsc:jler Rechts- 
f-utzovviifer IS

B p i, '

Anwaltsgehilfe 
s u c h t  S t e l l u n g .

Angebote unter A. 1667 an Anzci- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W35, Lützowuferl8.

'snhuanwaltes
V>erAn,Sucht
Ä i ? Ä ? s e s :

W ug‘ich r f ° r‘ 2u,as-
C S t  i ”;

0tei i i ^ Ä
ei 
g(

L ü t ^ Ä  Berit

R Zeigen Aai i s) «"t.
>35 f e h t & A b t e iW

> a i t ^ er 18-
^  Note

N,

"  J S S S * *? « * •

Anwaltsassessor,
Dr. jur., Prädikatsexamina, sucht

Praxisübernahme.
Angebote unter A. 1636 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

zu

^ ^ • ö l u i ;  16.51 an die
Deutschei

18

'■ 0 V üUci  d. KO., 
S neüo ̂ ' T- I ^ ntscb- d.

i  Stand' V biS je'
Ü » 1 an »: Allgebote 

^ ^ Cher D Ze‘8en'Ab- 
S ^ L 3*, l ,u> echtsv
lüi

Ün V ^ h e ;

^ L ü C - ^ e r t a g ,  
T n i ^ ^ u f e r  -ah -*>w  :c .utcr 18.

u Ä % » « S i r
0. «¿W alt*i eines \R f t F W wia|t^ :eu

iS’.WSu/Au’fi d^ u i t de , m

Gesucht
für LO-Anwalt, zur Zeit bei Be 
hörde beschäftigt, Sprechzimmei 
in A n w a l t s b ü r o  im We s t e r  
Re r l i  ns sofort oder zum 1.10.41 
Angebote fernmündlich 12 58 46 
oder unter A. 1670 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver- 
iag, Berlin W 35, Lützowufer 18,

Pfundtner - Neubert
(Stechordner), vollständig,

verkauft
füreingezogenen früher. Kollegen 

Rechtsanwalt B r o h l ,  
Berlin-Charlottenburg, 

Grolmanstraße 28, Tel. 9 1 0 7 9 0

2 V  Bd s ti'-

R -'0»;?«, Mnufl. leü,Zw'augs7

S ^ S S s ^ ' t ? ^
-v. Üb, N  Kj>s Justizr. 

^ u f .  91 Stabi

^ * > 1 *  B . k  
" ‘biio

N i f *'•-dliothek,

13.

" v ; >

. ' C  o 
%

j * * *  v e r k a u f e n :
lWio6m?!’ %euß. Deutsch. Oesetz-Codex 
Mf t ' 1901. 12 Bde. /  Zeltschr. d. Deutsch 
c “ ‘ arverems 1901-14/ RGBl. 1896-1914, 
lQ lS / i? 1'»1-1896-1914 / JustMinBl. 1898 bi( 
W nT.(.Deut,sehe1ur-Z fS- >899-1914/ Jurist 
WsIUm ’I Ä 1,8^ - 1914 > Das Recht 1901 
nke*h M i.01 £**■1 - Rechts Pfl ■ 1900-1914, alles 
D e n lJai rsang. geb., Motive, Protokolle 
und p»*ihr'iUSW' z B 0B  - 16 Bde- / Rehbein 
gehet» mCKke/  A l,g ' Landrecht,4 Bände. An- 
Renht!,erb,et- “ "*• A - 1 6 5 6  an Deutscher 
«echtsverlag, Berlin W35, Lützowufer 18,

Wertvolle juristische
Büchersammlung,

eiserne  ̂ Kasse, Buchhaltiingsmaschim 
> c m itiv “ , 4 Telefonapparate aus sude 
^deutscher Kanzlei wegen Ableben!

zu verkaufen.
. Venluell Übernahme der ganzen Kanz- 
ei möglich. — Angebote an die Kanzle 

Dr- P e t e r s ,  M a r i e i i b a d .

Eine Anzeige 

In dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM

Preiswert zu verkaufen
Pfundtner-Neubert, Reichsrecht 
bis April 1941, RGRäte-Kom. 
6. Aufl. BOB, Juristische Wochen
schrift 1927-40, RGBl. 1927-1938.

Angebote unter A 1655 an 
D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  

Berlin W  35, Lützowufer 18

D E T E K T I V
a e U  1 8 « 9

Langjährige Auslandstätigkeit.
Hochw.Refer./ Garant, f. zuverl. u. ge
wissenhafteste A r b e i t  /  K e in e  Vor- 
schußverpflichtung / Zeitgem. Honorar.

W O I T Z ,
Kriminalbeamter a. D. (pens.)u. Sohn 

BERLIN W 9, Colunibushaus, 
Potsdamer Platz, Fernspr.: 22 31 30 

Nachtruf: 48 44 68 u. 30 70 80

v u u iq u a u ic o e s  ' i in o c p o t :
Sfechtjptecfmng her Dberlattbesfleridite. 46 Sbe. (1900-1928) aeb. SKSft 150 — 
Staubniflcr, Kommentar 3. »GIB. 9. St., 7 SSbe. in  12. 1925/31 aeb. fRSrt 140.— 
(Snff(f)eibungen bcs 9ieitl)S8crid)is, 3iuiffa<hcn. 45b. 1-103

unb 91cb. 1/160. 1880-1841 ...........................  qcb. SR®! 450 —
^u itt3 titin iftctfn Ib Io tf, ipreug., 1900-1932/33, u. $cutid)e3ufti3,

1933—1940......................................................... aen a jm  % • _
»ffiS.=4iomni. b. JiffiSRäfe. 8.91., 5 Sbe., 34/35, geb. nt. (Sebrcmdjsfpüren 9?S07 40.—
XtiAcgefetb ia tt. 1900-1939 (ab 1922 Xi.  I unb I I ) ............. . geb. fRiOt 280 .-
UOodjentdjrift, Surift., 1990-1938 (ab 1936 in  Soften)........... geb. 'JiäJi 200 .-

Sffitr taufen:
Gittfdjeibmigen b. Oiffi. in Straffad)cn; (fbermatjer 11. Dfsfjaufcn, Sitafge[eft= 

fommenfare; (Solbtamtncr, 9fvtl)i» fiit Strafreetjt u. a. SBerfe.
3 . S it jlfc it jc r  S o r t i m e n t  / 'ö c r l t t t  »5 8

Stansöfildje Sttafee 16 / gernfpredjer 121167/68 
¡ömbiinnbUmg unb '«ntiguortat für Oicrijtfi. unb äSirtfdjaftbloiffcnffbaftett

Tbt H üvze e u d ie ü d :

G e w in n  ko n tro l le  
und P re is b i ld u n g

Von Wirtschaftsprüfer Dp . P e te r  G oetze
Eine außerordentlich aktuelle Neuerscheinung, welche beide Arten 
von Preisprüfung eingehend behandelt: die Gewinnkontrolie durch 
den Reichskommissar für Preisbildung nach § 22 KWVO und die 
Preisprüfungen öffentlicher Auftraggeber, insbesondere der Wehr
macht, auf Grund von LSÖ. Der gesamte Rechtsstoff wird bis zu 
seinem neuesten Stande systematisch dargestellt, sowohl hinsicht
lich des materiellen Rechts als auch nach der Verfahrensseite. Ein 
besonderes, rein betriebswirtschaftliches Kapitel behandelt an Hand 
zahlreicher Beispiele die schwierige Frage, um wieviel die Preise 
zu senken sind, wenn der Gewinn des Gesamtunternehmens um 
einen bestimmten Betrag fallen soll. Die Sonderbestimmungen für 
Ostmark, Sudetenland und Ostgebiete sind berücksichtigt. Ein An
hang bringt alle Erlasse und Verordnungen, die vielfach verstreut 
und für die Handhabung w ichtig sind, im W ortlaut. Das Werk 
bietet mehr als ein reiner Kommentar, insbesondere hinsichtlich der 
LSÖ-Prüfung, denn der besonders berufene Verfasser hat sich 
Jahre hindurch als amtlicher Prüfer des OKW und Berater großer 
Wirtschaftsunternehmen ausschließlich m it den behandelten Preis

fragen befaßt. — Etwa 180 Seiten.
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Don Obcrrcglcrungscal ID. mcnfchcll
Stellvertretender Leiter des Amtes für Gnadensachen der 

Kanzlei des Führers der NSDAP.

In seiner 4. Auflage bringt der „Gnaden-Menschell“ eine Fülle 
neuen Materials. Neben sehr zahlreichen weiteren Anmer
kungen ist allein der Haupttext um etwa 60 Gesetze, Ver
ordnungen usw. vermehrt worden. Das Werk ist damit 
wieder auf den neuesten Stand gebracht! Beachtlich ist vor 
allem, daß das Gnadenrecht der Wehrmacht, der tfy und 
der Polizei neu bearbeitet worden ist und den wichtigen 
Straffreiheitsgesetzen zahlreiche Anmerkungen beigegeben 
wurden. Ferner wurden bei der Neugestaltung des Werkes 
die Bedürfnisse der Gnadenstellen des Staates und der Be
wegung, bei denen der „Gnaden-Menschell“ jetzt allgemein 

benutzt wird, in erhöhtem Maße berücksichtigt.
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